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Die innere Entwicklung von Bielitz 
im Mittelalter.

Von W a l t e r  Ku h n .
I. Erste Anfänge. .

Deutsche Einwanderung läßt sich in den Herzogtümern 
Teschen und Auschwitz in - Spuren bereits vor dem Mongolen- 
einfali nachweisen, geschlossen setzt sie seit etwa 1250 ein. Die 
erste Erwähnung von Dörfern der Bielitzer Sprachinsel geschieht 
im „Liber funcjationis Episcopatus Wratislaviensis“, dem „Buch 
von den Einkünften des Bistums Breslau“ , einem kurz vor 1305 
verfaßten Verzeichnis derjenigen Dörfer, die dem Bischof ih Breslau 
selbst zehnten. Da finden sich genannt: Gessenita (Heinzendorf), 
Mesisrbzha (Kurzwald), Deutsch-Chotowitz (Czechowitz), Bertol- 
towitz (Batzdorf), Muchindorf (Mückendorf), Kemnitz (Karnitz), 
Mansanczowice (Matzdorf). Von Riegersdorf ist, zur Begründung, 
daß von dort noch kein Zins eingehen könne, angegeben, daß erst 
der Wald geschlagen werde. Das Dorf ist also erst' in Gründung 
begriffen. Die Freijahre, die jeder jungen Siedlung gewährt 
werden, sind noch nicht abgelaufen. Nicht genannt sind von den 
heute deutschen Orten der schlesischen Hälfte kikelsdörf und 
Altbielitz, sowie die Stadt Bielitz selbst. Daraus kann aber nicht 
gefolgert werden, daß sfe zu jener Zeit noch nicht bestanden hätten. 
Denn das Register führt ja bloß jene Gemeinden an, die unmittelbar 
nach Breslau zehnten, und es sind viele Orte nicht angegeben, 
deren Dasein schon viel früher bezeugt ist.

Die erste Erwähnung von Bielitz geschieht in einem Privileg 
von 1312, aber damals besteht die Stadt eben schon einige Zeit. 
Die’-Gründungsurkunde ist verloren, es besteht wohl kaum mehr 
eine Hoffnung, daß sie noch aufgefunden werden könnte. Einen 
notdürftigen Ersatz kann der erhalten gebliebene Stiftungsbrief 
der nahe gelegenen Stadt Kentv bieten, denn die rechtlichen Ver
hältnisse, das Verfahren bei der Neugründung von Städten und- 
Dörfern, die dem Vogt und den Bürgern verliehenen Freilisten 
waren, in jener Zeit im ganzen Gebiet sehr ähnlich, und so kann 
mit d_<jr gebotenen Vorsicht in allgemeinen Belangen das Privileg 
von Kenty zur Ausdeutung der Bielitzer Zustände herangezogen
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6 W alter Kuhn.

werden. Die Stadtrechtsverleihung von Kency stammt aus dem 
Jahre 1277, die Urkunde ist lateinisch1) und lautet in deutscher 
Übersetzung:

„ Im  Nam en Gottes Amen. E s  ist gut, das Andenken an wichtige 
Geschehnisse durch das Zeugnis der Schrift zu bewahren, dam it es 
nicht im  Lau fe  der Zeit in Vergessenheit gerate. D eshalb sei denen 
kund, die d iesenB rief sehen, allen insgesam t und jedem  insbesondere:

W ir W ladislaus von G ottes Gnaden H erzog zu Oppeln haben 
den K a u f bestätigt, den der H err Arnold und seine B rüder Rüdiger 
und Peter geschlossen haben m it Simon und seinen Brüdern, be
treffend die Vogtei in K an th y . W ir haben ihnen alles gegeben, 
was zu besagter Vogtei gehört und fügen aus besonderer Gnade 
noch einiges, hinzu.

E s  soll also besagter Arnold von den 60 H ufen, die dort sind 
oder sein werden, jede 6. Eiufe frei von Zins besitzen. A uch mögen 
sie Mühlen und Teiche auf ihrem  Gebiete bauen, w ieviel sie wollen, 
und sie auf im m er, frei von Zins, innehaben, und keinem  andern 
soll es verstattet sein, solche zu bauen gegen ihren W illen. Auch 
mögen sie Fleischbänke, Brotbänke und Schuhbänke bauen, w ie
v iel sie wollen, und sie für im m er frei besitzen, ebenso auch ein 
Schlachthaus, wenn im m er es ihnen beliebt, und solches frei von 
Zins besitzen. Den dritten Pfennig von den Gerichtsbußen sollen 
sie haben, zwei aber sollen sie für uns aufbehalten. A lle Streitfälle, 
die Vorkommen, sollen sie ohne jem andes Verhinderung richten, 
des L e m b e r g e r  R e c h t e s  sollen sie in allem  genießen.

W ir geben der S tad t auch zur gemeinsam en Viehweide 5 Hufen 
für ewige Zeiten in Besitz. B ei allen diesen Angaben sind im m er 
f r ä n k i s c h e  H ufen gemeint. Der Kirche alldort aber weisen 
w ir eine freie. H ufe zu für ewige Zeiten. Zudem  sollen sie in der 
S tad t jede 6. H ausstelle freihaben und vor der S tad t je  den 6. G ar
ten. Dazu haben w ir ihnen gegeben die W iesen m it dem daran
stoßenden W alde um V ernyra, da die Hufen gegen vern yra  durch 
die Überschwemmungen verkürzt sind. W eiters haben w ir ihnen 
die Erlaubnis gegeben, Bienengärten in unseren W äldern, wo im m er 
sie wollen, einzurichten und sie, solange die W älder nicht abge
holzt sind, frei von Abgaben zu besitzen. Obendrein haben w ir 
allen Einw ohnern der Stad t die Erlaubnis gegeben, in der Zola 
innerhalb ihrer Grenzen zu fischen.

Obenbenannter Arnold aber und seine B rüder dürfen überall 
in unseren Flüssen, wo sie wollen, fischen. N ur darauf sollen sie 
acht haben, daß kein Erem der ohne unsere Erlaubnis in diesen 
fische. Schließlich haben w ir ihnen das R ech t verliehen, später, 
wenn die S tad t einm al einen solchen Aufschwung genommen hat, 
daß H allen für Tuchverkauf gebaut werden, daß sie dann von 
diesen je  die 6. frei besitzen sollen, und B äd er frei bauen mögen, 
w ieviel sie w’ollen. Innerhalb einer Meile um  die S tad t soll keine 
Schenke geduldet werden und kein Vergehen gerichtet werden, sei 
es eine Verletzung an den Gliedern oder ein Mord, nur in dgr Stad t 
soll gerichtet werden. Die F'reijahre sind für 24 H ufen schon zu 
Encle, den übrigen haben w ir 10  Ereijah re verliehen, nach deren 
A b lau f sie Zins und Zehnten zu leisten verbunden sein sollen, wie

*) Abgedr. im Codex diplom aticus Poloniae I, S. 105.

»
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Die innere E ntw icklung von Bielitz im  M ittelalter. 7

die bereits je tzt zahlenden. Das ist von jeder H ufe eine halbe 
M ark Silbers und 6 Scheffel Dreikorn jährlich, näm lich 2 Scheffel 
Weizen, 2 Scheffel K o rn  und 2 Scheffel H afer.

Und dam it alles dieses ewig unverletzt bleibe, haben w ir d a
rüber den gegenwärtigen B rie f schreiben und m it unserem Siegel 
bestätigen lassen. Gegeben R atibor, im  Ja h re  des H errn 12 77 , bei 
G egenwart der E d l e n . . . . “  (folgen die Zeugen).

Es handelt sich hier natürlich nicht um die Neubegründung 
der Stadt. Arnold und seine Brüder haben die Vogteirechte bereits 
von einem anderen gekauft, bei 24 Hufen sind die Freijahre, in 
denen ihre Besitzer keinen Grundzins zu zahlen haben, bereits 
abgelaufen. Aber eine Erweiterung der Gemeinde wird vorge
nommen, die Zahl der Hufen auf 60 erhöht und den neuen Sied
lern 10 Freijahre zugestanden.

Es ist von einer Stadt hier die Rede, das bezeugt die lateinische 
Bezeichnung civitas, und nur in einer Stadt kann es einen Vogt 
geben, während der Gründer eines Dorfs immer Schulze genannt 
wird. Wenn man sich das nicht vor Augen hielte, könnte man 
über die Art der Siedlung in Zweifel kommen. Denn was sind es 
für Rechte, die den Bürgern dieser „Stadt“ zugebilligt werden? 
Der freie Besitz von 5 Hufen zur gemeinsamen Viehweide, Wiese 
und-Wald, weil „ihre Felder durch eine Überschwemmung ver
kürzt worden seien“, die Befugnis zum Fischen und Anlegen von 
Bienengärten. Als Besitz des jeweiligen Pfarrers wird eine Hufe 
bestimmt, also eben so viel, als ein Bauer (fast möchte man sagen 
ein anderer Bauer) hat. Der Zins der Einwohner an den Landes
herrn wird zum Teil in Weizen, Korn und Hafer entrichtet. Ganz 
der gleichen Art sind die Rechte, welche dem Stadtvogte zuge
sprochen werden: der Besitz von 10 abgabenfreien Bauernhufen, 
freie Fischerei, die Erlaubnis, Mühlen, Teiche, Schlachthäuser, 
Brot-, Fleisch^ und Schuhbänke zu errichten. Das sind alles Be
dingungen, wie sie, wörtlich oder dem Sinn nach gleich, bei den 
Dorfgründungen weiter im Osten Vorkommen, über die zahlreichere 
Nachrichten als über die schlesischen vorhanden sind. Die einzige 
Stelle, die an rein städtische Betriebe gemahnt, ist jene, die von 
den Tuchhallen handelt, die entstehen mögen, „wenn einmal die 
Stadt einen solchen Aufschwung nehmen wird“ . Man sieht, die 
ganze Stadtanlage ist gewissermaßen auf Zuwachs berechnet. 
Die Grundrißanlage mit dem genau quadratischen Marktplatze 
und den 2 von jeder Ecke wegführenden Straßen, ist städtisch, 
auch das Recht ist städtisch. So mag sich einmal, wenn die Ver
hältnisse günstig sind, eine richtige Stadt entwickeln, die Möglich
keit dazu ist frei. Für die Gegenwart aber sind die Betriebsformen 
rein ländliche, die Bewohner Bauern und die Urkunden rechnen 
damit als mit etwas Selbstverständlichem.
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Der wiedergegebene Freibrief zeigt besonders deutlich die 
überragende Machtstellung des Vogtes. Dieser ist, ebenso wie 
der Schulze im Dorfe, ursprünglich der Gründer einer zu deutschem 
Rechte ausgesetzten Ortschaft, der Lokator. Er schließt den Ver
trag mit dem Besitzer des Grundes, nimmt die Aufteilung des 
Landes in Hufen* vor, gewinnt die Siedler für das Unternehmen 
und führt, die Besiedlung des Dorfes durch. Dafür erhalten er und 
seine Erben die eben besproQhenen Rechte, eine Anzahl abgaben
freier Hufen, eine Monopolstellung in einzelnen Gewerbebetrieben 
(,,und keinem andern soll es verstattet sein, Teiche und Mühlen 
gegen ihren Willen zu bauen“) und die Gerichtsbarkeit im Orte. 
Meist ist der Vogt dem Landesherren zu Kriegsdiensten verpflichtet. 
Er hat also durchaus^ Rechte und Pflichten eines* Adligen und 
später sind die »Lokatoren tatsächlich großenteils, mit dem übrigen 
Adel verschmolzen, ln der Zeit der Gründung aber finden sich 
als Vögte und Schulzen in gleicher Weise Adlige, Geistliche und 
Bürger. Arnold, Rüdiger und Peter sind scheinbar Neugründer 
größeren .Stils, die beiden letzteren setzten 1292 das Dorf Zator 
zu einer Stadt um, aus der später die Residenzstadt eines eigenen 
plastischen Fürstentums .wurde. Es sind unzweifelhaft Deutsche, 
ihre Namen bürgen dafür, aber auch die Bewidmung des Ortes 
nlit deutschem Lemberger Rechte. (Nach der Stadt Löwenberg 
in Niederschlesien, die. eine große Rolle in der Besiedlung der 
östlichen' Gebiete mit Deutschen spielte.) Deutschem Recht ent
spricht es schon eimfial, daß die Flureinteilung nach fränkischen 
Hufen vor sich geht. Eine fränkische Hufe hat 25 bis 50 ha und 
ermöglicht so ihrem Besitzer eine weit reichlichere Lebensführung, 
als sie der durchschnittliche? polnische Bauer sich leisten kann. 
Besonders wichtig aber ist, daß die Gerichtsbarkeit über 'den 
freien deutschen Siecher nicht dem polnischen Kastellan zusteht,’ 
sondern dem deutschen Vogt und seinen Schöffen. ,,Alle Streit
fälle, die Vorkommen, sollen sie ohne jemandes. Verhinderung 
richten“ und ,,nur in der'Stadt soll gerfchtet werden“ , auch größere 
Vergehen, wie Totschlag und Körperverletzung. In diesem Satze 
ist die eigene Gerichtsbarkeit des Vogtes von Kenty ausgesprochen. 
Im übrigen beinhaltet das deutsche Recht (was im Falle von Kenty 
nicht besonders ausgesprochen wird, wohl aber in anderen, ähn
lichen Aussetzungsurkunden') die persönliche Freiheit des deutschen 
Siedlers, seine Lösung von all^n Lasten des polnischen Rdchtes, 
persönlichen Diensten, Hand- und Spannroj^ot» Hofdienst usw.

Daß die Bürger Kentys Deutsche waren* geht aus der vor
liegenden Urkunde nicht unmittelbar hervor, wohl aber aus 
späteren. 1454 ist in einem im übrigen lateinischen Privileg die 
Rede von einem der Stadt geschenkten Walde, der im gewöhnlichen
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Sprachgebrauch „Burgwald“ geheißen ‘wird, und von einer Wiese, 
genannt „Grazeweyde“ . Die beiden deutschen Ausdrücke stehen 
als Eigennamen mitten im lateinischen Text. Der Name Kenty 
tritt nach 1277 durchaus zurück und macht dem deutschen Lieben
werde Platz. Dieser kommt noch 1633 vor, die Polonisie'rung 
Kentys ist also erst ziemlich spät anzusetzen.

Das Bild, das uns Liebenwer’de bei seiner Entstehung bietet, 
gilt für die jungen ostländischen Gründungsstädte jener Tage 
ganz allgemein: -das deutsche Recht, das den freien deutschen 
Siedler weit über den leibeigenen Polen hinaushebt, die Macht
stellung des Vogtes, das Vorherrschen des Bäuerlichen auch in 
der Stadt. Die Weiterentwicklung* aberv wie sie das Privileg Von 
1277 voraussieht, tritt nicht alsobald ein: bei den meisten der 
kleineren Städte ändern sich durch die folgenden Jahrhunderte 
die Zustände gar wenig, sie bleiben halbe Dörfer, ihrg Bewohner 
Ackerbürger. Die Gründe sind leicht, einzusehen: die Polen sind 
in jener Zeit nicht reif zur Stadtbildung,' aber auch die einge
wanderten deutschen Bauern stehen hinter der Entwicklung ihres 
Volkes im geschlossenen Sprachgebiete noch um einige Jahr
hunderte zurück, auch sie haben kein Bedürfnis nach städtischem 
Wesen. Die wenigen deutschen Städte, die im Mittelalter im Osten 
aufbliihen, wie Krakau .und Lemberg, ziehen ihre * Kraft nicht 
aus der Verbindung mit deutschem Bauerntum der Umgebung, 
sondern aus ihrer Lage an wichtigen Verkehrsstraßen, aus ihrem 
Länder und Völker überbrückenden Handel, der sie auch in un
mittelbarer Verbindung mit dem deutschen Mutterlande hält. 
Sie sind nicht aus deutschen Gauen emporgewachseh, denen sie 
Mittelpunkt wären, sondern sie sind gleichsam Handelskolonien 
des deutschen Binnenlandes, vorgeschobene Posten westlicher 
Kultur, ohne Verbindung mit dem primitiven Leben, das sie um
gibt, nur geschaffen als'Zwischenglieder» des Verkehrs, als Halte
punkte des Handels mit dem Orient und Rußland. Die deutschen 
Sprachinsdsitädte aber, die abseits der großen Handelsstraßen 
liegen, die der Verbindung mit dem deutschen Mutterland er
mangeln und allein auf den Zusammenhang mit dem deutschen 
Volkstum ihrer unmittelbaren Umgebung angewiesen sind, die 
bleiben das ganze Mittelalter hindurch klein, gelangen über das 
Stadium der Bauernstadt nicht hinaus. . «

Auch Bielitz geht es nicht anders. Die ältesten Privilegien 
der Stadt, handeln zum großen Teile .von dem Stadtwald, der 
Viehweide und den Teichen. In der Sorge um diese Dinge spielt 
sich das Leben derlBewohner ab, die Urkunden über Recht, Märkte,- 
Handel usw. nehmen daneben einen geringeren Raum ein.
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2. Quellen.
Die Hauptquelle für die älteste Stadtgeschichte von Bielitz 

bilden die Privilegienbücher. Es sind ihrer 5, heute sämtlich im 
städtischen Museum aufbewahrt.

A. D as P r i v i l e g i e n b u c h  des  H e rzo g s  F r ie d r ic h  
K a s i m i r  vom 29. September 1565. Es ist ein unscheinbares, 
aus Pergamentblättern zusammengebundenes Heft. Der Rahmen
text lautet:

Von gottes gnaden W ir Friderich  Caßim ir, H ertzog in Schle
sien zu Teschen und großen Glogau etc., bekennen und thuen kundt 
öffentlichen gein Jederm eniglichen m it dießem B rieff, die Ine 
sehen, hören oder lesen werden, das vor uns kom men sein die E r- 
samen, weisen, unsere liebe, getrewen B ürgerm aister und R ath e  
unser S tad t B ilitz  und haben uns whare, auscultierte Copeyen aller 
Irer habenden F re ih e ite n , recht und gerechtigkeiten, welche sie 
von wegen Irer Underthenigen erzeigten getrewen D ienste an 
Weiden, Teichen, V iechwaiden und andern der S tad t nutzpar- 
keiten von etlichen unsern Vorfaren, H ertzogen zu Teschen seliger 
und löblicher gedechtnus, Auch von dem durchleuchtigen Hoch- 
geborenen fürsten und H ern H ernn Wentzeln, H ertzogen in Schlesien 
zu Teschen und großen Glogau etc. Unserem  gnedigen lieben Herren 
V ätern , W olhergebracht, erlangt Und bekomm en, underthenig- 
lichen fürgebracht. W elche von W ort zu W ort nach einanderen, 
wie hiernach folget, lautten  thuen:

Es folgen nun die Privilegien, auf deren Inhalt im späteren 
einzugehen sein wird. (Die Reihenfolge ist im Original nicht 
genau die zeitliche):

1. 3. Juni 1312: Schenkung des Stadtwaldes.
II. 14. März 1316: Bestätigung des Besitzes der Viehweide.

III. 16. Juli 1413: Das Teschener Landrecht bestätigt der 
Stadt den Besitz des Waldes.

IV. 19. Juli 1413: Herzog Bolko bestätigt der Stadt den 
Besitz des Waldes.

V. 9. November 1424: Rechtsbestimmungen.
VI. 24. September 1440: Verleihung des Niederlagsrechtes für 

Salz.
VII. 2. Juni 1489: Bestätigung des' Viehweide-Privilegs von 

1316.
VIII. 9. November 1521: Schenkung eines Teiches. Bier- und 

Weinschankrecht.
IX. 15. Juli 1522: Rechte für den Bielitzer Stadtrat.
X. 7. Mai 1525: Beilegung eines Streites mit Bauern wegen 

der Stadtteiche.
XI. 20. Mai 1525: .Verleihung eines wöchentlichen Fleisch

marktes.
XII. 20. Mai 1525: Bestätigung des Besitzes von Fischaussatz

teichen.
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XIV. 20. Dezember 1547: Bestätigung aller Privilegien.
XV. 20. Juli 1548: Stadtwald und Viehweide betreffend.

XVI. 3. Februar 1550: Schenkung eines Teiches.
XVII. 6. Juni 1551: Besoldung des Stadtrates.

, , .  . .U n d  haben uns als Iren  natürlichen landesfürsten und von 
G ott geordnete O brigkeit hierauf undertheniglich angelangt und 
gebetten, Inen darüber unser Confirm ation und bestettigung gne- 
diglichenn m itzutheilen und zu geben.

Dieweil w ir dan Ir  Zim bliches und undertheniges bitten für 
unbillichen n it erachtet und solche Ire  wolhergebrachte Freiheit, 
Satzung, wilkhörung, recht, gerechtigkeit und gewonheit, die sie 
von w eilandt unsern geliepten vorfarn  m ilter und hochleblicher 
gedechtnus von gewonheit oder rechts wegen erlangt und bekomen, 
für gut und nützlich angesehen:

Derwegen so Confirm iren und bestettigen w ir inen  dieselbigen 
m it allen Iren puncten, A rtickeln, Clauseln, W irden und In haltu n
gen als oben geschrieben ist, von angeborner fürstlicher m iltigkeit 
und güte, auch aus fürstlicher m acht, wolbedachtem  mut, rechter 
wissen, vorgehaptem  R a th  und aus besundern gnaden, dam it w ir 
gem ainer S tad t gneigt, hierm it wissentlichen und in k ra ft dits 
brieffs, das sie obangezogene Ire  Freiheten, recht und gerechtig- 
keiten, Avie von alters hero bescheen ist, zu Irem  und gem ainer 
stad t bestem  gedei und aufnham  gebrauchen, nutzen, gemessen, 
haben und besitzen sollen und mögen, One unser und sonsten menig- 
lichs verhindernus; Wolen sie auch darbei gnediglich erhalten, 
schützen und handthaben, doch uns, unsern Erben  und nachkomen 
an unsern fürstlichen Jurisd iktion en, hohen O brigkeit, recht und 
gerechtiglceiten In alweg unuerfenglich unnd unschedlichen.

Und des zu m herer bestettigung haben w ir uns m it eigener 
H andt underschriebenn, und unser fürstlich  Insiegel an diesen 
brieff w issentlich hengen lassen,

So gescheerf und gegebenn ist zur Freistadt, am  tag  M ichaelis 
Archangeli, Nach Cristi unsers lieben hern gebürt Taussent fünf- 

• hundert und Im  fünf und Sechzigisten Ja re .
. Darbei sein gewesen die Ed el wolgeborne unnd Erentueste, 

unsere liebe getrewen H err Sigm und H er von K ittlitz , Nicolaus 
K arw inski vonn K arw ine zu großen kuntzendorf, Thom as M letzko 
von und zu G ylow itz, Joch im  Mhol von M ulredlitz, A m ptm an zur 
B ilitz, B arto ld  Jaw orsk i, B u rggraf zur B ilitz  Und Eorentz Langen
bach, dem dieser brieff beuolhen wardt.

* Fridriclrich (so!) kazim ir.

Sämtliche Privilegien sind in deutscher Sprache wieder
gegeben.

B. D a s  P r i v i l e g i e n  b u c h  d e s  ö s t e r r e i c h i 
s c h e n  K a i s e r s  F e r d i n a n d  III. vom 23. Juli 1638. Ein 
prächtiges, in roten Samt gebundenes Pergamentbuch, mit großem, 
wohlerhaltenem Siegel in Holzkapsel.

W ir Ferdinand I I I .  von Gottes gnaden Erw öhlter Röm ischer 
Kaiser, zu allen zeiten M ehrer des Reichs, in Germ anien, zu Hun- 
garn , Beheim b, D alm atien, ('roatien und Sclauonien regierender
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K Ö N IG , Ertzhertzog zu Österreich, M arggraff zu M ähren, H ertzog 
zu Lützenburg und in Schlesien und M arggraff zu L au ssitz :

Bekennen öffentlich m it diesem brieff und thuen kundt jeder- 
m enniglich, w as gestalt U ns B ürgerm eister und Rath m an ne der 
S tad t B ie litz  in O ber-Schlesien gelegen ,unterthänigist supplicapdo 
angelangt und gebeten, das W ir Ihnen ezliche von uuterschidlichen 
H ertzogen zu Teschen in Schlesien habende Priü ilegia und begna- 
dungen in K aiser- und Königlichen gnaden zu confirm irn und zu 
bestättigen  geruhen wolten, so von w ort zu w ort wie hernach volget, 
lautten  th u e n :

Nun kommen die folgenden Privilegien in sachlicher An
ordnung, hier nach der zeitlichen Reihenfolge aufge'izählt, w’ohei 
die Ordnungszahlen von 1565 beibehalten sind:

I. 1312: Stadtwald. Sprache deutsch.
II.-1316: Viehweide. Sprache lateinisch.

* IV. 1413: 'Stadtwald. Sprache deutsch. •
V. 1424: Stadtrecht. Sprache deutsch.

VI. 1440: Salzniederlage. Sprache deutsch.
• VII. 1489: Viehweide. Sprache tschechisch. f *

XI. 1525: Fleischmarkt. Sprache tschechisch.
XIII. 14. März 1534: Bestätigung der 2 Jahrmärkte und Ver

leihung eines 3. durch Kaiser Ferdinand I. Sprache 
tschechisch. 1

XVI. 1547: Bestätigung aller Privilegien. Sprache tschechisch.
XVIII. 29. September 1565: Bier- und Weinschankrecht. Sprache 

deutsch.
XIX. 19. Mai 1566: Bier- und Weinschankrecht. Sprache 

deutsch.
Es folgt nun noch die Wiedergabe eines Oberamtsabschiedes 

vom 17. Mai 1638, betreffend einen Streit zwischen der Bürger
schaft und dem Inhaber der Herrschaft, Grafen Sunnegk, dann* 
folgt die Bestätigungsformel für die gesamten Privilegien.

In welchem Verhältnis • stehen nun die beiden Urbare zu
einander? Das von 1565 ist das ältere, aber das von 1638 bietet 
den getreueren Wortlaut. Friedrich Kasimir bemerkt in der Ein
leitung ausdrücklich, daß dje Bürger Kopien ihrer Briefe vo.rge- 
wiesen haben, die hernach im Wortlaut wiedergegeben und be
stätigt werden. 16ß8 ist dagegen bloß von den ,,Privilegien und 
Begnadungen“ die Rede, „so von'W ort zu Wort, wie hernach 
folget, lauten tuen“ . Es lagen der Kanzlei in* Prag also die Ori
ginale vor. Das gleiche bezeugt der Unterschied der Sprachen. 
Wo eine Urkunde deutsch und lateinisch oder deutsch und tsche
chisch vorkqmmt, da ist die fremde Sprache allemal die ursprüng
liche, anders wäre es gar nicht zu erklären, daß sie in dem deptschen 
Urbar von 1638 aufträte. Auch stimmt der Wechsel der Kanzlei
sprachen, wie er aus dem Privilegienbuch von 1638 hervorgeht,

»
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vollkommen mit dem bei den übrigen Urkunden des Gebietes 
und mit dem Gang der äußeren Geschichte überein. Bis in die
2. Hälf.te des 14. Jahrhunderts ist die Urkundensprache lateinisch 
Eine scheinbare Ausnahme macht freilich das deutsche Privileg 
von 1312. Es kann sich aber hier nur um einen deutschen Auszug 
aus einer lateinischen Urkunde handeln, wie auch Grünhagen, 
Regesten IV, 'S. 223 annimmt. Darauf weist der für jene Zeit 
ganz ungewöhnlich kurze und bündige Stil hin, namentlich in 
den Schlußsätzen, der befremdliche Mangel der Zeugen, und eben 
die Sprache. Das Original wird 1565 und 1638 schon verloren 
gewesen sein und man mußte sich mit dem Auszug begnügen,

, ohne daß das ausdrücklich angegeben wurde. Vor 1380 etwa bis 
" gegen 1460 ist die Sprache der Urkunden fast ausschließlich deutsch. 

Nicht nur bei den deutschen Bürgern, auch die Herrscher der 
Länder Teschen und Auschwitz und ihre Edelleute bedienen sich 
ihrer. In dieser Zeit ist eben das Gepräge der beiden Gebiete ein 

, durchaus deutsches. Seit der Mitte des 15. Jahrhunderts dann, 
da das Tschechentum durch die Hussitenkriege erstarkt ist, wird 
für die Länder der Wenzelskrone tschechisch die Kanzlei
sprache. "Auch die Urkunden der Habsburger, die zu Prag aus
gestellt werden, bedienen sich ihrer. Die Teschner Herzoge folgen 
diesem Brauche. In Teschen selbst dauert das Tschechische bis 
zum Ausgange der Piasten. Als aber 1564 oder 1565 Wenzel von 
Teschen seinem Sohne Friedrich Kasimir die Herrschaft Bielitz 
einräumte, da erreichten es die Bürger, daß fortab die sie betreffen
den Dokumente deutsch ausgestellt wurden. Nur so ist es zu ver
stehen, wenn die Bürger dem Herzog Kopien, das ist, wie aus. 
dem nachfolgenden Text hervorgeht, deutsche Übersetzungen 
ihrer Briefe zur Bestätigung vorlegen, wo doch die Originale noch 
vorhanden sind (da sie 1638 der Kanzlei in Prag vorliegen). Seit
dem ist die deutsche Sprache bei allen folgenden Inhabern der 

• Bielitzer Herrschaft in ausschließlicher Verwendung.
Daß 1638 die Bestätigung der Privilegien v/om Kaiser selbst 

nachgesucht wurde, geht auf. einen Streit mit dem damaligen 
Besitzer der Herrschaft Bielitz, Grafen Johann von Sunnegk, 
zurück, der sich weigerte, die Freibriefe selbst zu bestätigen. Da 
mußten dann in Prag natürlich die Originale vorgelegt werden 
und diese wurden im genauen Wortlaut der Ursprache in das neue 
Privilegienbuch aufgenommen.

Die Urkunden von 1413, 1424 und 1440, die in beiden Ur
baren deutsch sind, weisen doch große Unterschiede der Sprache 
auf. 1565 ist die Sprache bei allen Urkunden, ob sie von 1312 oder“ 
1550 seien, die gleiche, offensichtlich die Schriftsprache von 1565, 
der auch die älteren deutschen Privilegien angeglichen wurden.

<
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1638, wo auf die Originale zurückgegangen wird, sind auch bei 
den deutschen Urkunden die Wortformen und die Rechtschreibung 
der Entstehungszeit getreu festgehalten. Es wäre also in jedem 
Belang dieses Urbar das genauere, wenn es nicht bei den deutschen 
Urkunden zahlreiche Fehler gegen den Sinn aufwiese. Es war 
dem Schreiber von 1638 die Sprache der Zeit um 1400 schon fremd 
geworden, und so sind ihm Mißverständnisse unterlaufen, die den 
Sinn einzelner Stellen ganz verderben. 1565 kommen solche Fehler 
noch nicht vor, nur einige Auslassungen finden sich. Es würde 
also erst eine Kombination der beiden Abschriften den wahren 
Urtext ergeben.

Im folgenden sind sämtliche Urkunden nach dem Privilegien
buche von 1565 wiedergegeben. Das mag den Grundsätzen einer 
genauen Urkundenedition nicht angemessen sein. Nicht um eine 
solche handelt es sich ja hier, sondern um eine Verwertung des 
Materials, um die Ausdeutung des Textes, und zu einer solchen 
wären die tschechischen Originale unbrauchbar. Zudem ist eine 
große Anzahl der Urkunden des Urbars von 1565 in dem von 1638 
nicht mehr aufgenommen, weil sie gegenstandslos geworden waren. 
Für sie ist also ein Originaltext in der Sprache der Ausstellung 
gar nicht erhalten. Wo es nötig ist, sind Abweichungen von der 
1638er Fassung angegeben. Die beiden Brauprivilegien entstammen 
natürlich dem Urbar von 1638, da gibt es keine andere Quelle.

Auf das Privilegienbuch von 1638 geht zurück:
C. D a s  P r i v i l e g i e n  b u c h  d e r  K a i s e r i n  M a r i a  

T h e r e s i a  vom Jahre 1747, ein schöner Pergamentband in 
weißem Leder mit Golddruck, und großem Siegel in Holzkapsel. 
Inhaltlich aber stellt sich dieses Urbar als eine sehr nachlässige 
Abschrift des von 1638 dar. Eine Menge neuer Fehler tritt auf. 
Die Rechtschreibung ist den Regeln der Zeit angeglichen. Neu 
ist aufgenommen ein Erlaß, betreffend die Braugerechtsame, vom 
22. November 1685.

D. P r i v i l e g i e n  b u c h  d e s  K a i s e r s  J o s e f  II. 
vom 8. Februar 17822). Äußere Ausstattung wie bei C. Buch
stäblich genaue Abschrift dieses Urbars. Neuaufgenommen ist 
ein Freibrief über Verleihung eines Viehmarktes vom 17. März 1744. 
Ein Artikel des Stadtrechtprivilegs von 1424 ist weggelassen, 
jedenfalls mit Absicht.

2) N ach diesem Privilegienbuche wurden die U rkunden I, I I ,  
IV , V, V I ,  X V I I I  und X I X  von Gorge in der „Z eitsch rift für Ge
schichte und K u lturgesch ichte Ö sterreichisch-Schlesiens“ , 1907/8. 
H eft 2 — 4, S. 146 ff. veröffentlicht.
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E. D a s  P r i v i l e g i e n  b u c h  d e s  K a i s e r s  F r a n z  I. 
vom 3. August 1793. Äußere Ausstattung wie bei C und D. Es 
enthält bloß noch Inhaltsangaben der einzelnen Privilegien, durch
wegs in deutscher Sprache.

Die drei letztgenannten Urbare sind für die Heimatgeschichte 
ohne besonderen Wert. Auf sonstige Quellen wird im Laufe der 
Arbeit fallweise hingewiesen werden.

, 5. Stadtwald und Viehweide.
Die ältesten Privilegien der Stadt handeln vom Gemeinde

wald und der städtischen Viehweide.
Im  nam enn des H erren amen. Alles, so in die schritt w irt ve r

fasset, kan bei menschen gedechtnus desto leichter behalten werden. 
Derohalben sei kundt allen und Iglichen, so diesen gegenwertigen 
B rieff sehen, das w ir Mesko von G ottes gnaden H ertzog zu Teschen 
und H err zu Auswintzen, sehend den m angel unserer trewen B ürger 
zur B ilitz , welchen sie des holtzes halben leiden, haben Innen den 
unuerhawenen W ald bei N ickelstorff, daselbst gelegen, ganz und 
gar gegeben, bis zu den Grentzen des D orfs Kem nitz, denselben 
ganz frei, ohne alle Zinß, gab und Dienst, so uns im m er angehö- 
rendt, erblich eigen zu besitzen. Des zu urkundt m it unserm  Siegel 
verfertiget. D atum  Bilitz den dritten tag  des Brachm onats, 1m 
taussent dreyhundert und zwölfften Ja r .

Das ist das älteste Bielitzer Privileg, zugleich eines der wich
tigsten überhaupt. In der Folgezeit hat es eine große Reihe von 
Bestätigungen erfahren, so 1413, 1424, 1547 und 1548. 1547, wo der 
Stadt sämtliche Privilegien bestätigt werden, ist das über den 
Wald ausdrücklich hervorgehoben und eigens betont. Die Ur
kunden von 1312, 1413, 1424 und 1547 gehen in das Privilegien
buch Ferdinands III. über und werden in allen folgenden Urbaren 
beibehalten.

Wo liegt nun der Stadtwald? Die Ortsbezeichnung ist: „bei 
Nikelsdorf, bis zu den Grenzen des Dorfes Karnitz.“ 1413 heißt 
er „der Wald bei Nikelsdorf, in unserem Teschnischen und Auß- 
wintzischen Gebiete und Weichbilde gelegen“ (Das besagt aber 
nicht etwa, daß der Wald auch in das Gebiet von Auschwitz Über
griff, sondern es werden nur die Gebiete des Herzogs in eines zu- 
sammengefaßt) und 1547 „der Wald, welcher liegt zwischen dem 
Dorf Kemnitz und Nikelsdorf, bei dem Gebirge bei der Stadt 
Bielitz“. Der Wald liegt also auf Nikelsdorfer Dorfgrund und 
gegen das Gebirge zu. Es ergibt sich so die ungefähre Lage des 
heutigen Zigeunerwaldes. Daß der Wald früher weiter in die Ebene 
hineinreichte als heute, ist einleuchtend, es ergibt sich auch aus 
den späteren Urkunden, die von größeren Rodungen sprechen. 
Nach Süden läßt sich eine Abgrenzung schon deshalb schwer durch
führen, weil die Stadt 1570 von Herzog Friedrich Kasimir um
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2100 Taler die Dörfer Nikelsdorf und Bystrai mit den gesamten 
Waldbeständen kaufte, so daß die Grenzen zwischen altem und 
neuem Besitztum verwischt wurden.

Im allgemeinen aber muß es auffallen, wie wenig Sorgfalt 
bei der Verleihung des Waldes auf eine genaue Grenzbezeichnung 
gelegt wird. In der Tat haben sich später Xjrenzstreitigkeiten 
ergeben. Dies wird verständlich, wenn man sich den Vorgang 
bei der deutschen Kolonisation vor Augen hält. Die Dörfer werden 
fast immer längs eines Baches angelegt, so Nikelsdorf längs der 
Biala und Karnitz längs des Kamitzbaches. Zu beiden Seiten 
dieses Baches, der die Hauptachse des Dorfes bildet, werden die 
Häuser in ziemlich weiten Abständen voneinander gebaut, und 
hinter jedem Haus erstreckt sich das zugehörige Land,«die Hufe, 
den Hang hinauf, eine liegt neben der andern. Zue,rst wird na
türlich das dem Hause zunächst gelegene Stück urbar gemacht 
und bebaut. Erst nach und nach, mit der Vermehrung der Menschen
zahl, wird der Wald immer mehr geschlagen und gegen die Grenze 
zurückgedrängt. Heute findeh sich nur mehr an wenigen Stellen 
auf den Höhen, wo die' Fluren zweier Dörfer Zusammenstößen, 
letzte Reste des ehemaligen geschlossenen Waldbestandes. 1312 
ist diese ganze Entwicklung erst in den Anfängen, die Siedlungen 
sind noch ganz jung und auf das Tal beschränkt, ein scheinbar 
unerschöpflicher Bestand an „unverhauenem Walde“, also Ur- 
walde, vorhanden. So ist eine genaue Grenzfestsetzung nicht nötig, 
wohl auch gar nicht gut durchführbar.

Die nächste Urkunde, die über den Stadtwald handelt, stammt 
erst aus der Zeit um ein Jahrhundert später, vom Jahre 1413:

Ich  M iczko Ja n tz  von M edzyrzitz, L and trichter zu Teschen, 
Thue kundt und zu wissen und bekenne öffentlichen In  diesem 
brieff, beide, gegenwertigen und Z u k ü n ftigen , allen den, die Ihn 
sehen oder hören le.sen; das der W olgeborn Przessko von Seyfrids- 
dorf getedinget hat Im  Landgedinge zu Teschen m it den Burgern 
der S ta d t B ilitz  um b den w aldt bei N ickelsdorff gelegen und darzu
gehörende. Denselben unuerhawenen w ald bei N ickelsdorf gelegen 
und darzu gehörende ganz und g är bis an >kemnitzer grentz haben 
die B ürger der S ta d t B ilitz  behalten m it rechtem  rechte Im  Land t- 
gedinge zu Teschen. Und denselben benanten W ald haben dreyer 
Fürsten  liöfe, zu R atibor, zu Kossel und zu Strälitz  auch zuge- 
sproclienn den Vorgenanten B ürgern  der S tad t B ilitz . ,

Und bei dem ausspruch des rechten sein gewest die Ed len  und 
W olgeborenen Heren Ja n  von koßelup, Andris von Torkau, M nissko 
von  katschitz, H annes P in tlath  K ö rn itz .'

Und. des zu eitlem ewigen gedechtnus und bekendtnus habe 
ich mein Insigel m it wissen an diesen brieff augedrückt lassen harn 

"gen, der gegeben ist zu Teschen, am  Sontag nach M argarethn, nach 
Cristi gebürt Taussent V ierhundert und Im  dreizehenden Ja r .
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Also ein erbitterter Kampf um den Stadtwald. Unter Sey- 
fridsdorf ist wohl das heutige Kozy zu verstehen, das schon im 
Jahre 1326 als Villa Siffridi vorkommt, und kaum das Seibers
dorf bei Freistadt. Przessko, der Besitzer des Gutes in diesem 
Dorfe, der der Stadt den Besitz ihres Waldes anficht, ist, seinem 
Namen nach zu schließen, ein Pole. Im Landgedinge zu Teschen, 
dem adeligen Gerichtshof, wird darüber verhandelt. Ähnlich, 
wie in schwierigen Fällen die deutschen Städte des Ostens sich 
Rechtsberatung bei bedeutenden Stadtgerichten des Mutterlandes, 
vor allem in Magdeburg, holten, so wendet sich auch das Teschner 
Landgericht an drei oberschlesische Fürstenhöfe, nach Ratibor, 
Kosel und Groß-Strelitz. Anders kann die Stelle, daß die Gerichts
höfe den Wald den Bielitzern zugesprochen hätten, nicht ver
standen werden, denn unmittelbar konnten sie ja durchaus kein 
Entscheidungsrecht besitzen. Auf Grund des erteilten Gutachtens 
spricht auch das Teschener Landgedinge den Wald den Bielitzern zu.

Noch nicht beruhigt dadurch, schicken diese eine Abordnung 
von zwei Ratsherren zum Teschner Herzog Bolko, um sich noch 
eine besondere Bestätigung des Privilegs von 1312 auszuwirken. 
Sie wird 3 Tage nach dem Entscheid des Gerichtes ausgestellt und 
lautet:

Im  nam en gottes amen. Zu ewigem  gedechtnus des Dinge. 
W ir Bolcko von Gots gnaden H ertzog zu Teschen, zu Auswintzen 
Und H err zu Großen Glogau etc. Bekennen und thun kundt öffent
lichen m it diesem B rie f allen den, die In  sehen oder hören lesen:

» Das für uns körnen sein unsere liebe getrewe, m it namen Hein- 
tze und Nicko, rathm anne und B urger unser S tad t B ilitz, und haben 
uns dem üetiglichen gebetten von der gantzen stad t und gemeine, 
derselben stadt B ilitz  wegen, das w ir Ine Ihren alten brief, den sie 
haben Über den W aldt bei N ickelsdorf In  Unserm  Teschnischen 
und Außwintzischen gebiete und W eichbilde gelegen, m it dem sie 
begnadet sein Von dem Hochgeborenen fürsten seliger gedechtnus 
Meschken, etwan 3) H ertzogen zu Teschen und Hern zu Auswintzen, 
genediglichen geruhten zu beweren, zu vernewern und zu-befestigen.

W an man dann rechter, vernünftiger und redlicher bethe gunst 
und guten willen nicht versagen soll, so haben wir angesehen demütige 
bethe und haben m it wolbedachtem  m ut und m it gutem  rathe 
unser eitesten und lieben, getrewen, von unser fürstlicher m acht, 
m it rechtem  wissen und von sonderlicher gunst und liebe, die w ir 
tragen und haben zu der ehegenanten S tad t B ilitz, den obenbe- 
nanten alten B rie ff m it allen punkten Und Artickuln, In  seinen 
wirden, als er geschrieben ist, gnedigklichen geweret, vernew ert 
und bestetiget.

Beweren, Vernewern und bestettigen In  k rafft dis brieffs den 
obenbem elten W ald bei N iekelstorff der benanten Stad t B ilitz  zu 
haben, zu halten und ewiglichen zu besitzen und In  Iren  nutz zu 
wenden, als sie es am  bequem lichisten und besten wird düncken 
gerathen sein.

3) weiland.
Deutsche Wisseasch. Zeitschr. f. Polen. Heft 12, 1928. 2
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M it urkundt dis brieffs, versiegelt und bestettiget m itt unserem 
anhangenden Insigel.

Gegeben zu Teschen, an der ersten M ittwoch nach S an k t 
M argarethen tag . N ach Cristi gebürt Taussent V ierhundert und 
Im  dreizehenden Ja r .

D arbei zu gezeugnus sein gewesen unser liebe getrewen H err 
Andris von  Turkau, H err Ja n  von  Koselup, Mnisse von K atsch itz , 
N icklas von M ezyrsitz, unser Landtrichter zu Teschen, P in th lat 
K ö rn itz  und N iklas, Cantor zu Glogau, unser H off-Caplan und 
Schreiber, der diesen B rie f hat in befhelung.

Die Adligen, die in der vorigen Urkunde als Mitglieder des 
Landrechtes genannt worden waren, treten sämtlich hier als 
Zeugen auf.

Einen Nachhall des Kampfes um den Wald bildet der Ab
satz des Stadtrechtprivilegs von 1424, in dem es heißt:

, ,...Ite m  wer do freuelich oder m it U nrecht Ihm  zuzieht oder 
zueignet und zugezogen hat die Ding, die unser ehegenante S tad t 
angehöret, als Viehweide, W eide, pusch, Grenitzen und oder Ich ts 
derley und anderleye, und In  dem  erfunden und überwunden wirdet, 
der soll es der S tad t widerum b abtretten und widergeben Und dazu 
das der S tad t ablegen“ . 4)

4) Dieser Streit ist nicht der einzige seiner A rt geblieben. In  
der M iklerschen Chronik von B ielitz finden sich Angaben über 
einen 2. Grenzstreit, den die S tad t nach dem Ende der P iastenzeit 
wegen des W aldes m it dem Edlen  Melchior R u d zky führen mußte. 
In  diesem Prozeß wurden ihr von N ikolaus von K örnitz am  Sönn- 
tag  nach K ath arin a  (29. Novem ber) 1590, von der S tad t Saybusch  
am  Sonnabend nach St. E lisabeth  (25. Novem ber) 1592  und vom  
Skotschauer M agistrat am  Sonnabend nach Cantate (19. Mai) 159 3  
Zeugnisse zu ihren Gunsten ausgestellt. Über den A usgang ist 
unm ittelbar nichts bekannt, da aber die S tad t auch weiterhin 
Besitzerin  des W aldes bleibt, muß der Entscheid  natürlich günstig 
für sie gewesen sein. Die K am pfform en sind 1590 ganz die gleichen 
wie 14 13 .  Auch diesm al ru ft die S tad t Gemeinwesen ihresgleichen, 
die benachbarten Städte Skotschau und Saybusch, zu Eideshelfern 
auf, die das R ech t der B ürger gegenüber dem Adel bezeugen.

D er letzte S tre it um den Stad tw ald  endlich fällt in die un
sichere Zeit nach dem dreißigjährigen Kriege. 1644 setzte sich der 
polnische K astellan  W arczicki gew altsam  in den Besitz  des Zigeu
nerwaldes, der ihm  erst 17  Ja h re  später, 16 6 1, „d urch  eine kost
spielige Kom m ission und m ilitärische H ilfe '1 abgenom m en werden 
konnte, wobei die von den Polen auf geführten Schanzen zerstört 
wurden. Die S tad t wurde durch diesen R au b  um 55 000 T aler ge
schädigt. (Angaben nach der Stadtchronik von Otipka).

Diese K äm pfe sind ein A usschnitt aus dem großen Stre it 
zwischen niederem Adel und Bürgertum , der in dieser Zeit überall, 
in Deutschland wie in Polen, tobte. In  der Sprachinsel aber kom m t 
zum ständischen Gegensatz noch der nationale. Die Adeligen sind 
Polen, die B ürgerschaft ist deutsch.' W eiter im Osten, im  polnischen 
Staate, hat die polnische Schlachta gegen das Deutschtum  überall 
die Oberhand behalten und es in den m eisten Städten  vernichtet. 
Gerade in der fraglichen Zeit, zwischen 1500 und 1600, vo llzieht

m
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Deutlicher noch als die Urkunden über den ■ Stadtwald be-’ 
leuchten die ursprünglich ganz ländlichen Verhältnisse der Stadt 
jene über die Viehweide. Die erste von ihnen wird 1316 ausge
stellt:

Im  namen Gottes. Amen. E s  kom men alle D ing in Vergessen
heit, wo sie nicht in die schrifft zu ewigen Zeitten verfasset werden. 
Derhalben w ir Casim ir von Gots gnaden H ertzog zu Teschen etc. 
Thun kundt allermeniglichen, die gegentwertigen und den Zu
künftigen, so diesen B rie ff hören werden, das wir aus glaubwirdigem  
bericht erkandt, das unsere B ürger zur B ilitz  v ier H uben A ckers 
bei der S tad t gelegen,, zu gemeiner Viehweide rechtlich und erblich 
Innenhaben und besitzen, Und ein halb H uben Ackers m it den 
A lten B ilitzem  au ff gedachter Viehweide zum Viehweg oder ge- 
mainer straß, bei unserm geliepten V ater m it geldt erkaufft. Welchen 
k au ff und gedachte freie begabung der H uben w ir Inen gnediglich 
gunnen und güetlich darzu bewilligen und wollen, das gedachte 
unsere S tad t an der nutzung zunheme. Und gemeines nutzes wegen 
haben w ir gedachte v ie r  hüben Ackers und ein halbe, wie sie aus
gemessen neben den R eyen  m it aller gelegenheit, vorn, dahinten 
und m itten, obgeschriebenen Bürgern und allen Iren  nachkömlin- 
gen gegeben und geschenckt, frei, erblich und ewiglich zu besitzen. 
A u ff welchen H uben oder Viehweiden sie volkom m ene m acht haben 
werden, zinshaffte Heuser und gerten zu bawen und zu setzen, 
souil als sie düncken w irt, nach dem es Innen und Iren  nachköm- 
lingen am  besten und bequem bsten w itt düncken gethan sein.

Derohalben dam it diese unsere begabung und solche unsere 
günstige Zugebung von allerm eniglich unverhindert bliebe, sondern 
ewiglich k ra fft und m acht habe, haben w ir Innen diesen unsern 
brieff m it Unserem  Insiegel verfertiget etc.5)

Gescheen und geben zu B ilitz  den Vierzehenden M artii, Im  
taussent dreyhundert und sechzehen Jh are .

Die Viehweide umfaßt das Gelände zwischen der Stadt und 
dem Bialafluß auf der einen, gegen Altbielitz zu auf der anderen 
Seite. Der gemeinsame Kauf des Viehweges mit den Altbielitzern 
zusammen zeigt die Verbindung, die in jener Zeit noch zwischen 
der Muttergemeinde und der aus ihr ausgegrenzten Stadt besteht, 
„Mit den Alten Bielitzern“ heißt es in der Übersetzung von 1565,

sich die Zurückdrängung des deutschen Bürgertum s im  Osten. 
In  der nächsten N achbarschaft von B ielitz, in den galizischen D ör
fern der Sprachinsel, in Seibersdorf, K unzendorf und B ia la  zumal, 
hatten die Deutschen Unendliches durch die W illkür der Starosten 
zu erdulden und konnten nirgends R ech t finden. In  Schlesien aber 
siegen die B ielitzer B ürger in allen 3 Käm pfen gegen den Adel, das 
Landgeding selbst verh ilft ihnen zu ihrem  Rechte. So zeigt sich 
die Bedeutung der staatlichen als einer Kulturgrenze zwischen Ost 
und W est.

5) Im  Privilegienbuch von 1638  stehen an dieser Stelle die 
Zeugen: roborari prae^entibus nostris fidelibus Vincentio de Thus- 
nowitz, Petro de K y ts itz  m ilitibus, Subcone dicto Körnitz, S ygota  
de Benkow itz, Grsim islao et Mesporcone dom icellis et a lijs quam  
piurim is fide dignis. A ctum  e t'd atu m  B e l y t z . . . .

9*
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im lateinischen Urtext aber lautet jene Stelle: „cum Villanis de 
Villa Belitz“ , mit den Bauern des Dorfes Bielitz. 1316 führt also 
das heutige Altbielitz noch seinen ursprünglichen Namen Bielitz, 
obwohl neben ihm auch schon die Stadt Bielitz entstanden ist. — 
Der Viehweg selbst ist sicherlich die alte Kühgasse, die aus der 
Bielitzer Vorstadt zur Altbielitzer Dorfstraße hinüberführt. Sie 
hat den Namen lange behalten, erst 1896 wurde sie in Parkstraße 
umgetauft, weil die alte Bezeichnung dem Gemeinderat zu häßlich 
erschien.

1489 erfolgt eine Bestätigung des Viehweideprivilegs:
W ir Casim ir von gottes gnaden zu Teschen H ertzog etc. Thun 

kundt hier m it diesem brieff vor Jederm eniglich, der den sehen oder 
lesen hören wirt, das vor uns die Ersam en weisen, unser liebe getrewen 
B ürger zu B ilitz  kom en sein und haben uns gebracht einen unuer- 
serten brief unsers vorfarn, H ertzogen Casim iren seliger gedecht- 
nus m it einem anhangenden Insiegel, den sie auf die Viehweide 
haben, welche Viehweide Innenhaben fünfth alb  hüben, uns d ar
neben bittende, das w ir Inen solches m it unserm  brieffe, auch andere 
Ire  recht und alte freiheitten bestettigten. W ir aber verm erkende 
erstlichen ein billiche begnadung unseres V orfarn, auch Ire  getrewe 
und willige Dienst, die sie uns gethan unnd thuen, Auch umb ge
meines nutzes willen solche Viehweide also, als der brief unsers 
V orfarn  lautet, in allen stücken und Artickeln  bestettiget haben. 
A uch hier m it diesem brieff bestettigen, auch andere Ir  recht und 
alte freiheiten, Also daß sie Ire  alte recht und freiheiten, auch der 
fün fth alb  hüben, ein halb hüben gekaufft und vier gegeben, ge- 
braucheten, d arauff heuser baweten oder Gärten daraus macheten, 
w as Inen und Iren  künftigen nachkom lingen a’m besten gefiele, 
Und w ir sollen Inen darein weder unser nachkom linge Und künfftige 
H erren und besitzer der S tad t B ilitz  nicht legen m it keiner Weise.

Und do sie erkandt diesen unsern gutten willen, haben sie 
guttw illig  geben und übergeben unns und unsern nachkom lingen 
au ff der V iehwaid einen garten, W elchen sie Itzo ausgemessen 
haben und der ligt hinder des Pieß werners, also genant Bürgers 
garten, uns und unsern zukünfftigen zu gemessen, zu unserm Schlöß 
oder zu unser und unsern nachkom lingen notturften. W elcher 
also, wie er ausgemessen ist, sol verbleiben und sol nichts mher 
darzu gethan werden In  zukünfftigen Zeiten.

Dem zu U rkundt und besserer Sicherheit haben w ir unser 
eigen petschaft hieran an diesen brieff hengen lassen, der geben 
und geschrieben ist

Am  Pfingstm ontag Im  Ja r  taussent Vierhundert Und im  Neun 
und Achzigisten.

Und dabei sein gewesen die Erentuesten Unsere liebe getrewen 
M ickulas Grodetzki unser M arschalck, M ickulas kloch von Ustronie, 
Gendrzich Czelo von Zechowitz, Melcher W ltzko von Dobrozenitze, 
G irz ick  Skalitza, M ickulas M letzko und Petrus sskolneho zu Teschen

Es wird hier von der Gründung des Bielitzer Schloßgartens 
gesprochen, denn nichts anderes ist der Garten, der dem Herzog 
Kasimir auf der Viehweide ausgemessen wird. Der Schloßgarten
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erstreckte sich vom Schlosse bis hinunter zum Bialaflusse, so die 
Viehweide in zwei Teile teilend. Erst in jüngster Zeit ist davon 
das Stück unmittelbar unter dem Schlosse durch den Bau der 
Eisenbahn abgeschnitten worden.

Hier kann man einmal sehen, auf welche Weise die Stadt 
ihre Privilegien erlangte. Die Begnadungen und Bestätigungen 
alter Freibriefe, die die Piasten den Bürgern ausstellen, triefen 
nur so von Wohlwollen und ,,angeborner fürstlicher Güte und 
Müdigkeit“, aber was nicht in ihnen steht, das sind die Summen, 
welche die Untertanen für ihre Erlangung gezahlt haben. Daß die 
Teschner Fürsten nichts umsonst gaben, dessen darf man sicher 
sein, herrschte doch in ihren Kassen stets so jämmerliche Ebbe, 
daß sie froh sein mußten, wenn sich nur irgend eine Einnahme
quelle erschloß. 1489 nun wird der Kaufpreis oder doch ein Teil 
davon genannt. Die Bielitzer haben ,,gutwillig“ ein Stück der 
Viehweide abtreten müssen. Natürlich ließen sie es sich dabei 
gleich verbriefen, daß es mit dem einmal ausgemessenen Stück 
auch sein Genügen haben und in Zukunft „nichts mehr dazu
getan werden solle“.

Schon 1316 hatte der Teschner Herzog gestattet, auf der 
Viehweide „zinshafte Häuser und Gärten zu bauen, soviel sie wollen“ , 
und 1489 wird dieses Recht in fast unveränderter Form bestätigt. 
Es ist hier für eine mögliche Vergrößerung der Stadt Vorsorge 
getroffen, eine Berechnung auf Zuwachs gemacht, ähnlich wie 
seinerzeit die Urkunde von Kenty sie zeigte. Dort hatte es aber 
auch geheißen, daß die Bürger innerhalb der Stadt jede 6. Haus
stelle und außerhalb jeden 6. Garten frei haben sollten. Es 
war also die Umgebung der Stadt in erster Linie zur Anlage von 
Gärten bestimmt, für die im Innern bei der gedrängten Anordnung 
wenig Raum vorhanden war; erst in zweiter Linie kam die Neu
anlage von Häusern in Betracht. Die Urkunde von 1489 zeigt das 
gleiche Bild für Bielitz: Auf der Viehweide wird ein Garten für 
den Herzog ausgegrenzt, und seine Lage wird nach dem Garten 
eines Bielitzer Bürgers angegeben 6) und nicht etwa nach Häusern 
in der Nachbarschaft. Diese Bürgergärten sind natürlich nicht 
Zier- und Lustgärten, auch kaum reine Obstgärten, sondern wir 
haben darunter kleinere landwirtschaftliche Betriebe zu verstehen, 
wie ja auch heute noch in der Gegend der Fachausdruck für einen 
Kleinbauern „Gärtler“ ist.

6) E s  ist der Garten des W erner Piesch. H ier begegnet zum 
ersten M ale der richtige Fam iliennam e eines B ielitzer Bürgers. 
D er N am e Piesch, der heute vielle icht der häufigste in der ganzen 
Sprachinsel ist, ist also auch der urkundlich am  w eitesten zurück
reichende.
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1440 ist die Rede von den „Bürgern in der Stadt Bielitz und 
auch vor der Stadt gesessen“, ebenso von den „Inwohnern zu 
Bielitz, in und vor der Stadt gesessen“. Es gibt also damals schon 
Häuser außerhalb der Stadtmauer. 1565 legt Friedrich Kasimir 
den Bürgern eine Abgabe auf „von einem jeden hundert Leinwat, 
soviel derselben in und vor der Stadt Bielitz ein Jahr lang gemacht 
würde“. Die entscheidende Aussiedlung aber fällt doch erst in 
die spätere Zeit, als das aufblühende Tuchmacherhandwerk immer 
mehr Menschen in der Stadt ansammelte. Darüber wird später 
zu sprechen sein. (Vgl. Abschnitt 9).

1547 bestätigt Wenzel von Teschen, der vorletzte piastische 
Herrscher von Bielitz, der Bürgerschaft ihre sämtlichen Privilegien 
und in dieser Urkunde ist auch vom Wald und von der Viehweide 
die Rede:

W ir W entzel von Gottes gnaden H ertzog zu Teschen etc. 
thuen kundt hier m it diesem brieff vo r Jederm eniglich, der den 
sehen oder lesen hören wirdet, das vor uns kom men seih die E r- 
sam en weisen Bürgerm aister und R athm anne und etliche Bürger, 
aus der gem ain unser .stadt B ilitz  abgesante, unsere underthane 
und liebe getrewen, anzeigende uris, welcherm assen sie viel brieff 
au ff pergam ent m it anhangenden Insiegel ganz und unuerrucket 
haben von den Erlauchten  fürsten unsern vorfarn, auch von  dem 
Erlauch ten  fürsten und herrn, hern Casim ir, Herzog zu Teschen etc. 
seliger gedechtnus, unserm  lieben grosfatter, nemlich au ff den 
freien M arckt, auff die Teich, auff das wehr, auffs W einschencken, 
aufs Breyhauß , au ff die Viehweide, au ff die heldter und andere 
gerechtigkeitten, also, als die brieff dies alles In  Inen selbst aus- 
drucken, — Uns darneben m it aller Dem ut bittende, das w ir Inen 
und Iren  künfftigen nachköm lingen obengeschriebene priuilegien, 
Freiheiten, begnadungen und allfer dieser Stad t gute Ordnungen, 
Und darneben auch des. W aldes, welcher dieser stadt B ilitz  zur 
N otturft und zu gutem  nutz von dem durchleuchtigen fürsten und 
hern, Hern Mesken, Hertzogen zu Teschen etc. seliger gedechtnus, 
unserm  vorfarn, gegeben ist, und welcher ligt zwischen dem D orff 
kem nitz und N ickelstorf, bei dem gebirge bei der stad t B ilitz, und 
also, als w ir Inen auszumessen und auszugrenzen den obgem elten 
D erffern beuolhen haben, — aus unser fürstlicher gnad als I r  E rb 
herr m it unser begnadung bestettigen wolten.

W eil aber w ir obengeschriebener H ertzog W entzel, verm er- 
ckende Ire  dem üettige und billiche b itt, wollende, dam it sie desto 
besser solche .begnadungen ge‘niessen und bei Iren  leibsnarungen 
sich mheren kendten, auch von wegen bestettigung aller gutten 
Ordnung, auch au ff dem iiettiges begeren und bitten des Burger- 
m aisters, Rathm annen und gantzer gemain, den Itzigen und zu
k ü n ftig e n  unser S tad t B ilitz  und Iren  nachköm lingen alle oben
geschriebene Ire  brieff, Priuilegien, begnadungenn obgenanter 
Fürsten, auch obgemeltes waldes, aus beuelch Inen ausgemessen 
und ausgegrentzt, auch Ire  gutte Ordnung, haben w ir bestettiget 
und in k ra ft dieses briefs bestetigen w ir sie In  allem Irem  Inhalt, 
lau t und satzunge, one alle Verminderung, und wollen das entlieh, 
das sie m it Iren  nachköm lingen und die Inw oner unser S tad t B ilitz
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dieser aller begnadung obenuerm eldt, auch dieses obengeschrie
benen W aldes, ausgenhommen das er nicht gestreuchet und ver
derbet werde allein m it holz nhemen, zu gem ainer notturft ge
messen, gebrauchen Itzo und au ff ew yge gezeiten, one verhindernus 
eines Jeden  menschen.

Und zu beätettigung aller Ding, so in diesem brief geschrieben, 
haben w ir obengeschriebener H ertzog W entzel etc: m it unserm  
gutem  Vorwissen unser fürstlich Insigel an diesen brieff zu drücken 
und zu hengen beuolchenn, der do gegeben und geschrieben ist auff 
.unserm Schloß Teschen, D instag vor W einachtenn Im  Ja r  taussent 
fünfhundert und Sieben und V iertzig.

Und darbei sein gewesen die Erentuesten unsere liebe getrewen 
W atzlaw  Rudzki von Rudz, Canzler, dem dieser brief beuolhen 
ward, W atzlaw  Zygan  von Slupska unser H offhauptm an, G irzick 
p illar von Pilhu, Ferentz von Budnick unser Stalm eister, Peter 
K rziw atzki von Godowa, pfleger zur B ilitz, M ichal R adötzki von 
R adoza, Andres kecherle, B ürger zu Teschen und ander gute Leut.

Die Bedeutung des Stadtprivilegs erhellt hier daraus, daß 
seine Bestätigung von der der übrigen Schenkungen abgetrennt 
und besonders genau vorgenommen wird. Während die anderen 
Freibriefe nur mit Stichworten genannt werden, wird hier eine 
förmliche Inhaltsangabe .gemacht. Dann aber tritt ein ganz neuer 
Umstand hinzu: den Bauern von Nikelsdorf und Karnitz ist be
fohlen worden, die Grenzen des Waldes gegen ihr Gebiet genau fest
zulegen. Die Gründe davon erwähnt ein Privileg, das um ein halbes 
Jahr später ausgestellt wird, das überhaupt mit dem von 1547 in 
mancher Hinsicht zusammengehört.

W ir W entzel von gotes gnaden H ertzog zu Teschen etc. Thun 
kundt hier m it diesem brieff, der den sehen oder lesen hören wirdt, 
das vor uns körnen sein die Ersam en weisen unsere liebe getrewen 
Bürgerm aister, Rathm annen unser S tad t B ilitz  und haben uns 
angezeigt, wie das sie guttw illig gekaufft, auch bezalt haben ein 
stück eines winckels 7 8) und wiesen von Peter M atzner von kem nitz 
am  ende seines E rb es,s) und das andet stück winckels, das sie auch 
gekaufft haben von Georgen Sm iera von kam itz, auch gezalt haben, 
am. ende seines Erbes Über der kam nitzer Mhül zwischen des ka- 
m itzers M ülherr Erben  und petter M atzners liegende, das sie alda 
ein Viehweg auff die Viehweid haben kondten, Uns daneben de- 
m uetig ‘bittende, das w ir Inen solchen k au ff gnediglichen zu gunnen 
geruheten.

W an w ir dan kegen Irer dem ütigen b itt geneigt, Inen das zu 
ba’iden thailen zu gunnen und dam it obgenanten B ilitzer Burgern, 
den Itzigen und kunfftigen, werden m a g e 9) über die obgenant 
gekauffte stück und wisen einen freihen Vieheweg, dem Vieh au ff 
die Viehwaide, on alle verhindernus zu haben und darauff zu treiben.

Auch als bei N ickelstorf einen W aldt unser stad t B ilitz  zu 
Irem  nutz und notturft gegeben und derselbige w aldt Inen den 
obgenanten B ilitzern B ürgern  von den kem nitzer, auch von den

*) W ahrscheinlich Flurnam e.
8) Besitz.
9) Macht.

t
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N ickelsstorffer, ausgemessen und ausgegrentzt worden, darum b 
obgenante B ilitzer bürger, die Itzigen und künfftigen, mögen des 
W alds frei geniessen, besitzen und das, w as schon darinnen zum 
H uetw erck und zum besehen ausgerottet, zu Irem  nutz besehen 
und keren, Auch das R ind vieh  darinnen frei hüeten (ausgenhommen, 
das er nicht gerottet noch verderbet werde) one eines Jed en  ver- 
hindernus. Sünder wen der Buchacker In  dem W alde gerottet, 
dasselbige gehört in unser Camer. Auch die kam itzer Unser under- 
thane sollen Inen nicht In  dem W aldt nichts weiter über das aus
gemessen und ausgrentzen einrotten. Auch die N ickelsstorffer, die 
Itzigen  und künfftigen, sollen sich den B ilitzern  Bürgern in dem  
W ald über den fluß, der da heisset Studnitzny, also als Inen zur 
not H utw ergk ausgemessen, m it keinem  Vieh nit legen weder 
greiffen, Sonder von beidenn seiten Inen das I r  In  dem W aldt zu
frieden lassen, auch denselbigen nicht mher verterben, Itzo  undt 
au ff kunfftige Zeit.

Dem  zu urkundt haben w ir unnser fürstlich  Ingesiegel hieran 
an diesen brieff zu hengen beuolhen, der do gegeben und geschrieben 
ist au ff Teschen, Freitags vor M aria M agdalena Im  Jh a r  taussent 
fünfhundert und A cht und vierzigisten.

D arbei sein gewesen die Erentuesten, unser liebe getrewen, 
W atzlaw  R udzki von Rudz, des Fürstenthum bs Teschen Canzler, 
W azlaw Z ygan  unser H offhauptm ann, Andres Kecherle vonTeschen, 
Peter krzyw adski von Godowa, unser pfleger zur B ilitz.

Die Ausmessung ist jetzt vollzogen, innerhalb der festgelegten 
Grenzen ist den Bielitzern ihr Besitz bestätigt. Den Kamitzern 
wird anbefohlen, über die ausgemessenen Grenzen nicht weiter zu 
roden, die Nikelsdorfer haben den Studnitznibach als Grenze zu 
achten. Man sieht, die Lage ist anders geworden als vor 200 Jahren. 
Die unbestimmte Grenzziehung von 1312 genügt nicht mehr. Es 
muß Grenzstreitigkeiten gegeben haben („sie sollen ihnen das Ihre 
im Walde zufrieden lassen“), zu deren Schlichtung der,Herzog 
selbst eingreift. Die Besiedlung der Gegend hat eben Fortschritte 
gemacht. Die den Bauern zugeteilten Hufen sind gerodet, ihr 
eigener Waldbestand geschlagen. Mit dem Steigen der Bevölkerungs
zahl wird das Land zu klein, die Nikelsdorfer z. B. haben nicht genug 
Weideland und „legen sich den Bielitzern mit ihrem Vieh in den 
Wald“, strenge Ziehung der Grenzen und obrigkeitlicher Befehl 
muß dem entgegen wirken. Um 1300 lag es im Interesse der Herr
schenden, daß der Wald möglichst schnell und in großem Umfange 
gefällt werde. Ein Vierteljahrtausend später ist das Waldland 
selten und kostbar geworden, das Roden hat in den Augen der 
Fürsten aufgehört, eine Kulturtat zu sein; wo der Bauer es doch 
noch wagt, der Not des Lebens gehorchend, da verstößt er gegen 
das Gesetz. Heute ist im deutschen Gebiete längst der Gleichge
wichtszustand hergestellt, die geringen Reste der einstigen Wald
herrlichkeit werden auch von den Bauern selbst sorgsam geschont, 
Bei den Slaven weiter im Gebirge gab es noch um 1750 Zustände 
die den für die deutsche Gegend geschilderten um 1550 entsprechen.
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Aber nicht nur die Nikelsdorfer und Kamitzer gefährdeten den 
Stadtwald, die Bürger selbst taten es. Stadtwald und Viehweide 
waren Allmende, gemeinsamer Besitz der ganzen Bürgerschaft. 
Die Urkunde von 1316 spricht von einer „gemeinen Viehweide“. 
Jedem, der Bedarf hatte, stand Weideland und Holz des Gemeinde
waldes zur Verfügung. Besonders das letztere war wegen der häu
figen großen Feuersbrünste, die jede mittelalterliche Stadt durch
zumachen hatte, eine Lebensnotwendigkeit für die Bürger. Lieferte 
der Wald das Holz zum Wiederaufbau der Häuser (und die gesamte 
Stadt bestand damals aus Holzhäusern) umsonst, so ließ sich ja der 
Schaden halbwegs verschmerzen. Im Anfänge, solange die Bürger
schaft noch klein und der ungerodete Waldbestand groß war, ging 
es so. Mit dem wachsenden Ausbau der Siedlung aber mußte ein Zeit
punkt kommen, wo aus der Allmendewirtschaft Raubbau wurde. 
Es wurde im Walde darauflosgeschlagen, ohne an Wiederaufforstung 
zu denken, das geräumte Land vielmehr zu Viehweide und Acker
land verwendet. Deshalb findet es Wenzel schon 1547 für nötig, zu 
verbieten, „daß der Wald nicht gestreuchet und verterbet werde 
allein mit Holz nehmen“, und 1548 wird dieses Gebot dahin ver
deutlicht, daß sie das bereits Geschlagene weiterhin zum Feldbau 
verwenden mögen, auch „das Rindvieh frei darin hüten“ dürfen, 
aber ein weiteres Roden und Verderben des Waldes untersagt sein 
solle.

1548 kaufen die Bielitzer Bürger von zwei Kamitzer Bauern, 
Peter Matzner und Georg Smiera, die am Ende ihrer Besitzungen 
gelegenen Grundstücke, um einen Viehweg auf die Viehweide zu 
gewinnen.

4. Die ältesten Rechtsurkunden.
Ist im Bisherigen ein zusammenhängendes Bild der wirtschaft

lichen Entwicklung gegeben worden, so ist nun zurückgreifend ein 
Überblick über die Gestaltung der Rechtsformen zu vermitteln. 
In den Betriebsformen bot sich kein großer Unterschied gegenüber 
dem Dorfe, im Rechte aber wird die Ausnahmestellung der Stadt 
deutlich. Hier macht es sich besonders schmerzlich fühlbar, daß 
die Gründungsurkunde nicht erhalten ist, die sonst eine genaue 
Beschreibung des anfänglichen Rechtszustandes zu bieten pflegt. 
Spätere Rechtsbestimmungen lassen es als unzweifelhaft erscheinen, 
daß die Stadt deutsches Recht besitzt, dennoch findet sich nirgends 
ausdrückliche Nachricht davon, die Verleihung wird eben auch in 
der Aussetzungsurkunde gestanden haben. Über die Art dieses 
Rechtes lassen sich nur Vermutungen anstellen. Während die 
deutschen Dörfer weiter im Osten meist allgemein deutsches Magde
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burger Recht erhalten, wird es den deutschen Städten der Herzog
tümer Teschen und Auschwitz in allen bekannten Fällen in der 
besonderen Form des Löwenberger Rechtes nach der Stadt Löwen
berg oder Lemberg in Niederschlesien erteilt. Für Kenty-Lieben- 
werde ist das in der wiedergegebenen Urkunde ausgesprochen. Von 
Teschen wissen wir es, denn in dem Aussetzungsbrief der Stadt 
Zator vom 10. November 1292 wird dieser Stadt Lemberger Recht 
nach dem Muster der Stadt Teschen erteilt. Ebenso wie Zator er
halten Skotschau und Sillein in Oberungarn durch Teschen Lem
berger Recht. Es herrscht diese Rechtsform also in sämtlichen 
Städten der Nachbarschaft von Bielitz, und es wird so wahrscheinlich 
gemacht, daß auch Bielitz zu Lemberger Recht ausgesetzt war.10 *)

Es mangeln in der ersten Zeit auch Angaben über das Ver
hältnis zum Fürsten, die Art der Abgaben usw. Wir werden uns 
das alles ähnlich zu denken haben wie bei Liebenwerde. Daß für 
die Häuser und das Land Grundzins gezahlt wurde, ist klar, es folgt 
auch aus der Bestimmung von 1316, daß auf der Viehweide „zins
hafte Häuser und Gärten“ gebaut werden dürfen.

Von den Nachfolgern des Stadtgründers, des Vogtes, findet 
sich nur eine kleine Erwähnung. 1440, anläßlich der Verleihung 
des Salzniederlagsrechtes urkunden die Teschner Herzoge, daß 
vor sie erschienen seien „die Erbir weysen Unsere getrawen libin 
Foyt, Purgermeyster Und die gantze Gineyne“ u ) der Stadt Bielitz.

Daß hier mit dem „Vogt“ nicht, wie später, der Vorsitzende 
des Schöffengerichtes bezeichnet wird, sondern der Inhaber der 
städtischen Vogtei, ist daraus ersichtlich, daß er v o r dem Bürger
meister genannt wird. Bis mindestens 1440 ist also, wenn auch 
keine weiteren Nachrichten vorliegen, das Bestehen des Vogtei
amtes im alten Sinne nachgewiesen.

Daneben aber entsteht bereits ein bürgerliches Stadtregiment, 
aus kleinen Anfängen heraus und, wie aus den späteren Verhältnissen 
geschlossen werden muß, vom Vogte völlig abhängig. 1312 und 
1316 ist bloß von der „Bürgerschaft“ die Rede. Bürger ist der 
Rechtsausdruck für den dem Bauern gegenüber bevorrechteten 
freien Stadtbewohner, der in erster Instanz dem Stadtrechte unter
steht. 1413 werden schon zwei „Ratmanne“ , Heinze und Niko er
wähnt, die als Abgesandte der Stadt zum Herzog kommen und, wie 
aus der ganzen Lage zu schließen ist, wahrscheinlich auch die Stadt 
vor dem Landrecht in ihrem Streit mit Przessko von Seifriedsdorf

10) Vergl. H anslik, Kulturgrenze und K u lturzyk lus i. d. pol
nischen W estbeskiden, S. 57.

n ) Z itiert nach dem Privilegienbuch von 1638 . Tn dem von 
156 5  ist der V ogt ausgelassen.
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vertreten haben. 1424 ist dann zum ersten Mal die Rede von 
„Bürgermeister und Ratmannen“. Das geschieht in der Einleitung 
zu dem wichtigen Rechtsbriefe vom 9. November 1424.

Im  nam en Gottes amen, alle ding die erkandt werden au ff 
einen gemeinen nutz unnd frommen, Zu besserung eines Iglichen 
menschen und einer gantzen gemeine, ist wol notturft und gut, das 
die zu einem ewigen gedechtnus m it brieffen befestiget und be- 
stettiget werden.

D arum b w ir Bolcko von Gotes gnaden, H ertzog in Schlesien 
zu Teschen und zu grosen Glogau etc. Bekennen und thun kundt 
öffentlichen und ewiglich in diesem brieff allen den, die Ine sehen, 
hören oder lesen, das in unser und der unseren gegenw ertigkeit 
gestanden haben unsere liebe getrewen Burgerm aister und R a th 
manne Unser S tad t B ilitz, Und haben unns dem üettiglichen ge- 
betten, das w ir sie und alle die gantze gemein des Volckes won- 
h aftig  daselbest In  der Stadt zur B ilitz, die Itzund do sein, oder 
Im er in zukünftigen Zeitten do sein würden, und alle Ire  kinder, 
Ire  Erben  und rechte nachkomen und sonsten alle, die in Irem  
Stadtrechte sitzen und sitzen werden und darzugehören oder ge
hören werden, durch Got unnd Ires ewigen Dienstes willen, Von 
sonderlichen gnaden geruchten zu begnaden in solcher maß, als 
hernach geschrieben stehet.

Vornem lich das a ll Ir  gut und hab, es wer beweglich oder un
beweglich, fharende oder unfharende, das sie In  Iren  Stadtrechten 
haben oder Im m er haben werden, oder Zinse, die sie haben oder 
haben w erd en 12) au ff widerkeuffe In  unsern Landen, au ff unsere 
Manne güter und D örffern oder au ff Stedten, Inw endig oder A us
wendig Unser Lande oder wie sie dieselben haben werden, ewiglich 
sollen lassen Erben, sterben 13) und gefallen Von einem au ff den 
andern, der am  aller nechesten geboren sei, es were M annes oder 
weibes geschlechte, m it Inhaltung des V ierten gelides, als sich mhan 
und weib zu der Eh e genhemen megen, Und als sich einer dem 
anderen oder eins dem anderen m it gutter E rb er beweisung und 
Wissenschaft der stedte und dörffer, do dieselben geboren seindt, 
aller negeste zu freunde 14) und m üge14) gereichen können, die zu 
Irem  Stadtrechte sitzen und gehören. Sonder nach dem Vierden 
gliede gerechnet sol die M agesch aft14) ausghen und ende haben. 
Und wir, unser Erben  und nachkom m enden Fürsten, sollen dar
nach Unsers fürstlichen rechts gebrauchen. Des so haben w ir an
gesehen Ire  b itte  und willige Dienste, die sie U ns, In  langen und 
vergangenen Zeitten gethan haben Und noch in zu k ü n ftigen  Z eit
ten ewiglichen thun sollen, der w ir Ihne zu thun woll getrawen, 
Und haben sie von sonderlichen gnaden, von fürstlicher m acht, m it 
rechten wissen und guten vorrathe unser eltisten Mannen gnediglichen 
erhört Und haben sie begnadet und begnaden In  k ra fft dies brieffs 
volköm m enlichen m it solchen anfellen In  allen stücken, puncten 
und A rtickeln und sonsten in aller maße als oben geschrieben stehet, 
dieselben anfeile Inzuhaben, zu halten und ewiglichen besitzen

12) „o d er Zinse, die sie haben oder haben werden“  ist 156 5  aus- 
- gelassen, hier nach 1638  ergänzt.

13) vererben. .
14) V erw andtschaft.

1
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Und In  Ihren nutz zu wenden, als sie allerbequem ste w irt düncken 
gerathen sein. Jedoch  das m an solchen anfhal Unßerm  Lande zu 
Teschen nicht abwendig m ache noch entpfrem bde. Sonderlich 
behalten w ir uns und unseren nachkom m enden fürsten, Ob Irgendt 
ein B ürger oder Inw oner unser ehegenanten Stadt B ilitz  erbgüter 
kauffen  würden und kaufften, die zu Lehen giengen oder Im  erb- 
rechte legen, das die nicht w eiter Erben  und kommen sollen, dan 
nach des Landes recht und gewonheit.

A uch begnadenn w ir unser ehegenante S tad t B ilitz , das w ir 
Inen geben vor ein recht zu haben und volkom lich zu gebrauchen 
und ewiglich der stad t zu nutz und from m en:

Zum  ersten allen U n fh u r15) und m issethat, Zetergeschrei, die 
zu verbottener Zeit des nachts gescheen, freuel, M esserwurf, blo- 
schlagen unnd gewaldt, die am  ta g  oder an der nacht In  der Stadt, 
In  Heusern, In  thoren, au ff dem Stadtgraben, Im  Stadtgraben, 
au ff der stad tm aur oder au ff den Zugbrücken geschehen, oder wer 
ein wechter, Thorhüetter oder Stadtdienner und B otten  schlüge, 
das alles sollen Rathm anne Vonn der S tad t wegen straffen, büessen 
und gebessert nhemen, nach dem als die m issethat begangen ist, 
— ausgenhomen blutrunst und w as höher ist.

Auch geben w ir Ihn  vor ein recht zu haben, welcher gebaur 
oder gepaurinne, er sei unser oder unserer Land tm an ,16) In  der 
ehegenanten S tad t zum rechte w irdt verbürgert, das er doselbest 
zu rechte gesteen und antw urten soll und anderstwo nicht.

Auch geben w ir In  vo r ein recht ui haben, W an ein Landtm an  
einem  Stadtm an schuldig ist, das er bei Im  Verzeret h at m it essen 
und m it trincken oder Ihm  m it der maße fürgetragen oder m it der 
E llen  gemessen hat, das derselbe Land tm an  solchem Stadtm anne 
Im  Stad trech t und Im  Stadtgericht um b solche schuld antw ortten 
soll, oder m ag In  In  der H erberg m it dem rechte umb sein schuld 
vorbieten.

Auch wollen wir, das sie vo r ein recht und gewonheit haben, 
das keine Zech under Ih n  newe wilkhör m achen oder ordenen soll, 
on der R athm anne wissen und willen. A uch sollen die Rathm annen 
wider den gemainen nutz und wider die gemeine nichts nicht thun 
noch finden, erdencken noch machen.

Item  w ir wollen, das kein H andtw ercksm an Inw endig einer 
meil von der ehegenanten S tad t B ilitz  whonen soll, Ausgenhom en 
R e u e ie r 17) oder a ltb u esser18) und schm ide die wofen scherpfen. 
Noch kein kretschem  noch Brotbenke noch Fleischbencke noch 
Schneider sollen In  einer mheil, es were dan, das Jem andes solche 
H andtw erck mit recht do gehaben mocht.

Item  w ir wollen, das ein Iglicher, der anderswho whonet oder 
ein auslender ist Und in der S tad t oder m it der S tad t Zinßhafftige 
erbe hat, das derselbe zu den Erben  ziehen soll und do whonen oder 
dieselben E rb e  verkauffen .

Item  wer do freuelich oder m it U nrecht Ih m  zuzieht oder 
Zueignet und Zugezogen h at die Ding, die unser ehegenantn Stad t 
angehöret, als Viehweide, W eide, pusch, Grenitzen und oder Ich ts

15) üble A ufführung, Skandal.
16) Edelm ann.
17) Schuhflicker.
18) Schuhflicker.
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derley und anderleye,19) Und In  dem erfunden und überwunden 
wirdet, der soll es der S tad t w iderum b abtretten  und widergeben 
Und dazu das der S tad t ablegen.20)

Item  über das alles begnaden w ir unsere liebe getrewen Bürger- 
m aister und Rathm anne, Innwhoneren Und die ganze gemeine als 
oben geschriben stehet unser m herbenanter S tad t B ilitz , das w ir  
In  bewert und bestettiget haben. Bewheren und bestettigen Ih n  
k ra fft dis briefs alle Ire  rechte, freiheiten, Satzungen, W ilkhörungen 
und gewonheitten, die sie von gewonheit oder rechts wegen von 
alters bei uns und bei unsern Vorfarn  gehapt haben, die zu haben 
und zu halten und zu Irem  nutz und besten Volkum lich und ew ig
lich gebrauchen. Jedoch  unschedlich unsern fürstlichen rechten. 
Und das alle dieße gab, bewerunge und bestettigung von uns und 
von allen unsern nachkom lingen ganz steet und feste, unuersehret 
unnd unuerbrochenlich bleibe und gehalten werde, haben w ir diesen 
brieff geheissen schreiben, Versiglen und bestettigen m it unserm  
anhangenden Insiegell.

Geben zu Skotschau am  Donnerstag negst vo r Sanckt M artins
tag, des heiligen B ischoffen und Beichtigers. N ach Cristi gebürt 
Taussent vierhundert und Im  vier und Zw anzigisten Ja r .

D arbei zu gezeuge sein gevessen unsere liebe getrewen H ans 
K örnitz P in tlath  genant, Lorentz Schasske von Schönaw, unser 
M arschalck, M ycolaicki von D ittm arsdorf, H aneke puzchala unser 
burggraff zu Skotschau Und H err H einrich Syhm m elwitz, Thum 
herr zu grossen Glogau, unser Schreiber, dem dieser brieff beuolhen 
ward.

Das bürgerliche Stadtregiment erscheint nunmehr völlig 
organisiert. Den Ratmannen obliegt die Überwachung der Zünfte, 
die keine neuen Satzungen ohne Bewilligung des Rates beschließen 
dürfen. Ebenso wird den Ratmannen die niedere Gerichtsbarkeit, 
scheinbar unter Einschränkung des Vogtes, überwiesen, sie haben 
sie im Namen der Stadt zu üben: „Das alles sollen Ratmanne, von 
der Stadt wegen, büßen“. Die hohe Gerichtsbarkeit aber, „Blut- 
runst und was höher ist“ , also jegliche Körperverletzung, Mord usw., 
ist ausgenommen. Die Stadt besitzt hier und später im Vergleich 
zu westlichen Orten ein recht geringes Ausmaß von Rechten.

In späteren Abschriften ist der Freibrief von 1424 über
schrieben: „Privilegium, der Anfall genannt“. Es ist also offenbar 
die Bestimmung, die das Erbrecht regelt, als die wichtigste emp
funden worden, wie sie auch im Briefe selbst am ausführlichsten 
behandelt ist. Die Bürger erhalten das freie Erbrecht über ihr be
wegliches und unbewegliches Gut in der Stadt, ebenso über die 
Zinserträgnisse, die sie auf Wiederkauf, das ist pfandweise, in Gütern 
und Dörfern der Adligen des Herzogtums und in anderen Städten 
besitzen. Offenbar spielen schon damals die Bürger als Geldver
leiher eine Rolle beim Adel.

19) „.und anderleye“  1565 weggelassen, nach 1638  ergänzt.
20) vergüten. ,

Reichsuniversra^ :
Geograpliisciies Institut
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Das Erbrecht geht bis zum 4. Gliede, d. h. Verwandtschafts
grade („nach dem 4. Gliede gerechnet, soll die Mageschaft ausgehn 
und Ende haben“). Diese Grenze wird näher bezeichnet durch den 
erläuternden Zusatz „als sich Mann und Weib zu der Ehe genehmen 
mögen“ . Das heißt: solange, als noch Eheverbote infolge zu naher 
Verwandschaft bestehen, solange gibt es auch ein Erbrecht. Die Be
ziehung dieser beiden Dinge aufeinander ist ganz natürlich. Die Kirche 
des Mittelalters vertritt den Standpunkt, daß eine Ehe zwischen 
Blutsverwandten, Versippten überhaupt ausgeschlossen sei, die 
Grenze der Sippe freilich wird jeweils verschieden gezogen. Beim 
letzten Verwandtschaftsgrade, wo die Ehe noch verboten ist, ist 
mithin die Grenze der Blutsverwandtschaft erreicht. Erbberechtigt 
sind aber der Natur der Sache nach nur Versippte, darum hört eben
dort das Erbrecht auf.

Über die Art der Zählung der Verwandtschaftsgrade sind um 
bedingt genaue Angaben nicht zu machen. Selbstverständlich 
kommt die Zählung des römischen Zivilrechtes, die heute allgemein 
ist und im Mittelalter von der katholischen Kirche verwendet wird, 
hier nicht in Frage. Bei ihr bestimmt den Verwandtschaftsgrad 
zweier Menschen die Zahl der Zeugungen, die man errechnet, wenn 
man von einem Teil auf den gemeinsamen Stammvater zurückgeht, 
und von diesem wieder herabsteigt bis zum andern Teile. Danach 
würde der 4. Verwandtschaftsgrad Geschwisterkinder bezeichnen. 
Weder hätte eine solche Einschränkung des Erbrechtes Sinn gehabt, 
noch war die Ehemöglichkeit im Mittelalter eine so weitgehende. 
Es ist wahrscheinlich, daß bei Erbangelegenheiten allein die deutsche 
Art der Zählung angewendet wurde21), wobei der Grad durch die 
Zahl der Generationen seit dem gemeinsamen Stammvater be
stimmt wurde. Nach dieser Zählung gerechnet, waren im allge
meinen Ehen im 4. Grade noch verboten, solche im 5. nur ungern 
erlaubt. Es würden also diese Verhältnisse mit den Bestimmungen 
des Anfallprivilegs übereinstimmen. Im Sachsenspiegel beginnt 
aber die Zählung der Verwandtschaftsgrade nicht vom Stamm
vater her, sondern von seinen Kindern, es bilden also die Geschwister
kinder hier den ersten Grad.22) Der 4. Grad reicht dann noch um 
eine Generation weiter hinaus als nach der „deutschen Zählung“, 
wie sie Eichhorn angibt. Im Sachsenspiegel heißt es aber auch an 
der gleichen Stelle, daß der Papst im 5. Grade die Ehe erlaubt

21) Eichhorn, Geschichte des deutschen Rechtes, S. 714.
22) Sachsenspiegel, Buch  1 , A rt. 3 : „D iz  ist die erste sibbe 

zcale, die man zu m agen rechent: bruoder kindere und swester 
h indere“ .
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habe.23) Es ist also dort von einem Heiratsverbot die Rede, das noch 
um einen Grad schärfer ist als sonst. Auch diese Zählungsart würde 
mithin zum Anfallprivileg passen, eine Entscheidung ist nicht zu 
treffen.

In der Ausdehnung des Erbrechts weicht freilich die Bielitzer 
Bestimmung in bemerkenswerter Weise vom Sachsenspiegel ab. 
Nach diesem geht das Erbrecht bis zum 7. Grade, den „Nagel
magen“ , die Ehehindernisse bis zum 4. Grade. Es unterschieden 
sich hier also die Ausdehnung der Sippe und des Eheverbotes 
Eichhorn bemerkt hierzu (Par. 203):

„ ...D ie  spätere Zeit kannte sehr wohl den Ursprung der 
Sippenzahl aus den Eheverboten und verwarf nur die Anwendung, 
die man von der späteren Beschränkung derselben auf den 4. Grad 
hätte machen können, weil eine weitere Ausdehnung des Erbrechts, 
welche das Landrecht einmal anerkannt habe, durch den Papst 
nicht geändert werden könne“ (mit Bezug auf die zitierte Stelle 
des Sachsenspiegels). In Bielitz i s t diese Einschränkung gemacht, 
das Erbrecht richtet sich genau nach den kirchlichen Satzungen über 
die Ausdehnung der Blutsverwandtschaft und ist dadurch dem 
übrigen deutschen Gebiete gegenüber stark geschmälert.

Innerhalb der Sippe tritt der am nächsten Verwandte die Erb
schaft an. Er hat sich über sein Recht durch Zeugen aus seinem 
Geburtsort auszuweisen. Beide Geschlechter sind in gleicher Weise 
erbberechtigt, nur die Nähe der Verwandtschaft entscheidet 
(„ ...e rb e n ... von einem auf den andern, der am allernächsten 
geboren sei, es were Mannes oder Weibes Geschlechte“). Diese Be
stimmung zeigt deutlich den Einfluß des auftauchenden Römischen 
Rechtes, in den alten deutschen Volksrechten hatten immer die 
Verwandten der männlichen Seite den Vorzug vor denen der weib
lichen. Ebenso ist es (nach Eichhorn) eine an das Römische Recht 
gemahnende Bestimmung, daß bei Nichtvorhandensein von Erben 
der Fiskus das Gut an sich zieht („und w ir... sollen danach unseres 
fürstlichen Rechtes gebrauchen“).

Die Bürger haben das volle Eigentumsrecht über die geerbten 
Güter. Nur das eine wird ausbedungen, daß sie dem Lande nicht 
„entfremdet“ werden sollen. Denselben Zweck verfolgt die Be
stimmung, daß jeder, der in der Stadt Güter besitzt, von denen dem 
Herzog Zins gezahlt werden muß, aber nicht in Bielitz selbst wohn
haft ist, entweder in die Stadt ziehen oder diese Güter verkaufen

23) ebendort: „D ie  sibbe endet in deme sibenden erbe zu ne- 
mene, al habe der habest geurlaubet wib zu nemene in der fünften, 
wan der babst en m ag kein recht seczen, da er unse lantrecht oder 
lenrecht mete ergere“ .
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müsse. Dieser Punkt, natürlich der Sorge des Fürsten um seine 
Zinse entsprungen, ist in der Bestätigung des Privilegs durch 
Josef II. ausgetilgt.

Nicht dem normalen Erbgang unterliegen Lehensgüter, deren 
Vererbung richtet sich nach dem Lehensrechte („daß die nicht 
weiter erben und kommen sollen dann nach des Landes Recht und 
Gewohnheit“). Es muß also schon in dieser Zeit vorgekommen sein, 
daß die Bürger adlige Güter erwarben, wie das später in zahlreichen 
Einzelfällen bezeugt ist.

Zu den wichtigsten Bestimmungen des Privilegs gehört die, 
daß ein Bauer, der vorher Untertan des Fürsten oder eines seiner 
Edelleute war, dann aber in die Stadt zieht und dort Bürgerrecht 
erwirbt, von nun an der Gerichtsbarkeit seines früheren Herrn ent
zogen sein solle und nur noch vor dem Stadtrecht sich zu verant
worten habe. Das ist der in der Geschichte der deutschen Stadt so 
bedeutsame Grundsatz „Stadtluft macht frei“ , in eine Rechtsformel 
gekleidet. Auf diesem Grundsätze, der den Städten den unbe
schränkten Zuzug vom Lande her sicherte, beruht vor allem ihre 
Blüte im Mittelalter.

. Die rechtliche Sicherstellung der Stadtbürger gegenüber dem 
Landadel baut die nächste Bestimmung weiter aus: ein Edelmann, 
der in einem Wirtshaus der Stadt Schulden macht mit Essen und 
Trinken, oder bei einem Krämer Tuch einkauft („der ihm mit der 
Elle gemessen“) oder etwas anderes und nicht bezahlt, der hat sich 
vor dem Stadtgerichte zu verantworten. Daß ein so spezieller Fall 
eigens in das Privileg aufgenommen wurde, läßt schließen, daß er 
recht häufig vorkam, und die Bielitzer hatten dann natürlich alle 
Ursache, hier vom Landrechte, das ja aus lauter Adligen bestand, 
unabhängig zu sein. Die Bestimmung ist an sich unbedeutend, aber 
sie wirft ein Streiflicht auf das Verhältnis zwischen den stets in 
Zahlungsschwierigkeiten steckenden, auch im Schuldenzahlen sonst 
nicht zu eifrigen Adeligen und den aufstrebenden, auf ihr Geld 
stolzen und auf ihren Vorteil erpichten deutschen Bürgern.

Das Privileg von 1424 enthält die ersten Nachrichten über den 
Gewerbebetrieb der Stadt. Die einzelnen Berufe sind in Zünften 
organisiert. Innerhalb einer Meile um die Stadt, der städtischen 
Bannmeile, hat ein jeder, der ein Handwerk ausüben will, der be
treffenden städtischen Innung anzugehören. Nur so ist die Be
stimmung auszulegen, daß kein Handwerksmann innerhalb einer 
Meile sein solle, „es wäre dann, daß jemandes solche Handwerk mit 
Recht do gehaben mocht“. Das „Meilenrecht“ gehört mit zu den 
wichtigsten Gerechtsamen der mittelalterlichen Stadt. Auffällig 
ist, daß es Bielitz erst 1424 erhält, während es z. B. Kenty nach 
Ausweis der wiedergegebenen Urkunde schon 1277 besaß.
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Für die drei Zünfte der Bäcker, Fleischer und Schneider wird 
das Meilenrecht nochmals besonders betont, offenbar sind es die zu 
dieser Zeit wichtigsten in der Stadt, während z. B. der später so 
bedeutenden Tuchmacher noch keine Erwähnung geschieht. Brot- 
und Fleischbänke sind die öffentlichen Verkaufsstellen der Ware, 
die der Kontrolle der Innungsgemeinschaft unterstehen. Für zwei 
Berufe, die Schuhflicker (Refeler oder Altbüßer) und eine Art ge
ringerer Schmiede („Schmiede, die Woffen scherpfen“) gilt das 
Meilenrecht nicht. Es sind zwei Handwerke, die keine neue Ware 
erzeugen dürfen. Sie bilden eine Art Proletariat im Gewerbe, sind 
jedenfalls nicht zünftig organisiert und werden von den anderen 
nicht für voll genommen.

Die Bezeichnung „inwendig einer Meil“ ist natürlich nicht 
geometrisch im Sinne eines Kreises von genau einer Meile Halb
messer zu verstehen. Es ist ein Rechtsausdruck, einzelne 
Dörfer, die zum Meilenrecht gehören, können auch viel weiter von 
der Stadt entfernt sein. Welche Ortschaften im besonderen zu 
Bielitz gehörten, wird 1424 nicht gesagt. Erst viel später, im Brau
privileg von 1566 geschieht eine genaue Aufzählung. Es sind: 
Nikelsdorf, Karnitz, Ernsdorf, Heinzendorf, Kurzwald, Targersdorf, 
Braunau, Matzdorf, Zabrzeg, Dzieditz, Bettler, Czechowitz, Mücken
dorf, Batzdorf und Altbielitz.

Schließlich wird der Stadt ihr gesamtes Gewohnheitsrecht be
stätigt: „alle ihre Satzungen, Willkörungen und Gewohnheiten, 
die sie von Gewohnheit oder Rechts wegen von altersher bei uns 
und unseren Vorfahren gehabt haben“ .

Das nächste Privileg der Stadt stammt vom Jahre 1440, es ist 
das erste und für lange Zeit einzige, das von einer Handelstätigkeit 
der Bielitzer berichtet.

Im  nam en Gottes amen. W ir W ladislaus und Przem islaus von 
Gots gnaden brüder und Herzog zu Teschen und grossen Glogau, 
Bekennen öffentlichen m it diesem brieff vo r allen die In  sehenn, 
hören oder lesen, das vo r unser gegentw ertigkeit komen sein die 
Erbere weisen, unsere getrewen lieben Fo yt, Burgerm aister und die 
ganze gemeine, arm e und reiche, In  und vo r der S tad t B ilitz  ge- 
sessenn und haben uns dem üetiglichen gebetten, das wir In  geruch- 
ten Freihunge zu der N iderlag des Saltzes gnediglich geben, durch 
besserung Irer leiblichen narung. Nun haben wir angesehen Ire 
fleissige B itt  und haben Ihn  von angeborener fürstlicher güte und 
m iltigkeit, durch Ires besten und mherung Irer narung willen, 
solche freyhung zu der N iderlag des Saltzes gegeben, verliehen und 
gereichet. Geben, verleihen und raichen In  k ra ft und tuglichkeit 
dieses briefs, Alß das die Inw oner In  und vor der Stad t B ilitz  ge
sessen, freihe niderlag in der S tad t B ilitz  des Saltzes haben sollen, 
nhun und zu ewigen tagen, ungehindert von uns, unsern nach- 
kum lingen und Fürsten, In  solcher maß und vornem lichen also:
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W an die B urger in der S tad t B ilitz  U nd auch vo r der S tad t 
gesessen, Saltz und Bencke kauften und in die S tad t B ilitz  bringen 
werden, dauon sollen sie nichts nit geben, sondern die frei nider- 
legen. Oder was die: geste oder die, die do m it geselschaft oder 
gem einschaft m it denn Inwhonern zur B ilitz  Ih n  und vo r der S ta d t 
B ilitz  gesessen, Saltzes gein B ilitz  bringen werden, der oder die 
sollen von Je d e r banck Saltzes einen groschen geben von der nider- 
lage. A uch wer do sein eigene pferd h at In  und vo r der S ta d t -zur 
B ilitz , und das Saltz vorbas m it eigenen pferden daher oder in an
dere landt und Stedte fhüren würde, der soll zu Skotschau halb 
M aut gebenn. Sonder die Fh urleut, geste oder die um b lohn fhüren, 
die sollen ganz m auten, als von älters gewonheit gewesen ist.

Zu urkundt und Sicherheit versigelt m it unserm  anhangendem  
Insiegel, des w ir zu diesem m hal gebrauchen, der gegeben ist zu 
Teschen am  Sonabent vor San ct W enceßlaitag, Im  Jh a r  Taussent 
V ierhundert und im  V ierzigisten.

D abei sein gewest die gestrengen und W olduchtige, unsere 
liebe getrewen H err N icklas R itte r  M arschalck genant vom  B au m 
garten, M ykolasch Czelo, die Zeit hauptm ann zu Teschen, M athei 
von  B ludow itz, Ja k u b k i von Brzezow itz und Johannes von  der 
B y la , unser H offschreiber, dem dieser brieff w ard beuolhen zu 
schreiben.

Es handelt sich hier um den Zwischenhandel der Stadt mit dem 
aus Galizien, von Wieliczka und Bochnia, kommenden Salze. Das 
ist schon daraus zu ersehen, daß diejenigen, welche das Salz von 
Bielitz in andere Städte führen, über Skotschau den Weg nehmen.

Als ältester Stapelplatz des Salzes in der Stadt Bielitz wird das 
große Gebäude am Eck des Ringplatzes und der Zollamtsgasse an
gegeben. In der Obervorstadt gibt es heute noch eine ,,Salzgasse“ 
und in ihr die „Salzburg“, ebenfalls ein früheres Salzmagazin.

5. Stadtmauern.
Ein Hauptmerkmal der mittelalterlichen Stadt liegt in ihrer 

Wehrhaftigkeit. Sie ist mit Mauer und Graben gegen den feind
lichen Angriff gerüstet und bietet der Landbevölkerung einen Zu
fluchtsort in Kriegszeiten.

Schon 1424, im Anfallprivileg, erscheint die Stadt als wohl
befestigt. Sie ist von einer Mauer umgeben, außen um diese zieht sich 
der Stadtgraben und vor diesem scheint noch eine Vorbefestigung 
zu sein („auf dem Stadtgraben“ und „im Stadtgraben“). Wo die 
Hauptwege vom Lande in die Stadt führen, sind Tore, über den 
Graben führen Zugbrücken. Der Wachtdienst ist durch die Be
hörden der Stadt geregelt. Es werden Wächter und Torhüter ge
nannt, die ebenso wie die anderen Stadtdiener und Boten unter be
sonderem Rechtsschutze stehen.
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Die nächste Stelle, die von der Stadtbefestigung handelt, ist 
im Privileg von 1521 zu finden, in dem Herzog Kasimir den Bürgern 
einen Teich und das Bier- und Weinschankrecht verleiht und dann 
fortfährt:

Und gegen solcher unser begnadung haben sie sich uns und 
unsern nachkom lingen bewilliget, Bürgerm aister, R athm anne und 
die gantze gemein, das sie sam pt Iren  nachkom lingen von diesen 
geniessen die stadt B ilitz  m it einer m aur einscliliessen und um b- 
lingen wollen, auch sonsten anderstwo auff besserung der S tad t 
solche geniesse wenden,, uns, unsern nachkom lingen, auch inen 
selbst zu ehren und gueten, Itzo und zukunfftige gezeiten.

Die Stelle ist befremdlich, denn sie klingt so, als ob die Stadt 
noch ganz und gar unbefestigt wäre. Es mag also durch irgend 
welche Umstände seit 1424 eine Zerstörung der Stadtmauer statt
gefunden haben. Wahrscheinlich war es gar keine richtige Mauer, 
sondern nur eine hölzerne Palisadenwand. Ein Brand kann dann 
mitsamt der Stadt die Mauer zerstört haben. Oder es bezieht sich 
die Urkunde von 1521 auf eine Ersetzung der Palisaden durch eine 
richtige Steinmauer.

Der Mauerzug ging an der Innenseite der heutigen Kohlengasse, 
des Schulgrabens, der Dreifaltigkeitsgasse, um Fleischmarkt und 
Staffelgasse und schloß die Burg der Piasten aus. An den 
Graben erinnern die Straßennamen Schulgraben und Schloßgraben. 
Noch heute sind in der Kohlengasse Stücke der Mauerung zu 
sehen, jedenfalls von 1521 herstammend.

Daß der Herzog selbst auf die Befestigung der Stadt drang, 
vuns, unseren Nachkomlingen, auch ihnen selbst zu Ehren“, darf 
nicht Wunder nehmen. Bielitz ist Grenzstadt Schlesiens und der 
Länder der böhmischen Krone gegen Galizien und vor allem gegen 
Ungarn. „Als solche deckte es den Gebirgsübergang von Saybusch 
her, und mit Teschen zusammen den Jablunka-Paß. 5 Jahre nach 
der Ausstellung des Privilegs, 1526, beginnt dann die Türkenzeit 
in Ungarn, in der die Wehrhaftigkeit der schlesischen Grenze 
yon hoher Bedeutung wurde“.

6. Marktwesen.
In der Stadt findet das Wirtschaftsleben eines Gaues seinen 

Mittelpunkt. Hier ist der Sitz des Gewerbes, hier laufen die Fäden 
des Handels zusammen. In den heutigen Städten des Westens ist 
der Warenumsatz ein ununterbrochener, die Läden, in denen die 
einzelnen Dinge feilgeboten werden, sind an einem Tag der Woche 
so gut geöffnet wie am anderen, der Marktverkehr spielt eine ge
ringere Rolle. Die jungen Städte des Mittelalters kennzeichnet im 
Gegenteil das Vorwiegen des Marktbetriebes. Der Verkehr geht

3*
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nicht ständig, sondern stoßweise vor sich. An bestimmten Tagen 
des Jahres und der Woche ist Hochbetrieb, an den übrigen Still
stand. Der Bauer, der selten in die Stadt kommt, deckt an einem 
oder zwei Jahrmärkten seinen Bedarf für das ganze Jahr. Zu diesen 
Zeiten kommen von weither die Händler gezogen und bieten ihre 
Waren aus, für den Jahrmarkt arbeitet der Handwerker der Stadt 
lange vorher auf Vorrat. Während die Städte an gewöhnlichen 
Tagen ein dörfliches Bild bieten, bricht die eigentlich städtische 
Wirksamkeit zu den großen Marktzeiten durch. Es ist ein Über
gangsstadium, das die 'Jugend städtischen Wesens überhaupt kenn
zeichnet. Heute noch sind im russischen Gebiet die Städte im 
wesentlichen Märkte, im deutschen ist die Entwicklung weit darüber 
hinaus.

Am 14. März 1534 verleiht Ferdinand I. von Habsburg den 
Bürgern einen 3. Jahrmarkt zu den zwei bisher schon bestehenden.24) 
Das ist die erste Erwähnung von Jahrmärkten überhaupt. Es ist 
aber wahrscheinlich, daß diese beiden ältesten Jahrmärkte der 
Stadt schon bei ihrer Gründung verliehen wurden. Regelmäßige 
Märkte sind eben eine Lebensbedingung der mittelalterlichen Stadt* 
und eine spätere Verleihung wäre gewiß im Privilegienbuche auf
genommen worden. Der älteste Freibrief der Tuchmacher von 
1548 gibt als erster die Tage der Jahrmärkte an: Kirmeß (St. Ni
kolaus, d. i. 6. Dezember) und St. Johann (24. Juni). Vom Kirmeß- 
markt wird dort gesagt, daß er seit alten Zeiten in der Stadt ge
halten worden sei. Zu diesen beiden kommt dann 1534 als dritter 
der Jahrmarkt „am änderten Montag in der Fasten“.

Das Bestehen eines Wochenmarktes ist zum erstenmal im Tuch
macherprivileg 1548 erwähnt, wäre aber auch ohne dies selbstver
ständlich. Er wurde am Samstag gehalten.

Einiges über den Betrieb der Märkte findet sich im Privileg der 
Schuster 1547, gilt natürlich ähnlich auch für die frühere Zeit. 
Die Vorkäuflerei, d. h. das Abfangen der zu Markte ziehenden 
Bauern und Händler vor dem Ringplatz, ist danach untersagt. 
Denn das Feilbieten der Waren soll öffentlich unter den Augen der 
Obrigkeit vor sich gehen und vor allem soll es allgemeine Gleich
berechtigung zwischen den Käufern schaffen, auch dem Armen 
einen erschwinglichen Kauf ermöglichen, während bei „Vor
käuflerei“ nur zu leicht die Reichen die Preise in die Höhe treiben 
könnten. Der Beginn des Jahrmarktes wird durch ein Glocken
zeichen angegeben, vorher darf keine Ware feilgeboten oder erstan-

24) Pergam enturkunde, Siegel, B ielitzer städtisches Museum. 
D ie Urkunde ist in tschechischer Sprache ausgestellt am  Sonn
abend nach dem Fastensonntag Oculi genannt 1534 . Aufgenommen 
auch in das U rbar von 1638.
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den werden. Wer dennoch einkauft, dem soll die Ware genommen 
und in die herzogliche Kammer abgeliefert werden.

Neben dem gewöhnlichen Wochenmarkte wurde der Stadt 1525 
noch das Recht zur Abhaltung eines wöchentlichen Fleischmarktes 
verliehen. Das Privilegium darüber ist vor allem deshalb so wert
voll, weil es genau den Hergang des Marktbetriebes schildert.

W ir Caßim ir von gottes gnaden H ertzog zu Teschen etc. Thuen 
kundt hier m it diesem brief vo r Jederm eniglich, der den sehen oder 
lesen hören w irt, Nachdem  w ir verm ercken den rnangel und ge- 
drenge des Bürgerm aisters, Rathm annen und der gantzen gemein 
unserer S tad t B ilitz , der do geschieht, was das fleisch verkauften 
belangendt ist, und wir sie aber in solcher Sachen gern auff Ir  offte 
und dem ütige b itt versorgen wolten, derwegen so haben w ir Inen 
gelassen und in k ra ft dies Briefs lassen wir Inen einen freyen m arckt 
einm hal in der Wochen, Nem lich am Sam bstag, anfahendt von 
ostern bis au ff Sanct M ichael von morgen bis zu drei und zwan- 
tzigisten stunden und von Sanct M ichaelistag bis zur Faßnacht 
bis zu der Sonnen undergang, A u ff diese m ainung:

das auff diesem freyen M arckte ein Jed er mensch, an seinen 
ehren verhalten, E r  sei aus der S tad t oder Dorffe, ein düchtiges 
flaisch verkauften oder kauften m ag auff angezeigten Z ile n 25) bis 
zu den genanten stunden, und was er bis zu genanten stunden nit 
verkaufte, dasselbige dauon trage und zum ander m hal solches 
fleisch au ff dem freyen m ark nit verkaufte, und welcher solches 
flaisch auf den M arckt gefürt brecht oder in Heusern oder In  den 
winckeln sonsten verkauffete, dem soll solches fleisch genhommen 
und in den Spital gegeben werden. Und welcher an seinen Ehren  
verleum bdet were, derselbige soll au ff dem freym arckt nicht ve r
kauften, So lang, bis er sich solcher Verleum bdung entfhüre und 
entschuldige.

W as aber die F laischer zur B ilitz  belangendt, dieweil w ir er
kennen, das Inen an Irem  H andtw erck ein abbruch m it dem freyen 
m arckt geschehen wirdet, so haben w ir also zwischen Inen geordnet 
und gesetzt, das die B ilitzer bürger, die Itzigen und künfftigen, 
dieser aller Zinß, eherung26) und unschlitt, welches die fleischer 
uns und anderen, die d arau ff gerechtigkeit haben, geben und zu 
geben schuldig sein, die helffte geben sollen und werden schuldig 
sein und die fleischer die ander helft. Jedoch  sollen die flaischer 
au ff Ire  Bencke schlachten und flaisch verkauften, wie sie von 
alters hero gethan haben, ausgenhomen am  Sam bstag auf den auß- 
gemessenen laden und Bencken sollen sie nicht verkauften, sonder 
auff dem freyen m arckt aldo, do Inen eine stelle gezeiget ist. Jedoch  
was die B ilitzer fleischer denselbigen tag  bis zu genanter stund 
nicht verkauffeten, das mögen sie und werden können In  Ire 
Fleisehbenck oder heuser tragen und an einem anderen tag  ve r
kauften.

Und welcher von Flaisch  au f den Freienm arkt etw as gefürt 
brechte, der w irt schuldig sein, das m arcktgelt zu geben, nemlich 
von einem großen rinde und von einem Schwein einen groschen, von 
einem kalb  einen halben groschen und von einem Scheps oder schaff

25) Terminen.
26) Verehrung (in Geld).
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vier heller. D as sollen die B ilitzer bürger Inen nhemen und einen 
halben fleischer Zinß, ehrung und unschlitt uns und unsern nach- 
kom lingen entrichten, Also das uns an unsern einkom men nichts 
nicht abgehe. Und welcher au ff den freihen M arckt Fleisch  gefürt 
brechte, der soll die haut bei dem flaisch auch bringen. Und welcher 
solches nicht thette, dem soll zu uerkauffen nicht gestattet werden.

Und was das Zusehen zum freyen m arckt belanget, sollen 
darzu zwo personen verordnet werden, N em blich einer vom  R a th  
und der ander von der fleischer Zeche, welche in dem allenn sollen 
Zusehen, das die Ordnung In halts dis briefs in allen artickeln  vol- 
kom lich und gentzlich gehalten werde.

Und wo Irgendt einer au ff den freyen m arckt ein undüchtiges 
fleisch gefürt brechte und verkaufete und darinnen erkandt were„ 
einen Jeden  solchen w ir obgeschriebener H ertzog m it unsern nach- 
köm lingen nach unserm  willen straffen  sollen und wollen.

Und dieses freim arckts sollen unsere B ilitzer Bürger, die Itzi- 
gen undt künfftige, nach laut aller A rtickeln  in diesem brief be
griffen, gemessen und sich also verhalten Itzo und auff ewige Zeitten.

Des zu urkundt haben wir unser eigen Insiegel hieran an diesen 
brieff zu hengen beuolhen, der gegeben und geschrieben ist am  
Sam bstag vo r unsers Herren H im elfart, Ihm  Ja r  daussent fünf
hundert und fünfundzwantzigisten, auf unserm  Schloß B ilitz.

Und dabei sein gewesen die Erentuesten, unsere liebe getrewen 
G irzik  Lh otsk i pfleger zur B ilitz, Ja n  B oreck von Rostropitz, Jh a n  
Skalitze, Cristoff Ssobyssow ski und M elcher Prus B acculari, unser 
Secretari, dem  dieser brief beuolhen ward.

Der Fleischmarkt findet allwöchentlich am Sonnabend statt, 
im Winter, nämlich von St. Michael (29. September) bis zur Fast
nacht, dauert er vom Morgen bis zum Sonnenuntergang, in der 
anderen Hälfte des Jahres aber vom Morgen bis zur ,,23. Stunde“. 
Diese Zeitangabe bedarf einer Erklärung. Es handelt sich hier um 
die zu dieser Zeit im Osten Deutschlands allgemein verbreitete sog. 
„ganze Uhr“ , bei der 24 Tagesstunden von Sonnenuntergang an 
gezählt wurden. Da dieser sich mit der Zeit änderte, mußten die 
Uhren nachgestellt werden, und zwar meist, wenn die Unrichtigkeit 
auf eine Viertelstunde angewachsen war. Eine derartige Zeitein
teilung hatte den Vorteil, daß der Tag immer bei gleichem Sonnen
stände schloß. 23 Uhr bedeutet danach die Zeit eine Stunde vor 
Sonnenuntergang. Um 1600 wurde die ganze Uhr durch die „halbe“ 
verdrängt, die unserer heutigen entspricht. (Diese Angaben nach 
Grotefend, Zeitrechnung).

Für die Abhaltung des Marktes ist ein besondrer Platz in der 
Stadt bestimmt, der „Fleischmarkt“. Jeder mag dort sein Fleisch 
verkaufen. Auch die Fleischer, die während der übrigen Woche in 
ihren Geschäften verkaufen, „auf den ausgemessenen Laden und 
Bänken“ , haben dies am Samstag auf dem freien Markt zu tun, wo 
ihnen gleich den nichtzünftigen Verkäufern, den „Freischlachtern“, 
ihre Standplätze angewiesen sind. Der Fleischmarkt lag südlich 
des Ringplatzes, innerhalb der alten Stadtmauer, vor der Kirche.
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Obwohl der regelmäßige Marktbetrieb längst aufgehört hat, hat sich 
doch der Name Fleischmarkt gehalten, bis er in unseren Tagen der 
großen Umbenennung und Polonisierung zum Opfer fiel.

Wer auf dem freien Markt verkaufen will, der hat von jedem
Stück Marktgebühr zu zahlen und zwar:

von einem großen R in d .......... . 1 Groschen (12 Heller),
Schwein................. 1 „ 02 „ )

„ „ Kalb ...................... V* (6 „ )
,, Schaf oder Schöps

Auch ist jeder verpflichtet, neben dem Fleisch die Haut des 
geschlachteten Tieres zum Verkauf zu bringen. Diese Bestimmung 
ist im Interesse der Schuster getroffen, die damals auch noch zu
gleich Lohgerber waren, um ihnen die nötigen Felle zu sichern.

Die Einführung des Fleischmarktes bedeutete natürlich für 
die Fleischerzunft einen gewaltigen Schaden. Es ist auch leicht ein
zusehen, daß es vorher einen heftigen Kampf zwischen dem Rate 
der Stadt, der für das Gemeinwohl zu sorgen hatte, und der Innung, 
die vor allem auf ihren eigenen Vorteil sah, gegeben hat. Die 
Fleischer haben sich so einen Schadenersatz erwirkt. Sie waren 
von früher her verpflichtet, dem Herzog einen Geld- und Unschlitt
zins zu entrichten. Der wird ihnen nun auf die Hälfte ermäßigt, die 
andere Hälfte hat die Stadt zu entrichten und bestreitet sie von den 
eingehobenen Marktgeldern.

Die Aufsicht über den Markt hat die Stadt durch zwei Bevoll
mächtigte ausüben zu lassen, einen Ratsherrn als Vertreter der 
Obrigkeit, und ein Mitglied der Fleischerzeche als Sachverständigen. 
Genau sind die Vorschriften, welche eine Übervorteilung der Käufer 
verhindern sollen. Nur unbescholtene Menschen dürfen auf dem 
Markte feilbieten. Wer irgend eines Vergehens beschuldigt ist, der 
darf nichts verkaufen, ehe er sich nicht gerechtfertigt und seine 
bürgerliche Ehre wieder hergestellt („sich solcher Verleumbdung 
entführt“) hat. Wer sein Fleisch nicht los wird, muß es wieder weg
führen und darf es am nächsten Markttage nicht wieder bringen, 
weil es dann natürlich nicht mehr frisch ist. Aber er darf es auch 
nicht an den unmittelbar folgenden Tagen „in Häusern oder in den 
Winkeln“, also heimlich und unter Umgehung der städtischen Auf
sicht, verkaufen. Diese Bestimmung bedingt ein starkes Über
gewicht der zünftigen Fleischer über die Freischlachter. Den 
Fleischern ist es natürlich erlaubt, was sie am Samstag nicht ver
kaufen, in der nächsten Woche auf ihren Bänken feilzubieten. Der 
Bauer dagegen, der aus einem Dorfe mit Fleisch zum Markt kommt, 
muß immer fürchten, daß er einen Teil seiner Ware nicht anbringt 
und sie dann überhaupt nicht mehr los wird. Trotz dieser großen 
Vorteile waren die Fleischer noch lange nicht zufrieden, und durch
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die ganze Folgezeit geht ihr erbitterter Kampf gegen die Frei
schlachter, die immer mehr zurückgedrängt werden.

Gegen Übertreter der Marktordnung gibt es Strafbestimmungen. 
Wer Fleisch zum 2. Mal auf den Markt bringt, dem soll es wegge
nommen und in das Spital gegeben werden. Es geht also die Auf
fassung offenbar dahin, daß es für die Siechen immer noch gut genug 
sei. (Die Stelle enthält die erste Erwähnung eines Spitals in Bielitz). 
Wer gar ein schlechtes Fleisch feilbietet und von den Marktaufsehern 
darüber ergriffen wird, der soll der strengen Bestrafung durch den 
Herzog überwiesen werden.

Es seien im Anhang noch die beiden letzten Bielitzer Markt
privilegien mitgeteilt. Das eine, betreffend die Verleihung eines 
monatlichen Viehmarktes, ist im Privilegienbuche von 1782 ent
halten.

W ir M aria Theresia von G ottes Gnaden zu H ungarn, Böheim , 
D alm atien, K roatien  und Slavonien Königin, Erzherzogin zu 
Österreich, M arggräfin zu Mähren, Herzogin zu Luzem burg und in 
Schlesien und M arggräfin zu Laußnitz, verm ählte Herzogin zu 
Lothringen und Großherzogin zu Toskana etc.

Bekennen öffentlich m it diesem B rie f und thuen kund jeder- 
männiglich, W asm assen Uns der Hoch, und W ohlgebohrne, Unser 
w ürklich geheimer R ath , K äm m erer, Präses bey Unserm  K ö n ig
lichen A m t in Schlesien und lieber getreuer Friderich  W ilhelm  
G raf von H augw itz in U nterthänigkeit gebethen: W ir geruheten 
der an denen pohlnischen Gränzen gelegenen S tad t B ie litz  die 
K önigliche Gnad zu thuen und derselben einen m onatlichen V ieh
m arkt und zwar auf den ersten T ag jeden M onats allerm ildest zu 
verleihen,

W ann W ir nun hierbey gnädigst erwogen und betrachtet 
haben, daß gedachte S tad t zu dem pohlnischen V iehhandel gar 
wohl gelegen, selbte auch m it einigen H andelsleuthen zu Treibung 
dieses N egotii albereits versehen seye, hierdurch aber besonders 
Unsere Landesm ütterliche allerhöchste In tention erreichet werden 
könne, wom it nemlich nicht allein Unsere Volkreiche S tad t Wien, 
sondern auch Unsere gesam te K öniglich-Böhm ische Länd er m it 
pohlnischem  Schlachtvieh  in erforderlicher Güte und hinlänglicher 
Q uantität aus der ersten H and versehen werden m ögen:

A ls haben W ir in solche des Supplicantens allerunterthänigste 
B itte  in Königlichen Gnaden gewilliget und diesem nach m it wohl- 
bedachtem  M uth, gutem  vorgehabtem  zeitigen R a th  und rechtem  
W issen vorgedachter S tad t B ielitz  einen m onatlichen V iehm arkt 
und zw ar auf den ersten T ag jeden M onats allerm ildest verliehen.

Thuen das auch und verleihen ihr S tad t B ielitz  die Freyh eit 
und G erechtigkeit, den V iehm arkt auf den ersten T ag jeden Monats 
halten zu können, hiem it w issentlich und in K ra ft  dieses B rie fs als 
regierende Königin  zu Böheim  und Obriste Herzogin zu Schlesien,

Meynen, setzen, ordnen und wollen, daß m ehrgedachte Stad t 
B ie litz  obangezogenen von Uns derselben auf den ersten T ag jeden 
M onats verliehenen V iehm arkt, nun und hinfüro zu allen Zeiten 
halten und wie der V iehm ärkte R ech t und Gewohnheit ist, sich 
deßen ohn m änniglichs H indern gebrauchen könne und möge
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Und gebiethen hierauf allen und jeden Unseren nachgesezten 
Obrigkeiten, Inwohnern und Unterthanen, was W ürden, Stand, 
A m ts oder W eesens die in Unserm  Erbherzogthum  Schlesien seynd, 
insonderheit aber Unserem  Königlichen A m t zu Troppau hiem it 
»nädigst, ernst- und vestiglich, daß Sie oft benannte S tad t B ielitz 
bey diesem derselben verliehenen M onatlichen V iehm arkt gebüh
rend schützen und handhaben, darwieder nicht irren noch hinderen 
noch das jem and andern zu thuen verstatten , bey Verm eidung 
Unserer schweren S tra f und Ungnad. Das m eynen W ir ernstlich.

Zu U rkund dies B riefs, besiegelt m it Unserem  Königlichen 
anhangenden grösseren Insigl, der geben ist in Unserer S tad t Wien, 
den siebenzehenten M onatstag Marcii, nach Christi Unsers lieben 
H errn und Seeligm achers gnadenreicher Geburth im  siebenzehen
hundert v ier und vierzigsten, Unserer Reiche des H ungarischen 
und Böheim ischen im  vierten Jah re .

M aria Theresia
Philippus Comes K in sk y  

R ae. Bae. Sup. Cancellarius 
Rudolph G raf K orzin sky

Ad m andatum  sacrae
L . S. Regiae M ajestatis proprium

pendentis Joh an n  Friedrich v . Eger
Joh an n  Fran c, T axato r.

Die letzte Markturkunde, die Verleihung eines zweiten Wochen
marktes am Mittwoch, stammt von 1819. Sie ist im Original im 
Bielitzer Stadtmuseum erhalten. (Pergament, Siegel gut erhalten)

W ir Franz der E rste  von G ottes Gnaden K aiser von Öster
reich, K önig zu Jerusalem , zu H ungarn, Böheim , der Lom bar- 
dey und Venedig, zu Dalm azien, Kroazien, Slavonien, Galizien, 
Lodom erien und Illyrien , Erzherzog zu Österreich, Herzog zu 
Lothringen, Salzburg, Steyer, K ärnten, K rain , Ober- und Nieder- 
Schlesien, Großfürst in Siebenbürgen, M arkgraf in Mähren, ge
fürsteter G raf zu H absburg und T yro l etc.

Bekennen öffentlich m it diesem B riefe  und thun Jederm ann 
kund, dass Uns die Gemeinde der Stad t B ielitz in Unserem  H erzog
tum  Schlesien allerunterthänigst gebeten habe, W ir geruheten 
derselben einen zweiten W ochenm arkt an jedem  M ittwoche aller
gnädigst zu verleihen. D a W ir jederzeit geneigt sind, das W ohl 
Unserer getreuen U nterthanen bestens zu befördern, so haben W ir 
in die unterthänigste B itte  der Gemeinde der S tad t B ielitz aller
m ildest gew illiget und verleihen daher derselben hierm it den ge
betenen zweiten W ochenm arkt au f den M ittwoch in jeder Woche, 
m it rechtem  W issen, jedoch Unserem  landesfürstlichen, obrig
keitlichen und sonst Jem andes Rechten ohne N achtheil und Schaden, 
dann ohne A bbruch der jetzigen oder künftigen Landesverfassung 
und unter der Bedingung, daß, wenn an einem M ittwoche ein 
F eyertag  fiele, der W ochenm arkt im m er am  Diensttage vorher 
abgehalten werden solle. Thun dieß auch hierm it w issentlich und 
in K ra ft  dieses B riefes als regierender K önig in Böhm en, M arkgraf 
in M ähren und Herzog in Schlesien, Meinen, setzen, ordnen und 
wollen, daß die Gemeinde der S tad t B ielitz, den von uns erhaltenen
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zweiten W ochenm arkt nun und künftig am  bestim m ten T age zu 
allen  Zeiten halten, und wie es die M arktgerechtigkeit und Gewohn
heit m it sich bringt, sich desselben ohne Jem andes Hinderniß 
gebrauchen könne und möge, Und gebieten hierauf allen und jeden, 
Unseren nachgesetzten Obrigkeiten, Inwohnern und U nterthanen, 
wessen Standes, W ürde, Am tes oder W esens sie in Unserem  Herzog- 
thum e Schlesien sind, besonders aber Unserem  königlichen m äh
risch-schlesischen Gubernium  hierm it gnädigst, dass sie die G e
meinde der S tad t B ielitz bei diesem ihr verliehenen zweiten W ochen
m arkte schützen und handhaben, darinne selbst nicht hindern, 
noch Jem an d  Anderen dagegen etw as zu unternehm en gestatten 
sollen, als lieb einem Jeden  sey, Unsere schwere Strafe  und U n
gnade zu verm eiden, das meinen w ir ernstlich.

Zur U rkunde dieses B riefs besiegelt m it Unserem  kaiserlich
königlichen und Erzherzoglichen anhangenden grösseren Insiegel, 
der gegeben ist in Unserer kaiserlichen H aupt- und Residenzstadt 
W ien am  ein und dreissigsten M onatstage Oktobers im  Ja h re  nach 
C hristi G eburt achtzehnhundert neunzehn, Unserer Reiche im  
ach t und zwanzigsten.

Franz
V

Fran z G raf von Saurau
Oberster K anzler unleserlich

N ach Seiner K . K . M ajestät 
Höchsteigenem  Befehle :

Joh an n  Christoph Zw eygelt.

7. Fischzucht.
Seit 1500 blüht allenthalben im Gebirgsvorlande die Fisch

zucht auf. Ein Teil der Bauernfelder wird in Teiche umgewandelt, 
alle Städte beteiligen sich an diesem neuen Zweige der Landwirt
schaft, ein großer Teil des Gebietes bedeckt sich mit Fischteichen. 
Später ist diese Entwicklung wieder rückgängig gemacht worden, 
aber heute noch erinnern die zwischen den Feldern führenden 
Dämme, die meist mit Reihen von alten Eichen bestanden sind, 
an den Zustand am Ende des Mittelalters. Im Teschner Lande 
begünstigen die Herzoge die Ausbreitung der Teichwirtschaft, 
offenbar wirft sie zur Zeit die größten Erträgnisse ab und fördert 
so auch die Finanzen des Herrschers am besten. So erhalten die 
Bürger eine Reihe von Freibriefen über die Schenkung von Teichen, 
aber auch die Bauern in den Dörfern werden vom Herzog in der 
Anlage von solchen unterstützt. Daß alle diese ,,Schenkungen“ 
von den Bürgern mit gutem Gelde erkauft werden mußten, ist 
nach dem früher Gesagten klar.

Die erste diesbezügliche Urkunde stammt von 1521.
W ir Casim ir von G ottes gnaden H ertzog zu Teschen, Thun 

kundt hier m it diesem brieff vo r Jederm eniglich, der den sehen
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oder lesen hören w irt, W eil w ir verm ercken die trew  und Willigkeit 
der Ersam en Weisen, unser lieben getrewen Bürgerm aistern  und 
Rathm anne, auch der gantzenn gemein unserer S tad t B ilitz , So 
wollen wir Inen solches m it unserer m iltigkeit und gnad vergelten, 
dam it sie und Ire  künftige nachköm linge In  zukünftigen gezeiten 
gegen uns, unsere Erben  und nachkom lingen desto w illiger sich 
erzeigen und verhalten können:

H aben wir Innen gegeben Und in k ra ft dis briefs geben wir 
Inen unsern Teich, den w ir zur Dieditz haben, welcher heisset 
H rabowi, darzu auch die Teichstedt, die da über dem Teich H ra- 
bowi ligt, also, das sie werden megen einen andern teich au ff der 
Teichstedt schütten und darein das wasser fhüren one alle unsere 
und unserer nachkom lingenn Verhindernus, und den halten also 
lang und breit, als er außthem m en27) und ausgiessen w irt können. 
Und wenn es die notturft erfordert, so mögen sie erd und gereiß 
a u ff besserung der teich oder auf die Tarreß 28) u ff dem unserm  
nhemen aldo, do es Inen am  gelegensten sein wirt, als oft, als Inen 
von netten w irdet sein. W elches Teiches H rabow i und des andern 
auch werden sie mügen gemessen und zu gemainen nutz kheren 
ewiglich und erblich one alle geberei und Zinße.

(Im weiteren folgt die Verleihung des freien Bier- und Wein
schankrechtes. Siehe den nächsten Abschnitt!)

Von der Ausführung dieses Teiches und den Folgen, die sich 
daraus ergeben, handelt eine zweite, am 7. Mai 1525 ausgestellte 
Urkunde.

W ir Caßim ir von G ottes gnaden H ertzog zu Teschen etc. 
Thuen kundt hier m it diesem brieff vor Jederm eniglich, der den 
sehen oder lesen hörenn wirdt, dem nach wir unseren Bilitzern 
Bürgern, den Itzigen und künfftigen, eine Teichstedt auf unserem 
gründe und in unserm  gebiet zu Dieditz gegeben haben, d arauff 
sie zuhandt n eb en 29) unser begnadung einen Teich zu gem ainer 
S tad t nutz geschüt haben, m it welchem  Teiche sie der Pauren 
wiesen und A cker bei unserm  D orffe D ieditz m it dem Tham  und 
graben, dam it sie das w asser fhüren, ain thail begriffen 30) haben, 
oder m it dem where, dam it sie daß wasser au ff Ire  Teiche, den 
H rabow i und Blotzken, füren, Inen oder denen von Zabrzech 
ausgetem m et 31) worden, derhalben zwischen Inen von baiden 
thailen aus unseren verschaffen und beuelch durch den Ernh afften  
Melchiorn Baccalario , unsern Secretarien, unnd denn Erentuesten 
Georgen Lh otsky, unseren H auptm an zur B ilitz , m it Ihren von 
beiden theilen unnd einhelligem  gutem  willen ein ganzer vol- 
komener und unuerriickter vertrag  geschehen, benantlich zwischen 
Bürgerm aistern, Rathm annen und gantzer gemain, unser S tad t 
B ilitz  an einem, — m it Lucaß von Zabrzech, Gregern Mendecken, 
Hansen 1  worIcken, Petern B ilim , Steffan  M alessem und Paul 
M itkem  von D ieditz am  andern theil, au ff unden geschriebene 
g e s ta lt :

27) die Däm m e aufrichten.
28) Däm me.
29) gemäß.
30) einbegriffen.
31) gemeint ist, daß das W ehr in die Ä cker hineingebaut wurde.
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das vor alle diese schaden, die Inen geschehen sein oder m it 
außtem m en des wheres geschehen, also daß die B ilitzer Bürger, 
die Itzigen  und künfftige, gegen diesem allem , w e il32) sie die Teich 
und das wher halten und gemessen, einen Jerlich en  Zinß auff 
San ct M ichaelstag, negstkünfftig anhebend und darnach alweg 
von  J a r  zu Jh a r , obgem elten personen, auch künftigen besitzeren 
Irer A cker, one alle widerred geben sollen: N em lich dem alten 
M iczko von  Zabrzech Sechs groschen, dem Lucas von Zabrzech 
Sechs groschen und aus dem  D orf Dieditz dem Gregor M endecki 
Sechs groschen, dem H ansen Tw orcken A cht groschen, dem Paul 
M atken Sieben groschen, dem  Peter B ily  Neun groschen und dem 
Ste ffan  M alessi v ier groschen. Und wenn sich solcher Teich (dafür 
G ott sei 33) und das wehr (welchs w ir unsern obgemelten Bürgern 
au ff unser B ach  Ihlow nitz zu schütten gestattet haben, auch zu 
beiden unsern ü b e r34) frei lassen) anstossen, das sie von dannen 
das W asser au ff Ire  obgenante Teiche fhüren unnd fhüren mögen 
und In  k ra ft dießes briefs Itzo, auch au ff ewig Zeitten denselben 
B ilitzern  Bürgern, den Itzigen und kunfftigen, das where zu halten, 
zu haben und zu beiden unsern u b e rn 34) au ff der Ihlow nitz an
stossen und das wasser zu fhüren gestatten, one alle verhindernus, 
Jedoch  one sonderlichen unnd m ercklichen unsern schaden, allein 
das sie In  Iren  Teichen ein notturft w asser haben und haben mögen.

Und wo sie solchen teich wircklichen nicht besytzeten und 
geniesseten, So sollen dieselbige B ürger die Zeitt nicht schuldig 
sein, solche Zinße zu uerzinsen und den obgenanten personen 
oder Iren  nachköm lingen den Zinß zu geben, Sonder sie sollen bei 
dem oder denen solches suchen, welche solche Teiche und wehre 
gemessen und sie haben und gemessen und besitzeten. U nd wen 
oftgenante B ürger m it Iren  nachköm lingen widerum b solcher 
Teich und wehre geniesseten und besitzen, so werden sie w iderum b 
pflichtig sein, obgenante Zinß obbem elten Personen und Iren  
nachköm lingen zu uerzinsen und zu geben, als oben geschrieben ist.

D as haben sie auch undereinander beredet und beschlossen, 
das der Uucaß von Zabrzech in sein teichlein, welches er under 
dem  graben, darinne die B ilitzer B ürger auff Ire  teich das w asser 
fhüren, geschütt hat, auch aus dem graben m it einer holen wasser 
fhüren und nhemen m ag one alle verhindernus, Sonder wen das 
wher ausrisse, das er dargegen m it seinen nachköm lingen nach 
seinem  verm egen das wher hülffe anrichten und bessern. W as 
aber des Gregors Mandecke, Inwoners zu Dieditz, belanget, wo 
er etw an m it unserm  willen das teichlein, welches er angefangen 
h at auf seinem  grundt zu schütten und bis au ff unsere gründte 
them m en soldte, geschüttet und vollendet hette und a u s 35) dem 
stadteich B lotze darein wasser fürete und nheme, doch m it Irem  
guten W illen und one Iren  schaden, so sollen die obbengeschriebene 
B ürger zusam pt Iren  nachköm lingen solches Jarlich en  Zinßes, 
den sie Im e oder seinen nachkohm lingen geben oder geben solten, 
frei sein und denselbigen nicht geben so lang, dieweil er zusam pt 
seinen nachköm lingen des wassers aus dem Teiche B lotze zue

32) solange.
33) e tw a : G ott geb ’ es!
34) Ufer.
35) Im  O riginal verd erbt: auch
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seinem und seiner nachkom lingen nutz und besten geniesset. 
Und wo er solch w asser zu seinem Teich auch, wen das wher au ff 
der bach außrisse und verdürbe, geniessete, so w irt er auch schuldig 
sein gleich wie der Lucas nach seinem verm egen dasselbige helfen 
zu bessern.

Das haben wir auch unsern zuuor genanten Bürgern zugelassen, 
das sie Inen zu und von wegen der fischen aussetzen bei Irem  Teich 
H rabow i helder36) (so viel als die notturft erfordert) Hessen schütten 
a u f unserm  eigenen gründe, aldo uns einen sonderlichen schaden 
nicht trüge, und darein sie das w asser fhüren und fhüren möchten In  
einem graben durch das teichlein Folw artzni, welcher bei dem teich 
H rabow y liget und dies Itzo  und au ff künfftige Zeit, one alle ver- 
hindernus also gebrauchen sollen und mögen.

Derne zu urkundt haben w ir unser eigen Insiegel hieran an 
* diesen brieff m it unserm guten vorwissen hengen lassen, der geben 

und geschrieben ist zur B ilitz  am  Sontag vor Sanct Stentzel Im  
Jh a r  taussent fünfhundert und fünf und zwantzig.

Und darbei sein gewessen die Erentuesten unsere liebe ge- 
trew en: Jo rg  Lhotski, pfleger zur B ilitz, Ja n  B oreck von Rostro- 
pitz, Girzick Pilhar, Cristoff Sobyssow ski und Melcher Prus B a- 
kalars von Teschen, Unser Secretari, dem dieser brieff beuolhen 
wardt.

Der Teich Hrabowy ist 1521 schon fertig, für die Anlage des 
zweiten, der oberhalb an der Illownitza liegt, schenkt der Herzog 
den Grund. Um diese Teichstätte sollen die Dämme aufgeführt 
werden, das Material dazu, Erde und Strauchwerk, dürfen die 
Bürger frei aus dem Land und Wald des Herzogs nehmen. Auch 
ein Wehr dürfen sie über die Illownitza bauen, um das Wasser 
in die Teiche zu führen.

Die Bürger gehen zunächst an die Aufschüttung der Dämme 
und dann an die Ausführung des Wehrs. Dabei gehen sie aber 
in einer so unbekümmerten Art und Weise vor, daß sie bald mit 
einer ganzen Reihe von Bauern aus Dziedzitz und Zabrzeg Händel 
bekommen. Die Teichdämme und den Graben, mit dem sie das 
Wasser vom Wehre zu dem Teich leiten, ziehen sie durch die Felder 
der Dziedzitzer Bauern, das Wehr in der Illownitz bauen sie auf 
beiden Ufern in die Äcker hinein. Diese beträchtliche Rück
sichtslosigkeit kennzeichnet wieder das geistige Gefüge der deutschen 
Städter, die sich turmhoch über den leibeigenen polnischen Bauer 
erhaben fühlen und es nicht für nötig halten, auf seine Belange 
zu achten. Es kommt zum Streite, und da die Dziedzitzer und 
Zabrzeger unmittelbare Untertanen des Herzogs Kasimir sind, 
kommt die Entscheidung vor ihn. Zwei seiner Beamten vermitteln 
einen gütlichen Vergleich: der Bakkalaureus Preuß, der Teschner 
Sekretarius des Herzogs, der bei seinen sämtlichen Urkunden als 
Schreiber erscheint und wohl auch sonst sein Vertrauen genießt

36) Fischhälter.
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und Georg Lhotski, der Hauptmann des Herzogs auf dem Bie- 
litzer Schloß. Der Schloßhauptmann oder „Pfleger“ ist der Ver
walter der Landgüter des Herzogs in der Bielitzer Umgebung, 
er übt auch im Namen des Herzogs die Patrimonialgerichtsbarkeit 
aus, ihm unterstehen also unmittelbar die Bauern von Dziedzitz 
und Zabrzeg.

Es werden bestimmte Zahlungen festgesetzt, welche die Bie
litzer Bürger jährlich zu Michaelis (29. September) als Entgelt 
für den angerichteten Schaden an eine Reihe von Dziedzitzer und 
Zabrzeger Bauern zu leisten haben. Diese Zinse haften als Lasten 
auf dem Teichbesitz selbst. Wechseln die Teiche ihre Besitzer, 
so geht auch die Zahlungspflicht an den neuen Eigentümer über. 
ZurZeit des Vertragsabschlusses ist der Teich Blotzke schon aus-# 
gebaut, das Wehr aber noch nicht fertig. Die Bürger dürfen es 
fertig bauen, die Schäden, die den Bauern dadurch noch weiterhin 
geschehen, sind durch die festgesetzten Summen schon ausge
glichen. Wenn die Verbindung zwischen Wehr und Teich her
gestellt ist („wenn sich solcher Teich und das Wehr anstoßen“), 
ist ihnen eine mäßige Wasserentnahme aus dem Bach erlaubt. 
Lukas von Zabrzeg, der unterhalb des Grabens der Bielitzer einen 
Teich gebaut hat, soll aus diesem durch eine Abzweigung („holen“) 
Wasser führen dürfen, ist aber dafür verpflichtet, das Wehr mit 
in Stand halten zu helfen. Dazu soll auch Gregor Mandecki von 
Dziedzitz gehalten sein, wenn er sein Teichlein fertig gebaut hat 
und darein aus dem Stadtteich Blotzke Wasser führt.

Schließlich wird den Bürgern erlaubt, bei dem Teiche Hra- 
bowy „Hälter wegen der Fischen aussetzen“, also kleine Satz
teiche, auf dem Grund und Boden des Herzogs anzulegen. Das 
Wasser dazu dürfen sie durch das Teichlein Folwartzni (von Fol- 
wark, d. i. Vorwerk), welches jedenfalls dem Herzog gehört, führen.

Die Angaben der Urkunden reichen zur Lagenbestimmung 
der beiden Teiche aus. Sie liegen auf Dziedzitzer Gebiet. Das 
Wasser wird aus dem Illownitzabach zugeführt, das Wehr greift 
teilweise auf die Felder der Zabrzeger über, die Teiche liegen also 
im östlichen Teil des Dziedzitzer Gemeindegebietes, wie ein Blick 
auf die Karte lehrt, im Raume zwischen dem Illownitzabach, dem 
Lobnitzbach, der Weichsel und der Zabrzeger Gemeindegrenze. 
Der Hrabowyteich ist der nördliche, noch heute heißt ein Ort
schaftsteil im Norden des abgegrenzten Gebietes Neu-Grabowitz. 
Ein ganzes Gewirre von verlassenen Erddämmen findet sich dort. 
Vom südlichen Teiche, dem Blotzken, führt der Graben illownitza- 
aufwärts bis zum Wehr. Von diesem wird ausdrücklich gesagt, 
'daß es in die Felder der Zabrzeger und der Dziedzitzer Bauern 
hinein gebaut worden ist. In der Tat reicht hier südlich der Illow-
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nitza ein schmaler Zipfel des Dziedzitzer Gemeindegebietes west
wärts, so daß also auf ihm das südliche Ende des Wehres, das nörd
liche in Zabrzeg liegt. Der Graben muß mithin teilweise durch 
Zabrzeger Gebiet führen, nördlich von ihm liegt das Feld des 
Lukas, der aus dem Graben Wasser für seinen Teich entnehmen 
darf.

Nicht ganz zwei Wochen später, am 20. Mai 1525, lassen sich 
die Bielitzer ein neues Privileg ausstellen.

W ir Caßim ir von Gottes gnaden H ertzog zu Teschen etc. 
thuen kundt hier m it diesem brieff vor Jederm eniglich, der den 
sehenn oder lesen hören wirdt, dem nach Bürgerm aister und R ath - 
man, auch die gantze gemain unser S tad t B ilitz, unsere liebe ge- 
trew en under unserm  B ilitzer Schloß bei dem M ülgraben und bei 
unserem Teiche vier helder ligende haben, E inen den w ir Inen In  
ansehung Ire  Willigkeit und trewe, die sie gegen uns gethan haben 
und dam it sie In  zukünftigen Zeitten uns und unsern nachkom- 
lin^en desto williger weren, aus unserer fürstlichen gnad zu gut 
dieser S tad t gegeben haben, und die andere helder, welche sie zur 
S tad t erblich gekauft haben, nemlich von M athes Becken einen 
und von V altin  schmid den anderen und von Dorbecken den 
dritten, — H aben sie uns dem üetiglichen gebetten, das w ir Inen 
erstlich solch unser geben, darnach auch den kauff solcher helder 
aus unser gnad genneten und m it einem brieff bestettigten.

W an w ir Inen dan gegen Irer dem üetigen b it gneigt, H aben 
wir die obgenante H elder (Inen von uns gegeben und die anderen 
gekauft als oben geschrieben) dem Bürgerm aister, Rathm anne 
und gantzer gem ain unßer obengenanten stadt, den Itzigen unnd 
k ü n ftig e n  gegunet und bestettiget. Und in k ra ft dieses briefs 
bestettigen w ir Inen und Iren  Zukünftigen nachköm lingen zu 
einem ewigen erbe, Also das sie derselbigen megen und sollen 
zu gem ainer stadt nutz geniessen, gebrauchen, verpfenden, ve r
geben, verkauften, versetzen und darm it thun und lassen als m it 
Irem  eigenen.

Auch darbeneben wollen wir, das Inen In  die H elder das 
wasser aus dem M ülgraben gehe und sie dasselbige darein frei 
fhiiren mögen, Doch one sonderlichen abbruch und schaden des 
M ülgrabens, allein das sie notturftig wasser haben megen.

Do dan von solchen Heldern uns und unsern k ü n ftig e n  nach
kömlingen obengeschriebene unsere Bürger, Bürgerm aister, R a th 
mannen und die gantze gem ain zusam pt Iren  zu k ü n ftigen  nach
köm lingen werden schuldig sein, Ierlich au ff Sanct M ichelstag 
lerlichen Zinß zu geben zwölff groschen, Jeden  groschen zu zw ölff 
heller gerechnet, und dies ewiglich und au ff zu k ü n ftig e  Zeiten.

Dem zu U rkundt haben w ir unser eigen Insiegel hieran an 
diesen brieff zu hengen beuolchen, der do geben und geschrieben 
ist au ff der B ilitz  A m  Sam bstag vo r unsers lieben Hern Himel- 
fart, Im  Jh a re  taussent fünfhundert und fünf und zwanzigisten.

Und darbei sein gewesen die Erentuesten, unsere liebe ge- 
trewen, Girzik Lhotski, pfleger zur B ilitz, Ja n  Borreck von Rostro- 
pitz, Jh a n  Skalitze, Christoff Ssobissowski und Melcher Pruß 
B akularz von teschen, Unser Sekretari, dem dießer brieff be- 
uohlen ward.
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Der Mühlgraben floß unterhalb der Stadtmauer und des 
Schlosses, zwischen diesem und dem Schloßgarten und mündete 
in den Nipperbach. Heute ist er eingedeckt. An ihn erinnert noch 
der Straßenname Schloßgraben.

An diesem Mühlgraben erhalten die Bürger 4 neue Aussatz
teiche, auch ein dort liegender Teich des Fürsten wird erwähnt. 
Und da die Bürger hier 4 Satzteiche für nötig halten, müssen wohl 
auch größere Teiche in der Gegend liegen. Es erscheint also das 
Gebiet südlich der inneren Stadt, die jetzige Saybuscher Vorstadt, 
wo heute sich Fabrik an Fabrik drängt, im 16. Jahrhundert als 
teilweise mit Teichen bedeckt. Nur einer hat sich bis heute zwischen 
Maisengrund, Berggasse und Teichgasse erhalten.

Die letzte Urkunde über Teiche stammt vom 3. Februar 1550.
W ir W entzel von gottes gnaden H ertzog zu Teschen etc thuen 

kundt hier m it diesem brieff vor Jederm eniglich , der den sehen 
oder lesen hören wirdet, das w ir aus sunderlicher gnade gegeben 
und hier m it diesem brieff geben den Ersam en weisen, Bürger- 
m aister und R athm annen unserer S tad t B ilitz , Iren  Erben  und 
kunfftigen nachköm lingen, eine Teichstedt und stell, einen Teich 
zu schütten, auf unser grund und gebiet zuen Zabrzech, welche 
teichstedt und stell liget über der Gilow nitzer bruck, gehend von 
der Lh otte  gein Zabrzich, zwischen des Giren H übel und der bach 
Gilowitz und dem floß Gestrzem bim , au ff welcher obbenberiirter 
stelle die obbengeschriebene B ürgerm aister und Rathm annen, 
die Itzigen und kunfftigen werden mögen einen Teich zu gem ainer 
S tad t nutz schütten lassen. Also als w ir Inen aus unserer fü rst
licher gnad die Teichstedt zu mherung und besserung gem ainer 
S tad t nutzes gegeben: Nem lich das sie aldo selbst mügen den 
H aupttham  und den thw ertham  lassen machen, nach Irem  gut- 
düncken aufschiitten und m it diesen Them m enteilen, als fern die 
teichstedt geraichen kan, die auszuthem en.

Auch die obengeschriebene B ürger mögen einen N adym atz 
oder teichlein bei diesem teichlein In  der Teichstedt, Inen von uns 
gegeben, schütten, daruon sie Inen das wasser au ff andere Ire  
Stadtteiche zu fhüren m acht habenn. Item  In  den obengeschrie
benen Teich, so Inen von uns gegeben worden, sie mögen frei aus 
unserer B ach , benantlich Gylow nitz, wasser nhemen und fhüren, 
wie fern es die notturft fordern w irdt, und in dieser bach ein wher 
In  beide über machen und das W asser erheben also, als es die not
tu rft , selber fordert. Und in den Teich zum Tarraß mögen sie ge- 
reissicht und pfele und erden fhrei nhemen. Darneben wen sie 
den Teich m it dem nadim atz oder teichlein zum gem ainen bestenn 
geschütt und gem acht haben, obengeschriebener Bürgerm aister 
und R athm anne der S tad t B ilitz  zusam pt Iren  künfftigen nach- 
kom lingen, werden mögen des Teiches zusam pt dem N adim atz 
oder teichlein gemessen, gebrauchen, haben, besitzen, verkauften, 
versetzen, thun und lassen als m it Irem  eigenem, so fern und wo 
es zum höchsten bestem  der gemain gelanget und dies one unser 
verhindernus, unserer E rben  und aller unser nachköm lingen.
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Dem zu urlcundt und besserer Sicherheit obengeschriebener 
D ing haben w ir unser fürstlich  Insiegel hieran an diesen brieff zu 
hengen beuolhenn, der da gegeben und geschrieben ist auff unserm 
Schloß Teschen, M ontags nach Liechtm eß Im  Jh a r  Taussent 
fünfhundert und Im  fünfzigisten.

Und darbei sein gewesen die Erentuesten unsere liebe ge- 
trewen W atzlaw  R udzki von Rudz, Cantzier, G irzick p illar von 
Pilhu, M ykulaß Adelspach von Czenezwitz, M ikulaß R udzki von 
Rudz und Andres kecherle von Teschenn.

Die Teichstelle, von der die Rede ist, liegt in Zabrzeg an der 
Illowitza, oberhalb des Weges, der von Zabrzeg nach Ellgoth 
(Lhotta) führt, also im südwestlichen Zipfel des Zabrzeger Ge
meindegebietes. Die Bürger dürfen hier die Dämme für einen 
Teich errichten, dazu Reisig, Erde und Pfähle aus dem Eigentum 
des Herzogs nehmen. Bei diesem Teich dürfen sie auch einen 
,,nadymatz“ errichten, das ist ein Teichlein, aus dem sie das Wasser 
zu ihren tiefer gelegenen Teichen führen, wahrscheinlich den im 
Privileg von 1525 genannten. Das polnische Wort nadymac be
deutet aufblasen, das kennzeichnet den Zweck eines solchen Na- 
dymatz als eines Stauteiches.

Im Privilegienbuch von 1638 sind sämtliche die Teiche be
treffenden Privilegien fortgelassen, ein sicherer Beweis dafür, daß 
sie für die Stadt keinen Wert mehr haben, die Teichwirtschaft 
ihr Ende gefunden hat. Kaum 100 Jahre hat ihre Bt$£utung 
gedauert.

8. Bier- und Weinschank.
Am 9. November 1521, im gleichen Privileg, wo von der Ver

leihung des Teiches Hrabowy die Rede ist, erteilt Kasimir den Bie- 
litzer Bürgern auch das Bier- und Weinschankrecht. Der erste Teil 
dieser Urkunde ist bereits im 7. Kapitel abgedruckt, die Urkunde 
fährt dann fort:

Auch haben w ir obgem elter S tad t zu gem ainen nutz geben 
und in k ra ft dieses briefs geben w ir Inen unser Braw hauß, das wir 
in der S tad t haben, also das sie das Braw hauß auch ewiglich und 
erblich frei genießen megen, one alle geberey.

Auch haben wir obbem elter S tad t dieße Freiheit geben, das 
sie megen wein schencken zu gem ainem  nutz, wan w ir unsere W eine 
aldo nicht haben. W en w ir aber oder unsere nachkom linge aldo 
Wein hetten und dieselbigen ausschencken lassen wolten, diese 
m acht Vorbehalten wir uns.

(Es folgt nun die Bestimmung, daß die Bürger von den Ein
nahmen eine Stadtmauer zu bauen hätten, vergl. Kapitel 5). Dann 
fährt die Urkunde fort:

Deutsche Wissensch. Zeitschr. f. Polen. Heft 12. 1928. 4
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W elche gabung und begnadung w ir obgem elter fürst o ft
genanter S tad t In  k ra ft dieses briefs bestettigen Itzund und auf 
zukünfftigen Zeiten ewiglich. Des zu urkundt und besserer Sicher
heit haben w ir hier an diesen brieff unser Insigel oder petschaft 
zu hengen beuolhen, der geben und geschrieben ist zur B ielitz am 
Sam bstag vo r M artini Im  Ja r  Taussent fünfhundert und ein und 
zwantzigisten.

Und dabei sein gewesen die Erntuesten , unsere liebe getrewen 
Ja n  M ysskarski von Przetizaw a, Casstellan zu außwintzen, Jh a n  
Czelo von • Zechowitz unser Cantzier, G irzick Lh otsk i p fleger zur 
B ilitz, W awrzinetz Pthorski, G irzik  M ezerzizki und andere gute 
leut und Andres Solihracha B accu lari zu Teschen, dem dieser 
brieff zu schreiben beuolchen wTardt.

Das städtische Brauhaus lag zwischen Zollamtsgasse, Hoff- 
mannsgasse und Schulgraben, innerhalb der Stadtmauer. Die 
Hoffmannsgasse hieß bis zum Jahre 1896 Bräuhausgasse und 
verlor erst damals ihren alten Namen. Nach der Urkunde war 
das Bräuhaus früher im Besitz des Fürsten. Er hat also das Recht 
des Bierbrauens vordem selbst ausgeübt, nunmehr übergeht es 
mit dem Besitze des Bräuhauses an die Bürger. Zugleich erhält 
die Stadt das Recht freien Weinausschankes, aber nur dann, wenn 
der Herzog selbst keinen Wein in der Stadt lagern hat. Sonst 
soll er selbst in erster Linie zum Ausschenken berechtigt sein. 
Schon im nächsten Privileg über Bier- und Weinschank aber 
erscheint diese Bestimmung aufgehoben. Dieses stammt von 
Friedrich Kasimir und aus dem gleichen Jahre, wo der Stadt das 
erste Privilegienbuch ausgestellt wird. (29. September 1565).

Priuilegium ubern Bier und Weinschanck.
W ir von G ottes gnaden Friderich  Casim ir H ertzog in Schlesien, 

zu Teschen und Großen Glogaw  etc. Bekennen und thuen K u ndt 
öffentlichen, gein jederm enniglichen, die diesen B rie ff sehen oder 
lesen hören werden, dem nach Unser gem üet auß fürstlicher an- 
geborner m ültigkeit dahin gerichtet, allen denienigen (sonderlich 
Unsern Von G ott gegebenen U nterthanen) die sich eines Erbaren  
Vernünfftigen wandeis befleißen, Und darneben auch Unß Und 
gemeinem Unsrem  Fürstenthum b Zum  besten, Underthenigen 
gehorsam en willen erzeigen thuen, hinwiederum b Unsre gnad Und 
gutes zu beweisen

Und W ir dan angesehen Und betracht die U nterthanige, ge
horsam e und willige D ienstparkeit, welche unsern V orfarn  löblicher 
gotseliger gedechtnus, Unß und ganzem  Unserm  Fürstenthum b 
die Ersam en W eisen, Unsere liebe getrewe Bürgerm eister, R a th 
mannen Und gantze gemein Unser S tad t B ilitz , m it allem  Under- 
thenigem  willen ertzeigt Und bewiesen haben, auch hinfüran zu 
erzeigen Und zu beweisen sich höchstes fleißes gein Unß erbietten, 
Und dam it w ir Inen und Iren  nachkom m en solches hinwiderum b 
m it Unser m iltigkeit und gnad Vergelten Und Sie, auch Ire  kunff-
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tige nachkom linge gegen Unß, Unsern E rben  Und nachkom m en 
sich fierbaßhin desto williger, gehorsam er und fleißiger erzeigen 
Und verhalten können, mögen und sollen,

Derowegen so haben W ir für Unß, Unsere Erben  Und N ach 
kommen, obgedachten Unsern Underthanen, Bürgerm eistern, 
Rathm annen Und gantzer gemein Unser S tad t B ilitz , Von an- 
geborner fürstlicher m iltigkeit Und gute, auch auß fürstlicher 
m acht, wolbedachtem  mut, rechter W issen, Vorgehapten R ath , 
Und auß besundern gnaden, dam it w ir Inen geneigt, Zu Irem  auf- 
nham Und gemeinem nutz zum besten, au ff das derselbige bey 
Inen desto beßer gefürdert werden möge, die begnadung über das 
W einschencken bey Inen gegeben, Und geben Inen solche hierm it 
w issentlichen, in kr a fft Und m acht dis B rie ffs : Der gestalt, das 
Sie Und alle Ire  Nachkom m en hinfüran zu ewigen getzeitten für 
gemeine S tad t allein W ein kauffen, einlegen Und zu Irem  Und 
gem ainer S ta d t nutz, gedey, beßerung Und aufnham  wider aus- 
schencken, V erkauffen Und obgedacht W einschencken gebrauchen, 
geniessen, haben Und besitzen sollen Und mögen, one Unser, Unser 
Erben, nachkomm en Und sonsten m enniglichs irrung, eintrag, 
noch Verhinderung.

Und au ff das obgedachte, Bürgerm eister, R athm anne Und 
gantze gem ain Unser S ta d t B ilitz  Unser gnediges gem uet desto 
wircklicher sehen, haben Und entpfinden mögen, So geben W ir 
für Unß, Unsere E rben  Und nachkom m en Inen Und Iren  nach
kommen diese m acht und gewaldt, das Sie für sich, gem aine Stad t 
Und au ff das L an d t in die D örffer Und sonsten, nun und zu ewigen 
Zeiten B ier brawen Und das B rew haus in der S tad t (welches Inen 
Und Iren  nachköm lingen Von w eillandt Unserm  V orfarn  H ertzog 
Casim iren zuTeschen etc. seliger und löblicher gedechtnus ewiglich, 
erblich und frei gegeben worden) zu gem ainem  nutz gebrauchen 
Und das B ier, wo es Inen gefellig, V erkauffen  Und ausschencken 
mögen Und sollen, one Unser, Unser Erben  Und sonsten mennig
lichs eintrag Und Verhinderung, doch deßen alles Uns, Unsern 
Erben Und nachkom m en an Unsern fürstlichen hohen Iurisdictio- 
nen, R ech t und gerechtigkeit, Und den ihenigen, welche Von U n
sern V orfahren deßhalben begnadung haben, in alweg Unsched- 
lichen, Und das Sie gut B ier brawen, Verkauffen, ausschencken, 
Und auß einem halben M altz, welchs Sechs scheffel W aitzen thut, 
n it rnher alß dreitzehenthalb Achtel B ier, bei V erlust des brawens, 
machen Und brawen, Und zwo Personen, die gute auffachtung 
d arau ff haben, ordenen Und setzen sollen.

Und gegen solcher U nser begnadung haben mehr gemelte 
Bürgerm eister, R athm anne Und gantze gemein Unser S tad t B ilitz  
für sich Und alle Ire  nachkom m en Unß, Unsern Erben  und nach
kommen wißentlichen Und wolbedachtlichen, nun Und hinfüran 
zu ewigen Zeitten, Von einem  ieden hundert Leinw at, so V iel der
selben in Und V or der S tad t B ielitz  ein Ja h r  lang gem acht wirdet, 
A nderthalben groschen, den groschen zu zwölff H eller gerechnet, 
in Unser Fürstliche Cam m er zu raichen, zu geben Und nider zu 
legen gutw illig zugesagt, Verw illiget und Verpflicht, gantz g e
tr e u lic h  Und Ungeferlichen.

Des zu U rkundt Und beßerer bestettigung haben W ir diesen 
brieff m it eigenen handen Unterschrieben Und Unser Fürstlich

4*
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Insiegl hieran wissentlichen zu hengen beuolhen, So gescheen Und 
gegeben ist zur Freistad t am  tag  M ichaelis, N ach Christi gebürt 
Taussent fünffhundert Und im  fun ff Und Sechtzigisten Ja h r .

D arbey sein gewesen der E d el W olgeboren Und Erentueste 
Unsere liebe getrewen H err Sigm und, H err von K ittlitz , Jochim  
Mhol Von M ulredlitz, U nser P fleger zur B ilitz , Thom as M letzko 
Von Und zu Gelowitz, Nicolaus K arw in ski Von K arw in  zu großen 
K untzendorff Und Lorentz Langenbach, dem  dieser brieff be- 
uholen w art. Frid rich  K azim ir

Hier ist von keiner Einschränkung des Weinschenkens durch 
den eigenen Betrieb des Herzogs mehr die Rede. Die Gemeinde 
hat allein auf dem Stadtgebiete das Recht, Wein zu kaufen, ein
zulagern und auszuschenken. Zugleich wird die Bestimmung 
wegen des Bierbrauens schärfer umrissen. Auch hier sollen die 
Bürger allein das Recht haben, das von Kasimir ihnen verliehene 
Bräuhaus zu benutzen und das Bier im Gebiet der Stadt und der 
zum Meilenrecht gehörigen Dörfer auszuschenken. Es wird aber 
betreffs der Güte und Stärke des Bieres eine Vorschrift gemacht: 
aus 6 Scheffeln Weizen sollen nicht mehr als 12% Achtel (d. i. Faß) 
Bier gebraut werden. Wir erfahren dadurch, daß das von den 
Bürgern erzeugte Getränk Weizenbier war, zum Unterschiede 
von dem heute allein gebrauten Gerstenbier. Der Punkt wird 
aber im folgenden Jahre schon wieder beseitigt, angeblich, weil 
er undeutlich war. Aber dann wäre ja nur# eine klarere Fassung 
nötig gewesen, eine gänzliche Aufhebung ist damit gar nicht be
gründet. Wahrscheinlich bedeutete er eine Fessel im Braubetriebe 
und widersprach den örtlichen Gewohnheiten, die im neuen Pri
vileg ausdrücklich an seine Stelle gesetzt werden. Dieses am 
19. Mai 1566 erteilte lautet folgendermaßen:

Anderes Priuilegium wegen des Wein- undt Brewurbers 
so wohl wegen der Kretschem.

Von G ottes gnaden W ir Frid rich  Casim ir H ertzog in Schlesien 
zu Teschen Und Großen Glogaw  etc. Bekennen Und thun kundt 
öffentlichen gein Jederm eniglichen, die diesen brieff sehen oder 
lesen hören werden, dem nach W ir auß fürstlicher angeborner mil- 
tigkeit Und guete den Ersam en W eisen Unsern lieben getrewen 
Bürgerm eistern, R ath e  Und gantzer Gem ain, den ietzigen Und 
künfftigen, Unser S tad t B ilitz, Von wegen der getreuen Under- 
thenigen dienste, welche Sie Unsern V orfarn  m ilter gedechtnuß 
Und Unß in Viel wege ertzeigt Und bewiesen, zu gem ainer Stadt 
aufnham , gedei Und bestem, das W einschencken Und B ierbraw en 
bei Inen erblich Und eigen, one Unser, Unser Erben  Und sonsten 
m enniglichs eintrag noch Verhinderung zu nutzen, zu gebrauchen 
verschrieben, geschenckt Und auß wolbedachtem  m ut Und Zei
tigem  Vorgehaptem  R a th  gegeben haben.

Dieweil aber in solcher Unser begnadigung etliche w ort (alß 
nemlichen das Sie gut bier brawen, V erkauffen  Und ausschencken 
Und auß einem M altz, welches Sechs scheffel W aitzen m achen
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thut, nit mher alß dreitzehenthalb Achtel Bier, bei Verlust des 
brawens machen und brawen sollen) etw as Verdunckelt gesetzt 
worden sein, darum b so sein W ir au ff Ih r Untertheniges bitten, 
dcnselbigen A rtickel, wie erzelt, gentzlichen zu cassirn Und auf- 
tzuheben, beweget worden, cassirenU nd aufheben denselbigen hier
m it wißentlichen in k ra fft Und m acht dies briefs, dergestalt, das 
solcher gesetzter A rtickel Inen noch Iren nachkomm en noch 
iem andt anderm zu keinem  schaden noch nachtel, Itzo Und zu 
ewigen Zeiten nit gedeutet werden, sonder. Sie Und Ire  nach
kommen, nach gelegenheit der Zeit und Verm ög Irer S ta d t-S ta 
tuten hier brawen mögen Und sollen.

Und dem nach Uber obgem elte Unsere begnadigung Inen Und 
gem ainer Stad t auff dem Land t, in den D örffern Und sonsten m it 
frembdem  getranck, B ier Und W einschencken, m ercklicher Und 
schcdlicher eintrag Und abbruch geschieht, Und dam it Sie aber 
solche Unsere begnadigung U ngehindert und desto krefftiger Und 
bestendiger gemessen mögen, derowegen so geben W ir Inen Und 
Iren nachkomm en, für Unß, Unsere Erben  Und nachkommen, 
hierm it Vollkom m ene m acht Und gewalt, E s  soll auch hinfüran 
der Verw ircker aufferlegt recht sein, do Sie einen oder mer, welcher 
zu N ickelstorff, Kem nitz, Ernsdorff, H eintzendorff, K u rtzw ald , 
Targerstorff, Braune, M atzdorff, Zabrtzeg, Dieditz, Betler, Ctze- 
chowitz, M ickendorff, Betzdorff, A lt B ilitz  Und die new angefan
gene ort Und D orffer, welche hiebeuor, ietzo noch Und in zu
k ü n ft ig e n  Zeiten gebaw et möchten werden, M ertzen-Bier, W ein 
Und sonsten ander getranck, wie es nam en haben möcht, Unser 
S tad t B ilitz  gegebener begnadigung zuwider, heim lich oder öffent
lich ausschencken befinden würden, das sie dem selbigen solch ge
tranck  one iem andes Verhinderung nhemen mögen.

W ir wollen auch hierm it Und in k ra fft dies brieffs alles bier- 
brawen, so bißhero in obgedachten stellen Und D örffern, auch son
sten heim lich oder öffentlicher weiß gebrawen worden, daß Unß 
an der metzen Je rlich  ein grosser abbruch geschieht, ernstlich ab- 
geschaft haben. Do aber einer oder mher hierüber betretten würde 
werden, der oder dieselbigen sollen Unß ein P fundt Safran  nach 
der Verw ürckung in Unser Cam er Unnachleßlich zu geben V er
fallen, schuldig Und pflichtig sein, zu der behueff ein Je d e r Unser 
H auptm an, denW’ir oder Unsere Erben  zur B ilitz, ietzo oder künff- 
tig haben werden, Inen der gemein Und S tad t B ilitz , a u ff Ir  begeren 
fürderung Und hülff zu ertzeigen, pflichtig Und schuldig sein soll, 
doch den ienigen, welche Von Unß, Unsern V orfarn  V or dieser 
Unser gegebener begnadigung P rivileg ia  wissentlich erlangt Und 
bekommen hatten, an Irem  R ech t Und Gerechtigkeit Unschedlich 
Getreulich Und Ungeferlichen.

Des zu U rkundt haben WTir Unß m it eigener hand Under- 
schrieben, Und Unseres fürstlich  Insigel wißentlichen an diesen 
brieff hengen laßen, So gescheen Und gegeben ist zur B ilitz , am 
Sontag Crucis, N ach Christi Unsers lieben H errn gebürt Taussent 
fünffhundert Und im Sechs Und Sechtzigisten Ja re .

Fridrich  K azim ir.

Dieses ganze Privileg, späterhin das „Cassierprivileg“ ge
nannt, ist nur eine Berichtigung und Ergänzung des vorjährigen, 
durch dessen schleuderhafte Abfassung notwendig gemacht. Die
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„etwas verdunkelt gesetzte“ Bestimmung wegen der Grädigkeit 
des Bieres wird kassiert und soll den Bürgern in keiner Weise zum 
Schaden gereichen, nur ihre Stadtstatuten sollen für sie Gültig
keit haben.

Am wichtigsten in der Urkunde von 1566 ist die genaue Um
schreibung der Bannmeile. Zu ihr gehören die Dörfer der Bie- 
litzer Herrschaft, die 1564 oder 1565 Herzog Wenzel 
von Teschen seinem Sohne Friedrich Kasimir übergeben hatte. 
Sie deckt sich genau mit dem späteren Bielitzer Gerichtsbezirke. 
Die beiden Dorfnamen Targersdorf und Betler kommen heute 
nicht mehr vor, über die Lage dieser Ortschaften lassen sich nur 
Vermutungen anstellen. Mückendorf ist ein Ortsteil von Czecho- 
witz, es hat heute noch den deutschen Namen.

Innerhalb der Bannmeile haben allein die Bielitzer Bürger 
das Recht Märzenbier, Wein usw. auszuschenken. Jedem andern 
dürfen sie im Übertretungsfalle seine Ware wegnehmen. Auch 
das Bierbrauen ist Fremden verboten, die Bürger können zu seiner 
Verhinderung die Hilfe der Obrigkeit in Anspruch nehmen.

Über die Organisation des Brauens ist uns aus Bielitz selbst 
nichts berichtet. Aus dem Privilegienbuche von 1566 folgt, daß 
eine städtische Brauordnung bestand, sie ist aber nicht erhalten 
geblieben. Einen Ersatz bieten die entsprechenden Be
stimmungen von Teschen, die von denen für Bielitz sicher nicht 
viel abgewichen sein werden. Danach waren die hausgesessenen 
Bürger in eine Rolle eingetragen und der Reihe nach brauten je 
zwei im städtischen Bräuhaus das vorgeschriebene Maß und 
brachten es in ihrem Hause zum Ausschank, von ihnen mußte 
jedermann kaufen.37)

Die Braugerechtigkeit ist in der fraglichen Zeit eine der wich
tigsten Einnahmequellen der Stadt und der Bürgerschaft, ihre 
Einträglichkeit ist vor allem durch die Monopolstellung bedingt. 
Natürlich gab es immer Übertretungen des Privilegs, vor allem 
von seiten der adligen Gutsbesitzer, die sich durch die städtischen 
Gerechtsame in ihrer Selbständigkeit gekränkt fühlten. Teschen 
z. B. hat eine ganze Reihe von Streitigkeiten mit Edelleuten ge
habt, wobei die Bürger nicht selten zur Selbsthilfe griffen und 
den Adligen ihre Brauanlagen und Fässer zerschlugen. Von Bie
litz sind erst später derartige Fälle im besonderen berichtet, doch 
deutet das Privilegium von 1566 auf ähnliche Verhältnisse auch 
schon im 16. Jahrhundert hin, berichtet es doch von dem „schäd
lichen Eintrag und Abbruch“, der der Stadt auf den Dörfern durch

37) N ach Bierm ann, Geschichte des H erzogtum s Teschen, 
3, Auf]., Teschen 1894, S. 179.
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den Ausschank fremden Getränkes geschieht, und spricht der 
Herzog davon, daß ihm durch das heimliche Bierbrauen auf den 
Dörfern ein großer Schaden verursacht wird.

Das Braurecht haftete an den innerhalb der Stadtmauer ge
legenen Hausstellen. In Bielitz gab es 76 Brauberechtigte, wie 
aus einem im Privilegienbuche von 1747 enthaltenen kaiserlichen 
Entscheide vom 22.'November 1685 hervorgeht, der zwar zeitlich 
aus dem behandelten Gebiete hinausfällt, inhaltlich aber voll 
dazugehört.

Ihro Röm ischen K ayserlichen  M ayestät ergangenes Reskript, 
die Catharinam  Beutligen betreffend sub dato Wienn den 22. No- 
vem bris 1685.

Von der Röm ischen Kayserlichen, auch zu H ungarn und 
Böheim b Königlichen M ayestät, Unseres allergnädigsten H errn 
wegen, N. N. gesam ten Sechs und Siebenzig Schenck-H äusern 
des Stadtl B ielitz hierm it in Gnaden anzufügen.

Allerhöchst ernannt Ihre K ayser- und Königliche M ayestät 
hätten Ihro diejenige Beschwerden, welche Sie Supplicanten wider 
Catharinam  Beutligin  in puncto deß Ihren Hauß Von denen Herren 
Curatoribus der H errschaft B ielitz den Sechs und zwanzigsten 
M artij Vorigen Jah res Ihrer gantz ungehörter und wider Ihre 
Privilegia, auch bisherige observanz, per Decretum  zugeeigneten 
Bier- und W einschenckens in U nterthänigkeit vor- und angebracht, 
gehorsam ist referiren lassen, auch gnädigst befunden, daß diese 
von denen Herren Curatoribus nur ex certo respectu beschehene 
Verordnung zu recht nicht beständig seye noch Urnen Sechs und 
Siebenzig Schenckhäusern praejudiciren könne, es wäre dann 
Sach, daß entweder mehr besagte Herren Curatores oder oberwehnte 
Catharina Beutligin ein besseres R ech t dociren könten, so ihnen 
unverschränket bleibet, inm ittels aber und bis dahin wird die 
Beutligin  sich des Wein- und Bierschancks zu enthalten haben. 
W elchemnach Sie Supplicanten sich nunmehro wie zu achten wissen 
werden.

Decretum per Im peratoriam  Regiam que M ajestatem  in Con- 
silio Bohem ico Aulico Viennae die 22mo mensis Novem bris Anno 
Domini 1685.

Fran tz Ulrich G raf K inski. Carl M axim ilian G raf von Thurn
E- S. J .  von Tarn.

Von den Verwaltern der Herrschaft Bielitz (während der 
Unmündigkeit des Grafen Julius Gottlieb Sunnegk) ist der Katha
rina Beutlig das Recht des Bier- und Weinausschankes verliehen 
worden, im Widerspruch zu den Privilegien der schankberechtigten 
Bürgerschaft. Diese wurde nicht einmal angehört. Sie beschwert 
sich deswegen beim Kaiser und die rechtswidrige Verordnung 
wird aufgehoben, wenn die Kuratoren oder die Beutligin nicht 
bessere Gründe beibringen können. Daß die Bürgerschaft end
gültig Recht behalten hat, zeigt die Aufnahme des Wiener Ent-
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scheides in das Privilegienbuch von 1747. Die Urkunde ist ein 
Beispiel dafür, wie sich die brauberechtigte Bürgerschaft strenge 
abschließt und gegen Emporkömmlinge wehrt.

9. Stadtregiment.
Die geringe Bedeutung von Bielitz im Mittelalter wird am 

deutlichsten bei der Betrachtung seiner Stellung dem Landes
fürsten gegenüber, ln den großen deutschen Städten der Ost
kolonisation war die Entwicklung im allgemeinen die, daß nach 
einer gewissen Zeitspanne des Reif- und Reichwerdens die er
starkte Bürgerschaft die Vogtei durch Kauf an sich brachte und 
das Amt eingehen ließ, so daß fortan das Stadtregiment allein 
durch Bürgermeister und Rat ausgeübt wurde, ln den Städten 
des Teschner Herzogtums ist das nicht der Fall gewesen, hier war 
die Bürgerschaft zu einer solchen Kraftanspannung nicht fähig. 
Die Nachrichten sind ja in der frühen Zeit, um die es sich hier 
handelt, spärlich genug, aber sie stimmen alle dahin überein, daß 
die Vogtei nach einiger Zeit an den Landesherrn zurückfällt. 
(Vgl. Biermann, Geschichte des Herzogtums Teschen, 2. Aufl.,
S. 173 ff.) In Teschen gelangen die Vogteirechte 1380 in die Hände 
des Herzogs, dementsprechend besitzt dieser auch das Recht, 
die Ratmannen und den Bürgermeister zu ernennen. Denn die 
Ernennung der Ratsmitglieder gehörte, wie vielfach bezeugt ist, 
mit zu den Rechten des alten Stadtvogtes. In Freistadt erscheint 
der Herzog 1447 im Besitze der Vogtei.

Für Bielitz ist unmittelbar keine Nachricht über den Rückfall 
der Vogtei vorhanden, doch läßt sich dieser aus anderen Nach
richten erschließen: sobald die Quellen über den Stadtmagistrat 
reichlicher zu fließen beginnen — es geschieht das allerdings erst 
im 17. Jahrhundert — erscheint der Inhaber der Herrschaft Bielitz 
im Besitze des Rechtes, Bürgermeister und Rat zu ernennen. 
Ebenso ist ihm die hohe Gerichtsbarkeit Vorbehalten, der Stadt 
eignet nur die niedere; sie ist in dieser Beziehung erst in moderner 
Zeit über die Rechte hinausgekommen, die ihr der Freibrief von 
1424 verlieh. Da nun die hohe Gerichtsbarkeit überall im Mittel- 
alter zu den Rechten des Stadtvogtes gehört — man vergleiche 
z. B. die Urkunde von Liebenwerde von 1277 — so erscheint auch 
hier der Besitzer der Bielitzer Herrschaft als der Rechtsnachfolger 
des Stadtgründers. Diese Tatsache berechtigt zu dem Schlüsse, 
daß wie in Teschen und Freistadt auch in Bielitz die Vogtei in 
die Hände des Landesherzogs überging. Wahrscheinlich dürfte 

' das bald nach 1440 geschehen sein, wo der Vogt das letztemal 
genannt wird.



Die innere E ntw icklung von B ielitz im M ittelalter. 57

Wenn die Stadt auch nicht in den Besitz der Vogtei gelangte, 
so erweiterte sich doch nach dem Heimfall dieses Amtes der Wir
kungskreis ihrer eigenen Verwaltungsorgane etwas. Bis 1552 
dürfte die Stellung von Bürgermeister und Ratmannen rein ehren
amtlich gewesen sein, in diesem Jahre aber erteilte ihnen Herzog 
Kasimir am 15. Juli das folgende Privileg:

W ir Caßim ir von Gottes gnaden Hertzog In Schlesien zu 
Teschen etc. Thun kundt hier m it diesem briet vor Jederm enig- 
lichen, der den sehen oder lesen hören wirt, das vor uns kommen 
seindt die Ersam enn weisen unsere hebe getrewen Bürgerm aister 
und Rathm annen unserer Stad t B ilitz, uns m it einer underthenigen 
b itt bittende, das wir sie bei solchen freiheiten verpleiben und 
Inen die selbigen zu bestettigen gerucheten, als der Bürgerm aister 
der Itzige und kunfftige m it den eitesten Unserer Stad t Teschen 
haben und gebrauchen gegen einer gemain.

Und wir verm erckendc Ire zimliche bitt, darneben auch die 
Mhiie, welche sie haben, haben wir Inen solches zugelassen, doch 
unsern einkom en und nutzungen one schaden, und bestettigen 
solches hier mit diesem brieff.

Dem zu urkundt und besserer Sicherheit haben wir unser 
Sccret hieran an diesen B rie ff zu drucken beuolhen, m it unserem 
gutem  Vorwissen, der da geben und geschrieben ist zur B ilitz, 
Dinstags nach M argaretha Im  Jh a r  Taussent fünfhundert und 
im zwei und zwanzigisten.

Welcher Art sind diese Freiheiten, die den Bielitzern nach 
dem Muster von Teschen verliehen werden? 1513 befreit derselbe 
Herzog Kasimir den Stadtvorstand von Teschen mit Einwilligung 
der Gemeinde von Geschossen, Wachen, Ehrungen und Diensten, 
mit Ausnahme der königlichen und landesfürstlichen Gabungen.38) 
Man kann als sicher annehmen, daß mit den Freiheiten, von denen 
das Privileg von 1522 spricht, die gleichen Rechte gemeint sind, 
zumal auch aus der Schlußformel ,,unseren Einnahmen und 
Nutzungen ohne Schaden“ folgt, daß es sich um Zahlungen irgend 
welcher Art handelte.

Eine weitere Vermehrung der Rechte des Magistrates brachte 
das Privileg vom 6. Juni 1551:

W entzel von Gots gnaden In  Schlesien H ertzog zu Teschen 
und großen Glogau den Ersam en, weisen, Bürgerm aister und 
Rathm annen der S tad t B ilitz, unsen lieben getrewen.

Dem nach Ir  uns m it dem iietiger b itt ersucht habet, das wir 
euch das gnediglichen zu gunnen geruheten, das das A m pt der 
staclt B ilitz, die Itzigen und kunfftigen, Irgendt eine geldt be- 
ßoldung aus der gemain, Vor Ihre mühe haben möchten, W an 
wir euch dan gegen Eurer dem ütigen b itt m it gnaden zu wril- 
fharenn g n e ig t:

38) Bierm ann, S. 174 .
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Also verordenen wir euch und gönnen dasselbige gnediglich 
dem B ürgerm aister, E ltistenn, auch den künfftigen nachkömlingen, 
das Jerlich en  dem B ürgerm aister Zehen gülden müntz und einem 
Jeden  eltisten A cht gülden, dem V oigt Sechs gülden M üntz von 
gemainen geldt gegeben werde, dam it sie desto fleissiger und wacht- 
barer bei der leuten gerechtigkeiten und der gemain zu gutem  
beuelchen und zuschawen können.

Geben auff Teschen am Sam bstag nach der üctauen  des Fron 
leichnam s Im  Ja r  Taussent fünfhundert und Im  ein und fünf- 
zigisten.

1551 ist wieder von dem ,,Vogte“ die Rede. Aber damit ist 
nicht mehr dieselbe Persönlichkeit gemeint wie 1440, nicht der 
mit einer Fülle von Rechten ausgestattete Nachfolger des einstigen 
Stadtgründers. Der Vogt von 1551 ist n a c h  Bürgermeister und 
Ratmannen genannt, ja er erhält sogar weniger Gehalt als diese. 
Er ist einfach ein Stadtbeamter, der Vorsitzende des Geschworenen
gerichtes. Das folgt z. B. aus einer Urkunde des Kunzendorfer 
Gemeindebuches,39) die nur um weniges später datiert ist:

Ich  Ja co b  Bonisch, die Zeit V o gt zur B ie litz  sam bt meinen 
beisitzenden Geschworenen, tue kund jederm änniglich  und be
kenne öffentlich m it diesem B rie f:

Dass M atis Czarnotta von K untzendorff uns klagw eis vo r
gebracht, wie dass Constantinus Schm idt, unser M itbürger, ein 
Iud itia  ind Argw ohnigkeit auf ihn trüge, mich derhalben ange
sprochen, ich wolle ihnen durch den Fronboten beschicken, Welchem 
Begehr ich ihm  das keinerlei W eise nicht habe abschlagen können, 
sondern ihnen beschicken. Hernach so hat gedachter M atz Czör- 
notta gem eldten Constantini Schm idt befraget, ob er dann ihme 
n was Schuld zu geben a b e r 40) ja  Übels nachreden wüßt. A uf 
welches Constantini vor uns öffentlich bekannt und frei heraus
gesagt, dass er vielgedachten Matz Czörnotta nichts übel wüßte 
nachzureden, sondern was ehrbar ist.

Des zu w ahrer U rkund und Sicherheit habe ich mein gewöhn
lich Sigil an diesen B rie f gedruckt, der geben zur B ilitz  den 14. Ju li 
Anno 1587 .

Bonisch ist ein um jene Zeit in der Sprachinsel recht häufiger 
Name, der Vogt ist also aus der Mitte der Bürgerschaft hervor
gegangen.

Dem Vogt und den Geschworenen ist die Pflege der 
städtischen Gerichtsbarkeit anheimgegeben, er führt sie aber nicht 
wie früher der Lokator aus eigener Machtvollkommenheit, die ihm 
der Herzog verliehen, sondern als Beamter der Bürgerschaft. 
Im vorliegenden Falle ist seine Tätigkeit eine rein friedensrichter
liche. Der Bürger Constantin Schmidt hat den Mathias Czarnotta 
in irgend einer Sache beschuldigt. Dieser wendet sich, um seine

39) D as Protokollbuch  des K unzendorfer Schulzenam tes. Im  
A rchiv des evangelischen P farram tes in B ia la.

10) m undartlich für oder.
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Ehre wiederherzustellen, an das Vogteianit, welches den Schmidt 
durch den Fronboten vorladen läßt. Schmidt gibt eine Ehren
erklärung für Czarnotta ab und der Vogt bestätigt das durch die 
Ausstellung einer Urkunde.

Über die Organisation von Magistrat und Vogtamt liegen aus 
der behandelten Zeit keine näheren Angaben vor. Bei der großen 
Beständigkeit rechtlicher Einrichtungen in jener Zeit aber darf ge
schlossen werden, daß auch spätere Nachrichten ein angenähertes 
Bild der Zustände im Mittelalter geben. Solche bieten ab 1659 die 
Akten des Bielitzer Schloßarchives.41)

Es ergibt sich aus ihnen ein äußerst bescheidenes Bild der 
Rechte und des Wirkungsbereiches der Stadtbehörden. Der Ma
gistrat besteht aus dem Bürgermeister, vier Ratmannen und dem 
Stadtnotar, das Geschworenengericht aus dem Vogt, sechs Schöffen 
und dem Gerichtsschreiber. Alle diese Amtspersonen bis auf den 
Stadtnotar werden vom Inhaber der Herrschaft ernannt, wobei dem 
abtretenden Rate jeweils das Vorschlagsrecht zusteht. Die Erneue
rungstermine sind dabei durchaus ungleich und von der Willkür 
des Fürsten abhängig. Soweit die Angaben Einblick gewähren, 
zeigen sich Periodenschwankungen von 2 bis zu 7 Jahren. Der 
Fürst bestimmt, wann die Erneuerung des Magistrates stattzu
finden hat. In öffentlicher Bürgerversammlung auf dem Rathause 
wird der alte Rat seines Amtes entlassen, liefert Schlüssel und Siegel 
ab und gibt Rechenschaft über seine Amtswaltung. Aus den von 
ihm Vorgeschlagenen ernennt der Fürst die neuen Mitglieder des 
Magistrates und Vogtamtes. Sie sind verpflichtet, der Berufung 
Folge zu leisten, Weigerung wird bestraft. Die neuen Beamten 
haben nun dem Herzog den Treueid zu leisten und empfangen ihre 
Verhaltungsvorschriften. Während der Amtsdauer ist der Fürst 
berechtigt, einzelne Magistratsmitglieder, die seinen Anforderungen 
nicht zu entsprechen scheinen, abzusetzen oder sie im Falle von 
Ungehorsam auch mit Gefängnisstrafe zu belegen. In seiner Amts
waltung ist der Rat eng an den Fürsten gebunden, ein großer Teil 
seiner Geschäfte besteht eigentlich in der Wahrnehmung der Herr
schaftsrechte gegenüber der Bürgerschaft. Der Bürgermeister darf 
ohne Erlaubnis des Herzogs nicht einmal die Stadt verlassen.

41) Veröffentlicht von Dir. G ustav Schlauer in der Beilage 
,.H eim at und V olkstum “  der „Schlesischen Zeitung“  in Bielitz 
19 27 („D ie  B ielitzer H errschaftsbesitzer“ , „M agistrat und V ogt
a m tin  B ielitz im 17 . und 18 . Jah rh u n d ert“ , „D ie  N achbarn, Bielitz- 
B ia laer Zwischenfälle im  17 . und 18. Jah rh u n d ert“ , „D ie  Stadt- 
iün gsten“ , „A u s. dem Stadt- und Landleben im 17 . und 18. Jah r
h undert“ ).
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Die Zünfte unterstanden wohl unmittelbar der Aufsicht des 
Stadtinagistrates, doch hatte auch der Fürst direkte Rechte ihnen 
gegenüber. Er allein konnte neue Innungen anerkennen, alle Zunft
satzungen mußten von ihm genehmigt werden, daneben auch — 
laut dem Privilegium von 1424 — vom Stadtmagistrat. Doch auch 
in ganz gewöhnliche innere Zunftangelegenheiten, wie Wander
pflicht der Gesellen usw., griff mitunter die Herrschaft ein.

Mit den Rechten des Vogtes fielen dem Herzog auch die ganzen 
Abgaben zu, die dem Lokator sowohl von seiten der gesamten 
Bürgerschaft als einzelner Teile derselben zustanden. Diese Zinse 
wurden späterhin vermehrt, wo sich eine Gelegenheit dazu bot.

Als solche Giebigkeit ist z. B. im Privilegium über den freien 
Fleischmarkt ein Unschlittzins erwähnt, den die Fleischer zu ent
richten haben und der nun zur Hälfte auf die Stadt übergeht. Am 
gleichen Tage bewilligt die Bürgerschaft für ihr verliehene Fisch- 
hälter einen jährlichen Zins von 12 Groschen. Die Urkunde von 
1548enthält die Bestimmung, daß die Bucheckern im Stadtwalde der 
Kammer des Herzogs Vorbehalten bleiben, also zur Mast der herzog
lichen Schweine dienen. Es wird hier wohl nur ein schon früher 
gehandhabtes Recht schriftlich niedergelegt. JDer kleine Zug ist 
bezeichnend für den Grad, in dem sich die Naturalwirtschaft er
halten hatte, und für die Wirtschaftsweise der Teschner Fürsten 
überhaupt. — 1565 endlich wird den Bielitzern ,,von jedem Hundert 
Leinwand“, das in der Stadt erzeugt wird, eine Abgabe von andert
halb Groschen auferlegt. Sonst werden noch „Geschosse“ (halb
jährliche allgemeine Zinse), Ehrengaben, Wachdienste und andere 
Leistungen genannt.

Wie die Fleischer, haben auch andere Zünfte ihre Abgaben zu 
entrichten, wenn sie auch nicht immer in den Satzungen ausdrück
lich genannt sind. Im Privilegienbuch der Schuster von 1547 er
scheint es als selbstverständliche Voraussetzung, daß von jeder der 
systemisierten 18 Schusterwerkstätten („Schuhbänke“) ein jähr
licher Zins gezahlt wird. Im ersten Freibrief der Tuchmacher von 
1548 heißt es zum Schluß: „Item wenn Seine Fürstliche Gnaden 
Zue seiner Hoffnotturfft aus Ihrer Zeche gewandt oder Tücher Be- 
diirffendt wer, so sollen sie sich im verkauften mit einem Leidlichen 
Kauft gegen Ihre Gnaden,* alss die Teschnischen Tuchmacher, ver
halten“. Später findet sichz. B. in den Artikeln der Töpfer (1639) 
die Bestimmung, daß jeder Meisterrechtswerber unter anderen 
Stücken einen grünen Kachelofen im Schlosse zu setzen habe.

Da die Satzungen der Zünfte erst seit 1547 schriftlich nieder
gelegt werden, können erst aus so später Zeit Belege für die Abgaben
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gebracht werden, die dem Fürsten von ihnen zustanden. Es ist 
aber natürlich, daß sie in entsprechender Art auch schon in der 
vorhergehenden, satzungslosen Zeit bestanden.

10. Soziale Gliederung.
Die ständische Gliederung von Bielitz im Mittelalter ist weit 

einfacher gewesen als die der großen deutschen Städte im Mutter
land. In dem kleinen, halb bäuerlichen Landstädtchen, das keinen 
nennenswerten Handel treibt, dessen Gewerbe auch nur schwach 
entwickelt ist, kann sich keine Oberschicht von Reichen, kein 
starkes städtisches Patriziat entwickeln, wie anderwärts. Während 
die Geschichte der westlichen Städte voll ist von Ständekämpfen, 
Empörungen der Zünfte gegen den Rat usw., gibt es in Bielitz kaum 
dergleichen, die wenigen sozialen Bewegungen verlaufen recht ruhig.

ln der ältesten Zeit herrscht, wie fast immer in den Neu
gründungen des Ostens, volle soziale Gleichheit. Es gibt keine ver
schiedenen Stände, sondern nur den einen der Vollbürger. Jeder 
von ihnen besitzt eine der bei der Anlage gleich groß ausgemessenen 
Baustellen innerhalb der Stadtmauer und das darauf errichtete 
Haus. Auf diesem Grund und Boden haftet sein Bürgerrecht, das 
in sich begreift: die freie rechtliche Stellung, das Recht, Handel zu 
treiben, Ratmann, Vogt oder Geschworener zu werden, den Anteil 
an Stadtwald, Viehweide und Teichen, das Recht des Bierbrauens 
und Weinschenkens usw., kurz den Anteil an den Stadtfreibriefen. 
Ebenso wie im Dorfe bestimmte Privilegien nicht auf Familien oder 
Einzelpersonen haften, sondern auf dem Hofe, so in der Stadt auf 
dem innerhalb der Ringmauer gelegenen Hause.

Allmählich beginnt sich eine Schicht von Menschen in der 
Stadt zu bilden, die kein eigenes Haus besitzen, sondern bei einem 
Bürger zur Miete wohnen. Solche werden schon 1440 erwähnt: 
„Oder was die Gäste oder die, die do mit Gesellschaft oder Gemein
schaft mit den Inwohnern zu Bielitz, in und vor der Stadt Bielitz, 
gesessen“. Inwohner ist in jener Zeit gleichbedeutend mit Voll
bürger, Gäste aber sind Inwohner im heutigen Sinne, Leute, die 
keinen eigenen Grundbesitz, also auch kein Bürgerrecht haben 
(vergl. Grimm, Deutsches Wörterbuch). Die Gäste haben geringere 
Rechte als die Vollbürger, wie aus der Urkunde von 1440 hervor
geht. Sie müssen zu Skotschau die volle Mautgebühr entrichten und 
von jeder Bank Salzes einen Groschen Niederlagsgebühr entrichten, 
während die Bürger nur halb mauten und für die Niederlage nichts 
zahlen.
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Vor allem aber mangelte den Inwohnern, da sie kein Haus be
saßen, jeder Anteil an den Rechten, die der Stadt in den Privilegien 
erteilt worden waren, vor allem am Stadteigentume. Nicht einmal 
der Name Bürger gebührte ihnen.

Mit der wachsenden Zahl der Inleute konnten Kämpfe nicht 
ausbleiben. In der Chronik von Andreas Mickler42), die allerdings 
erst 1760 verfaßt ist, aber auf älteren, heute verlorenen Akten 
fußt, wird berichtet:

Anno 15 5 3  h at der M agistrat bey dem Fü rst W entzel Sich 
beschweret über die H aussleuhte, daß sie sich des Rechtes bedinen 
wolten, was die ansäsiegen B ürger hatten. D rauf wurde in B öh 
m ischer spräche dem M agistrat Vom  Fürsten  geantw ortet und zum 
bescheid gegeben, daß dennen H aussleuhten der H andel nicht soll 
gestattet werden, sondern er soll dem W ierth oder dem N achbar 
Vors Tagelohn arbeitten, und wen er auch ein H andw erk köntte, 
soll er nicht zum V erk au ff arbeitten, sonder nur denen ansäsigen 
Bürgern Vors Geld, außer was er zu seiner H äußlichen N othdurft 
bedarf, kan er sich auch kaufen, aber zu keinen Verkauft, noch 
V iel weniger soll er aus dem lande führen, w as denen ansäsigen 
schädlich sey.

Die Stelle zeigt das äußerst geringe Maß von Rechten der 
„Hausleute“ , d. i. der zu Miete Wohnenden, und ihre Zurücksetzung 
gegenüber den „Ansässigen“, also den Hausbesitzern. Aber auf die 
Dauer ließ sich die soziale Bewegung nicht aufhalten. Die Haus
leute wurden immer mehr und die alten Rechte wurden immer 
offenkundigeres Unrecht. Das Jahr 1572 brachte dann die Ent
scheidung. Darüber berichtet die Micklersche Chronik:

Von Anno 157 2  kan es wiessen werden, daß die V orstädter 
Ihren anfang haben, so ein gewiesser Israel Stoske der E rste  Muß 
gewessen sein oder zum wenigsten ein Vorredener der andern, weil 
er oben anstehet. Den die S tad t wurde Von denen H außleuhten 
überfült, daß also die H außleuhte den M agistrat und die gantze 
Gem ein Musten ansprächen um  einen Ohrt auf der Viehweide Ihnen 
anzuweißen, alwo sie sich H äußel zu bequem ung Ihrer und Ihrer 
H andtw erck (bauen könnten). E s  w urde Ihnen daß E rstem al ab 
geschlagen, die Gemein wolte es nicht zugeben. D a den die H auß
leuhte Zum  Fürsten  um H ielfe gingen, Iber Fü rst befände es V or 
guth, daß Ihnen solte auf der Viehweide ein Ohrt angewiessen 
werden, H äußel dahin zu bauen, weillen sie schon m itbürger und 
M eister waren, um  Ih r Erlerntes handw erck Eh rlich  zu Treiben. 
D a den der M agistrat und die gantze gemeine drein w illigte und 
wurde Ihnen ein Ohrt angewiessen ohn entgeld, daß sie also nichts 
d avor haben zahlen dörffen, nur ein gewiessen Zinns auf daß R ath - 
hauß Jäh rlich  zu zahlen.

42) Veröffentlicht in der Zeitschrift „U nsere H eim at“ , Beilage 
zur „N euen  Evangelischen K irchenzeitung“ , Jg .  1927, Nr. 13  — 21, 
B ielitz.



In späterer Zeit wurde die Entstehung der Vorstädte auf diese 
Ereignisse zurückgeführt. „Vom Jahre 1572 kann es erwiesen 
werden, daß damals die Vorstädte ihren Anfang genommen haben“, 
heißt es in der Micklerschen Chronik. Das stimmt nicht genau, 
denn schon früher wurden Ansiedlungen vor den Stadtmauern er
wähnt. 1316 erteilte Kasimir den Bürgern das Recht, zinshafte 
Häuser auf der Viehweide zu bauen. Wahrscheinlich wurde davon 
kein Gebrauch gemacht und umschloß die Mauer von 1424 den ge
samten geschlossenen Häuserbestand der Stadt. Aber im Salz
niederlagsfreibriefe von 1440 ist zweimal die Rede von den „In
wohnern in und vor der Stadt Bielitz gesessen“ und einmal von den 
„Bürgern in der Stadt Bielitz und auch vor der Stadt gesessen“. 
1565 endlich wird eine Abgabe von der Leinwand, „die in und vor 
der Stadt Bielitz erzeugt wird“, festgelegt. Es gab also schon vor 
1572 Häuser auf der Viehweide. Aber die in diesem Jahre ge
schilderte Aussiedlung dürfte die erste geschlossen und in größerem 
Maßstabe durchgeführte gewesen sein. Erst von da ab gibt es Vor
städte als selbständige Lebenskörper gleich der Stadt, und erst 
jetzt wird das rechtliche Verhältnis zwischen Stadt und Vorstadt 
ein Problem.

Denn die rechtliche Ungleichheit zwischen beiden Teilen blieb 
auch nach der Aussiedlung in ungeminderter Schärfe bestehen. 
Aus dem Gegensatz zwischen Bürgern und Inwohnern wurde ein 
Gegensatz zwischen Städtern und Vorstädtern. Nur den „Städtern“, 
den innerhalb der Ringmauer angesessenen Hausbesitzern, stand 
der freie Holzbezug aus dem Stadtwalde zu, nur ihnen die Nutzung 
der Einkünfte aus den städtischen Dörfern, Nikelsdorf, Bistrai 
und Niederohlisch, aus ihrer Mitte allein durften die Zunftvorsteher 
gewählt werden, ernannte nach dem herrschenden Gewohnheits
rechte der Herzog Bürgermeister und Rat, Vogt und Schöffen. 
Vor allem aber stand nur den Stadtbürgern die Braugerechtigkeit 
zu. Es gab 76 brauberechtigte Häuser innerhalb der Stadtmauer, 
und die Urkunde von 1685, betreffend Katharina Beutligin, zeigt, 
wie sehr sich noch zu dieser Zeit die Stadtbürger gegen Eindringlinge 
wehrten. Da seiner Einträglichkeit wegen das Braurecht im Vor
dergründe der Interessen stand, wurde es geradezu üblich, die Voll
bürger als „brauberechtigte“ gegen die „Mitbürger“ in den Vor
städten abzuheben. Es kann also geradezu von einer „Brauer
aristokratie“ innerhalb der Stadt gesprochen werden.

Die Vorstädte nahmen, nachdem der entscheidende Anstoß 
1572 gegeben war, einen schnellen Aufschwung, sie übertrafen bald 
an Größe und Einwohnerzahl die Stadt um ein Vielfaches. Trotz
dem blieben ihre Rechte noch lange Zeit die ursprünglichen ge-
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ringen, erst im 18. Jahrhundert rangen sie in langen Kämpfen, die 
aber niemals schärfere Formen annahmen, eines nach dem anderen 
den Stadtbürgern ab. Am längsten hielt sich das Brauprivileg, das 
erst im 19. Jahrhundert durch die wirtschaftliche Entwicklung über
holt wurde. Der Stadt als Gesamtheit aber gereichte das Aufblühen 
der Vorstädte nur zum Segen. Es wurden Kräfte freigemacht, die 
früher Unverstand und Eigennutz niedergehalten hatten, in der 
Folgezeit beruht die Entwicklung von Bielitz im wesentlichen auf 
den Vorstädten.

11. Schluß: Der Wendepunkt in der Bielitzer 
Geschichte um die Mitte des 16. Jahrhunderts.

Es sind die einzelnen Lebensgebiete durchmessen, das Bild 
einer kleinen Landstadt gezeichnet, soweit das bei der Dürftigkeit 
der Quellen heute noch möglich ist. Es zeigt, daß die Verhältnisse 
während des ganzen Mittelalters so ziemlich gleich bleiben. Die 
Landwirtschaft hat die unbedingte Vorherrschaft und bestimmt 
das Bild der Stadt. Vom Gewerbebetriebe hört man nicht viel, von 
Handel und Verkehr sehr wenig, nichts von geistiger Kultur.

In der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts aber wird das anders. 
Der soziale Aufstieg der Hausleute unter Führung des Israel Stoske 
im Jahre 1572 ist ein hochbedeutsames Anzeichen der Verände
rungen, die sich im Innern der Stadt abspielen. Es wird an der 
betreffenden Stelle der Micklerschen Chronik gesagt, daß die Stadt 
von Mietsleuten überfüllt war. Zur Miete wohnen ist nicht bäuerlich. 
Es sind durchwegs Handwerker, die sich nun das Recht erringen, 
in der Vorstadt „zur Bequemung ihrer Handwerke“ Häuser zu 
bauen. Damit macht die Stadt einen jähen Ruck vom bäuerlichen 
Wesen abseits.

In der gleichen Zeit beginnt die feste Organisation des Hand
werkes. Wohl wurden schon 1424 Zünfte erwähnt, doch erst im 
16. Jahrhundert lassen sich die einzelnen Innungen Privilegien aus
stellen, feste Satzungen verbriefen.

1547 erhalten sämtliche Schuhmacher des gesamten Herzog
tums einheitliche Statuten. Es sind die ersten Satzungen, die einer 
Bielitzer Innung als solcher ausgestellt werden. Schon 1525 waren 
allerdings im Privilegium über den freien Fleischmarkt Be
stimmungen enthalten, welche die Fleischerzunft betrafen, und die 
Fleischer ließen sich später dieses Stadtprivileg einigemal bestätigen. 
Aber es war doch eben ein der ganzen Stadtgemeinde erteiltes Statut, 
keine eigentliche Zunftsatzung. Das drückt auch die Bestätigungs
urkunde von 1638 aus, in der es heißt:
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„ Ic h  Joh an n  S u n n e g k .. .  u h rk u n d e ...,  daß vor mich er
schienen die ehrbaren N. N. Zechm eister und anderen M eister des 
Fleischhackerhandwerkes, meine Erbuntertanen in m einer Stadt 
B ielitz , und in untertänigem  Gehorsam  fürbracht, wasm aßen sie 
bishero kein eigenes Privilegium  in ihrer Zech nicht gehabt, sondern 
bloß sich d e s . . . einem ehrbaren R a t  und der Fleischerzeche 
allhier über den freien F'leischm arkt erteilten Privilegii, dessen sie 
sich bloß durch ein Transsum pt oder Vidim us, ihnen von einem 
■ ehrbaren R a te  erteilet, gebraucht und gehalten h ä t t e n . . . “ .

Spezifische Zunftprivilegien gibt es, wie gesagt, in Bielitz erst 
seit 1547. Es ist nicht möglich, daß etwa früher entstandene Zunft
briefe nur unserer Kenntnis entzogen seien. Denn es ist die 
Regel bei sämtlichen allgemeinen Handwerksartikeln, daß die Be
stätigung aller früher erteilten Satzungen in ihnen mit ausgesprochen 
wird, wobei diese entweder dem vollen Inhalt nach in die Urkunde 
kommen oder zumindest nach Aussteller und Datum genannt 
werden. Wo in einem Privilegium keine Vorläufer angeführt sind, 
da ist es das erste, das dem betreffenden Handwerk ausgestellt 
wurde, und das trifft in Bielitz für sämtliche Freibriefe der be
sprochenen Zeit zu. Überdies aber findet es sich noch einigemale im 
Briefe selbst betont, wie oben bei den Fleischern.

So z. B. bei den Schneidern, die sich 1562 ein Generalprivileg 
für das ganze Herzogtum ausstellen lassen:

„W ir W e n z e l...  b e k e n n e n ...,  daß für uns gebracht haben 
die Zechm eister und M itm eister des Schneiderhandwerkes der 
S tad t Teschen, auch aus anderen Städten  des Fürstentum s Teschen, 
daß sie keine Zechbrief und B estätigun g ihrer guter Ordnung nicht 
hätten, uns darneben bittende, daß w ir ihnen ihre Zechordnung 
m it unserm  B rie f zu bestätigen geruhten“ .

Ebenso bei den Kürschnern von 1584 und schließlich bei den 
Schmieden 1621 und den Töpfern 1639. Die beiden letzteren Frei
briefe, die von Johann Sunnegk ausgestellt sind, stimmen im ein
leitenden Text wörtlich überein:

,, . . . dass vo r mich erschienen sein die ehrbaren geschworne 
Zech- und H andw erksm eister jung und alt des löblichen H and
w erks der Töpfer allhier in B ielitz , meine liebe getreue U nter
tanen, und etliche A rtikel, wie selbete andere Orte bei den Zünften 
ihres H andw erks Genossen und allewege getibet werden, vo j- 
gewiesen, untertänigsten Gehorsam s bittende, darnach sie 
bishero m it dergleichen Zechordnung kein vollkommene Begabnis 
gehabt, . . . usw. “

Es wird also teilweise das Gewohnheitsrecht der früheren Zeit 
in geschriebenes Recht umgewandelt, wie das der Brief der 
Schneider angibt, oder es werden Satzungen der Zunft aus anderen 
Städten übernommen.

Deutsche Wissensch. Zeitschr. f. Polen. Heft 12. 1923. 5
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Die Reihenfolge der Zunftprivilegien ist folgende:

Aussteller Zunft
l

Jahr Datum

Wenzel
i

Schuster 1547 Donnerstag vor Pfingsten 
(26. 5.).

Wenzel Tuchmacher; 1548 Dienstag nach Fronleich
nam (5. 6.).

Wenzel Schneider 1562 Freitag nach Johanni (26.6.)
Stadtgemeinde

i
Schneider 1562 Donnerstag nach Aller

heiligen (5. 11.).
Wenzel Schneider 1564 Montag vor Laurenzi (7. 8.).
Friedrich Kasimir Tuchmacher 1565 1. September.
Friedrich Kasimir Schneider 1565 1. September.
Schaffgotsch Kürschner 1584 Tag Philippi Jacobi (1.5.).
Stephan Sunnegk Bäcker 1600 Tag Michaelis (29.9.).
Johann Sunnegk Schmiede 1621 Fronleichnam (31.5.).
Johann Sunnegk Tuchmacher 1626 Montag nach Drei Könige. 

(9.1.).
Johann Sunnegk Fleischer 1628 Montag nach Maria Licht

meß (4. 2.).
Johann Sunnegk Bäcker 1628 MontagnachMartini(17.11.)
Johann Sunnegk Fleischer 1630 Tag St. Johann des Täufers. 

 ̂ (24.6.).
Johann Sunnegk Töpfer 1639 Montag nach Drei Könige. 

(7.1.).
Julius Sunnegk Bäcker 1665 20. April.
Julius Sunnegk Tuchmacher 1665 23. Juni.
Julius Gottlieb S. Tuchmacher 1705 8. Juli.

Nicht immer bedeutet dabei das erste Privilegium einer Zunft 
schon die Festlegung der gesamten Organisation. Zu dieser sind 
nötig: Bestimmungen über die Aufnahme und den Freispruch der 
Lehrlinge, über die Lehr- und Wanderzeit, die Bedingungen der 
Aufnahme zum Meister, vor allem die näheren Daten des Meister
stückes, endlich nähere Bestimmungen über die Betriebsführung, 
die Beschränkung der Konkurrenz innerhalb und außerhalb der 
Zeche, und das Zechregiment. Diese Punkte als Mindestmaß ange
nommen, erscheinen die Schuster schon 1547 völlig organisiert, die 
Schneider 1564, die Tuchmacher 1565, die Kürschner 1584, die 
Schmiede 1621, Fleischer und Bäcker erst 1628, die Töpfer endlich 
1639. Etwa ein Jahrhundert also dauert die Organisationsperiode 
der Innungen.
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Die zünftige Verfassung bedeutet für das deutsche Handwerk 
des Mittelalters das „in Form sein“. Die Durchbildung der Organi
sation, die alle in ihrer Art gelegenen Möglichkeiten erschöpft, vor 
allem die strengen Würdigkeits- und Befähigungsnachweise, die 
Zusammenarbeit der Handwerksgenossen, die Rationalisierung des 
Betriebes, bedingen ein Höchstmaß von Leistungsfähigkeit und 
Güte der Arbeit. Das in der Zunft organisierte Handwerk stellt so 
die Form der Reife dar, gegenüber den primitiven Stufen des alten 
Hauswerkes und des unorganisierten Einzelbetriebes. Im deutschen 
Mutterlande wurde diese Reifeform schon im 13. Jahrhundert er
reicht, als die Sprachinsel Bielitz eben erst erstand und in ihr von 
städtischem Wesen überhaupt nichts zu spüren war. Nun tritt die 
Stadt um die Mitte des 16. Jahrhunderts in das Stadium ein, das 
Deutschland 300 Jahre vorher durchschritten hat, zu einer Zeit, 
wo dort die Blüte des Zunftwesens längst vorbei ist und die ehemals 
lebendigen Formen zu drückenden Fesseln erstarrt sind. Es zeigt 
sich im besonderen Fall die Bestätigung des Gesetzes, daß die 
Sprachinseln die gesamte Kulturentwicklung des Mutterlandes 
verspätet durchmachen.

Bedeutet die Entstehung ausgebildeter Zunftformen um 
1550 ein Nacheilen gegenüber Binnendeutschland, so noch immer 
ein starkes Voreilen gegenüber der slavischen Umgebung. Diese 
beharrt im Zustande der Hauswirtschaft, den im Mittelalter ja auch 
die Sprachinsel großenteils teilte. Nun aber entsteht die neue 
typisch deutsche Kulturform der Zunft, sie wird vorerst allein von 
den Deutschen gehandhabt. Zu Beginn der Sprachinsel waren -die 
Deutschen als überlegene Landwirte und Inhaber höherer Rechts
formen gekommen, die spätere Entwicklung hatte dann das Kultur
gefälle zwischen Deutschen und Polen zum Teil ausgeglichen. 
Nunmehr wird auf einer höheren Stufe wirtschaftlichen Lebens 
aufs neue ein Abstand geschaffen. Bielitz, das in seinen Betriebs
formen sich nicht mehr allzustark von der polnischen Umgebung 
abgehoben hatte, w i r d  a u f  w i r t s c h a f t l i c h e m  Ge 
b i e t e  n e u e r l i c h  g e r m a n i s i e r t .

Am bedeutungsvollsten ist in diesem Sinne das Aufkommen 
des Tuchmacherhandwerkes. 1548 lassen sich die Tuchmacher ihre 
ersten Satzungen ausstellen, schon 1565 folgt eine Erweiterung, 
neue Privilegien dann 1626, 1665 und 1705. Die Tuchmacherei 
hat von vornherein ein ganz anderes Gepräge als die übrigen in der 
Stadt ausgeübten Handwerke. Diese arbeiten hier wie überall für 
den örtlichen Bedarf, sie befriedigen die primitiven Lebensbedürf
nisse und sind daher in ihrer Entfaltungsmöglichkeit durch die 
Einwohnerzahl der Stadt begrenzt. Bei den Bäckern, Fleischern 
und Schustern ist sogar die Zahl der Meister satzungsgemäß fest-



\

68 W alter Kuhn.

gelegt, sie sind „geschlossene“ Zünfte. Die Tuchweberei aber nimmt, 
sobald sie über die ersten bescheidenen Anfänge hinaus ist, sogleich 
den Charakter des Großbetriebes an. Sie löst sich ab von dem 
engen Gebiete der Stadt und ihrer Bannmeile, erzeugt Handels
ware und arbeitet für die Ausfuhr, vor allem nach Polen und Ungarn. 
Dabei kommt ihr die Grenzlage der Stadt zugute, die den letzten 
deutschen Wirtschaftspunkt im Osten darstelit. Die polnische 
Nachbarschaft bietet den Rohstoff, die Schafwolle, in reichlicher 
Menge und zu billigem Preise, und sie stellt ein unerschöpfliches 
Absatzgebiet dar, denn nirgends im weiteren Osten gibt es Tuch
macherinnungen. So beruht die Blüte der Tuchmacherei in Bielitz 
auf dem Kulturgefälle zwischen Deutschen und Polen, sie ist eine 
richtige Sprachgrenzerscheinung.

Eben durch ihren industriemäßigen Charakter ist aber die 
Tuchmacherei in der in Betracht kommenden Zeit und Gegend als 
ein spezifisch deutsches Handwerk gekennzeichnet, das sich weit 
von allen Formen des Hauswerkes und lokalen Handwerksbetriebes 
abhebt. In Bielitz geht sie sicherlich auf binnendeutschen Einfluß 
von Niederschlesien her zurück, auch später bestehen die Bezie
hungen dorthin. Es ist auch wahrscheinlich, daß mit dem Auf
kommen der Weberei eine neue deutsche Einwanderung Hand in 
Hand ging. Jedenfalls sind die Tuchmacher diejenigen, die am 
meisten unter allen Handwerkern auf die Reinhaltung des deutschen 
Charakters ihrer Innung bedacht sind. Mit der Tuchmacherei 
blüht zugleich der Handel auf, andere Gewerbe, wie Schönfärber 
und Tuchscherer, werden in die Stadt gezogen. Die Zahl der Meister 
ist nicht wie bei den anderen Handwerken durch Satzung oder 
wirtschaftlichen Zwang beschränkt, sie wächst ständig, nachdem 
das Handwerk sich einmal durchgesetzt hat. In der Zeit nach dem 
30-jährigen Krieg, die für Bielitz im Gegensatz zu dem übrigen 
Deutschland einen Aufschwung bringt, nehmen sie die Führung 
der Stadtgeschicke in die Hand.

So wird Bielitz um die Mitte des 16. Jahrhunderts aus einer 
Bauernstadt zu einer Handwerkerstadt. Die Landwirtschaft tritt 
zurück, neue Freibriefe über Wälder, Weide und Teiche werden 
nicht mehr ausgestellt, die alten noch durch einige Bestätigungen 
mit fortgeschleppt, und dann fallen gelassen. An Stelle dieser all
gemeinen, die ganze Gemeinde betreffenden Privilegien aber treten 
die Sonderbriefe, die einzelnen Zünften und Brüderschaften aus
gestellt werden. —

Die Mitte des 16. Jahrhunderts ist nicht nur ein Wendepunkt 
in wirtschaftlicher, sondern auch in geistiger Hinsicht. Um diese Zeit 
findet in Bielitz die Reformation ihren Eingang. 1553 wird Mathias 
Richter, vorher Schulmeister und Stadtschreiber zu Bielitz, in
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Wittenberg ordiniert, um in Bielitz das Priesteramt bekleiden zu 
können. Und schon 1587 erteilt der Graf Schaffgotsch der Stadt ein 
Privilegium, das die Alleinherrschaft des Protestantismus sicherstellt.

Die Reformation bedeutet aber für die Sprachinsel noch etwas 
ganz besonderes: das Wiederankniipfen der Bindungen an das 
Mutterland, die in der vorangegangenen Zeit schier gelöst schienen. 
Bielitzer gelangen an binnendeutsche Hochschulen, um sich für 
das Amt des Geistlichen in der Heimat vorzubereiten, im Zeitraum 
zwischen 1547 und 1587 werden 6 Bielitzer im Wittenberger Ordi- 
niertenbuche genannt. Deutsche aus dem Mutterlande gehen als 
Pfarrer oder Lehrer in die Sprachinsel, auch das aufstrebende Tuch
macherhandwerk bringt in Verbindung mit der Reformation einen 
Zustrom von deutschen Menschen.

Es erwacht schüchtern ein eigenes geistiges Leben in der Stadt. 
Es ist sicher kein Zufall, daß wir erst seit 1550 Bielitzer in höheren 
Stellungen in der Fremde finden, in Oppeln, Troppau, Straßburg, 
am Hofe des Kaisers, und daß die ältesten Daten, die Scherschnik 
in seinen „Nachrichten von Schriftstellern und Künstlern aus dem 
Teschner Fürstentum“ über bedeutende Bielitzer beizubringen 
vermag, bis in die Zeit der Reformation zurückreichen, aber nicht 
weiter.

Auch der Humanismus findet in bescheidenen Formen seinen 
Eingang. Vom Beginn des 17. Jahrhunderts, der den Höhepunkt 
evangelischen Lebens in der Stadt darstellt, ist die Einweihungs
predigt der von den Protestanten neu erbauten Dreifaltigkefts- 
kirche erhalten, die 1610 gedruckt wurde. Das kleine Heftchen 
enthält außerdem eine Reihe lateinischer Distichen von verschie
denen Bielitzer Persönlichkeiten mit meist latinisierten Namen, 
es bestanden die Spuren einer eigenen Bielitzer Dichterschule 
humanistischen Gepräges. 1625—27 war der Teschner Georg 
Trzanowski Prediger in Bielitz, der eine Reihe von slavischen 
Gesang- und Andachtsbüchern herausgab, die für die Verbreitung 
des Protestantismus wichtig wurden.

Diese Anzeichen geistigen Lebens sind ungemein dürftig und 
gering, im Vergleich zu dem, was andere deutsche Städte zur glei
chen Zeit und auch schon früher geleistet haben. Aber sie sind vor
handen und beweisen, daß eine geistige Verbindung zwischen 
Sprachinsel und Mutterland bestand, von der in der früheren Zeit 
nichts zu merken ist. Sie zeugen davon, daß Bielitz auch geistig 
zur Stadt geworden ist, das Stadium des Bäuerlichen endgültig 
überwunden ist. Denn das gehört ja auch zu den wesentlichen 
Merkmalen der Stadt gegenüber dem Dorfe, daß in ihr geistige 
Werte geschaffen werden, das Lebensgefühl des Volkes in Formen 
gefaßt wird. —
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Mit dem wirtschaftlichen und geistigen Umschwung geht zu
fällig auch noch ein politischer Hand in Hand, ein Wechsel der 
Herrscher und der staatlichen Stellung des Landes. Schon 1526 
kamen die Länder der Wenzelskrone unter die Herrschaft der 
Habsburger, dadurch unter stärkeren deutschen Einfluß.. Vielfach 
gehen nun die Beziehungen unter Ausschaltung der örtlichen Herr
scher in Teschen und Bielitz unmittelbar nach Wien und Prag. 
Ein Teil der späteren Privilegien wird vom Kaiser selbst ausgestellt.

Die Urkundensprache war bis 1565 tschechisch. Auch die 
ältesten Zunftprivilegien, die von Herzog Wenzel stammen, sind 
in ihr ausgestellt: die der Schuster von 1547, der Tuchmacher von 
1548 und der Schneider von 1562 und 1564. Zur gleichen Zeit mit 
ihrem ältesten herzoglichen Freibrief Hessen sich die Schneider 
1562 eine Gesellenordnung vom Magistrat bestätigen: sie ist in 
deutscher Sprache abgefaßt und d a m i t  d i e  ä l t e s t e  e r 
h a l t e n e  d e u t s c h e  O r i g i n a l u r k u n d e  v o n  B i e 
l i t z  (im Bielitzer städtischen Museum). Die Amtssprache der 
Stadtbehörden war also deutsch, auch zur Zeit, wo im ganzen 
Herzogtum die tschechische Kanzleisprache galt.

Das Privilegium der Schneider vom August 1564 ist wahr
scheinlich die letzte Urkunde, die Herzog Wenzel den Bielitzern 
erteilte. Denn gegen Ende 1564, wahrscheinlicher 1565, übergab 
er die Regentschaft über die Herrschaft Bielitz seinem jungen 
Sohne Friedrich Kasimir, dem er schon früher die Herrschaften 
Freistadt und Friedeck anvertraut hatte. Dadurch wurde Bielitz 
von dem überwiegend slavischen Fürstentum Teschen losgelöst. 
In der neuen Herrschaft hatten die Deutschen in Stadt und Land 
schon zahlenmäßig die Mehrheit. Die Stadt, der Mittelpunkt der 
Herrschaft, war rein deutsch, ringsum lagen die wirtschaftlich 
starken deutschen Dörfer, die damals noch einen etwas größeren 
Bereich umfaßten als heute, die polnischen Ortschaften im Norden 
bildeten nur eine Art Hinterland an der Grenze des Gebietes. In
folgedessen war der Charakter der Herrschaft ein überwiegend 
deutscher, d a s  d e u t s c h e  L e b e n  k o n n t e  s i c h  f o r t 
an  v i e l  u n g e h e m m t e r  e n t f a l t e n .

Sofort zeigt sich der Umschwung im Wechsel der Urkunden
sprache. An Stelle des Tschechischen tritt mit einem Schlage das 
Deutsche, die Art des Überganges läßt die Vermutung nicht ab
weisen, daß er von den Bielitzer Bürgern planmäßig herbeigeführt 
wurde. Am 1. September 1565 stellt Friedrich Kasimir in Freistadt, 
wo er seine Hofhaltung hatte, den Bielitzer Tuchmachern und 
Schneidern neue Privilegien aus; es dürfte das kurz nach seinem 
Regierungsantritt gewesen sein. Die Vertreter der beiden Bielitzer 
Zünfte hatten also die Reise nach Freistadt gemeinsam unter-
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nommen. Tuchmacher und Schneider waren nächst den Schustern 
die einzigen, welche zur fraglichen Zeit schon Privilegien (die darum 
tschechisch ausgestellt waren) besaßen, sie waren also die vorge
schrittensten und bestorganisierten Innungen. Beide nun ließen 
sich in Freistadt ihre Freibriefe nicht im Wortlaut, sondern in 
deutscher Übersetzung beglaubigen. Die beiden Bestätigungs
urkunden weisen dieselben Zeugen, mit sinngemäßen Verschieden
heiten auch den gleichen Wortlaut auf. Bei den Schneidern:

„V o n  Gottes Gnaden W ir Friedrich C asim ir. . . bekennen. . . > 
daß für uns kommen sein unsere liebe getreuen Zechm eister und 
M eister des Schneiderhandwerks in unser S tad t B ielitz  und haben 
uns. eine wahre auscultierte Copey in böhm ischer Sprach von zwein 
H auptbriefen ihrer habenden Privilegien und Zechordnung, welche 
die Stad t Teschen und sie, auch andere Städte in dem iuirsten- 
turnb Teschen, von dem durchlauchtigen hochgebornen Fürsten
und Herren, H errn W e n z e ln ,............ erlangt und bekommen, unter-
täniglichen fürgebracht, welche in teutscher Sprach von W ort zu 
W ort, wie hernach folgend, lauten tuen*'.

Die Schneider hatten mit den übrigen Städten des Teschner 
Herzogtums zwei gemeinsame Privilegien gehabt. Während die 
anderen Orte weiterhin beim tschechischen Urtext verblieben, 
lösen sich die Bielitzer von ihm ab und gehen zum Deutschen über. 
Die Tuchmacher lassen sich im Anhang zur Bestätigung des Wen- 
zelschen Briefes noch einige neue Punkte bewilligen, unter denen 
zwei die neue Sachelage klar kennzeichnen. Das Siegelzeichen, mit 
dem die Tücher bisher gekennzeichnet wurden, hatte die Gestalt eines 
verschlungenen B und S, also der Anfangsbuchstaben der tsche
chischen Bezeichnung von ,,Bielitzer Tücher“ (in der Original
urkunde Wenzels ist das Zeichen am Rande umgeben von den 
Worten ,,znameny Suken Bielskich“). Dieses tschechische Siegel 
wird nun durch das deutsche Stadtwappen ersetzt. Wichtiger ist 
noch die andere Bestimmung: „Item es soll auch keiner, der nit 
teutscher Art und Zungen ist, zu Vorhütung allerlei Unrats und 
Uneinigkeit, weder zu lernen noch zum Meister in ihre Zeche an
genommen werden“ . Die deutschen Handwerker schließen sich 
stolz gegen die Slaven ab und lassen sich das Recht dazu verbriefen. 
Gehandhabt wurde es seit jeher, denn in den Einleitungssätzen zu 
den neuen Artikeln heißt es von ihnen: „welche von alters bei 
ihnen in Gewohnheit und Gebrauch gewesen und in obgemelter 
ihrer Begnadung (nämlich der von 1548) ausdrücklichen nit be
griffen wprden sein“ . Aber es wäre den Tuchmachern wohl kaum 
geglückt, sich von Wenzel ein solches Gewohnheitsrecht verbriefen 
zu lassen, erst unter Friedrich Kasimir wurde das möglich.

Vier Wochen nach den Zünften, am 29. September 1565, finden 
wir Bürgermeister und Rat der Stadt Bielitz in Freistadt. Diesmal
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handelt es sich um Bestätigung der Stadtprivilegien und Erteilung 
eines neuen. Der Vorgang ist wörtlich derselbe wie bei den Innungen: 
in den deutschen Text des Bestätigungsbriefes werden die tsche
chischen Privilegien in deutscher Übersetzung aufgenommen, der 
neue Freibrief über den Bier- und Weinschank wird sofort in deut
scher Sprache ausgestellt, ebenso die Erweiterung vom 19. Mai 1566.

Zu dem Wechsel der Urkundensprache stimmt es, wenn als 
Sekretär Friedrich Kasimirs der Deutsche Lorentz Langenbach 
auftritt, während in der tschechischen Zeit die Schreiber slavische 
Geistliche und Adelige waren (1521 Bakkalaureus Andreas Solih- 
rach, 1525 Bakkalaureus Melchior Pruss, 1547 Waclaw Rudzki 
von Rudz). Auch sonst finden sich nunmehr unter den Zeugen 
einzelne deutsche Namen, wie Nikolaus Vogler, während es bis 
dahin nur slavische gab. Es scheint also der Hof Friedrich Kasi
mirs in Freistadt ein mehr deutsches Gepräge gehabt zu haben.

Wenzel und Friedrich Kasimir verstanden, wie die meisten 
schlesichen Piasten, das Wirtschaften recht schlecht. Das gab 
den Bielitzern Gelegenheit, 1570 durch den Ankauf des Dorfes 
Nikelsdorf mit Bistrai und Nieder-Ohlisch die städtische Macht 
bedeutend zu steigern. Als aber Friedrich Kasimir am 24. Mai 1571 
starb, waren die Herrschaften, die er innegehabt hatte, so ver
schuldet, dass sie Wenzel, an den sie vorübergehend zurückfielen, 
nicht halten konnte. Am 27. Oktober 1572 tagte eine kaiserliche 
Kommission, welche zu dem Schluß gelangte, daß der Schulden 
wegen die Herrschaften Freistadt, Friedeck und Bielitz verkauft 
werden müßten. Sie wurden zu Minderstandsherrschaften umge
bildet, die nun nicht mehr Teschen, sondern durch das Oberamt 
in Breslau direkt der kaiserlichen Regierung unterstellt waren. 
Die Trennung der Bielitzer von Teschen, unter Friedrich Kasimir 
nur eine mehr zufällige, wurde so für immer festgelegt, und sie wurde 
auch zu einer Trennung von dem Herrscherhause der Piasten.

Die Bielitzer Herrschaft kaufte zunächst Karl Freiherr von 
Promnitz (1572—1582). Unter ihm dürfte die Aussiedlung der 
Vorstädter stattgefunden haben, doch sind keine Urkunden von 
ihm erhalten. Sein Nachfolger wurde Adam Schaffgotsch, Herr 
auf Kynast, ein deutscher Fürst aus Niederschlesien. Unter ihm 
wird das Regiment völlig deutsch. Als seine Bielitzer Amtleute 
treten auf 1584 Friedrich Kechendorff von Eybrecht und 1587 
Christoff Bibrittsch von Bhaaren. Sein Burggraf zu Bielitz ist 
während seiner gesamten Regierungszeit Christoff Rüedell, sein 
Sekretär Johannes Münchmayer. Die erste von Schaffgottsch 
erhaltene Urkunde, das Privilegium der Kürschner von 1584, hat 
nur deutsche Zeugen: es sind die Edelleute, die im Gefolge des 
Fürsten mit ins Land kamen. Erst später zieht er auch einzelne
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von den Einheimischen wieder in seine Dienste. Die Amtssprache 
ist natürlich deutsch, und s ie  i s t  v o n  d a  a n  d e u t s c h  
g e b l i e b e n  d u r c h  a l l e  s p ä t e r e n  H e r r s c h e r  b i s  
i n u n s e r e  T a g e .

1592 ging die Herrschaft in den Besitz der Familie Sunnegk 
über, bei der sie bis 1724 verblieb. Bis 1743 besaß sie dann Graf 
Solms. Während die Teschner Piasten nach einer kurzen pro
testantischen Zwischenzeit wieder zum Katholizismus zurück
gekehrt waren, waren alle diese Bielitzer Herrscher überzeugte 
Evangelische. Schaffgotsch hatte den Bielitzern den Religions
freibrief verliehen, die Sunnegks verteidigten in den bösen Zeiten 
der Gegenreformation den evangelischen Glauben mit aller Kraft. 
Während er im übrigen Teschner Herzogtum zum großen Teil 
ausgerottet wurde, blieb er in Bielitz erhalten und mit ihm das 
Deutschtum. So ist die Trennung von Teschen einer der glück
lichsten Umstände der Bielitzer Geschichte geworden.

Die wichtigsten Ereignisse auf den drei genannten Gebieten 
fallen ungefähr in die gleiche Zeit.

1548 erfolgt die Gründung der Tuchmacherzeche, 1553 wird 
der erste Bielitzer evangelische Priester ordiniert, 1564 
oder 65 wird das Land von Teschen abgetrennt. D e r  w i r t 
s c h a f t l i c h e ,  g e i s t i g e  u n d  p o l i t i s c h e  U m 
s c h w u n g  t r e f f e n  z u s a m m e n  u n d  b i l d e n  so 
e i n e n  s c h a r f e n  E i n s c h n i t t  i n d e r  B i e l i t z e r  
G e s c h i c h t e .  Hier erst hört sozusagen für die Stadt das 
Mittelalter auf, beginnt die Neuzeit, in der andere Kräfte das Leben 
bestimmen. Das erste Vierteljahrtausend der Stadtgeschichte, 
die Zeit von 1300 bis 1550, umfaßt die Entwicklungsstufe der 
Bauernstadt, mit der Neuzeit beginnt die Handwerkerstadt. Ihr 
fällt das zweite Vierteljahrtausend zu, die Zeit von 1550 bis 1800. 
Dann setzt der Aufschwung der Industrie und der Fabrik ein, im 
19. Jahrhundert wird Bielitz zur Industriestadt, ln dieser Ent
wicklungsstufe steht es noch heute.



Die Mitarbeiter an den 
Acta historico-ecclesiastica in Polen.

Von T h e o d o r  W o t s c h k e .
Seit 1735 erschien eine neue theologische Zeitschrift, die der 

ältesten, den Unschuldigen Nachrichten, vollwertig zur Seite trat, 
bald sich auch der größten Beliebtheit erfreute, weil sie eine ein
gehende kirchliche Chronik, überhaupt mehr geschichtlichen Stoff 
brachte, hierbei selbst das Ausland berücksichtigte, die Acta 
historico-ecclesiastica. Ihr Herausgeber war der Weimarer Hof
prediger Bartholomäi. Auch aus Polen brachte sie Nachrichten. 
Nie nennt sie ihren Berichterstatter. Auf Vermutungen waren 
wir bisher über ihn angewiesen. Keiner hat damals im Posener 
Lande eine so starke Vorliebe für die Geschichte gehabt, als der 
lutherische Senior oder Superintendent Christian Siegmund Thomas 
in Lissa. Es war, als ob er nachholen wollte, was seine Vorgänger 
im Seniorate versäumt hatten. Er sammelte alte Urkunden, 
stellte zusammen, was er ermitteln konnte, gab 1750 auch ein 
Büchlein „Altes und Neues vom Zustande der lutherischen Kirchen 
in Polen“ heraus, das trotz aller seiner Mängel noch heute wert
voll ist. Vermuten konnte man, daß er, der Geschichtsfreund, 
dem Mitarbeiter an den Acta historico-ecclesiastica nicht fern 
stehe, es vielleicht selber sei, doch eben nur vermuten. Tatsächlich 
aber hat diese Vermutung das richtige getroffen. Unlängst fand 
ich in der Gothaer Landesbibliothek1) die Briefe des Seniors an den 
Herausgeber Bartholomäi, die sie bestätigen. Die Schreiben sind 
geschichtlich nicht besonders wertvoll, aber immerhin lesenswert. 
Ich bringe einige von ihnen zum Abdruck. Eine erklärende Ein
leitung brauche ich ihnen nicht voranzuschicken, sie sind an sich 
klar und verständlich.

I . H ochwohlehrwürdiger und hochgelahrter H err! B eikom 
mendes B la t t  h ält ein Verzeichnis der ev.-luth . K irchen und G eist
lichen in sich, so viel derselben durch G ottes Gnade in dem ver
flossenen zweiten Ju b eljah re  der A ugsburger Confession in Groß
polen gewesen. Dem  Ansehen nach ist es in der T a t eine K lein igkeit 
vo r Ausländer. Ich  weiß also nicht, wie es Ew . Hochwohlehrw. 
aufnehm en werden, daß ic h 1 mich unterstehe, Ihnen dam it be
schwerlich zu fallen, absonderlich da es erst so späte und vielleicht

1) Aus derselben B ib lio th ek: W otschke, B rie fe  des Seniors 
Christoph Arnold. E v . K irch enblatt Posen 19 27, S. 306 ff.

Deutsche Wissensch. Zeitschr. f. Polen. Heft 12. 192S.
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zur Unzeit in Ih re H ände kom mt. Doch wie es Dero Gutbefinden 
und U rteile vö llig  überlassen wird, ob Sie es weglegen oder ihm 
einen P latz in einer M onatsschrift einräum en wollen,4a) also kann 
ich zu meiner Entschuldigung dieses sagen. Die große Entfernung 
der Kirchen unter einander, dazu der M angel einer Verbindung 
derselben m it einander m achen solch Verzeichnis nicht nur schwer, 
sondern auch öfters fast unmöglich, wie ich denn selber bekennen 
muß, daß ich aller Mühe ohngeacht von dem sogen. Cronischen 
D istrik t und den dortigen evangelischen K irchen und ihren Lehrern 
keine genügsam e Kenntnis erhalten können. Gleichwohl hat 
mich die Zeit meines A ufenthaltes in diesem R e ic h 2) gar nach
drücklich gelehret, daß nach hiesiger Beschaffenheit zum Heil 
der K irchen ungemein viel daran gelegen ist, eine N achricht 
von ihren Lehrern zu haben, woran es m eistens m angelt. Gottes 
W ink ru ft mich nun zwar aus Polen in mein V aterland,3) ich gehe 
aber aus demselben m it dem W unsche: D er große H irt der Schafe 
erhalte  und beschütze die sehr gedrängte H erde in diesem K ö n ig
reich bis an das Ende der T a g e ! . .  B rätz , den 12 . A pril 1736 .

I I .  E s  w ird beinahe schon ein Ja h r  sein, daß Ew . Hochw. 
gütige Erlaubnis mich zu der Freiheit gebracht, m it einem Schreiben 
aufzu warten und einige Nachrichten zu überschreiben.4) Weil 
ich aber verm ute, daß der B rie f verloren gegangen, weil er nur 
m it Gelegenheit durch K aufleu te  bestellet worden, so b itte nicht 
übel zu nehmen, daß jetzo die Post erwähle und dam it aus N ot 
einige Beschw erlichkeit verursache. Die Veranlassung dazu geben 
mir die A cta. Ich  finde näm lich Teil X I ,  S. 737 eine vo r uns ohne
hin bedrängte Protestanten in Polen sehr gefährliche und verfän g
liche N achricht. Sie betrifft das angebliche Angehen ausw ärtiger 
Mächte um ihren Schutz und zugleich eine nachgesuchte und er
haltene K ollekte in Deutschland. Ich  weiß, daß die m eisten Zei
tungen davon geschrieben. Ich bin also auch versichert, daß E uer 
Hochw. auf deren Glauben es aus guter Neigung in die A cta getragen. 
Allein so sehr w ir auch beides bedürfen, so muß ich doch erleben, 
daß es ein ganz falsches und uns von Abgesinnten beigelegtes 
Gedichte ist. In  der unter jetzigem  Könige letzt gem achten K o n 
stitution wird die poena perduellionis darau f gesetzet, sofern wir 
Dissidenten bei auswärtigen Mächten H ülfe und B eistand suchen;5)

4a) B artholom äus bringt das Verzeichnis A cta  I, S. 7 3 1.
-) Seit 1730  w ar Thom as Pastor in B rätz .
3) Thom as ging 1736  nach H ayn au in Schlesien, kehrte aber 

schon 17 3 7  zurück und übernahm  das P farram t an der K reu z
kirche in Lissa.

4) I 7 3 7  war Thom as nach L issa  berufen, am 2. Ju li  tra t er 
sein A m t an, am  5. des M onats wurde er auch zum Generalsenior 
gew ählt E r  sandte an Bartholom äi einen A ufsatz über die G eneral
senioren in Großpolen. Vergl. A cta I I I ,  S. 189 ff.

5) Auch S itkovius beschwört unter dem 14. Dezem ber 1740 
d afür zu sorgen, daß von seinen Briefen und Beschwerden nichts 
bekannt, amf keinen F a ll durch den D ruck etw as veröffentlicht 
werde, weil die Korrespondenz m it A usw ärtigen verboten sei. 
„W ie hart der Posener B ischof wider sein erstes Versprechen sich 
gegen die Dissidenten aufgeführt, habe schon geschrieben, sonst 
scheint er sich ziemlich m oderat gegen uns zu bezeugen, wenn nur
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und sofern w ir gute K ollekten m it ihrem  Vorwissen bekäm en, 
wäre es das schönste M ittel für sie, uns dieselben durch tausenderlei 
Verfolgungen zu ihrer Bereicherung abzunehm en. W ir haben es 
bisher sattsam  em pfunden. Sobald ich dem nach dergleichen 
vor uns höchst schädliche N achricht in öffentlichen Zeitungen 
gelesen, habe ich nach der P flich t meines jetzigen Am tes nicht 
erm angelt, mich nach der Quelle derselben zu erkundigen. W as 
die gesuchte H ilfe  und V orsprache bei frem den M ächten betrifft, 
so ist es an sich ganz und gar falsch, daß w ir uns nach jetziger B e 
schaffenheit an selbige gewandt. Geschähe es, so müßte es von 
reform ierter Seite entweder durch H errn Jab io n sk i in Berlin  oder 
durch H errn S itkovium  allhier geschehen. Beide aber haben mich 
m it großer Beteuerung des Gegenteils versichert. Wenn von 
unserem  Teile dergleichen vorgenom m en wäre, müßte es not
wendig durch meine Fed er oder wenigstens m it meinem R a t  und 
Vorwissen geschehen, indem  es der göttlichen Fürsehung gefallen, 
mich nach erhaltener Vocation zu hiesigem  P astorate  auch zum 
Generalsenior den 5. Ju li  17 37  verordnen zu lassen. Daß aber 
dergleichen nicht geschehen, weiß ich gewiß. M it der K o llekte  
sieht es ein wenig anders aus. Denn ich habe sowohl von unserem 
evangelischen M inisterio in A m sterdam  als auch vom  holländischen 
Gesandten. 5a) H errn R um pf, an unserem Hofe die N achricht, daß 
ein p aar litauische reform ierte Edelleute nicht in Deutschland, 
sondern in H olland einen B eitrag  gesucht. Und deswegen habe 
mich bereits gehörigen Ortes in L itauen  beschwert. Auch in H am 
burger Zeitungen ist es auf mein Ersuchen widerrufen worden. 
Ich b itte  dem nach ergebenst, E w . Hochw. belieben desfalls in 
Ihren Actis bei Gelegenheit eine Erinnerung zu m achen,R) daß 
sich beide Stücke falsch befinden. A llen unseren Kirchen ist daran 
gelegen, und also lebe der H offnung, Sie werden meine aufrichtige 
Vorstellung nicht ungütig auslegen. W ahrheit und die heilige 
K irche ist doch der Endzw eck Ih rer lobenswürdigen Bem ühung. 
K ann es sein, so m öchte lieber nichts von polnischen K irchen
sachen, die Dissidenten betreffend, in die A cta  eingerückt werden, 
es w äre denn, daß Sie es von sicheren Händen als eines Zeitungs
schreibers hätten. Denn m an glaubt nicht ohne Ursache, daß 
unsere Gegner vielfältige  K u nstgriffe  brauchen, uns aus ihrem 
K o pfe  auf diesem  W eg verhaßt zu m achen und in Schaden zu 
s tü rz e n ... T issa, den j .j . Ju li  1738 .

m it den freundlichen Worten die T at allem al übereinstimm en 
wollte. Dagegen bleibt der Erzbischof in Gnesen Szem bek ein 
großer Verfolger. In  kurzer Zeit hat er in seiner Diözese den 
Lutherischen etliche K irchen weggenommen. D er neuliche R eich s
tag  zu W arschau ist zu unserem  Glück nicht bestanden, sondern 
fruchtlos auseinander gegangen. Man h atte vor, weil das H eer 
vergrößert werden sollte, auf die dissidentische G eistlichkeit eine 
schwere Kontribution  zu legen, welches schwerlich hätte können 
lüntertrieben werden, wenigstens viel Geld würde gekostet haben“ .

5a) Schon 17 12  hatte der holländische Gesandte in Polen den 
A uftrag erhalten, sich der gequälten Evangelischen  anzunehmen. 
Vergl. W otschke, Deutsche B lä tter in Polen 19 27  S. 5 13 .

“) B artholom äi hat es getan Acta I I , S. 1048.



I I I .  W ir sind seit dem Tode des vorigen und dem A ntritt 
des jetzigen B ischofs 7) in m ancherlei und sehr besorgliche U m 
stän d e Geraten. D iese werden vor uns so viel schlim m er, je  nach
lässiger ̂ ler Adel und die weit auseinander gestreute G eistlichkeit 
bei einer gewissen A rt des Eigensinns in Beobachtung unserer 
so nötigen 'Union sich erweiset. Niem and will m ehr zur Erh altung 
des allgem einen W esens was beitragen, und doch w ill der Gegen
teil auch seine Verfolgungen ohne Geld nicht fahren lassen. Meine 
Schultern muß ich indessen als ein O pfer des gemeinen Bestens 
unter die stets andringende L a st m it vieler A rbeit und Sorgen 
beugen. Das bißchen äußerliche Ruhe, die w ir jetzo gottlob 
nach angew andter großer Mühe wieder genießen, kom m t uns 
diesm al sehr teuer und über 600 D ukaten zu stehen. Doch davon 
kann m an öffentlich nichts kund werden lassen, es ziehet allem al 
böse Folgen nach sich. Auch von Jesu iten  werden die A cta gelesen, 
und das ist Ursache genug, in solchen D ingen kluge Vorsicht zu 
gebrauchen. Aus Inliegendem  werden Ew . Hochw. eine betrübte 
Probe der unseligen und unbegreiflichen A nim osität dieser Leute 
gegen uns ohnedies höchst bedrängte Dissidenten ersehen. N im m ts 
in den Actis nicht zuviel R aum  ein, kann es der W elt zu einer- 
nötigen E rläuteru ng unserer beküm m erten Beschaffenheit dienen, 
so bitte, es bei Gelegenheit einzurücken. Von anderen Dingen 
werde zu anderer Zeit das N ötige melden, z. R . daß w ir aberm al 
eine K irche verloren 8) und durch ein Tribunalsdekret ein luthe-

7) D er B ischof Stanislaus H osius w ar am  13 . O ktober 1 73S 
verstorben. Ihm  folgte Theodor Czartoryski. N ach der Schweiz 
schrieb S itkovius unter dem 28. A ugust 17 3 9 : „D em  im  vorigen 
Ja h re  verstorbenen B ischöfe ist ein F ü rst Czartoryski gefolgt, 
welcher uns erklärt, daß er unsere Kirchen, die in seiner Diözese 
liegen, in sta tu  quo lassen wolle, allein neue oder schon verlorene 
Freiheiten könne er uns nicht erlauben. D a man ihm, wie vorhin 
gewöhnlich gewesen, ein Geschenk angeboten, hat er es nicht 
annehm en wollen, auch versprochen, es nicht zuzulassen, daß 
seine G eistlichkeit von unseren Kirchen und Gemeinden Geld 
erpresse. Können w ir uns darauf verlassen, so haben w ir Ursache 
zu wünschen, daß er lange leben und in diesem B istum  bleiben 
m öge". Doch unter dem 22. Septem ber 1740  muß er berichten: 
„D e r B ischof h at sich bald geändert. Durch sein Konsistorium  
angetrieben, hat er von den protestantischen K irchen in seiner 
Diözese 300 T aler gefordert und zwar unter dem bedenklichen 
Namen eines H om agii. Von dieser Summ e fielen auf uns R efo r
m ierte 100 T ., die übrigen 200 auf die Lutherischen. Weil nun 
das Geld, da w ir uns dessen nicht verm utet, nicht bald konnte 
aufgebracht werden, so sind von dem B ischöfe B evollm ächtigte 
an die Orte, wo sich evangelische K irchen befinden, gesandt und 
mehr als diese Summ e erpresset worden, und m an hat noch beson
ders an die 200 T. dazu schießen müssen. Je tz t  gehet schon ein 
Gerücht, daß dieser B ischof auf ein anderes B istum  solle befördert 
werden, bei welcher Veränderung diese K ontribution aberm als auf 
uns fallen wird, welches nicht zu ertragen ist. D a wir auf dem be
vorstehenden Reichstag D eputierte nach W arschau, die in der 
Religionssache achtgeben, abschicken müssen, wird solches allein 
unserer U nität gegen 100 T. kosten".

8) ln  Kopnitz.
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rischer Patron  gezwungen ist, in seinem Dorfe eine katholische 
K irche zu erbauen und zu dotieren.9). . . L issa , den 14. März 1740.

IV . W as E w . H ochw. schon vor einiger Zeit als ein V er
sprechen von m ir erfü llt zu sehen verlangt haben, das übersende 
hiem it in beikom menden B lättern . Ich  h atte den ganzen A u f
satz bereits nebst einem B riefe  dem nach Leipzig reisenden K a u f
m ann gegeben, als m ir Dero geneigte Zuschrift vom  30. Septem ber 
über B reslau  unverhofft eingehändigt wurde. W eil es nun noch 
Zeit w ar, die wenigen T age vo r der Abreise darauf eine Antw ort 
zu erteilen, so forderte meine Sachen wieder zurück, und daraus 
entstehet gegenw ärtiger vielleicht gar zu langer B rief. Ob wir 
allhier gerechte U rsache hätten, unsere K lagen  beim  Reichstage 
einzubringen, davon wird der beikom mende kleine Abriß unserer 
Drangsale ein zulängliches Zeugnis ablegen können. A llein den 
Zeitungsschreibern b itte in diesen und anderen Dingen nicht 
leichthin Glauben zu stellen. E s  ist m ir beinahe unbegreiflich, 
woher und. aus welcher A bsicht auch diesm al nach Ihrem  B ericht 
und meiner eigenen Erfahrung von unserem angeblichen Vorhaben 
wegen Übergabe der Beschwerden solch ungegründetes Zeug aus- 
gesprenget wird. Ich  kann versichern, daß dergleichen Schreiber 
entweder m utw illig unverständige oder boshaft heim tückische 
Leute sind. Die wenigsten selbst hier im  Lande wissen und v e r
stehen die wahre, eigentliche Beschaffenheit unserer Sachen. W ir 
haben bei den fortwährenden Bedrückungen unserer W ider
wärtigen in der T a t im m er zu klagen. Aber zu geschweigen, daß 
uns ein R eich stag nach seiner gewöhnlichen A rt sehr schlechte 
und gar keine H offnung der Besserung gibt, so ist dies auch der Weg 
nicht, darauf m an sicher gehen möchte, wenn uns geholfen 
werden soll. E ine Menge erhitzter Landboten sind die Personen 
keineswegs, bei welchen unsere K lagen  anzubringen. Sie gestehen 
uns wider den Buchstaben so vieler K onstitutionen und Konföde
rationen durchaus keine R echte zu, und dies durch Verhetzung 
der bekannten Sophisten, auch etlicher w ider uns edierten Schriften 
des Kronreferendars Zaluski. Doch davon ein anderm al ein 
mehreres. Ü berhaupt melde jetzo nur soviel. Unser K irchen- 
zustand ist auf mehr als eine A rt höchst beküm m ert, und doch 
dürfen w ir davon kaum  irgendwo die betrübte K lage  ausschütten. 
Man m acht keine allgem eine Verfolgung wider uns, aber indem 
m an bald hier bald dort eine K irche und Gemeinde nach der 
anderen m it unergründlichen Plagen, Citationen, Inhibitonen und 
Gelderpressungen und dies nach Belieben eines jeden Priesters 
angreift, auch sie durch geistliche und weltliche Personen adligen 
Standes in schwere Prozesse vor den Konsistorien und Tribunalen 
aus den allergeringsten und oft nur selbst ersonnenen Ursachen 
verw ickelt, wobei w ir gewiß schon im  Voraus jeder Zeit m it ge
brochenem  U rteilsstabe das böse Schaf abgeben müssen, das dem  
durstigen W olfe den B ach  trübe m achet, so werden w ir von Ja h r  
zu Ja h r  schwächer, ärm er. Die Leute  ermüden und die Kirchen 
gehen verloren. Z. B . brannte vor einem Ja h re  die S tad t Ober- 
Htzko m it der K irch e ab. Die katholische H errschaft erlaubte 
den W iederaufbau des Bethauses. Als die B ürger zum B au  schritten, 

„ so ta t das Posener Consistorium  Jnh ib ition  bei tausend Dukaten.

9) Leonhard von K alckreut in Prittisch . Vergl A cta V, S. 178  ff.
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Stra fe , und seitdem, weil man diese Summ e als eine Lösung der 
Freiheit nicht geben konnte, ist ein Zerstörungsdekret gefället 
aus dem  Grunde, sie sei neue Gründung. Jn  solchen Fällen  ziehet 
sich alles zu mir, und E w . Hochw. werden leicht erkennen, in 
welch m ühseligen Um ständen und Arbeiten ich mich befinde, . . . 
L issa, den 23. Dezem ber 17 4 0 .^ )

E w . Hochwürden bezeugten ein Verlangen, den Pastoralbrief 10) 
unseres H . B ischofs zu sehen. E r  ist in hiesigem Ort nicht zu be
kommen. W eil ich ihn aber durch Vorsorge eines Freundes au s 
W arschau erhalten, so übersende ih n 11) nebst dem H annibal in 
H offnung, daß er als ein vielleicht bei Ihnen seltenes Posener 
Andenken wird geneigt aufgenom men werden. W ofern Sie durch

9a) Tiegenort, den 20. Oktober 1739  meldet G. F . Cosak dem 
W eim arer H ofprediger: ,,E s  ist vor kurzem  bei einem B ildhauer 
in D anzi" das Bildnis des hl. Nepom uk verfertigt worden, w orauf 
folgende Worte zu lesen: S. Nepomucenus. * Ne lingua fam osa 
joh. G ertzirm e am plius defam et, custos hic esse volui. E s  bezieht 

sich dieses auf eine Geschichte, die sich vor zwei Jah ren  zugetragen. 
Herr Geertz, ev. Prediger in Mewe, besuchte in einem  nahege
legenen Dorfe mit Namen Räuden den dasigen lutherischen Pre
diger Skubovius, der sich sonst zu seinem  Amte gehalten, und fand 
in dessen Hause das B ildnis des Nepom uk hängen. A uf Befragen, 
wie dieser Frem dling dahin käme, wurde ihm  zur A ntw ort gegeben, 
man täte es um der Päpstler willen, welche, wenn sie dahin käm en, 
sich darüber vergnügten, daß ihr verm einter Heiliger auch von den 
Evangelischen geachtet würde. H. Geertz bezeugte darüber sein 
Mißfallen und gab bem eldetem  Prediger zu verstehen, wie sieh 
solches für ihn gar nicht schicke. E r heuchle den Päpstlern und 
gäbe seiner Gemeinde ein nicht geringes Ärgernis. Die Verstellung 
wurde em pfindlich aufgenom men und gab Anlaß zu heftiger Gegen
rede. Das Ärgste war, daß diese Zw istigkeit nicht verschwiegen 
blieb und sogar den Päpstlern  bekannt wurde. Diese sahen es als 
eine Lästerung ihres Heiligen Nepom uk an und führten bei ihren 
Oberen K lage. E s w ährte nicht lange, so bekam  H. Geertz eine 
('itation, sich vor das bischöfliche Gericht zu stellen. W eil er nun 
solches nicht für ratsam  hielt, weil, wenn er einm al in gegenseitiger 
Gew alt w'ar, er nicht so leicht wieder auf freien Fuß gestellt worden 
wäre, so sah er sich genötiget, seine Gemeinde zu verlassen und 
nach Danzig zu gehen. H ierselbst hat er sich geraum e Zeit au f
gehalten, bis endlich durch gütige V erm ittlung anderer die Sache 
dahin gediehen, daß der Schluß erfolgte, H. Geertz solle zwar in 
sein voriges A m t wieder eingesetzt werden, doch aber zu einiger 
Satisfaktion des angegebenen Verbrechens eine Statue dem h. N e
pom uk zu Ehren anfertigen lassen, welche in Mewe in loco publico 
zu im m erwährendem  Andenken aufgestellt w ürde.“ Unter dem  
r. August 17 4 3 : „D aß  H. Geertz sich über die in den Actis befind
liche N achricht beklagt, habe mit Verwunderung vernomm en. Ich  
will doch nicht fürchten, daß sie ihm  zum N achteil gereicht oder 
Ungelegenheit zuzieht. Sollten aber die angegebenen Um stände 
nicht in allen Stücken ihre R ichtigkeit haben, so bin ich nicht 
Schuld d aran .“

10) Vergl. A cta IV , S. 407.
n ) Bartholom äi bringt ihn A cta V, S. 164 ff
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den Verleger der Actorum  Gelegenheit nach Ziillichau an H. From - 
mann, den Buchhändler des dortigen W aisenhauses, haben, so 
ist das ein bequem er W eg, die B riefe  zu erhalten.

V. E u er Hochw. geehrtes Schreiben vom  30. Dez. v. J .  h at . 
sich bis in den März in Breslau  aufgehalten, ehe ich es zusehen 
bekomm en. Binnen der Zeit w ird hoffentlich mein B rie f nebst 
den beigefügten N achrichten über Leipzig durch Adresse an den 
Buchhändler H offm ann in Dero H ände sein geliefert worden. 
E in  gewisser hitziger K o p f in Brandenburg, welcher m it den beiden 
exulierenden Pem persinschen P re d igern 12) verw andt ist, hat die 
ungeheure Menge der uns abgenommenen K irchen in die Berliner 
Zeitungen setzen lassen, um den Verfolger recht verhaßt und das 
M itleiden vo r die B edrückten  bei den A usw ärtigen groß zu machen, 
als wenn es nicht genug wäre, durch die lautere W ahrheit allein 
das betrübte Schicksal zu entdecken, denn w ir einem zelanten 
Bischof unterworfen leben. E ine rachgierige Betrübnis schlägt 
selten die rechten W  e n, der N achw elt m it w ahrhafter E n t
deckung der rechten Beschaffenheit einer Sache zu dienen. Mein 
A ufsatz w ird E w . Hochw. und anderen Lesern den richtigen L e it
faden geben und zugleich meine schon m ehrm alen getane E r 
innerung bestätigen, daß den Zeitungen in Ansehung unserer 
Um stände in Polen wenig und selten zu trauen ist.

W egen R estitu tion  der K irch e zu Lobsens hatte gute Hoffnung, 
indem  sich der Prim as auf die durch einen adligen Abgeordneten 
von den Unsrigen an Se. D urchlaucht getane m ündliche V o r
stellung erkläret, daß sie deswegen an den Offizial schreiben wollten. 
Allein zur Zeit habe noch keine gründliche N achricht, ob und 
wie solches geschehen sein mag. Dieser H err sucht m it einer un
überwindlichen H ärte des E ifers die größten Verdienste durch 
Bekehrung unserer Glaubensgenossen, durch U nterstützung der 
w ider uns aufgebrachten geistlichen und weltlichen Personen 
und durch im m erwährende heimliche und öffentliche Beschränkung 
unseres Religionsexercitii, so daß sich auch der H of scheuet, uns 
gegen denselben beizustehen. Schon von W eihnachten an hat 
er der ev. Gemeinde in der S tad t Zduny große W eitläufigkeit 
und Unkosten verursacht, weil sie in  K ra ft  einer bei seinem K anzler 
gesuchten und erhaltenen schriftlichen Vergünstigung ihren K asten  
N oä oder K irche teils repariert, teils unterschwellt. E r  will von 
solcher Erlaubnis nichts wissen. Doch nun dürfte es wohl zum 
Ende kom men und die K irche noch erhalten werden, indem  der 
K anzler selbst und der katholische Herr, welcher dessen besiegelten 
Schein anfänglich procuriert, zur R ettung ihrer Eh re  darin arbe iten .

W as in Schlesien vorgehet, da hin und wieder evangelische 
Geistliche in Städ te  und Dörfer gesetzt werden, ob sie gleich den 
katholischen parochis keinen E in trag  tun noch tun dürfen, m acht 
in den polnischen Gem ütern eine unbeschreibliche V erbitterung

12) E in  Sohn des Pem persiner P farrers Joh an n  Rosenau hat 
in  Je n a  stud iert und zu den 102  Studenten gehört, die Je n a , den
17 . A ugust 172 8  Verbindung m it H errnhut suchten. Büdingische 
Sam m lung 1, 5 1. Über den Pietism us im  alten Polen vergl. W otsch 
ke, Deutsche B lä tter in Polen 1927, S. 429 ff.
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gegen uns,13) und die wird durch allerhand falsche und schlimme 
Nachricht von den Ihrigen noch täglich  mehr erhitzet. Ich  habe 
vor meine Person schon eine m erkliche Probe davon in einer er
haltenen C itation . . . . L issa , den 6. A pril 17 4 1.

V I. Die an mich ergangene Citation ist gottlob ohne weiteren 
bösen E rfo lg  aus Erkenntnis der vorgelegten Unschuld beigelegt. 
Zur Zeit leiden w ir jetzo eben nicht öffentliche Bedrückungen, die 
einen Schein der Verfolgung hätten. Die künftige E inrichtung in 
Schlesien dürfte den Ausschlag von unseren nachfolgenden Schick
salen geben. So v iel man jetzo weiß, wird daselbst den Katholischen 
nicht sehr nahe getreten werden. Im  übrigen möchte man auch 
vor uns nicht leicht zur Verbesserung unseres Zustandes bei er
folgendem  Frieden was vornehmen. R atio  status überwiegt alle 
B etrachtung der Religion. Genössen wir mehrere Religionsfreiheit, 
so würde die benachbarte Provinz bald A bgang an Einwohnern 
leiden. Man sieht es m anchm al gern, wenn wir gedrückt werden, 
weil man sich beredet, daß w ir endlich hier Abschied nehmen und 
Zuflucht da suchen werden, wo man ein bevölkert Land liebt. In 
zwischen fehlt es uns nicht an allerhand verfänglichen Prozessen, 
darin der Gegenpart die verm ögendsten Gemeinden und adeligen 
Herren auf eine unerlaubte W eise m it der offenbarsten Ungerech
tigkeit zu derselben U nterdrückung verw ickelt. H eute empfing 
ich von einem der angesehensten Adligen unserer Konfession die 
N achricht, daß er m it einem höchst präjudizierlichen Pozew oder 
Citation vors Tribunal nach Peterkau und zwar wegen angegebener 
Gotteslästerung belästigt sei, und die ganze Sache kom m t auf ein 
paar entlaufene Jungen  an, die man von Annahm e der katholischen 
Religion soll abgehalten haben.

E^n benachbarter Prediger,14) welcher die Geschichte des 
Arianism us in Schm iegel herausgegeben, wird schwerlich deswegen 
ungeneckt bleiben. E r  gedenkt S. 24 und 42 eines arianischen 
Predigers m it Nam en Caper. Ich  wünschte, daß bei Gelegenheit 
könnte erinnert werden, wie dieser verkehrte Lehrer auf dem ersten 
Posener evangelischen Synodo a. 1566  in der 2. Session am 3 1 . Sep
tem ber von der Versam m lung unserer Lehrer wegen seiner H art
näckigkeit in Verteidigung gewisser Irrtüm er vom  hl. Abendm ale 
bereits seines Am tes entsetzt und von unserer Kirche abgesondert 
worden.15) E s hat diesen Um stand noch niemand beobachtet, 
ich aber habe davon die richtigen Dokum ente in den H än d en . . , 
L issa, den 2 1. Dezem ber 17 4 1 .

V I I .  D ie Messe und die dam it verknüpfte gute Gelegenheit 
nach Leipzig, erinnern mich eines A btrages meines Versprechens.

13) S itkovius unter dem 18. Septem ber 1 7 4 1 :  ,,D ie Röm ischen 
sind wegen des Einbruchs des K önigs von Preußen in Schlesien 
ungemein gegen uns erbittert. Doch halten sie sich noch stille. 
Sollte Preußen Schlesien wieder verlassen müssen, so dürfte solches 
für die Protestanten in Polen wie in Schlesien betrübte Folgen 
nach sich ziehen“ .

14) M artin Adelt.
15) Vergl. Fortgesetzte nützliche Anm erkungen 1742, S. 175 . 

W ir bedauern es, daß Thom as nicht die ganzen Akten der Posener 
Synode Bartholom äi übersandt hat. Ich  konnte sie nirgends er
m itteln, sie müssen heut wohl als verloren gelten.
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Ew . Hochw. lassen sichs nur gefallen, jetzo zwei Stücke auf einm al 
zu em pfangen. E ines ist die K opie von einer sehr gefährlichen 
tribunalischen Citation, welche nach Dero Belieben in die A cta kann 
gesetzet werden. D as andere besteht in einer Anm erkung von dem 
A rianer Capro, und wo Sie solche des D ruckes wert achten, wollte 
ich bitten, sie den Nützlichen A nm erkungen16 einzurücken. Werden 
diese künftig fortgesetzt und Ew . Hochw. fänden dergleichen B e i
träge zur E rläuteru ng der Kirchengeschichte dienlich, so will mich 
nicht entbrechen, bisweilen was einzusenden. Denn ich sehe dabei 
noch bessere Sicherheit als bei den Actis, indem  jene nicht in so 
viele H ände kom men als diese. Ich  könnte solcher G estalt ein vo ll
ständiges Verzeichnis aller unserer K irchen in Polen m itteilen, 
woran es zu dato sowohl in als außer Polen fe h le t .. . . L issa, den 
T5. März 1742.

V I I I .  N achdem  bereits der B rie f an Ew . Hochw. mit der 
doppelten B eilage geschlossen war, langte bei m ir die Kopie des 
Dekrets wider die Lobsenser K irche endlich an. E s ist meines E r 
achtens von einer solchen Beschaffenheit, daß es aus mehr als 
einer Ursache verdienet, aufbehalten zu werden.16) Die Länge 
desselben hat mich nicht gehindert, eine A bschrift davon zu machen. 
Ich  füge solche diesem B la tte  bei, um Ew . Hochw. in den Stand zu 
setzen zu urteilen, ob Sie dieses Stück den Actis bequem  inserieren 
können. Der O ffizial, welcher acht T age nach der Prom ulgation 
desselben plötzlich am  Schlage gestorben, hat beinahe alles das 
gesagt, was uns sonst pflegt gegen unsere R echte eingewandt zu 
werden. Sein Tod hat den jetzigen H errn von Lobsens so m utig 
gem acht, daß er die K irche nicht allein nicht dem oliert, sondern 
auch darin  den G ottesdienst wieder ordentlich halten läßt. Allein 
dieser U m stand muß jetzo noch nicht in den Actis berühret werden, 
weil sonst üble Folgen daraus entstehen m öchten . , . L issa , den 
19. März 1742.

I X .  Zur Z e it w ird an dem neuen K irch bau  in Thorn noch 
nicht gearbeitet, aber die Erlaubnis dazu wird durch alle möglichen 
und heilsam en W ege gesucht,17) wie denn auch deswegen bei letzter 
Anwesenheit Ih rer M ajestät in F rau stad t etliche D eputierte von 
dorther sehr geschäftig waren. Die gute H offnung dürfte unter 
göttlichem  Segen wohl nicht fehl schlagen. N ur am  rechten Tempo 
fehlts noch. D a m an nun solches b illig abw arten muß, so werden 
unterdessen alle B aum aterialien  m it vieler Sorgfalt und in großer 
Menge angeschafft,um  sodann gleich zurH andzu sein, wenn der glück
liche Augenblick zum fia t erscheinen möchte. Ob die in Zeitungen be
kannt gem achte D eklaration des Prim as richtig ist, kann ich nicht 
sagen. Soviel weiß ich, daß derselbe neulich in Frau stad t einem

16) Bartholom äi gab zwei Zeitschriften heraus, die A cta und 
die Fortgesetzten nützlichen Anm erkungen.

16) Vergl. acta  V I , S. 390 ff.
17) D eshalb sandte Cyprian unter anderem  ein altes B ild  des 

K ardinals Hosius, das im Nordischen K riege  von Frauenburg nach 
G reifsw ald und von dort nach Gotha gekom men war, dem B ischof 
Zaluski zum Geschenk. Vergl. W otschke, A rch iv für R eform ations
geschichte X X I I I ,  45.
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Starosten katholischer Religion, welcher dem U nterkanzler wegen 
der Uobsenser K irch e nachdrücklich assistiert, au f seine ernstlichen 
Vorstellungen m it Bekreuzigung der B ru st die A ntw ort gab : „Ich  
will Gott bitten, daß er dich als einen fautorem  haereticorum  be
strafe. “

Von dem B ischof zu Posen haben wir im A nfang dieses Septem 
ber ein Zeugnis großer G em ütsbilligkeit und Gerechtigkeit. E r  hat 
aus eigenem  Triebe zur Erleichterung des bedenklichen und höchst 
unbilligen Prozesses, worin der H err von Bojanow ski m it der Stad t 
B ojanow o und die beiden evangelischen Kirchen durch die Tribu- 
nalcitation verw ickelt worden,18) eine bischöfliche Kom m ission vo r
geschlagen. Sie wurde angenommen, und man darf sichs nicht 
reuen lassen. Denn das von derselben nach genauer Untersuchung 
gefä llte  D ekret gereicht den Beküm m erten zum größten Trost und 
gibt die beste H offnung zu glücklicher Endigung dieser so gefähr
lichen Bedrückung.

Je tzo  liefere ich die ersten Bogen und Proben von meiner vo ll
ständigen N achricht der evangelischen K irchen in Polen. D er A u f
satz gerät w eitläufiger, als ich gemeinet habe. Allein der Endzweck, 
den ich dabei zu erreichen suche, verstattet mir kaum  eine V er
kürzung desselben. Doch finden Sie daran ein M ißfallen, auf die 
leeren Nam en polnischer Prediger soviel Papier zu verschwenden, 
so b itte  mir nur m it künftiger Messe diese B lä tte r wieder zurück
zusenden. Im  F a ll es aber beliebig, den polnischen K irchen den 
R aum  zu verstatten , so w ill ich die Neujahrsm esse den R est völlig 
überschicken. Inzwischen bitte, diese Nachrichten nicht den Actis, 
sondern den N ützlichen Anm erkungen nach und nach einzuver
leiben. In  Ihren Gegenden werden verm utlich die gedruckten ju ra  
et libertates dissidentium  ebensowohl und noch mehr als hier eine 
R a ritä t sein. Ich  nehme m ir also die Freiheit, Ew . Hochw. ein 
E xem p lar vom  neusten D rucke zu überreichen. W ir müssen dam it 
etw as vorsichtig umgehen und präsentieren solche nur an  Orte 
und Personen, wo es etw a die N ot erfordert. Doch sind sie auch 
durch keinen Verleger, sondern auf Unkosten der Union gedruckt. 
. . . L issa , den 18. Septem ber 1742.

X . Breslau  hat m ir vor etlichen W ochen Ew . Hochw. geehrte 
Zuschrift vom  28. Septem ber überliefert. Ich bin Ihnen vor das 
geneigte W ohlmeinen höchst verbunden. Je tzo  folgt der R est der 
w eitläufigen N achricht von unseren Kirchen in Polen. Gott gibt 
uns unter dem jetzigen B isc h o f19) einige Ruhe, ob es wohl nicht 
an besonderen Bedrückungen durch Plebane hin und wieder fehlet. 
M it Lobsens und Bojanow o ist die Sache noch nicht zu Ende. Vor 
etlichen Wochen enthielt ein B rie f aus Lobsens folgendes: Die 
Exkom m unication ist von neuem reaggraviert. und zwar so scharf, 
daß den Ä ltesten aus unserer Gemeinde niemand Speise und Trank 
verkaufen soll. Sie sollen weder kaufen noch verkaufen, sondern 
von aller Menschen Gesellschaft ausgeschlossen leben. Die H err
schaft wird in allen umliegenden katholischen Kirchen bei an- 
geziindeten und auf die Erde geworfenen Lichtern verflucht. Und 
doch hoffet man, m it göttlichem  Beistände noch durchzudringen.

18) Vergl. acta  V I, S. 693. ' '
19) Theodor C zartoryski, 1738  — 1768 B ischof in Posen.
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V ielleicht können auch wegen Bojanow o die Tribunalsassessoren 
gewonnen werden, wozu es bisher aller Orte ein schlechtes Ansehen 
gehabt. W ieviel Mühen, Sorgen und Geld dies alles k o s t e t ! . . .  
L issa, den 20. Dezem ber 1742 . W eil m ir der K aufm ann m it R ü ck 
sendung des P akets sagen lassen, daß er wegen der großen K ä lte  
und anderer H indernisse diesm al nicht in Person nach Leipzig 
reisen werde, so habe das M anuskript von den K irchen zurück
nehmen und solches bis zur Ostermesse aufbehalten müssen.

X I .  A us beikom m ender Inhibition werden Ew . Hochw. ein 
neues M erkm al des glim pflichen V erfahrens gegen die Prediger der 
Dissidenten ersehen. Sonst h at es noch im m er gegolten, daß die 
Töchter nach der M utter und die Söhne nach dem V ater erzogen 
werden, nunm ehr aber muß diese Ordnung aufhören19a) und zur 
verm utlichen Ersetzung des Verlustes, den die katholische Seite 
in Schlesien leidet, die K inder ohne Unterschied in dergleichen 
Ehen zur katholischen Religion gezwungen werden. Das B etrü b 
teste und A llerverfänglichste hierbei vor unsere Prediger ist dieses, 
daß es sogar auf solche Leute  gezogen wird, die bereits bei Jah ren  
sind und seit langer Zeit ohne W iderspruch sich zu unserer Religion 
gehalten haben. Je  weniger es m öglich ist, von allen diesen K en n t
nis zu haben, indem sie von entlegenen Orten her die Kirchen suchen, 
ja  je  weniger sie in Antw orten geradezugehen und ihre Um stände 
auf unsere B efragen  eröffnen, so viel unverm eidlicher wird uns diese 
ohne Schuld gestellte WTolfsgrube.20)Was der O ffizial im Eingänge 
zu melden beliebt, als w äre ihm kund worden, daß die praedicantii 
(ich b itte  dieses Wrort, welches gar nicht verschrieben, sondern 
der gewöhnliche T ite l aus allen Konsistorien vor uns ist, zu merken 
und so drucken zu lassen) sich unterfangen hätten, K inder von 
dergleichen Ehen zu verführen, davon ist nicht ein einig Exem pel 
vorhanden; außer daß vorm als, und ehe ein V erbot publicieret worden, 
die K inder unsers Teils sind angenom m en worden. Die Strafe  ist 
auch recht geistlich, näm lich 1000 T ., ehedem blieb es ordentlich 
bei 100 T.

In  Thorn20a) wird nunm ehr wirklich an der Grundlegung zu einer 
neuen evangelischen K irche an statt der abgenom m enen gearbeitet. 
Die Triebfedern darzu sind verborgen, außer daß m an glaubt, die

19a) D as D ekret vom  19 . Februar 174 3  findet sich A cta V I I ,  
S. 370 ff.

20) Vergl. W arschauer, Zacherts Chronik der S tad t Me- 
seritz, S. 12 7 .

20a) Danzig, den 30. A pril 1745 schreibt Cosak an Bartho- 
lom äL. „G egen  Ende des abgewichenen Jah res h at H. Zorn sein 
R ektorat am  Thorner Gym nasium  niedergelegt. E r  war m it dem 
regierenden Bürgerm eister in einen harten W ortwechsel geraten, 
und weil er ohnedies sonst schon der M einung gewesen, daß er für 
Thorn nicht geboren sei, so h at er den kurzen Entschluß gefaßt 
und seine schriftliche V okation dem Bürgerm eister vorgeworfen, 
der sie denn als bald  zu sich genommen und im  Nam en des R ats  
seine Entlassung erteilt. H. Zorn ist hier durch Danzig nach Stettin, 
wo er vordem  D oktor war, gereist. Das R ektorat in Thorn ist dem
H. M. Georg Wilh. Oeder, einem  Sohne des D ekan zu Feu ch t
wangen, zu Teil w orden“ . Noch bemerke ich, daß Peter Zorn 
(1682 — 1746), 17 1 5  R ektor in Plön war, 172 5  Professor in Stettin,
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Bewegung des preußischen Hofes wegen der Radziwillschen großen 
G üter in L ithauen möchten dem Gegenteile einige Scheu veru r
sachen, jetzo noch ein Geschrei darüber mit neuen Executionen 
anzufangen. In  der Lobsenser Kirchenangelegenheit ist vom  K a- 
minschen Konsistorio ein decretum rem issoriale ans Peterkausche 
Tribunal ztir Execution  ergangen, und die Bojanow cer hat auch noch 
zwischen Furcht und H offnung im Tribunal ihren Lauf. So sucht 
man unser Geld und En tkräftigun g, ohne daß unser H of das wenig
ste für uns t ä t e . . . .  L issa, den 25. A pril 17 4 3 .21)

X I I .  W as E w . Hochw. in Dero letztem  an mich abgelassenen 
Schreiben zu wissen verlangen, dam it diene ich erst jetzo, weil ich 
m it der Post nicht gerne beschwerlich fallen wollen. E s  betraf eine 
zuverlässige N achricht wegen des A ufstandes der Bauern in Lithauen 
gegen die Juden. Ich habe davon genaue K undschaft einge
zogen und kann deshalb darüber folgende Erläuterung geben. Die 
verw itw ete Fürstin  von R adziw ill hatte nach gewöhnlicher A rt 
dortigen Landes ihre m eisten G üter an die Jud en  verpachtet. So 
harte auch dieses Joch  den B auern  fällt, so würde es doch die E m 
pörung allein nicht verursacht haben. Die eigentliche Quelle der
selben ist vielm ehr die seltsam e Verpachtung der geistlichen Gefälle 
an die Juden . Denn es ließ sich die K lerisei auf bemeldeten Gütern 
den anscheinlichen Nutzen belieben und verpachtete ebenfalls den 
beschnittenen Dieben ihre Parochialeinkünfte, dergestalt daß kein 
Bauer taufen, trauen oder begraben lassen konnte, er mußte denn 
vorher vom  Pachtjuden einen Zettel aufweisen, daß er die von 
demselben begehrte S to ltaxe  bei ihm  entrichtet habe. W eil es 
nun dabei nach jüdischer A rt ein wenig harte herging und diese 
geistlichen Pächter nicht nur keine Zettel ohne B argeld  von sich 
stellten, sondern auch über die Pacht gerne einen fetten Gewinn 
machen wollten, so überschätzten und quälten sie die B auern  um 
soviel mehr, je  gewisser sie waren, daß der Parochus oder Curatus 
keinen A kt ohne des Ju d en  Bescheinigungszettel zu verrichten 
pflegte. Hinc laesa rusticorum  patientia, inde lacrim ae et effusio 
sanguinis ju daici! Doch davon haben die Zeitungen genug gemeldet.

W äre die m ir vor etlichen Wochen von einem Polnischen vom  
Adel katholischer Religion gem achte fürchterliche Drohung zum 
E ffect gekommen, ich hätte weder dieses noch was anderes an Ew . 
Hochw. überschreiben können. Die Breslauer Zeitungen hatten 
in einem A rtikel von Danzig die ganz falsche N achricht gegeben,

1739  als N achfolger Peter Jänichens das R ektorat in Thorn über
nahm. E r  w ar P ietist und hatte einst unter dem  ta r n e n  Ju stu s 
Pezron gegen W ernsdorf in W ittenberg, gegen M ayer in G reifs
wald und Ittig  in Leipzig die Feder gespitzt. W ernsdorf unter dem
18. Ja n u a r 1 7 1 1  aus W ittenberg an seinen Freund Löscher: ,,Zu 
Giessen hat man des Pezron Pasquill unter M. Zorns Namen un- 
gescheut. angeführt, so ich M ajo nicht schenken will. Der P asqu il
lant präzeptoriert itzo in Holstein und lebt in dem größten Elend. 
Ich denke, G ott soll den Buben noch zur Erkenntnis bringen.“

21) Am  25. Septem ber 174 3  m eldet Thom as, daß in Thorn 
infolge strenger Verbote der K irchbau wieder habe eingestellt 
werden müssen. In  Schlesien würden neue Bethäuser erbaut, auch 
seien schon zwanzig junge P farrer angestellt, auch einer seiner 
Kollegen sei nach Tschirna gegangen.

4
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als wären die Dissidenten von Polen und Lithauen daselbst durch 
Deputierte beisam m en, über ihre Sachen zu ratschlagen. Dieses 
ergriff bem eldeter H err und legte es mir zur L a st mit der E rk lä 
rung, daß ich von solcher verbotenen Zusam m enkunft der Urheber 
sei, weil ich als Senior die Korrespondenz führe und mich über dies 
noch unterstünde, allhier Synoden auszuschreiben und zu halten. 
E r  war aus Begierde, Geld zu erpressen, so erbittert, daß er die 
Anklage gegen mich auf dem ausgeschriebenen A ntekom italland- 
tage treiben und mich als einen A ufw iegler beim Reichstage an
geben lassen wollte. W er Polen kennt, wird nicht zweifeln, daß ich 
bei aller meiner Unschuld in augenscheinlicher G efahr steckte. 
G ott hat sie überwinden helfen. Indessen trifft nunm ehr der 
Sturm  desto heftiger den Starosten von Krone, den H errn w elt
lichen Senior.22) E r  ist noch der einzige, welcher von Dissidenten 
eine Starostei hat. Die Vorladungen sind deswegen schon aus dem 
Assessorialgerichte an ihn ergangen, daß er sich auf dem Reichs
tage stelle und dieses Am tes verlustig  werden s o l l . . . .  L issa, den 
23. Septem ber 1744. 23)

X I I I .  W as Ew . H ochwürden über Berlin wegen der Lobsenser 
Kirche zugefertigt worden, verh ält sich leider nur gar zu richtig.24) 
Nachdem  man bei verwichenem  Reichstage in Grodno endlich 
soviel erhalten, das 1 . M., der König, durch ein besonderes Diplom  
besagte K irche in Schutz genommen, so dachte man die Erhaltung 
derselben genug gesichert zu haben. Allein gegen prim atiale und 
tribunalische Aussprüche sind auch solche Bollw erke eine schwache 
Brustwehr. Ob die neuen Bem ühungen des Hofes zur W ieder
herstellung des Gottesdienstes in bem eldtem  Orte was fruchten 
möchten, ist kaum  zu hoffen. W ir sind in diesem Lande nicht nur 
gedrückte, sondern auch den unbilligsten und verwegensten 
Anfällen ausgesetzte Leute. Je tzo  und seit einem Ja h re  hat es 
Sr. D urchlaucht, dem Herrn Prim as, gefallen, das Anerbieten eines 
gewissen Edelm annes m it Nam en W ladislaus Bronikow ski so ge
neigt anzunehmen, daß er ihm  unter einer jährlichen Pension von 
etlichen tausend polnischen Gulden Protektion und M ittel gibt, 
gegen uns und unsere K irche als ein nuntius Christi überall mit 
Citationen und Condemnaten aus dem Tribunal vorzugehen. 
Auf diese A rt sind durch ihn bereits sieben unserer K irchen in 
kostbare und gefährliche Prozesse verw ickelt, dergestalt daß 
man kaum  absiehet, wie dem Verderben noch gesteuert werden 
möchte. Über das B ethaus zu O bersitzko h at er schon verwichenen 
Monat Dezem ber ein Zerstörungsdekret erhalten und zwar aus 
dem Grunde, weil es nach dem B rande w iederaufgebaut worden,
2. weil auf der katholischen H errschaft Befehl der Gottesdienst

22) B aron  H einrich von der Goltz (1685 — 1764).
23) U nter dem 1. Mai 1745 sendet Thom as N achrichten über 

die Slaw antitzer K irche und bem erkt kurz: ,,Vor die Lobsenser 
Kirche hat beim letzten Reichstage nichts erhalten werden können, 
so bereit auch Ihre M ajestät gewesen, derselbe dero Protektion 
angedeihen zu lassen. Auch einem königlichen Reskripte vor 
die Sicherheit der Dissidenten gegen die ungebührlichen vexas 
ist das große Reichssiegel vom  K anzler versagt worden. So stehen 
und gehen w ir beständig zwischen Furcht und H offn u n g .“

2“) Vcrgl. A cta IX , S. 8 6 5 -8 7 8 .
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darin m it Musik verrichtet wird. Doch ich will Ew . Hochw. nicht 
beschwerlich fallen m it Erzählung aller der Drangsale, worunter 
w ir auf diese und viele andere besondere W eise seufzen müssen. 
Meine Sorgen und Beschäftigungen nehmen eher zu als ab. ln  
dem benachbarten Schlesien wissen die evangelischen Einwohner 
zwar von dergleichen Verfolgungen zur Zeit nichts, aber neben 
der Ereim aurerei, welche nunmehr auch in Glogau zum betrübten 
Zeugnis ihres W achstum s eine Loge errichtet, breitet sich das 
herrnhutische Wesen immer weiter aus. In  dem Städtchen Neu- 
saltz an der Oder verm ehret sich die neue Kolonie ungemein, in
dem im m er welche ausgesandt werden in die angrenzenden Orte 
und Länder, neue Jü n ger zu machen und dieselben sodann dort
hin zu ziehen. E s wird daselbst ein ordentliches Sem inar erbaut 
zum U nterricht adliger und anderer Jugend. Der ehem alige H err 
M. M üller24) ist D irektor davon, indem er vielleicht die alte Lebens
art noch nicht völlig vergessen kann. Zur Zeit hat ihm indessen 
eine verw itw ete Erau M ajor K alckreuter ihr schönes Schloß zu 
IJrschkau eingeräum t, woselbst er jetzo schon seit einem halben 
Ja h re  m it einer nicht geringen Anzahl junger Edelleute und der
selben Präzeptoren im Stillen lebet, bis der neue B au  zu Neusalz 
wird fertig sein. Aber auch hier ist das Stillesein nur von dem 
äußerlichen Betragen zu verstehen. Denn das M issionswerk und 
der tägliche Zuspruch von ankom menden Neubekehrten ist nie 
ruhig. Der ordentliche O rganist und Schulm eister bei der evan 
gelischen Kirche darf auf herrschaftliche Verordnung nicht mehr 
Schule halten, sondern diese L a st ist ihm abgenom m en und einem 
solchen aufgelegt, welcher zugleich in dem angrenzenden und eben 
der H errschaft gehörigen Dorfe B artsch  in dem adligen Wohn- 
hause die täglichen Betstunden vor allerlei Anköm m linge zu halten 
befehligt ist. Über Verm uten werde ich w eitläufig. Und doch 
muß ich noch etw as schreiben. E s betrifft inliegendes Verzeichnis 
der evangelischen P farrer zu Sluzk in L ithauen. W eil ich solches
vor einiger Zeit von dort erhalten und dadurch der Ihnen schon
eingehändigte A ufsatz erw eitert werden kann, wofern er nicht 
schon gedruckt ist, so wollte ergebenst bitten, dieses sowohl als 
die Anm erkung von Slaw atitz an gehörigem Orte einzurücken. . . 
L issa, den 18. A pril 1746.

X IV . So betrübt es auch um das Schifflein der K irche bei
uns aussiehet, indem w ir auf eine fast unerträgliche Weise und
durch unzählige A rten der Bedrückungen von allen Seiten bis 
zum völligen Um sturz unserer V erfassung angefallen werden, so 
wenig verstatten  mir doch jetzo gewisse Um stände, Ew . Hochw. 
davon einen ausführlichen B ericht zu erteilen. W as die öffent
lichen Zeitungen von einem Anschein der H ilfe durch V erm ittlung 
einiger hohen Höfe melden, das gehört unter die ungewissen, wo 
nicht gar unter die falschen und bösen Dinge, unsere Sachen da
mit bei den Herren Polen desto verhaßter und ihren Zorn gegen 
uns desto hartnäckiger und em pfindlicher zu machen. W enigstens 
rühren w ir uns nicht, haben auch w ahrhaftig keinen Briefwechsel 
mit auswärtigen M ächten, von welchen uns ohnehin wenig Trost

24) Gottlieb Po lykarp  Müller, der Bischof der Brüderge
meinde. Vergl. B ickerich, die U nität in Urschkau. Schlesisches 
Korrespondenzblatt X , S. 142.
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zuwächst, sonderlich wo allenfalls der olivische Friede sollte zum 
D eckm antel ihrer politischen Absichten gebraucht werden. Unsere 
H offnung stehet auf dem H errn, der H im m el und E rd e regiert. Da
neben aber werden wir bei dem nächsten Reichstage nicht unterlassen, 
die Bedrängnis unserer Rechte in Kirchensachen Ihrer M ajestät 
dem Könige und der R epublik  gehörig v o rz u ste lle n ... Lissa, 
den 13 . Septem ber 1746.

X V . D am it ich bei Ew . Hochw. nicht endlich gar unter die 
Vergessenen gerate, so stelle mich hier m it einer A bschrift einer 
bei uns gar m erkwürdigen H andlung ein. Ich habe sie von dem 
gedruckten polnischen E xem p lar verfertigen und übersetzen 
lassen in Hoffnung, daß sie soviel eher in Dero A ctis einen Platz 
verdienen werde, je  seltener dergleichen Sachen von der A rt den 
A usw ärtigen in die H ände kom m en.25) Von den Uniten und N on
oder Disuniten habe ich nicht erst eine Note beizufügen vor nötig 
gehalten. Sollte sie aber erforderlich sein, so werden Regenvolscius 
und die Preußischen Zehenden 3. Stück, S. 250 ff, schon zuläng
liche Gelegenheit dazu geben. Zu der Kom m ission selber ist von 
dem m oskowitischen Hofe durch die Vorstellungen bei unserem 
Hofe Grund gelegt. Ob aber dam it zum V orteile der Nonuniten 
viel Vorteilhaftes dürfte erhalten werden, daran ist fast zu zweifeln, 
es wäre denn die russische K aiserin  von eben der Gesinnung als 
Peter I. kurz vor seinem Tode. W ir übrigen Dissidenten haben 
und dürfen keine fremde Protektion haben. D aher gehen unsere B e 
drückungen unter dem Herrn P rim as25a) noch im m er den alten Weg. 
Ich muß sehr vorsichtig sein, weil man von allen Seiten auf mich 
acht hat, sonst hätte gern das von uns an Ihre Ivönigl. M ajestät 
beim  letzten Reichstage übergebene Supp likat beigefügt. M it der 
böhm ischen Gemeine in Berlin, welche bisher wirklich unserer 
Konfession zugetan gewesen und deren Sie im 1 1 .  Buche der 
Actorum  S. 585 ff. gedenken, siehet es ein wenig gefährlich aus. 
Sie hat keinen Prediger, der böhm isch verstehet und sprechen 
kann. Schon seit mehr als einem Jah re  her hat sie sich hierher 
an die sogenannten böhm ischen Brüder weisen lassen, und ob ich 
zwar selber den beiden Deputierten derselben vorm  Ja h re  allhier 
die nötige Vorstellung mündlich gem acht, daß sie sich betrögen, 
wo sie meinen, unter denselben einen ächten Lutheraner zu finden, 
so sind sie doch verleitet worden, einen reform ierten Lehrer 
dieser Union zu berufen. E r  heißt Joh ann  Gottlieb E ls n e r26) 
und h at seit 1745  zu H eyersdorf bei F rau stad t als reform ierter 
Prediger gestanden, jedoch so daß die lutherischen Untertanen 
des Dorfes verm öge vieljährigen  und durch die reform ierte H err
schaft eingeführten Gebrauchs daselbst zur Kom m union gehen 
m üssen. . . L issa , den 17 . Septem ber 1747 .

25) Vergl. A cta X I I ,  S. 57 ff.
25a) Ju li 1748 starb dieser fanatische Verfolger, und die E v a n 

gelischen konnten aufatnaen.
2fi) E lsner ist den 5. März 17 1 7  zu W engrow als Sohn des K a u f

manns Christian E lsner u n d . seiner Eh efrau  M aria, Tochter des 
Predigers Cien in Dziewaltow in L ithauen, geboren. B is 1735  
besuchte er das Kom eniusgym nasium , von 17 3 5  — 37 das Joach im s
taler, bis H erbst 1738  die U niversität Fran kfurt. Von 1738  — 1742  
studierte er in Leiden. Seit dem 5. Februar 1743 war er A d junkt 
am L issaer Gym nasium .
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X V I. W eil mir eben jetzo von einem sicheren Freunde aus 
Schlesien ein E x tra k t  gewisser Zinzendorfschen Reden zugesendet 
wird und ich wegen M angel der Zeit nicht nachsehen kann, in w ie
weit Ew . Hochw. davon schon N achricht haben, so lege ich hier 
den bekommenen ganzen A ufsatz bei, wie ihn gedachter Freund 
aus dem Buche selber, das einem H errn vom  Adel zur Beförderung 
seiner Bekehrung eingehändigt worden, in der E il verfertigt hat. 
V ielleicht sind einige Proben des mehr und mehr ins Verkehrte 
gehenden Wesens darin erhalten, welche bei Gelegenheit können 
angebracht werden. W as ich an verwichener Michaelismesse wegen 
kom m issarischer Untersuchung der griechischen Beschwerden in 
L ithauen und Polen 27) gemeldet, das stehet nunmehr so, wie der
gleichen Dinge ordentlich bei uns zu gehen pflegen, näm lich es 
kom mt da nim m ermehr zu einer R ichtigkeit, wo der römische K lerus 
seinem E ifer Schranken gesetzt sieht. Die Kom m ission ist wieder 
ins weite lim itiert und wird ebensowenig als die z u rZ e it  Peters I. 
zu einiger K ra ft  kommen. Die A nim osität unserer Gegener w ächst 
täglich  und ängstet uns von allen Seiten mit Citationen in die 
Konsistorien und vor das Tribunal, wo unsere Sachen eben darum, 
weils Dissidenten betrifft, jeder Zeit so viel bedrückter und kost
barer verloren gehen, je  schwerer es fällt, einen A dvokaten zu 
erhalten. Ih r zartes Gewissen leidet es nicht, uns zu dienen auch 
bei den von ihnen selbst erkannten besten Dokum enten und offen
baren gew alttätigen Zunötigungen unserer W iderwärtigen. W ir 
müssen solcher G estalt unserem völligen Um sturz entgegensehen, 
wo nicht G ott auf irgend eine A rt ins M ittel tritt. V iv it ! H err 
R in geltau b e28) hat Sonntag In vo cav it sein A m t als polnischer 
Prediger zu St. Georgen in Thorn niedergelegt und ist dem R ufe 
nach Schlesien gefolgt, verm öge dessen er Palm sonntag seinen 
A n tritt bei der neuen Gemeinde zu Pritzen und K raschen im Öls - 
irischen Fürstentum s gehalten haben w ir d . . .  L issa, den ig . A pril 
I 7 4 8-

X V I I .  Gegenw ärtige Zeilen werden sehr kurz sein, ich bitte 
aber dieselben gleichwolrl als ein Zeugnis m einer beharrlichen E r 
gebenheit und H ochachtung anzunehmen. W eder N achlässigkeit 
noch Vergeßlichkeit, sondern gewisse Regeln der Vorsicht haben 
meinen gewöhnlichen Briefwechsel bisher gehindert.28a) Selbst bei

27) V ergl. A cta X I I I ,  S. 308.
28) Der V ater des G ottlieb Ringeltaube, der von 1777  — 1785 

als Scheidem antels N achfolger als erster P farrer in W arschau ge
w irkt, den Grund zum dortigen lutherischen Gotteshause gelegt hat. 
Vergl. die fesselnden Schreiben, die unser S ilv ius W ilhelm  R ingel
taube in den fünfziger Jah ren  nach W eim ar gesandt hat. W otschke, 
Schlesische M itarbeiter an den A cta. Schlesisches Korrespondenz
b latt 1927, S. 85 —87.

28a) L issa, den 9. Oktober 1749 auch der reform ierte Senior 
A lexander Cassius an den A ntist in Zürich : ,,Q uae quantaque hic 
loci ab inim icis nostris inde a festo paschatis ad hunc fere tem poris 
articulum  innocentissim e perpessi simus, ex  adiecto totius facti in 
separata scheda conspectu uberius perspicere poteris. Ne tarnen 
scriptum  hoc nostrum  propaletur, m ulto minus alicubi locorum 
typ is m andetur, tuum  erit pro eo, quo in nos resque nostras flagras 
amore, diligenter providere. Quod enim quondam  idolum  aliquod
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jetziger M eßgelegenheit wäre ich bald nicht im Stande gewesen, 
den Em pfang des letzten Schreibens Ew . Hochw. zu versichern. 
W ir stecken in einer w eitläufigen Zw istigkeit m it Ihrer D urchlaucht 
dem Fürstbischof und dem K onsistorio.29) Sie verfolgen uns eigent
lich nicht, indessen fangen sie nun mehr öffentlich an, unserm 
Adel das Patronatsrecht auf seinen Gütern insoweit streitig  zu 
machen, daß sie keine Präsentation von einem dissidentischen 
Edelm anne,der eine Vakanz einer katholischen Parochie hat, weiter 
annehmen, sondern solche Stellen schlechterdings selber besetzen 
wollen unter dem unerträglichen schriftlichen Vorwände ,,ob in- 
capacitatem  patronorum  tanquam  haereticorum “ . Sie berufen sich 
aufs ju s canonicum. W ir aber wenden dagegen ein, warum  dieses 
jetzo erst in einer so heiklen Sache entscheiden soll, da es vorher 
niemals unser R ichter gewesen und sowohl die p acta conventa als 
die constitutiones regni tanquam  ius publicum  rei publicae dem 
selben nebst dem alten vorigen Gebrauche beständig entgegenstehen. 
W7ir haben uns darüber endlich ^ius N ot an den H of gewandt, wel
cher auch sehr geneigt vor uns an den B ischof geschrieben. Da 
aber seine D urchlaucht Ansuchung getan, die Entscheidung oder 
weitere Fortsetzung dieser Sache bis zu I. K . M ajestät naher A n
kunft ins Reich  zu verschieben, so gibt mir solche Angelegenheit 
nunm ehr viel bange E rw artung und beschwerliche Bem ühung. 
W ir werden schwerlich zu einer erwünschten Ruhe kommen. Der 
päpstliche H of m acht denen, die uns mehr und mehr listig schrecken 
und drücken, ein besonderes Verdienst aus solchen K u n stgriffen . . . 
L issa, den 8. A pril 1750.

X V I I I .  Zu einiger U nterhaltung unseres bisherigen B rie f
wechsels erscheine diesm al m it einer Beilage, von der ich eben nicht 
weiß, ob Sie dieselbe in den Actis aufzubehalten vor dienlich er
achten werden. Mir scheint sie darum  gar m erkwürdig zu sein, 
weil sie ein Zeugnis von der römischen V orsichtigkeit ableget, 
bei Zeiten alledem  vorzubeugen, was ihrer K irche der N achbar-

gentilium  de auctore commissi furti consultum  apud Valerium  
M axim um  post diuturnum  silentium  tandem  respondisse dicitur, 
infelicia nempe nos nunc v ivere  tem pora, si d ixeris veritatem , 
frangetur tibi caput, hoc ad praesentia nostra vel in hac ipsa, de 
qua nunc ago, causa longe m aiori iure applicari posset tem pora.“

29) Die Reform ierten hatten in jenen Jah ren  einen schweren 
Prozeß um ihre Gotteshäuser in H eyersdorf und K aw el zu führen. 
Lissa, den 16. Septem ber 1750 schreibt der Senior A lexander K assius 
dem A ntist Konrad nach Zürich: ,,N ostrates in L ith u ran ia  et Minore 
Polonia longe acerbiora patiuntur, adeo ut. coacti sint porrecto libello 
supplici regiam im plorare opem et auxilium . Tantum  autem  abest, 
ut ser. regis interpositio aliquod malorum misellis fratribus attulerit 
relevam en, ut potius persecutorum  anim os eo m agis exacerbaverit, 
quem adm odum  id Andreas Zaluski, episcopus Cracoviensis, praesen- 
tibus tune Varsoviae nonnullis e Minore Polonia delegatis palam  
profiteri non erubuit: se quidem nullam sc. hactenus iustam  con- 
querendi causam  dissidentibus praebuisse, at vero cum clem entia 
sua sint abusi iniustasque querellas contra se ad s. m aiestatem  
regiam  detulerint, nunc se demum eisdem  esse m onstraturum , 
quid sibi ut episcopo liceat quantum que prior suus cum eisdem 
agendi modus a futuro sit d iscessurus“ .
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schaft wegen könnte nachteilig werden. E s  zielet zwar dem B uch 
staben nach auf die eigentlichen Böhmen, welche durch den König 
von Preußen in Schlesien bei Strehlen und anderen Orten sind au f
genommen worden, allein die A bsicht gehet sonderlich dabei auch 
auf die H errnhuter, wie es die nunmehrige P rax is  in Befolgung 
dieser bischöflichen Verordnung ausweiset. W as ich an voriger 
Ostermesse von unserer bedenklichen Verdrießlichkeit wegen des 
Patronatsrechtes unseres Adels über katholische Kirchen in ihren 
Dörfern geschrieben, das hat nunm ehr gottlob in soweit ein glück
liches Ende erreicht, daß w ir von S. M. unserem Könige nach vieler 
Mühe in Übersteigung der größten Hindernisse ein Reskript vom  
23. August dieses Jah res m it dem großen Reichssiegel erhalten, 
wodurch wir in dem alten Rechte und desselben ungestörter Übung 
nachdrücklich bestätiget werden. Ich würde es in extenso hier bei
fügen, wenn die Sache je tzt nicht noch zu neu und bei den m an
cherlei politischen Unruhen ein wenig bedenklich wäre. Doch wo 
ich lebe, so soll es künftig folgen. Diesen Som mer habe ich mit 
einem A stina zugebracht, das mich beinahe zu Grabe befördert 
hätte.30) Eissa, den 18. Septem ber T.750.

Nach dem Tode des Seniors Thomas traten andere an seine 
Stelle als Mitarbeiter für Polen ein, zunächst sein späterer Nach
folger im Seniorat, Jakob Kopp.

XIX. Jakob Kopp an Bartholomäi.
Dero geehrtes Schreiben habe richtig erhalten und mit V er

gnügen daraus bem erkt, daß mein B eitrag  Ihnen angenehm ge
wesen.31) Ich werde ins künftge nicht erm angeln, Ihnen Sachen, 
von denen urteilen werde, daß sie m erkwürdig genug sein möchten, 
zu senden. Vor dieses Mal kann mit keiner N euigkeit dienen als 
nur m it einer betrübten. Ich muß nämlich Ew. Hochw. von dem 
Tode eines Dero Korrespondenten N achricht geben. E s ist solches 
unser teurer, geschätzter H. Generalsenior der ev. Kirchen in Groß-

30) Am 28. März 173 1 starb  Thom as in einem Alter von 56 
Jahren .

31) K arge, den 17 . Ju n i 1750  hatte K opp  dem W eim arer H of
prediger geschrieben: „N ehm e mir die Freiheit Ihnen eine zuver
lässige A bschrift einer gedruckten Verordnung des Fürstbischofs 
von Posen, die H errnhuter betreffend, zu senden. E s ist solche 
zwar schon zu Ende vorigen Jah res abgedruckt, aber erst vor kurzem 
hat man sie veröffentlicht. Ew . Hochw. werden bei der D urch
lesung bemerken, daß die H errnhuter den Polen nicht so bekannt 
sind als leider den deutschen, und dies kom m t daher, weil die Polen 
ausw ärtige Schriften wenig lesen, zumal da die N achrichten von 
den H errnhutern fast alle in deutscher Sprache herausgekommen. 
E s ist auch besonders für unser kleines evangelische H äuflein gut, 
daß man dieser Sekte bei Zeiten entgegengeht. Denn sollte sie 
in Polen W urzel fassen, so wäre zu befürchten, daß bei A usjätung 
dieses U nkrauts auch der Weizen der evangelischen Religion Scha
den nehmen möchte. In W artenberg und Strehlen sind meines 
Wissens keine öffentlichen Herrnhuter. Außer in Neusalz, welches 
nicht weit von W artenberg liegt, werden sie in Schlesien nirgends 
mehr ihr freies privilegiertes Religionsexercitium  h aben .“  Vergl. 
A cta hist, eccles. X IV , 402 ff.
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polen und Pastor zu Lissa. H err C. S. Thom as. E r  ist am  Sonntage 
Ju d ic a  plötzlich des Abends verstorben und hatte noch an seinem 
Sterbetage das heilige A m t durch Predigen und Am tshandlungen 
m unter verrichtet. W er seine theologische K lugheit weiß, mit 
welcher er seinem Am te in einem Lande, wo die evangelische R e li
gion nicht dom inans ist, vorgestanden, muß diesen Mann herzlich 
beklagen. G ott gebe unserer K irche wieder einen treuen G eneral
senior. Ich  werde nicht erm angeln, Ew . Hochw. ins K ü nftige die 
gesprochene W ahl zu berichten.32) Ich bin m it aller Hochachtung 
lebenslang

Karge, den ug A pril 17 5 1 Ew. Hochw. dienstergebenster
ja k o b  K opp .33)

XX Christ. Wilhelm Keßler an Bartholomäi.33a)
E w . Hochedelgeb. haben vor einiger Zeit von m ir verlangt, 

Ihnen zu überschreiben, was von der Kirchengeschichte der D issi
denten zu meiner K undschaft gelangen würde. Ich mache mir

32) H at K opp den versprochenen B ericht gesandt ? E r  ist mir 
nicht bekannt.

33) K arge, den 24. A pril 1754  schreibt Ja k o b  K o p p : „N ehm e mir 
die Ereiheit, einen weitläufigeren Bericht von dem sei. H. Senior 
Thom as anzubieten. Gleich nach Em p fang Dero Schreibens w ar 
ich willens aus einigen vorhandenen M aterialien den Lebenslauf 
selbst anzufertigen. N achdem  aber nachher erfahren, daß er schon 
im schlesischen Büchersaal stehe, so habe es vor zulänglich gehalten, 
ihn aus diesem fast nur in Schlesien bekannten Jou rn al abzuschrei
ben. Von den Schriften des H. Thom as ist im  B üchersaal nichts 
weiter gemeldet. Ich habe also eine kleine N achricht davon hin
zugetan. E s bleibt Dero eigener Disposition frei gestellt, diesen 
B eitrag  um zugestalten oder ihm  die gegenwärtige G estalt zu lassen. 
Wegen der m erkwürdigsten V orfälle  im Senioratsam te habe nichts 
hinzugetan, weil ich notwendig dann die Anzahl seiner Konvente, 
und w as darau f gehandelt worden, h ätte m elden müssen. Das 
läßt sich aber nicht füglich tun, weil w ir in Polen unsere K onvente 
so wie N ikodem us bei Christo anstellen müssen, d. i. so vorsichtig, 
daß sie so wenig Aufsehen wie möglich m achen“ .

„N ach  dem Tode des-sel. H. Thom as sprengten die K atholiken 
aus, er h ätte  L u st bezeigt, katholisch zu werden, und würde es 
gewiß getan haben, wenn ihn der Tod nicht übereilet hätte. Dieses 
Vorgeben aber fand bei keinerlei A rt von Glaubensgenossen G lau
ben, weil es ganz und gar unwahrscheinlich war. Je tz t  werden 
sie die W orte in der Lebensbeschreibung, daß m an ihm  auch nach 
seinem Tode aus Liebe eine N eigung beimaß, die ihm wohl in seinem 
Leben nie in Gedanken gekommen, besser versteh en .“  U nter dem 
28. A pril 1756  sendet K opp  zwei Ausschreiben des Posener Bischofs, 
„D ie  A nkündigung der bevorstehenden K irch envisitation  läßt die 
Evangelischen nicht viel gutes verm u ten .“  Thom as Leben steht 
Beiträge zu den Actis 1 1 1 , 301 ff. Über die K irchenvisitafion
Bickerich in der Zeitschrift der H istorischen Gesellschaft X X I ,  27 ff.

33a) A m  26. Mai 17 5 3  w ar der H erausgeber der Zeitschrift, 
der H ofprediger W ilhelm  E rn st Bartholom äi, gestorben. Sein 
Bruder, der B ibliothekar Joh ann  Christian Bartholom äi in W eim ar, 
führte sie indessen fort, die von 1759  —17 7 3  den T itel N ova A cta 
historico-ecclesiastica trug.
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auch viel Eh re und Vergnügen daraus, zu Ih rer Zufriedenheit 
die Feder anzusetzen. Von Zeit zu Zeit habe viel w ichtige N ach
richten erhalten. Allein sie bekannt zu m achen fä llt bedenklich, 
weil es dem kleinen H äuflein, da Dero gelehrte Bem ühungen auch 
in Polen gelesen werden, den größten N achteil verursachen könnte. 
Ich  finde in manchem wichtigen B riefe  die W arnung eingestreut: 

Das alles schreibe Ihnen sub rosa. Machen Sie ja  nicht Gebrauch 
davon der uns Schaden tut. B ehalten Sie solches vo r sich allein 
und d ergl.“ Das ist die Ursache, warum  ich Ihnen nichts von der 
V erantw ortung überschreibe, m it welcher die Gemeine zu polnisch 
Freistadt nach der R eparatu r ihres Gotteshauses vor Gericht 
gezogen worden und welche wunderliche M ittel gebraucht werden 
mußten, um durch zu kom men.34) Nun ist die Gefahr vorbei, und 
die Kom m ission hat ihre Untersuchung gegen die Evangelischen 
beschlossen, nachdem  die letzteren 200 D ukaten S trafe  „u n d  über 
50 D u k aten ", schreibt mein Freund 1763, „s in d  uns noch nebenbei 
aufgegangen", erleget. Dabei schreibt mein Freund: „D och  sind 
wir froh, daß uns die K irche nicht weggenommen, wie nach den 
constitutionibus regni hätte geschehen können." Die Gelegenheit, 
die ich jetzo ergreife, Ihnen diese Zeilen zu übersenden, gibt mir 
eine P re d ig t35) und ein Program m  aus Schm iegel, so daselbst 
bei der Krönung des jetzigen Königs Stanislaus A ugustus heraus
gekommen, und welche ich Ihnen zuzuschicken ausdrücklich 
von neuem bin erinnert worden. D abei werde Ihnen ein paar 
kleine Auszüge aus meiner polnischen Korrespondenz m itbeilegen, 
jedoch m it ganz ergebenster B itte  und V orbehalt, daß solche mit 
aller B ehutsam keit und so, daß es den Dissidenten nicht schädlich 
sein kann, gebraucht werden und daß sie mehr zu Ihrer P r iv a t
unterrichtung als dem Publiko dienen sollen. Mein werter Freund, 
H. Pastor Krum bholz,36) des ehem aligen H. M. K a rl Friedrich  
Krum bholz, des D iakoni zu W eyda, ältester Sohn, ist nicht mehr 
in. polnisch Freistad t bei R ackw itz , sondern es ist derselbe als 
Pastor prim arius nach Bojanow o berufen worden und hat bereits 
am vierten  nach Epiph anias seine A nzugspredigt daselbst gehalten. 
Dieses Bojanow o ist eine feine Stad t, zwei Meilen hinter L issa  
gelegen. B isher ist das Generalseniorat und K onsistorium  in 
B ojanow o gewesen. D er V orfah r meines werten Freundes war 
also H. M atthiä, Generalsenior der evangelischen Union in Groß
polen. E rsterer schreibt m ir aber: „In d essen  fo lgt es gar nicht, 
daß ich auch Generalsenior werden muß. Ich  habe zwar viele 
adlige und geistliche V ota  dazu, werde aber auf der bevorstehenden 
W ahlsynode selbst meine Stim m e dem H. Pastor Langner in L issa 
geben, welcher ehem als (1748) mich exam inieren und ordinieren 
helfen, weil H . P astor Thom as Generalsenior war. E s  ist auch 
am  besten, daß diese W ürde wieder nach L issa  kom mt, wo auch 31

31) Vergl. Ju b e lfest der ev. Gemeinde zu Poln isch-Freistadt. 
N ova acta  IV , 624 — 636.

35) Über diese Pred igt R iedels vergl. W otschke, Der Kon- 
föderiertenschrecken der Ja h re  1768 — 1772 . Jah rb u ch  des Vereins 
für Posener Kirchengeschichte 19 13 , S. 22 und 5 1.

3G) Jo h . Christian  K rum bholtz (1720  — 1789), 174 3  H aus
lehrer in Bauchw itz, 1748 D iakonus in K arge, 175 2  Pastor in R ak- 
witz oder Freistadt, 176 5 in  Bojanowo.
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bisher alle Synoden gehalten worden. Denn weil auch die R efo r
m ierten ihr Konsistorium  in L issa  haben und man m it ihnen auf 
den Synoden verhandeln muß, so werden alle Zusam m enkünfte in 
Lissa veranstaltet. H. Pastor Krum bholz ist höchst ungern von 
polnisch Freistad t weggelassen worden, weil er der S tad t w ichtige 
Dienste geleistet und nicht wenig zum Bau der K irche als zum 
Durchkom men bei der katholischen O brigkeit durch sein Ansehen 
und den Einfluß , den er beim  Starosten hat, beigetragen. E r  
schreibt mir aber in einem B riefe  vom  17 . A pril 1764 unter anderem : 
„ Ic h  b itte  Sie höchlich, liebster H err Bruder, verhüten Sie ja , 
daß der berühm te Schriftsteller der A cta  nichts öffentlich erwähne 
von unserem K irch bau  und am  allerwenigsten von der K o m 
mission, die uns die H aut über die Ohren gezogen. Das würde zu 
unserem gänzlichen Ruin führen. Der bekannte A postat, K a 
noniker in W arschau, Jan o tzk i,37) liest diese A cta auch, und wenn 
etw a wegen unserer K irch enreparatur etw as darinnen stünde, 
welches die Röm ischen als anzüglich ansehen könnten, so würde 
er es gewiß denunzieren,und man würde sich hernach an uns halten. 
E s d arf überhaupt gar nicht in die W elt geschrieben werden, daß 
w ir eine neue K irch e gebaut haben. Denn das ist w ider die K o n 
stitutionen, und ob es gleich jeder Polacke weiß, dürfen w ir uns 
doch nicht dam it rühm en."  Eh e ich nun solchen B rie f schließe, 
will ich solchen weglegen und etw as aus meiner Korrespondenz 
ausziehen.

Nachdem  ich solches vielleicht bis zu Ihrem  Ekel bew erk
stelligt, so lege dasselbe unter dem Titel „E x z e r p te "  bei nebst der 
vortrefflichen K rönungspredigt und dem Program m  des H. Rektors 
Fürgang zu Schmiegel, welches ebenfalls, wie mich dünket, nicht 
zu verachten. U nter E rw artu n g einiger A n tw ort und Erk lärung, 
ob Ew . Hochedelgeb. überschickte E xzerp te  einigen D ienst getan, 
beharre m it vollkom m enster H ochachtung

A uligk im Stifte  Zeitz, den 8. A pril 1766.
Ew . H ochedelgeb. gehorsam ster Diener 

M. Jo h . Christ. Wilh. Keßler.

XXI. Karl Florian Weber an Bartholomäi.
Ew . Wohlgeb. überreiche ich hierm it den Lebenslauf meines 

seligen Großvaters 38) m ütterlicher Seite und bitte, ihn den Actis 
einzuverleiben. V ielleicht habe ich nicht nötig, dies Gesuch mit 
Vorstellungen w eitläufig zu unterstützen. Die Bereitw illigkeit, 
mit der Sie vor zehn Jah ren  das Sulkowskische Dekret wegen

37) Vergl. Kritischer B rief an den hochgräflichen Zaluskischen 
B ibliothekar zu W arschau Joh ann  Daniel Janozki. Unschuldige 
N achrichten 1750 , S. 559 — 567.

38) Adelt. Der Lebenslauf ist abgedruckt A cta  h. e. nostri 
tem poris I, 1x 3  — 124. W eber hat auch sonst zu Ehren seines 
G roßvaters Schriften veröffentlicht, z. B . die Predigt, die er 
ihm an seinem  goldenen H ochzeitstage 176 3 gehalten, im 5. Teile 
in Goezes neuer Sam m lung von Kanzelreden, dazu eine besondere 
Abhandlung. Vergl. W otschke: Das Evangelium  unter dem  Kreuz 
im Lande Posen, S. 134 .
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meines sei. Vaters, Sam uel Friedrich Webers, Prozesse 39) durch die 
V erm ittlung des H. D. M iller in Göttingen 40) in den 29. Teil Ihrer 
vortrefflichen Sam m lungen eingeriickt haben, scheint mir hin
länglich dafür Bürge zu sein, Sie werden auch dem Andenken 
meines Großvaters einen Platz vergönnen. E s versteht sich von 
selbst, daß Ew . W ohlgeb. die Freiheit behalten, diesen A ufsatz 
allenfalls noch zu ändern oder abzukürzen, wenn er zu weitläufig 
oder nicht interessant genug sein sollte. Dies gilt insonderheit 
von der langen Anm erkung, die ich hauptsächlich deswegen bei
gefügt habe, weil man mich höchst unbegründeter Weise beschul
digen wollen, als ob ich der Verfasser von den darin erwähnten 
Briefen eines sächsischen und polnischen Geistlichen w äre.41) Ich 
glaubte durch die W iderlegung einer Stelle derselben, darin meines 
seligen Großvaters nam entlich gedacht wird, am besten zeigen zu 
können, daß ich unm öglich der Verfasser dieser Briefe sein könne. 
Indessen stelle es dem G utachten Ew . W ohlgeb. anheim, ob auch 
diese Anm erkung gedruckt werden soll oder nicht. Ü berhaupt 
wünschte ich, daß jem and aus diesen Briefen einen unparteiischen 
Auszug machte, alle Anzüglichkeiten wegließe und manche N ach
richten berichtigte, so würden sich A usw ärtige einen vollkomm enen 
Begriff von den Dissidenten in Polen in ihrer gegenwärtigen V er
fassung machen können. Sollten Ew . W ohlgeb. diese kleine Schrift 
etw a nicht bei der H and haben, so habe an den alten H. Korn, 
den Buchführer in Breslau, geschrieben, daß er ein Exem plar 
davon bei Übersendung dieses Schreibens an Dero Verleger bei
legen soll. Ich  habe in der Verfertigung des eingesandten Lebens
laufes so viel als möglich die eigenen W orte meines Großvaters 
beibehalten und seinen W unsch erfüllen wollen, dafür zu sorgen, 
daß auch andere G ott über die ihm  widerfahrenen besonderen 
W ohltaten preisen können. Zur w illigen und dankbaren E n t
richtung der etw a entstehenden Kosten werde mich sehr gern 
verstehen und b itte nur, m ir durch den Verleger an H. Johann 
Friedrich Korn, den älteren, hiervon N achricht erteilen zu lassen. . .

M ilitsch, den 1. Dezem ber 177 3 .
XXII. Karl Florian Weber an Wilhelm Schneider.41a)

Den B rief vom  20. Dezem ber habe erst am  10 . Februar 
erhalten. W as Sie von einem Auszuge aus den Briefen über den 
Zustand der Dissidenten in Polen gütigst zu äußern belieben, 
kann ich m ir in dem Grade nicht anm aßen, in welchem es Ihre 
liebensvolle Feder niedergeschrieben. Ich  muß gestehen, ich be
sitze in der T at nicht so viel Einsicht, Erfahrung und durch w eit
läufigen Briefw echsel gewonnene K enntnis von der Lage meiner

39) Vergl. B ickerich : Entscheidungen eines kath. Erbherrn 
in D isziplinarfällen evang. Geistlichen. Pos. M onatsbl. V I I I ,  
17  — 2 1.

40) Joh . Peter M iller (1729 — 1789), 17 5 1  R ektor in H elm stedt, 
1756  R ektor in H alle, 1766 Prof. d. Theologie in Göttingen.

41) Über diese Briefe vergl. W otschke: Der Konföderierten- 
schrecken, S. 5 1 .

4la) Seit 17 7 3  gab die Zeitschrift, die 1774  — 1788 den Titel 
A cta historico-ecclesiastica nostri tem poris führte, Bartholom äis 
Neffe Christian W ilhelm  Schneider heraus, Pastor und Konsisto- 
rialrat in W eim ar, seit 1782 Generalsuperintendent von Eisenach.
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Herren Am tsbrüder und ihrer Gemeinden in Polen, als Sie mir 
zutraxien. W ollten Sie aber m it dem wenigen, was ich Ihnen sagen 
kann, zufrieden sein, so w ill ich Ihnen zwar meine Gedanken offen
herzig überschreiben, dennoch aber allen öffentlichen Gebrauch 
davon wenigstens vor der H and angelegentlich verbitten.

N ichts ist so gegründet als das U rteil in den Danziger Theo
logischen Berichten, das ich aber nur aus dem Gedächtnis an
führen will, da sie neulich in den Briefen über den „Zustand usw., 
das erste S tü ck " sich kaltblütigere Nachrichten als die darin ge
gebenen wünschen. Ohne mein Erinnern werden Sie m it mir den 
guten H. Konsenior 42) beklagen, daß man seine Predigt so bitter 
getadelt hat, aber auch am  Ende bedauern, daß Sie in den Briefen 
selbst so wenig Gründliches von dem inneren Zustande der D issi
denten gefunden haben. So viel m ir bekannt ist, sind die U n
ordnungen in K irchen- und Schulsachen so groß nicht, als darin 
angegeben worden, und wenn ich der gemeinen Sage trauen darf, 
so ist der Verfasser selbst einer von den Predigern, welche am  aller
wenigsten verdienen, über andere erhöht und als nachahm ungs
würdiges M uster auf gestellt zu werden.

In  den B riefen  eines sächsischen und polnischen Geistlichen 
ein anderes Stück bei Pierre M arteau liest man zwar auch manches, 
das noch einiger Berichtigung bedarf, gleichwohl findet man 
schon gegründetere und treffendere Schilderungen einiger evan 
gelischen Gemeinden in Großpolen als in dem ersten Stück. Ich 
nehme m ir die Freiheit, einige Beispiele hiervon anzuführen.

U nrichtig ist, was dieser Verfasser, ein anderer als der, welcher 
die ersten B riefe  geschrieben, von der Schm iegeier K irch enver
fassung schreibt. Nach meines Großvaters glaubw ürdiger E r 
zählung sind die zweiten Pastoren daselbst alle pastores secundarii 
und inspectores der Schulen gewesen. In  dem B riefe steht hingegen 
m it großer D reistigkeit S. 2 3 : Schm iegel hat allezeit einen Pastor 
und einen D i a k o n u s .  Ich  muß hier nochm als den IT. Senior 
R iedel verteidigen, ob es gleich schon in dem Lebensbilde meines 
Großvaters geschehen ist. Denn die W ahrheit muß m an zum 
Ruhme eines rechtschaffenen Mannes im m er behaupten. Mein 
G roßvater ist von dem selben bis an seinen Tod recht vorzüglich 
und recht nach dem B uchstaben der Schrift zwiefacher Eh re wert 
gehalten worden. H. R iedel hat nichts ohne dessen Vorwissen 
getan und vielm al den aus alter und bew ährter E rfahrung ihm 
erteilten R a t  dankbar und w illig befolgt.

Vom  vorigen Generalsenior H. Joh . H einrich M atthiä kom mt 
ein grober D ruckfehler vor. E r  hat nicht 54 Ja h re  der K irche 
gedient. N ur 66 Ja h re  hat er gelebt, davon 38 Ja h re  gelehrt, und 
14  Ja h re  ist er Generalsenior gewesen. Vollkom m en richtig sind 
die Beweise, daß der letzte K rieg  in Polen kein Religionskrieg 
gewesen. — Die sonst erzählten Vorfälle sind auch alle der W ahr
heit gemäß. Ich  nehme hier nur die Beschreibung der letzten 
Senioratsw ahl aus und glaube, daß beide Schriftsteller zu v iel und 
zu wenig davon gesagt haben. Doch hat die H auptsache ihre 
R ichtigkeit. E s  ist sehr wahrscheinlich, daß der H. Pastor Langner 

„ in L issa  ganz andere Ursachen gehabt haben mag, die Einw illigung,

42) G ottlieb Riedel, seit 1763 Pastor in Schm iegel ( f  2. A pril
I 7 7 5 ) •
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ihn als einen K andidaten zum Generalseniorate anzunehmen, 
nicht zu geben, als die, welche in beiden Stücken der B riefe  an
gegeben sind. A llein die K lugheit befiehlt mir, hiervon zu schweigen.

Soll ich noch einige Namen nennen, die nur m it den A nfangs
buchstaben angeführt sind? H err D ., Seite 2 1 ist H. Degner, 
Pastor zu Pieske bei M eseritz; H err J .  K . P. zu K . is t  H. Johann 
Koppe, Pastor zu K arge oder U nruhstadt. H ier ist sonderbar, 
daß die K irch e in den H ofraum  des adeligen Schlosses einge
schlossen ist,43) verm utlich, daß sie nicht so leicht weggenommen 
werden könne.

D er jetzige Generalsenior politicus ist H . A lexander B oja- 
nowski, königlicher Kam m erherr, E rbh err auf Nitsche, Robatschin, 
A ltboyn, Ziegra und W olff. Dies ist eben die vornehm e Person, 
von der S. i n  ein so schöner Zug der Großm ut, an dem  katho
lischen Beam ten von Sabanski bewiesen, vorkom m t. Im  v e r
flossenen Ja h re  ist in Schm iegel unter dem jetzigen H. General- 
konsenior R iedel ein K onvent gehalten worden, aber m an hat 
auf dem selben noch nicht zu der W ahl eines geistlichen G eneral
seniors schreiten wollen, sondern einige andere Streitigkeiten 
beigelegt, deren Erzählung Ausw ärtigen nicht w ichtig genug 
scheinen möchte. D a ich in meinem Schreiben an des H. B artho- 
lom äi W ohlgeboren (vergeben Sie, wofern ich in der T itu latur 
fehle) den W unsch geäußert, aus den schon oft erwähnten Briefen 
möchte ein Auszug gem acht werden, habe ich gem eint, ein A us
w ärtiger sollte es tun, nicht aber mich versteckter Weise anbieten 
wollen. Denn ein Frem der kann am  besten das, was den A us
ländern interessant ist, von dem scheiden, was nur unerheblich 
ist. W ir aber halten oft etw as für w ichtig, woran niemandem 
etw as gelegen, und verschweigen oft das, was andere begierig wissen 
wollen, weil es den Unsrigen und uns bekannt genug ist. Wenn 
ich mich zu dieser A rbeit verstehen sollte, würde ich an statt eines 
Auszugs lieber die Fortsetzung von des Senior Thom ä „A ltem  und 
N euem ”  wählen und die B riefe  nur als einen kleinen und unvoll
kom menen B eitrag  zur gegenwärtigen Kirchengeschichte von 
Polen ansehen, wozu der H. Konsenior sehr v iel gesam m elt hat 
und wovon ich das allerw enigste besitze. Überdies, da ich jetzt 
in Schlesien lebe und au f keine W eise versprechen kann, daß ich 
durch Briefw echsel m it guten Freunden in meinem Vaterlande 
hinlängliche N achrichten einziehen kann, auch in einem sehr 
m ühsam en A m t ?  stehe, wo sollten einige Tage herkommen, die 
m an dergleichen Beschäftigungen widm en könnte ?

D er innere Zustand verschiedener Gemeinden unserer K o n 
fession ist m ir einigerm aßen bekannt, da ich aus Schmiegel, wo 
gegenw ärtig die Ordinationen stattfinden, gebürtig bin, daselbst 
und an anderen O rten Freunde und Verw andte habe, auch in 
einigen nam haften Städten, in R aw itsch  und L issa  als Schullehrer 
gestanden habe. Ich  w ill mich diesen Som m er um einige Beiträge 
zur Geschichte der K irche in unserem  Zeitalter bemühen und 
Ihnen von der inneren Verfassung unserer Gemeinden überhaupt 
und einiger von  den ansehnlichsten insonderheit N achricht geben. 
E s  wird aber von meinen H erren Am tsbrüdern in Polen abhängen,

1
43) So auch  in Politzig.
Deutsche W issensch. Zeitschr. f. Dolen. Heft 12. 1928. 7
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ob sie mich unterstützen wollen oder nicht. Daher kann ich nichts 
versprech en .......... M ilitsch, den 8. A pril 17 7 4 .44)

XXIII. Joh. Jakob Scheidemantel an Schneider.
Den Anlaß zu gegenwärtigem  Schreiben gibt mir der P astor 

Sch o ltz44a) in Breslau, mein alter wertgeschätzter Freund. E r  
eröffnete m ir näm lich, daß es Ew . H ochw. lieb sein würde, in 
polnischen und litauischen Kirchen- und Schulsachen Nachrichten 
zuweilen einzuziehen und dam it die A cta  historico-ecclesiastica 
zu bereichern. W orauf ich m ir die P flicht mache, Ihnen die V er
sicherung zu geben, daß ich, so viel als es meine m it unzähligen 
Geschäften und Zerstreuungen überhäufte A m tsverfassung er
lauben wird, künftig dam it zu dienen bereit sein werde. Haben 
Ew. Hochw. nicht etw a einen Korrespondenten in Leipzig, an den 
ich meine Zuschriften an Sie einsenden könnte ? Oder soll ich 
Ihnen durch IT. Pastor Scholtz in Breslau  die N achrichten m it- 
teilen? Ich erw arte darüber Ihre Vorschläge. Ich  werde nächstens 
eine vollständige N achricht von allen gegenwärtigen lutherischen 
und reform ierten Kirchen in L itauen  erhalten, die ich Ihnen so
gleich zuschicken werde. Ich habe selbst noch viele Anekdoten, 
die sich auf meine in der M oldau,Podolien und in M asowien befind
lichen Gemeinen beziehen, die ich Ihnen als höchst m erkwürdige 
Stücke der neusten Kirchengeschichte aufbehalte. Ich  würde sie 
Ihnen schon eingesandt haben, wenn es meine w eitläufigen G e
schäfte und Arbeiten, die sich ungemein verm ehret, erlaubten. 
Denn die Synode in L is s a 45) hat mich unter anderem  ernannt, 
ihre Kirchen-, Konsistorial- und Schulverfassung zu entwerfen, 
welches mir vor der H and wenig Zeit übrig läßt, zum al da ich 
je tzt in W arschau und in den nah angrenzenden kleinen evange
lischen Gemeinen der einzige Geistliche bin, welcher alle K irchen
verrichtungen besorgen m uß. . . W arschau, den 10. N ovem ber 1775 .

Die Synode ist darauf bedacht, ein ordentliches allgemeines 
Schulreglem ent 45a) im ganzen Lande vorzunehm en, desgleichen ein 
anderes als das Dresdener hier gewöhnliche Gesangbuch einzu
führen. Welches sind wohl nach Ihrem  Gutachten je tz t die am 
meisten in Deutschland akkreditierten orthodoxen und wohl
eingerichteten Gesangbücher? Sie würden mir einen Gefallen er
zeigen, wenn Sie mir davon einige außer den alten m ir größtenteils 
bekannten anzeigen wollten.

Schneider hat diesen Brief am 13. Dezember 1775 beantwortet.
44) Jen a, den 25. Februar 1775 dankt Friedrich Sam . Zickler 

dem Konsistorialrat Schneider, daß er seinem Vetter, dem  K a n 
didaten Schorcht, die Stelle eines zweiten Predigers in W arschau 
zugewandt habe. Ich weiß nicht, weshalb aus dessen Berufung 
nach W arschau schließlich doch nichts geworden ist.

44a) H ieronym us Scholtz (1723  —1793), 1756  G eneralsubstitut 
in Breslau, 1758  E kk lesiast bei H ieronym i, 17 7 1  D iakonus an der 
Elisabethkirche. E r war M itarbeiter an der Zeitschrift. Vergl. 
W otschke, Schlesisches Korrespondenzblatt ^ 2 7 ,  S. 102 ff.

45) Vergl. N achricht von der im Septem ber 17 7 5  zu L issa  ge
haltenen Generalsynode. Christ. W ilh. Franz W alch, ^Neuste 
Religionsgeschichte Bd. V I, Lem go 1777 .

45 a) Vergl. K leinw ächter, E ine Konsistorial Verordnung aus 
dem Ja h re  1 7 7 6 . Z. H. Ges. Pos. X V I, S. 55 ff.
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XXV Joh. Jakob Scheidemantel an Schneider.
Mit einer A rt von Entzücken habe ich Ew . H ochw. Zuschrift 

entgegengenom m en, und ich m ache mirs sogleich zu einer ange
nehmen Pflicht, Ihnen hier von einer wichtigen Erw eiterung unserer 
Kirche in einem Teile meiner ehemaligen Gemeine N achricht zu 
geben. Zaleszczyk, wo das ev. lutherische Bethaus ist eingeweiht 
worden, liegt in Podolien nächst an dem D njestr, wo sich Polen 
und die Moldau durch den Strom  scheiden.46) Ich habe die Ehre, 
sowohl ihr geistlicher als weltlicher E rbauer seit 1760 noch zu 
Lebzeiten und unter dem Schutz des V aters S. Königl. M ajestät, 
des unter K a r l X I I .  berühm ten Poniatow ski, K astellans von 
K rakau , durch Ansetzung verschiedener deutschen Protestanten 
gewesen zu sein. Diese S tad t w ar mein F ilia l und deren Einw ohner 
kamen, da die S tad t nicht weiter als eine halbe Stunde von der 
Kolonie Philippen entfernt liegt, allem al, weil ihnen dam als in 
Polen wohl freie W ohnung, aber nicht gottesdienstliche H and
lungen erlaubt waren, nach Philippen in mein Bethaus. Jetzt, 
da Zaleszczyk m it au f den kaiserlichen Teil von der polnischen 
Teilung sowie auch Philippen, der Ort meines Bethauses und 
Aufenthaltes, nach dem Kordon, den d ieKaiserlichen von der Moldau 
gem acht haben, gekom men, haben diese Protestanten in Zale
szczyk von kaiserlicher Huld selbst Erlaubnis bekomm en zu einem 
Bethause, nachdem  der K aiser, wie er nach Zaleszczyk kam , bereits 
einen Geistlichen, näm lich den H. Pastor Eachm ann,47) den ich 
daselbst eingesetzt hatte, vorfand. Dieser H. P astor Lachm ann 
ist von mir, wie ich nach W arschau berufen worden bin, dem sei. 
D. Burg vorgeschlagen und in Breslau ordiniert worden. Er ist 
aus B rieg gebürtig.

In Philippen wird das von mir errichtete Bethaus auch wieder 
repariert werden. Beide Orte sind durch Pest, K rieg  und den Geist 
der dam aligen Schwärm erei unter der Konföderation von den 
lürken  und Polen sehr verw üstet worden.48) E s  ist aber im m er 

daselbst ein Sam en d esE van gelii übrig geblieben, und der erwähnte 
Pastor Lachm ann, ob er wohl m anchm al h at müssen flüchtig 
werden, ist doch im m er von Zeit zu Zeit, wenn es etw as stiller 
und ruhiger und sicherer geworden, wieder zurückgekomm en, 
wiewohl er niem als solange, als Zaleszczyk unter polnischer Hoheit 
gestanden, daselbst ordentlichen Gottesdienst, sondern nur in der 
Stille  Kom m union hat halten können. D ie Stad t ist eine E rb stad t 
des Königs von Polen und steht unter kaiserlicher Hoheit. *

*6) Vergl. K. V ölker: Die A nfänge der ev. Gemeinden zu Zale- 
szczyki. Jah rb u ch  des Protestantism us in Österreich, 1909, S. r.58 
bis 174 . W otschke, Korrespondenzblatt 19 27 S. 84 f.

47) D aniel G ottfried  Lachm ann, am  27. Ju n i 1766  von Pastor 
Müller an M aria M agdalena in Breslau  ordiniert. Als Lehrer w ar 
schon A nfang 1760 der P itschener K an to r Joh . Heinrich Sclioltz 
geworben, jedoch im N ovem ber 176 3  unbefriedigt und enttäuscht 
heim gekehrt. 1765 übernahm  er das P farram t zu Scheidelwitz 
und M ichelwitz bei Brieg.

48) Die neueste Geschichte der Dissidenten in Polen in W alchs 
Neuste Religionsgeschichte, Teil V H , erwähnt verschiedentlich 
die Heim suchungen, die Zaleszczyki durch die Konföderierten 
erfahren.
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Ich  schicke Ihnen anbei den großbritannischen geheimen 
R atsch luß , den ich während meines A ufenthaltes in London au s
gew irkt habe in englischer U rschrift. K ra ft  desselben ist an den 
Bankier Peter Tepper in W arschau durch den K aufm ann Joh an n  
Schuback in H am burg die in den Jah ren  176 2, 176 3 , 1766  und 
176 7  gesam m elte K o llekte  von 2676 T ., wozu noch 146  T. kom men, 
die H. K aufm ann in H am burg em pfangen, gesandt worden. Außer 
dieser W ohltat h at auch die englische N ation diese Kolonie inso
fern ihres Schutzes gewürdigt, als sie der Kolonie die E rlaubn is 
au f mein B itten  erteilet, in N otfällen  sich an den in Konstantinopel 
residierenden M inister zu wenden. Den Grund zu dieser glück
lichen Situation  und dem Fortgange meiner dam aligen G eschäfte 
in England  hatte ich größtenteils dem Herzoge von M ecklenburg- 
Strelitz  zu verdanken, der m ich durch ein H andschreiben an seine 
Schwester, die K önigin, em pfohlen hatte. H ierzu kam  noch, daß 
der dam alige englische G esandte Porter selbst au f seiner Reise 
von  K onstantinopel nach England  sich acht Tage in Zaleszczylc 
und in  der Kolonie bei m ir aufgehalten hat und als ein Augenzeuge 
von allen Einrichtungen N achricht erteilte.

Ich  bin auch so glücklich gewesen, von dem  H erzoge in G otha 
unterstützt zu werden, der m ir 600 T. eingesandt h at.49) Der 
Schullehrer is t  ein K an d id at der Theologie Cerulli.50) Von der 
Synode werde ich Ihnen die A kten  einhändigen lassen.

W ie sehr bin ich erfreut, daß ich m ich je tzt erinnere, Sie 
persönlich zu kennen. D ies geschah, als ich 17 6 1  durch W eim ar 
nach der Türkei zurückreiste. D a fragten  Sie bei m ir an, ob ich 
der Scheidem antel wäre, m it dem Sie in Je n a  studiert und den 
Sie als Freund gehabt hätten. Dies w ar mein B ruder,51) und ich 
finde noch Ihren Nam en in seinem  Stam m buche vom  Ja h re  175 4  
e in g e z e ich n e t... W arschau, den 24. Ja n u a r  1776 .

F ü r die freundliche N achricht wegen der Gesangbücher danke 
ich verbundenst. Ich  werde m ir eins von diesen, m it einigen kleinen 
Beiträgen verm ehrt, wählen. D ie Synode ist je tzt w ieder in L issa  
versam m elt. Mein B ruder h at den A uftrag , ih r Kirchengesetz
buch zu schreiben, von  der Synode erhalten. V ielleicht habe ich 
dieses F rü h jah r oder künftigen Som m er die Ehre, Ihnen aufzu
warten.

D er Auszug aus einem  B riefe  des Pastor Lachm ann in  Zale- 
szczyk  besagt, daß das B ethaus 29 E llen  lang und 10  E llen  breit 
sei und zwei E ingänge habe. D er A ltar, die K anzel und Sakristei 
sei ganz gem auert, der Fußboden gep flastert,52)

49) V ergl. N achricht von der durch Vorschub des Herzogs 
Friedrich  I I I .  zu G otha in W arschau errichteten Freischule A cta 
hist. eccl. nostri tem poris I I ,  848 ff.

50) Friedrich  Cerulli aus Königsberg w urde am  16 . M ai 1776  
in  einem  A lter von 29 Jah ren  vom  Senior Ja k o b  K opp  ordiniert, 
P astor in W arschau, 1784  in Niem irow, 178 7  in Lem berg, 1789 
Senior, -j- 19 . A ugust 18 0 1.

51) D er Je n a er Prof. H einrich G ottfried  Scheidem antel, von 
dem  die folgenden B riefe  sind.

52) N achricht von der E inw eihung des Bethauses zu Zale- 
szczyk . A cta  n. t. I I ,  949 — 959*
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XXVI Heinrich Gottfried Scheidemantel 53 *) an Schneider.
Mein B ruder starb  zu einer Zeit, wo die Generalsynode ihm 

und mir allerlei Vorteile und wichtige Geschäfte erteilen und auf 
den 15 . März publizieren wollte.51) E r  wäre dann zu m ir gereist 
und besonders h ätte er m ir ein akadem isches Reglem ent für die 
dissidentische Jugend  berichtigt. A ber dieser Zeitpunkt ward 
für mich unglücklicherweise vereitelt, und ich muß nun das meiste 
allein besorgen. Sein Lebenslauf ist zwar in W arschau gedruckt 
zu haben, aber da er den T ag vo r dem Begräbnis schon fort sein 
mußte, so ist er sehr übereilt. Ich  will daher einen A ufsatz ve r
fertigen, der etw as vollständiger sein wird. Ich  w ill seine geheimen 
Briefschaften, die meine M utter in vier Wochen m itbringen wird, 
benutzen. Auch muß ich das Konklusum  der Generalsynode 
vom  15 . März abw arten, dam it ich im  Stande bin, E w . Hochw. 
einen ausführlichen B ericht von der gesetzlichen Verfassung zu 
erstatten. Denn daß mein K irchenrecht von einer Kom m ission 
revid iert worden ist, daß es der K önig selbst gesehen hat, daß es 
in den H auptgrundsätzen von dem Reichstage genehm igt worden, 
daß mir die Generalsynode deshalb ein verbindliches Schreiben 
zugefertigt hat, alles dieses sind noch keine interessanten N ach
richten, bis die Generalsynode mein Gesetzbuch öffentlich rezi
piert, eine Sache, die sie m ir bereits als geschehen versichert.

Ew . Hochw. einen glaubhaften Korrespondenten zu nennen, 
will ich mich sehr bemühen und werde ich meine Korrespondenten 
auch anzeigen ,; von der Goltz,55) von Bronikow ski,56) von K a u f
mann 57) (des Königs Liebling) und der Geh. Postsekretär Kaulfuß  
sind meine weltlichen Korrespondenten. U nter den Geistlichen 
wünschte ich Ew . Hochw. m it dem Sekretär der Generalsynode, 
einem Priester, noch mehr aber m it dem königlichen Lekteur uncl 
Historiographen in Briefw echsel zu bringen. Dieser ist ein E x -  
jesu it aus Ita lien , der m it großer G elehrsam keit eine redliche Seele 
verknüpft, to lerant ist und täglich  bei meinem B rud er war, auch 
vieles zum besten der Dissidenten beigetragen hat.

Das 27. S tück  der H am burger Zeitung hat das Leichenbegäng
nis noch am richtigsten beschrieben. Ich  w ill es nach W arschauer 
Briefen noch im  A ufsatz bringen und in das nächste Freitagsstück  
der Je n a er politischen Zeitung setzen. . . Jen a , den 2. März 1777 .

XXVII Heinrich Gottfried Scheidemantel an Schneider.
Mein bisheriges Schweigen ist ganz allein in einer Verzögerung 

der Geschäfte zu suchen, die der Tod meines Bruders in den dissi- 
dentischen Sachen veran laß t zu haben scheint. Ehe nun der w ichtige

53) H einrich G ottfried Scheidem antel (1739  — 1788), 1769 außer
ordentlicher, 177 2  ordentlicher Professor der Rechte in Jen a , 1784 
an der K arlsschule in Stu ttgart.

51) Noch hatte der W arschauer Pastor 1776  in B reslau  A cta 
conventuum  et synodorum  in Maiori. Polonia a dissidentibus cele- 
bratarum  herausgegeben, als ihn A nfang 177 7  der Tod dahinraffte.

55) A ugust Stanislaus von der Goltz (172 5  — 1795), Erbherr 
auf W issek, Ruhden, Grabow. Von seiner Erau, Gräfin  Am alie 
Dorothea K aiserling. besaß er die Starostei Graudenz.

56) Adam  B ron ikow ski au f Orzeszkowo.
57) O berstleutnant F . von K aufm ann nahm  in den W arschauer 

Streitigkeiten 17 8 1 ff. eine hart um strittene Stellung ein.
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A u ftritt einer Prom ulgation des Kirchengesetzes sich ereignen 
wird, kann ich nur folgende N euigkeiten melden. Die reform ierten 
Kirchengebäude sind in W arschau völlig fertig und werden sehr 
fleißig besucht, weil H. M usonius58) je tzt sehr beliebt ist. Die 
lutherische K irche ist bis unter das D ach fertig, und nehme ich mir 
die Freiheit, den R iß  beizulegen. Sie w ird feierlich eingeweiht 
werden, und man schlägt auch eine M edaille auf diesen Tem pel
bau. Pf. R in g e lta u b e 59) findet den erw arteten B eifa ll nicht bei den 
Großen, und dies kom m t dem H. M usonius sehr zu gute, besonders 
da er gegen die Lutheraner die beispielwürdigste Toleranz übet. 
Ich  h atte  an meines sei. Bruders Stelle den PL P astor Zinßerling 
aus dem Weimarsc-hen vorgeschlagen, und diesen würde m an nicht 
haben tadeln können. A ber mein B rie f kam  zu spät an. M ithin 
habe ich dem Zinßerling nichts gesagt. Der H. Starost von der 
Goltz hat m ir beiliegende U nionsakte übersendet.60) Ew . Hochw. 
können solche als eine authentische U rkunde betrachten. Ich 
habe unter den H andschriften meines Bruders die erste Urkunde 
von den dissidentischen Rechten in Polen gefunden. Je tz t  lasse 
ich sie von einem hier studierenden Dissidenten aus dem Polnischen 
ins Deutsche übersetzen und werde sie gleichfalls zu übersenden 
die Ithre haben. Der Lebenslauf meines Bruders w ird erst auf 
Ostern nebst einer silbernen M edaille erscheinen. Alsdann aber 
werde ich verm utlich  auch die Begebenheiten der dissidentischen 
Gesetzgebung im Zusam m enhänge liefern können. D ie Beschreibung 
der Kirchw eihe wird jedoch noch im Dezem ber erfolgen. . . Jen a , 
den 2. N ovem ber 1777 .

Die Generalsynode hat. mir die M onita zu m einem  G esetz
buche übersandt, dam it ich sie beantworten möge. E s ist dieses 
bereits geschehen, und habe ich vieles zu besorgen gehabt, weil 
jeder Priester und Edelm ann m it den m onitis gehört werden mußte. 
Religionshaß, Geiz und Unwissenheit haben einige M onita veran 
laßt, die ich m it Dem okrit belachen, m it H eraklit beweinen muß. 
Z. B . die Priesterbesoldung auf dem  Lande soll in 300 T. bar, 
freier W ohnung, iuribus stolae und einigen hergebrachten Zehnden 
bestehen. A ber sta tt des Beichtgeldes soll m an dem Priester ein 
N eujahrsgeschenk entrichten. M onitum : W enn ein Beichtsohn 
im  Dezember stirbt, so muß ihn also der Priester das ganze Ja h r  
umsonst absolviert haben. So müßten auch Zehnden und E rs t 
linge eingeführt werden, weil solche den Leviten  gebühren.61)

58) Jo h . Salom o Musonius.
59) G ottlieb Ringeltaube, Sohn des aus Thorn stam m enden 

H istorikers und Pastors in P'ürsten-Elgut, S. W. R ingeltaube, am 
13 . Septem ber 1765 von B u rg  in Breslau  für Scheideiwitz und 
M ichelwitz b e iB rieg  ordiniert, wurde 1777  Scheidem antels N achfolger 
in W arschau, 1783 H ofprediger in Öls, 1792 Generalsuperintendent 
in Hinterpom m ern ( f  1824).

6Ü) A bgedruckt A cta  hist. eccl. n. t. IV , 287 - 309.
61) U nter dem 4. Septem ber 17 8 1  übersendet Scheidem antel 

sein vor sechs Jah ren  niedergeschriebenes, je tzt endlich gedrucktes 
Kirchenrecht. Die W engrower Synode habe es am  28. A ugust 
1780 angenommen. ,,E s  sind freilich von der Synode oder viel mehr 
von einigen halbgelehrten M itgliedern einige Änderungen in meiner 
A rbeit gem acht worden, die ich nicht gern sehe und die auch schon
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XXV1H Karl Florian Weber an Schneider.
Endlich habe ich durch mein unerm üdetes Anhalten etwas 

m itgeteilt bekomm en, was ich für die A cta einsenden kann. Es 
ist ein Verzeichnis von den neu errichteten evangelisch-lutherischen 
Kirchen in Großpolen.62) Ich habe es aus den Händen des H. 
Konsistorialrats Schäfer in U issa,63) der sich nicht wenig wunderte, 
wie m an ohne Vorwissen des K onsistorii die bisherigen Stücke 
schon in die A cta hätte einrücken können. Seine W orte sind diese: 
,,Ob die U nionsakte zwischen uns und den Reform ierten durch den 
H. Pastor N ickisch G4) an denH erausgeber derW eim arschen Actorum  
eingesandt worden oder ob es vielleicht von reform ierter Seite 
geschehen, ist mir nicht bekannt. So viel weiß ich, daß H. Pastor 
Nickisch auf der Synode dazu weder Befehl noch Erlaubnis be
kommen hat. A uf eine ebenso hier uns unbekannte W eise ist 
unsere Synodalakte vom  Jah re  17 7 5 , bei der ich dam als als N otar 
die Feder geführt, in einen Teil der neusten Religionsgeschichte 
des H. D. W alch eingerückt worden. Ich  verm ute, der selige Scheidc- 
m antel hat diese Akte nach Göttingen befördert, denn an diesen 
habe ich dam als auf Befehl der Synode ein vollständiges Exem plar 
davon ausfertigen müssen. E s wäre gut und nötig, wenn eine 
ordentliche und zusam m enhängende N achricht von unserem 
gegenwärtigen Religionszustande seit unseren neuen Rechten und 
Freiheiten von jem andem , der die nötigen M aterialien dazu hat, 
aufgesetzt und der W elt m itgeteilt würde. In einer unserer Synoden, 
ich weiß nicht in welcher, ist dergleichen dem H. Generalsenior 
Kopp aufgetragen worden. E s  ist aber bisher noch nichts Ganzes 
und Zusam m enhängendes von der A rt bekannt gem acht worden.

Ich führe dieses an, um Sie zu überzeugen, daß ich lieber 
mit etw as Authentischem  und aus dem K onsistorio sich H er
schreibendem  als m it einem fehlerhaften M anuskript einer P riv a t
person aufw arten wollen. Daß die H andschrift, aus der die Unions
akte in den 27. Teil eingerückt worden, entweder sehr schlecht 
geschrieben gewesen sein muß oder vielleicht nur flüchtig zum 
Privatgebrauch kopiert worden, schließe ich aus der Menge Druck
fehler besonders in denUnterschriften. Vielleicht tue ich lhnen einen 
Dienst,wenn ich das B la tt beilege,65) darin ich mir kurz aufgezeichnet, 
wie die Unterschriften müßten ausgesehen haben, wenn diese Schrift 
für A usw ärtige wäre bestim m t gewesen, denen unmöglich alle 
polnischen Benennungen von Orten und Personen, die auch deut
sche Nam en führen, bekannt sein können. Aus einem P r iv a t
schreiben besitze das W esentliche von einer ähnlichen Unions
akte  m it den Reform ierten, die im vorigen jahre in Sielec gehalten

je tzt in W iderspruch genommen werden. Überdies ist auch der 
Abdruck in W arschau sehr fehlerhaft. Deswegen will ich eine 
kritische und beurkundete Geschichte dieses Rechtsbuches heraus
geben und jeden A rtikel m it seinen monitis anzeigen, auch die 
Rezeptionsakten beifügen. ‘ '

62) A bgedruckt A cta  h. e. n. t. IV , 980 — 984.
6S) Sam uel Gottlob Schäfer ( 17 33  — 1785), 1737  Diakonus in 

Lissa, 177 5  K onsistorialrat.
6‘) G ottfried N ickisch (172X — 1788), 1746 Diakonus in Unruh

stad t, 1747  P astor in W ollstein.
65) Abgedruckt Acta n. t. IV, 984 f.
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worden.66) A llein ich kann es nicht wagen, mein M anuskript m it
zuteilen. E s  ist nicht akkurat und ausführlich genug. D a ich m it 
dem jetzigen H . K onsistorialrat Ringeltaube, einem B ruder meines 
H. K ollegen ,67) in H alle studiert und er auch sonst mein Freund 
ist, werde ich m ir von ihm  ein echtes E xem p lar aus W arschau aus
bitten  und es alsdann an E w . H ochw. einsenden oder ihn selbst 
bitten, daß er w ichtige N achrichten und A kten unm ittelbar nach 
W eim ar sende. . . M ilitsch, den 27. A pril 1778 .

U nter dem  28. A ugust 1778  m eldet W eber, daß auf seine 
Veranlassung der B reslauer Buchführer K orn  die Pred igt,67a) die 
K onsistorialrat R ingeltaube am  4. Mai bei der Grundsteinlegung 
zur ersten evangelischen K irche in W arschau gehalten, eingesandt 
habe, je tzt schicke er selbst die Lebensbeschreibung des Propst 
Jachm an n  in Öls. U nter dem 2 1 . Septem ber 1779  bedauert er, 
daß er m it N achrichten nicht dienen könne, wie er gern wollte. 
Ein ablehnendes Schreiben R ingeltaubes aus W arschau legt er 
bei. ,,lch  bin indessen versichert worden, daß m an in Polen selbst, 
wenn mehrere Sachen werden zur R ich tigkeit kommen sein, A us
w ärtigen in den A ctis gründliche N achrichten und gute Dokum ente 
für die N achkom m en vor Augen zu legen suchen w erde.“  E in e  
N achricht von der neu erbauten K irche in Ostrowo, die ihm  Pastor 
Helwig gesandt, legt er bei.68) „ I c h  weiß, daß Ausw ärtige noch 
im m er wünschen die Privilegien in extenso zu lesen, allein man 
m ag darum  bitten, wie m an will, m an bekom m t sie nicht. D arüber 
hat schon der selige Senior Thom as vor dreißig Jah ren  m it R echt 
geeifert.“  U nter dem 20. Septem ber 178 5  läßt er sich noch ve r
nehmen. „ I c h  h atte mich schon lange bem üht, eine vollständige 
N achricht von den evangelischen Gemeinen in Galizien und Ludo- 
mirien zu erhalten, da der gegenwärtige Pastor Eph raim  G ottlob 
Hofmann in Lem berg mein leiblich Geschwisterkind ist.69) Allein 
ich mußte mich m it der allgemeinen kurzen N achricht begnügen, 
die ich beilege.“

XXIX Joh. Michael Bernhardt an Schneider.
H ochwürdiger H err K o n sisto ria lrat! D as waren doch recht 

frohe, glückliche Stunden, die ich durch Ihre G egenwart in dem 
Hause des H. Helm ershausen hatte. G ott lasse sie mich bald wieder 
erleben ! Ich  halte mein Versprechen und schicke Ihnen von unserem 
Religionszustande etwas, auch eine andere Schrift zum Andenken 
m einer sei. Schwägerin in Saalfeld , wenn Sie sie etw a wollten mit 
einrücken lassen. Ich schließe alles an H. Archidiakonus Giese

66) Diese U nionsakte veröffentlicht bei W alch, N euste R e li
gionsgeschichte V I I I ,  S. 5 13  — 528, auch A cta  V I I I ,  2 7 1 —276.

67) M ichael R ingeltaube (1730  — 1784), in Grem boschin bei Thorn 
geboren, 17 5 7  Pastor in Gontkowitz, 1768 Prim arius in M ilitsch.

67a) Neu gedruckt im  Posener E v . K irchenblatt 1927, S. 2 5 1 ff. 
Vergl. auch A cta n. t. V I, 44 ff.

68) Vergl. Einw eihung zweier Kirchen in Großpolen (Ostrowo 
und Kem pen) A cta  n. t. VT, 287 — 299.

69) A us Schm iegel, am  19. A ugust 176 3  für B om st ordiniert, 
1778  O berpfarrer in Lem berg. A cta n. t. X I .  S. 380 ff. ein B rie f 
von ihm.
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in Görlitz 70) und zwar offen ein, der es m it der Post weiter be
sorgen wird. Je tz t  habe ich eine V okation nach L itauen, 120  Meilen 
von hier. W ar ein geschickter K an d id at in W eim ar, so könnte er 
sich deswegen an den H. Prim arius von Geisler in Zduny wenden. 
Die Stelle ist ansehnlich, aber für mich zu weit. Meine zwei in der 
H eim at gehaltenen Predigten wird Ihnen wohl mein B ruder von 
Saalfeld  aus zuschicken. Wenn Sie sie doch in den Jen aer Ge
lehrten Zeitungen rezensieren ließen! Ich  werde Ihnen nächstens 
ein M anuskript zuschicken in der gewissen Hoffnung, daß ich 
durch Ihre Em pfehlung einen Verleger dazu finden werde. W ürden 
Sie nicht mein Leben in B riefen  an gute Freunde in Ihre A cta  au f
nehmen? Wenn ich nur die A cta  dafür bekäm e. Der H. S tifts
prediger W eber 71) findet hier ein groß Kom plim ent. Seine A us
gabe von der Augsburger Konfession ist in Breslau  noch nicht zu 
haben, ich erbitte sie m ir also von ihm. M it meinem Nam en möchte 
ich die In lage nicht gedruckt lesen. Ich  hätte Ihnen auch meine 
m ehrere Bogen starke Einwendungen wider das Gesetzbuch zu
geschickt, aber ich bin deswegen noch zu furchtsam . Die ganze 
Sache wird sich bald aufklären, und dann schreibe ich ihnen aus
führlich. Jutrosch in , den 1 .  Ju n i 17 8 1.

XXX Joh. Michael Bernhardt an Schneider.
Wie lange es schon ist, da ich m ir fest vorgenom m en, auf 

Ihre beiden Zuschriften um ständlich zu antworten, kann ich mich 
kaum  noch erinnern. M ir w ar es herzlich leid, daß Ihre beiden 
Briefe ein ganzes Ja h r  alt wurden, ehe sie zu m ir kam en. Verm utlich 
hat sie K orn in Breslau  so lange liegen lassen. Und in dieser Zeit 
haben Sie eine so wichtige Veränderung erfahren. Sie sind nicht

70) Görlitz, den 20. Ju li  17 8 1 , Archidiakonus Giese an Schneider: 
, ,In lage überschicke ich von H. Pastor Bernhardt zu Jutroschin . 
Als er vo r einigen M onaten hier durchging, sollte ich von ihm 
einen Besuch haben, von welchem ich aber keinen Gebrauch machen 
konnte, da er in den N achm ittagsstunden in mein H aus kam , in 
welchen ich meine K ranken täglich  zu besuchen p flege“ . Über 
Giese vergl. W otschke im schlesischen Korrespondenzblatte IQ27, 
0 3  f f -

Breslau, den 25. Septem ber 17 8 1  H ieronym us Scholtz an 
Schneider: ,,D er m ir letzthin von Ew . Hochw. zugeschickte B rie f 
an H. Pastor Bernhardt ist durch die Kornsche Buchhandlung 
sogleich bestellt worden. Dieser Mann hat ein seltsam es Geschick 
gehabt, und hat Breslau die Befreiung vom  Soldatenleben zu ve r
danken, indem  er gem einer Soldat in B rieg  unter dem  Regim ent 
Zarem ba gewesen. Meinem Garten in der O dervorstadt gegenüber 
wohnt ein gewisser H auptm ann von Zettw itz, der ihn angeworben. 
Der hiesige Kom m erzienrat Thom son und einige andere K aufleu te  
haben ihn losgem acht. E r  spielte aber auch hier seine R olle nicht 
lange und ist an unserer Grenze in Polen versorget. Ju trosch in  
aber ist fast von lauter Ju d en  und K atholiken  bewohnt, aber die 
angrenzenden Dörfer sind evan gelisch “ .

71) Georg G ottlieb W ebers Studien über die A ugsburger 
Konfession entfesselten einen literarischen K am pf, in dem besonders 
der H am burger H auptpastor Goeze, Lessings Gegner, wider den 
Stiftsprediger in die Schranken trat.
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mehr in Ihrem  geliebten W eim ar, sondern in E isen ach ?72) Wie 
v ie l hat das gute W eim ar durch Sie v e r lo r e n !. . .  D ie beiliegende 
Schrift enthält eine kleine Geschichte m einer K irche. Ich  glaubte, 
durch sie Ihnen eine kleine Freude zu machen. Finden Sie sie 
w ichtig genug, so weisen sie ihr einen P latz  in den A ctis an .73) 
Und wenn ich m ir etw as dafür erbitten dürfte, so w äre es Ihre 
vortreffliche B ibliothek  der Kirchengeschichte und die A cta, so 
w eit sie heraus sind. B itte  ich zu viel, so schreiben sie es au f die 
Rechnung meines großen Zutrauens, das ich zu Ihnen habe. Die 
Geschichte ist ganz der W ahrheit gemäß. In  den Anm erkungen 
und beigefügten Äußerungen aber können Sie ändern, was Sie 
fü r nötig finden. Ich  h ätte gern meinen Nam en verborgen, da aber 
Jutrosch in  überall durchscheinet, w ar es nicht möglich. An den 
Briefen über das K irchenrecht arbeite ich jetzt. Die m eisten sind 
an Sie selbst geschrieben. Und kann ich noch die Bojanow oer 
Anm erkungen über dies Buch  bekommen, so hoffe ich viel wichtiges 
zu liefern. Mein B ruder muß es Ihnen schon vor vier Wochen 
gem eldet haben, daß endlich die zweite Generalsynode inW engrow73 t 
zustande gekom men ist. Unser Gesetzbuch ist nun rechtskräftig 
und selbst von dem Könige genehm igt. E ine  ganz neue und a ll
gemeine L iturgie  wird nebst dem neuen brem ischen Gesangbuch 
und Beibehaltung 50 alter Lieder von Luth er, Paul Gerhard u. a. 
eingeführt. Der Exorcism us ist abgeschafft. Die Dissidenten 
haben nun gleiches R echt m it den Polen. Ganze 14  T age hat man 
durch unnützes Disputieren m it den Reform ierten über die V er
einigung die Zeit verderbet. D er K önig schickte eine D eputation 
und befahl, es solle jede Union ihre besondere Synode halten. 
Die Reform ierten gingen auseinander, m achten durch M anifeste 
bekannt, es sei je tzt unm öglich etw as Gem einnütziges abzufassen, 
und zogen sich dadurch die größte Ungnade des besten K önigs zu. 
Die Lutheraner blieben noch vierzehn Tage beieinander, hielten 
nach dem W illen des Königs die erste allgem eine Synode, brachten 
die genannten wichtigen Punkte alle in Ordnung, erhielten eine 
neue D eputation von dem Könige m it der Versicherung einer ganz 
vorzüglichen Gnade und m it dem vielbedeutenden Ausdruck, 
kein V ater solle so für sein einziges K ind  sorgen, als er wegen des 
bezeigten Gehorsam s hinfort für die Luth eraner in seinem K önig
reiche sorgen wolle.

Wie gefällt Ihnen diese N achricht? Ich  habe sie aus einem 
B riefe  des H. Pastor R ingeltaube in W arschau, der im  Oktober 
m it in W engrow war. Unser Generalsenior K opp  ist in wichtigen 
Kom m issionen noch in W arschau. Die Synodalakten  sind daher 
noch unter uns ein Geheimnis. Sobald ich sie erhalte, werde ich 
sie Ihnen m itteilen. D ie T exte  au f den Dank- und B ettag  dieses 
Jah res waren Je s. 52, 7 — 9 und nachm ittags Ps. 16, 6 und 7. Über 
den ersteren predigte ich : „D ie  Stim m e der W ächter zu Zion, die

72) Schneider w-ar als G eneralsuperintendent nach Eisenach 
gegangen.

73) V ergl. A cta  h istorico-ecclesiatica nostri teinporis V I I I ,  
534 ff., IX ,  425 — 448, X , 2 16  — 232. W otschke im Jah rbuch e für 
Kirchengeschichte der Provinz Posen IV , S. 7 1 ff.

73a) Vergl. W otschke, Zur Geschichte der lutherischen Ge
meinde W engrow. Deutsche B lä tter in Polen 1927, S. 507 ff.
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d a laut ru ft: Es ist Friede, denn Christus hat uns erlöst.“  '('her 
den anderen: „W er G ottes W ort lieb hat, der geht auch gern in die 
K irch e .“  Ich  glaube zum Ziele getroffen zu haben. Noch habe ich 
die A cta  vich t gelesen, wo meine Nachricht von dem äußeren Z u 
stande der Evangelischen in Polen abgedruckt ist. Mein M itteiler, 
d er H. P asto r H elw ig 74) in Ostrowo h ält nicht Ordnung. Ich 
danke Ihnen verbindlichst für die ihr angewiesene Stellung. E s 
ist recht gut, daß meine Predigten, die ohnedies kaum unter die 
m ittelm äßigen gehören, weil ich nur in der F luch t meditieren 
mußte, die Jen aer Rezensionen nicht empfunden haben. Solche 
lokalen Sachen verlieren sich nach und nach. Ich  stehe noch an, 
ob ich es wagen darf, ein unvollendetes M anuskript Ihnen zu 
schicken. Ich will sehen, wie weit ich in acht Tagen, da dieser 
B rief erst abgeht, fortrücken kann. E s ist ein Kom m unionbuch. 
Und wie wollte ich mich freuen, wenn ich durch fhre gütige V er
m ittlung einen Verleger dazu erhielte! Ich  wollte demselben selbst 
200 E xem plare fü r meine Gemeinde abnehm en, und H onorar 
möchte er mir für den Druckbogen nur zwei Taler geben. W eiter 
folgen hierbei einige Bogen von der E rk lärun g der Briefe Petri 
und acht B riefe  über das Gesetzbuch. Ich werde je tzt das erste 
Mal den gütigst angewiesenen W eg über FI. K orn in Breslau  gehen. 
N ur seien Sie so gütig und antw orten Sie m ir bald, dam it ich weiß, 
ob alles in Ihren H änden ist. B is Ostern halte ich das W arten 
nicht aus. H. A rchidiakonus Giese h at auch noch Sachen von 
mir an Sie bei sich .75) E r  schreibt m ir nicht. Ich  verm ute daher 
gar, daß sie bei seinem  B ruder in Züllichau liegen geblieben. Mein 
Leben kann im m er noch ungedruckt bleiben. Der H. Prim arius 
Geis!er freute sich sehr über den erhaltenen B rief und wird seine 
A ntw ort hier beilegen. W ir brauchen in unserem K reise einen 
Generalsubstituten. Fl. S tiftspredigers W eber Konfession habe 
ich noch nicht gelesen, viel weniger die kritische Geschichte der
selben. Das Geld will wegen der vielen häuslichen Ausgaben im m er 
nicht zureichen, zumal da m ir G ott im Ju n i zwei Söhne au f einm al 
geschenkt hat. Die Generalsynode vorigen Jah res ist reassum iert 
worden. W arum  weiß ich nicht. Ih r Gutachten über unser Kirchen- 
recht habe ich noch nicht zu Gesichte bekommen. Ich habe die 
bezeichneten Stellen nachgeschlagen, und Sie werden in meinen 
Briefen die gemachten Anm erkungen darüber finden. Die Bo- 
janowoer O bservationen, die sehr kühn und weit eingreifend sind,

a ) Frasm us Benj. Hellwig aus Posen ließ in Halle den A kt 
der Deposition an sich vollziehen, dann sich am 8. Mai 17 7 1  in 
Leipzig im m atrikulieren. Am 2. N ovem ber 1775 wurde er vom 
Senior Kopp ordiniert.

7a) Görlitz, den 3. Ja n u a r 1782, A rchidiakonus Giese an Schneider: 
„ Ic h  übersende inliegendes Schreiben, das ohne K u vert vor einigen 
M onaten von H. Pastor B ernhardt in einem Schreiben an mich 
im lunschluß zur Bestellung erhalten. D er gute Bernhardt über
schickte mir ein M anuskript Predigten und zwei Hefte, die seine 
Reise aus Polen nach Sachsen und aus Sachsen nach Polen be
schrieben mit dem Anträge, sie der Presse zu übergeben. W ir 
haben hier seit dem  Abzüge H. IM. M arches nach H errnhut keinen 
Buchhändler und m it auswärtigen bin ich nicht b ekan n t.“
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hat sich der Krongroßkanzler besonders ausgebeten. D er russische 
Gesandte G raf von Stackeiberg h at den Geistlichen in Großpolen 
die besondere Gnade seiner Monarchin ankündigen lassen.

W ie siehts je tzt aus m it der Streitsache des H. W eber. M öchte 
doch Goeze zu H ause bleiben! Ich  dächte, er hätte noch über den 
Brocken wegen des zu A lk a la  gedruckten Textes, den ihm  vo r 
einigen Jah ren  H. D. Sem ler reichte, zu kauen und ihn wenigstens 
noch lange nicht verdaut. H ier in unserem  lieben Polen ist alles 
ruhig. D ie preußischen H erren vom  Adel kaufen je tzt ansehnliche 
G üter in Polen. In  m einer N achbarschaft ist je tzt ein solcher sehr 
ansehnlicher K a u f im  W ege. Nun muß ich aufhören, sonst erm üde 
ich Ih re Geduld. Ju trosch in  am  Thom astage 1782 .

XXXI Von Geißler an Christian Wilh. Schneider.
B eurteilen  Sie mich nicht nach der langsam en B eantw ortung 

Ihrer gütigen Zuschrift, die ich erst verflossenen späten H erbst 
durch den H. Pastor B ernhardt erhalten, der m ir zugleich meldete, 
Sie hätten einen anderweitigen B eru f angenommen, den er m ir 
noch nicht m it Gewißheit anzeigen konnte. V or kurzem  schrieb 
er mir, Sie wären nach E isenach gekom men. Ich  hoffe durch den 
B reslauer Buchführer H. M ejer, der die Leipziger Messe besucht, 
Gelegenheit zu bekommen, mich m it Ihnen künftig öfters schrift
lich zu unterhalten. Unsere kirchliche Verfassung in Polen ist 
noch sehr unordentlich, und da die m eisten alten Geistlichen in 
Frieden den R e st ihrer Tage hinbringen wollen, so brauchen sie 
keinen E rnst, die H indernisse zu heben und Gesetze zur Ordnung 
einzuführen. D er R itterstan d , der bei Besetzung der geistlichen 
Ä m ter vielen E in fluß  hat, befördert die W ahl solcher Leute, die 
zu den hochadeligen Ansprüchen im m er ihr untertänigstes J a  
sprechen. A lso werden die guten Absichten der redlich Gesinnten 
vereitelt. Ich  bin deshalb nicht auf die Generalsynode nach W engrow 
gereist, ohnerachtet ich als D eputierter von Großpolen erw ählt 
worden. Ich  w äre doch überstim m t worden, und meine Reise hätte 
nichts genützt. V ielleicht zeigt uns die Zukunft bessere A us
sichten. D as K irchenrecht des H . Professors Scheidem antel ist 
der Verfassung unseres Vaterlandes in vielen Fällen  nicht ange
messen. D aher hat der bürgerliche und geistliche Stand wider 
die Annahm e dieses Buches protestiert. D er R itterstan d  wollte 
es durchführen, und daraus entstanden Streitigkeiten, die noch 
nicht geendet sind. In  Kleinpolen und L itauen  sind Trennungen 
vorgefallen. D ie W arschauer haben K lagen  w ider ihren Pastor 
H. R ingeltaube. D er ganze Prozeß ist gedruckt und die Sache 
kom m t vo r das königliche Gericht. So siehts in Polen aus. W enn 
man Leute, und ob sie auch ju ng wären und nur den K o p f auf der 
rechten Stelle hätten, vo r die alten untätigen hingestellt, w äre 
vielen Unruhen vorgebeugt worden. W ir müssen G ott bitten, 
daß er allen Unruhen steure und alle Herzen zu gewünschter E in 
trach t lenke, dam it sie gem einschaftlich das W ohl der kirchlichen 
Angelegenheiten in unserem  V aterlande besorgen. . . Zduny, den 
13 . Ja n u a r 178 3 .

XXXII Joh. Michael Bernhardt an Schneider.
H offentlich haben Sie das von  m ir im  Dezem ber vorigen 

Jah res abgeschickte P aket, das ich den angewiesenen W eg über 
Leipzig habe gehen lassen, richtig erhalten. E s  w ar darin 1 . der
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erste Teil von meinen B riefen über das Gesetzbuch, 2. eine E r 
klärung der Petrinischen B riefe , die ich noch nicht vollendet,
3. ein G ratulationsschreiben de Thom a apostolo me pisteuonti und
4. ein sehr langer B rief. Unterdessen bin ich in jenen Briefen weiter 
fortgerückt. Sie erhalten also hierdurch über Fran kfu rt durch 
Einschluß bis H alle 1 .  des ersten Bandes erste und zweite Sam m 
lung der B riefe über das K irchenrecht (die dritte Sam m lung, die 
auch schon über die H älfte  fertig  ist, w ird den ersten B and be
schließen), 2. gem einnützige Betrachtungen über die christliche 
Religionstheorie, erster Teil, die ich dem weim arischen Serenissimo 
zugeeignet habe und die ich ganz in Ihre treue H ände niederlege 
m it der B itte , sie Ihrer D urchlaucht gelegentlich bekannt zu machen. 
Sollten Sie durch Ihre gütigste Verm ittlung in Eisenach, W eim ar, 
Je n a  oder Leipzig keinen Verleger bekommen, so b itte ich das 
M anuskript an H. Prof. Salzm ann75a) in Dessau m it eigener Em pfeh 
lung gehen zu lassen. Der Verleger kann mir das Honorar so wie 
für die B riefe nach Belieben bestim m en.

Seit meinem letzten B ericht von unserer gegenwärtigen R e li
gionsverfassung hören und sehen w ir nichts von den A kten  der 
Generalsynode. Verm utlich muß unser Generalsenior noch in 
W arschau sein. Nun bin ich in voller E rw artu n g Ihrer A ntw ort, 
um zu erfahren, ob Sie alles richtig erhalten haben. W äre nicht 
möglich, daß meine um ständliche N achricht von der hiesigen alten 
und neuen K irche besonders gedruckt w ürde? Zugleich über
schickte ich zum öffentlichen Gebrauch einen B rie f von H. Pastor 
Pape. D er ausgestrichene N am e aber darf nicht m itgedruckt 
werden. Ich  b itte mir ihn zurück aus. Meine A ntw ort lege ich 
auch bei in der näm lichen Absicht. N ächstens werden Sie das Ende 
der Petrinischen B riefe und den zweiten Teil von diesen B etrach 
tungen erhalten. In  Breslau  lasse ich drucken: „In d icem  sermonum 
sacrorum  in pericopas evangelicas habitorum  una cum  appendice 
observationum  nostris tem poribus accom odatarum  autore Phileu- 
terio Polono“ . Von dem  ich aber nicht weiß, ob es nächste Ostern 
herauskom m en wird. Auch schicke ich nach H alle m it „U nter
haltungen m it G ott auf jeden T ag  in der W oche nach D. E rn estis76) 
Predigten in drei Abschnitten, “ welche beiden Schriften ich Ihnen 
zuschicken werde und m ir d afür Ihre B ibliothek  der K irch en
geschichte gehorsam st ausbitte. Zwei Todesfälle haben w ir in 
unserer N achbarschaft erfahren. Zu Freihan  in Schlesien starb 
den 7. Ja n u a r der H. P asto r Joppich . E r  w ar in sechs Tagen ge
sund, krank und tot. Und zu L issa  der H . D iakonus und K reis
senior Prüfer, ein ganz vortrefflicher Mann und sehr guter Prediger, 
D urch ihn wurden alle Kom m issionen besorgt. Ich  sehne mich 
herzlich nach einem B rie f von Ihnen. B is Ju b ila te  möchts wohl 
zu lange sein. Und die Breslauer Buchhändler lassen die B riefe 
gern verjähren. Durch H. Giese oder durch den H. Inspektor 
W eihe in Bunzlau könnte es am  leichtesten geschehen. Ich  habe

75a) Christ. Gotth. Salzm ann (1744 — 18 1 1 ) ,  der bekannte 
Pädagoge, seit 18 7 1  Religionslehrer am  Philantropin in Dessau.

76) Jo h . A ugust E rnesti (1707 — 17 8 1) , seit 1759  ordentl. 
Professor der Theologie in Leipzig.
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je tzt die zwei ersten Bände Ih rer A ctorum  gelesen und viel gelernt. 
Ich em pfehle m ich bestens zu fernerem  W ohlwollen. Ju trosch in , 
den 28. F eb ru ar 17 8 3 .77)

XXXIII Buchhändler Mich. Groll an Christian Wilh. Schneider.
Ich  und meine M itbrüder erkennen es m it dem größten D ank, 

daß E w . Hochw. unsere Schriften Dero A cta  historico-ecclesiastica 
einverleiben .78) E s  ist bei aller Verfolgung und U nterdrückung 
ein Trost fü r uns, daß sich unparteiische, rechtschaffene M änner 
finden, die sich unserer Sache annehmen. Denn außer Ew . Hochw. 
tu t dieses auch H. D. Büsching78a) auf eine recht ausnehm ende A rt. 
Ich habe in Leipzig ein M anuskript liegen, das von dort Ew . Hochwr. 
soll übersendet werden. E s  sind Anm erkungen über das in Dero 
A ctis w eitläufig  angezeigte K irchenrecht des H. Prof. Scheide
mantel, die ich eben wollte drucken lassen. Diese können ganz in 
die A cta  kommen. F ü r mich wollte ich gegen E rsta ttu n g  der 
Druckkosten 200 Sonderabdrucke ausbitten. Ich werde mit 
m ehrerem  aufw arten können, das eine Aufnahm e in die A cta  v e r
dient. Die so genannte U nparteiische N achricht werde ich nach
senden.79) Sie enthält die gröbsten Unwahrheiten. E s ist zu be
dauern, daß der Nam e unseres Königs darin so gem ißbraucht 
w ir d . . .  W arschau, den 27. Dezem ber 1783.

XXXIV Buchhändler Mich. Groll an Ch. Wilh. Schneider.
Da es dem deutschen Publikum  nicht anders als angenehm  

sein kann, die so gründliche W iderlegung des von den polnischen 
Provinzen noch nicht angenommenen K irchenrechts zu lesen und 
die drei Privilegien eine öffentliche Bekanntm achung verdienen, 
auch alle K äu fer des Kirchenrechts die W iderlegung desselben 
m it Begierde kaufen werden, so wird es ganz gut sein, wenn der 
A bdruck davon bis zur künftigen Ostermesse befördert wird. 
Beiliegend habe ich die Ehre, die so genannte U nparteiische N ach
richt, bei welcher unsere grausam en Verfolger und Lästerer den 
Nam en unseres besten Königs so sehr gem ißbraucht haben, zu 
übersenden. Gegen dieses mit Unwahrheit überstopfte Buch, 
welches zur Richtschnur für die lutherischen Gemeinden dienen 
soll, hat das jetzige Kirchenkollegium  unter dem 30. Dezem ber 
1783 ein M em orial übergeben, worin es auf das bescheidenste 
vorgestellt, daß es dieses Buch, ohne Ehre und Gewissen zu ver-

77) Vergl. die Briefe vom  Ja n u a r und Februar 178 3  aus W ar
schau, A cta  hist, eccles. n. t. V I I I ,  4 2 5 —827.

78) Vergl. Urkunden und N achrichten betreffend die b is
herigen M ißhelligkeiten unter den D issidenten in Polen, besonders 
unter den Vorstehern und Gliedern der lutherischen Gemeinde zu 
W arschau. A cta  hist, eccles. n. t. IX ,  507 546, 390 -7 0 3 , 757 —
843 . 9 3 4 - i o 8 °-

78a) Anton Friedrich Biisching ( 17 2 4 — 1793), O berkonsisto- 
rialrat und Direktor des Grauen Klosters zu Berlin, bekannter 
Vielschreiber.

79) Die U nparteiische N achricht hat Schneider veröffentlicht 
A cta  X , 3 8 5 - 4 4 1 ,  3 5 6 -6 0 4 , 7 1 3 - 7 5 0 .
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letzen, nicht annehmen könne.80) Ich lasse je tzt den ganzen Akt 
hierüber den ich in authentischer Kopie vor mir habe, abschreiben 
und werde ihn nächstens senden. Vielleicht kann es noch dem 
bis zur Messe herausgegebenen Stück  der A cta  zu Ende einverleibt 
werden. W ir haben die ganze Kom m ission wegen ihrer abgefaßten 
Konklusion, welche in der K irchenverw altung S. 12 9 — 146 stehet, 
in das königliche Assessorialgericht geladen, auch den Oberst von 
Königsfels 8I) und die Druckerei der Piaristen, den V erfasser der 
rn p arteiisch en  Nachrichten anzuzeigen. Unsere Gegner haben 
wegen des dagegen eingelegten Manifestes, das in der K irchen
verw altung S. 14 9 — 169 steht, den Deputierten, von dem cs gelegt 
worden ist, vorgeladen. Diese Sache wird im nächsten M onat 
Vorkommen. Ihren ersten Anfall au f uns haben w ir vorgestern 
in diesem höchsten Gericht, in welchem  die von uns gemachten 
Vorladungen als legal erkannt worden sind, glücklich abgewendet. 
Uber die Unparteiische Geschichte und über die Unparteiische 
N achricht hat H. D. Biisching m it seiner bekannten unparteiischen 
Freim ütigkeit in den geographischen Nachrichten seine Gedanken 
geäußert und versprochen, noch um ständlicher sich darüber heraus
zulassen. H. Pastor Cerulli hätte allerdings besser getan, wenn 
er sich in die Um stände gefunden hätte. Den Abend noch vor 
seiner Abreise nach Dabno ging noch in die Sitzung zu meinen 
Kollegen und erm ahnte sie, ihm Vorstellung dieserhalb machen 
zu lassen. Fis wurden auch zwei Glieder des Kirchenkollegium s 
an ihn deputiert, denen er das Nachgeben versprach. U nglück
licherweise aber blieb er bei seiner Meinung. Das Strafdekret 
konnte so wenig an ihm  als an uns vollzogen werden. Uns be
treffend gestattete es die Regierung nicht, und er wurde nach 
Niemirow in der U kraine in der W ojw odschaft B raclaw  als Pastor 
berufen, woselbst er sein Am t sowohl bei den Lutheranern als 
Reform ierten m it beiderseitiger Zufriedenheit verw altet. Die 
Gemeinen haben sich cum politicis vereiniget und von jeder Kon
fession zwei Personen zu Ältesten gew ählt. Wegen des zu ver
anstaltenden Abdrucks der Anm erkungen werde zu niemandem 
sprechen, wo sie gedruckt und durch wen sie dazu befördert sind.

Ich bin auf den K ontrakten  in Dabno gewesen und krank vor 
acht Tagen zurückkom m en, habe auch bis heute noch Arznei 
nehmen müssen. Die Unparteiische Geschichte und die Unpar-

80) Das unruhige W arschauer Kirchenkollegium  (Jannaschi, 
Neumann, Scherni, B öttger und Fischer) richtete am 30. Dezember 
1783 einen Protest an den König. „D a s  auf Ew . M a j. Befehl und 
Kosten gedruckte Buch, Unparteiische N achrichten’ ist uns zur 
Einverleibung ins A rchiv von dem K onsistorium  eingehändigt, 
Ingleichen hat es der Senior H. Peter Tepper erhalten, daß es zur 
Verewigung der Schande unserer ausgesöhnten M itbrüder unter 
das Kreuz der Kirche gelegt werden soll. Erlauben Ew . M aj., daß 
wir beides bis nach der masurischen Partikularsynode ablehnen“ . 
Trotz einer Mahnung des Konsistorium s vom  18. Februar 1:784 
zum Gehorsam blieb am 24. Februar das Kirchenkollegium  bei 
seiner Stellung.

81) In einem Schreiben an die Synode zu Sielec (Jun i 178 1) 
hatte der Oberst von Königsfels sein Seniorat niedergelegt. A cta 
V I II , 280. Vergl. auch IX , T028.
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teiische N achricht haben einerlei Verfasser. In  beiden herrschen 
W idersprüche, obschon sie beide in ein Buch  zusammengeschmolzen 
sind. D ie 200 Exem plare  von den Anm erkungen kann H. W itte
kind eingepackt an H. H ärtel in Leipzig abgehen lassen.

XXXV Joh. Michael Bernhardt an Schneider.
W ie sehr bedaure ich, daß meine M anuskripte nicht nur so 

lange unterwegs verw eilet, sondern vorzüglich, daß sie Ihnen auch 
so v ie l unnötiges Porto verursacht haben. Und das erfuhr ich 
erst letzte Ostern, da mein B ruder in Saalfeld t m ir Ihre geehrteste 
Zuschrift an ihn m itschickte. Indessen ists m ir doch lieb, daß 
sie nun in Ihren so treuen H änden sind. Sie meinen wohl, daß es 
nun m it den B riefen  über unser Gesetzbuch zu spät sein möchte. 
Ich  sollt es aber kaum  glauben. Denn bis dato ists wenigstens in 
Großpolen noch nicht endgültig angenommen. E s  sind auch gegen 
die zweite A uflage eben so viele  Einw endungen aufs neue ein
geschickt, z. T. davon die vorzüglichsten gedruckt und m it sehr 
vielem  B eifa ll aufgenom m en worden. In  W arschau siehts auch 
je tzt wieder sehr unruhig aus. Die abgesetzten K irchenältesten 
haben den Generalsenior K opp, den Grafen von U n ru h 82) und 
H. von K aufm ann wegen offenbarer Parteilichkeit vor dem collegio 
m ixto  zu W arschau öffentlich verk lagt. Sie wurden zitiert, er
schienen nicht, und jed er wurde zur Erlegung einer Strafe  von 
65 D ukaten  verurteilt und ihnen anbefohlen, daß sie sich bis nach 
ausgem achter Sache aller Am tsverrichtungen gänzlich enthalten 
sollten. Glauben Sie daher sicherlich, daß es bis zur allgemeinen 
Annahm e des Gesetzbuches noch gute Zeit haben wird. Befinden 
Sie es folglich  noch für gut, meine B riefe  in V erlag zu geben, so 
bäte ich nur, daß Sie jede Nam ensanzeige durch einzelne B uch 
staben, auch versteckte auf dem T itel gänzlich ausstreichen ließen, 
Ich  w ollte die folgenden alsdann sofort nachschicken. H ier weiß 
es niem and, daß ich sie geschrieben, und es w ürde auch niem and 
auf m ich raten. Je tz t  gehen unsere H äupter alle wieder nach 
W arschau. Von einem K onvent und Synode, dazu es schon 
längst wieder Zeit wäre, hört m an noch gar nichts, und eben dies 
beweist, daß es m it dem Gesetzbuche noch gew altig hängt. Unser 
K reis h at sich au f der letzten Synode zu F rau stad t dagegen im 
Grod m anifestiert, davon ich Ihnen, wenn Sie es verlangen, eine 
A bschrift senden kann. Dasselbe haben auch andere K reise getan, 
und alle in Großpolen bestehen darauf, es solange nicht anzu
nehmen, bis es die nötige Abänderung erfährt.

V or die in den 68. Teil der A ctorum  geschehene Einrückung 
m einer um ständlichen N achricht von der hiesigen K irche 83) danke 
ich Ihnen ganz gehorsam st. Sie hat hier überall B e ifa ll erhalten. 
D aher w ill Ihnen zu eben diesem Gebrauch noch zwei Beilagen  
zuschicken, davon wenigstens die erste w ichtig sein wird. Und 
hier ists, wo ich Sie recht angelegentlich bitten wollte, daß Sie 
doch die väterliche Sorgfalt über sich nehmen und den besonderen 
A bdruck  dieser um ständlichen N achricht unter meinem Namen

82) A lexander von Unruh (1726  — 1806), E rbh err auf K arge, 
1764 A m tshauptm ann von H am m erstein, 1790 Generalm ünzdirektor.

83) U m ständliche N achricht von der K irche zu Jutrosch in  
A cta  hist, eccles. n. t. I X ,  4 2 5 —448.
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und, wenns sein muß, auch auf meine Kosten nebst den beiden 
Beilagen besorgen möchten. Ich  denke nicht, daß der Druck 
derselben mir v ie l über einen D ukaten kosten sollte, und den würde 
mein B ruder in Saalfeld  gern für mich einstweilen auslegen, und 
ich würde meinen Kirchkindern dam it nicht nur eine sehr große 
Freude machen, sondern auch leicht wieder zu meinem Gelde 
kommen. Ich  weiß, daß, wenn es tunlich ist, Sie mir die B itte  
nicht abschlagen. Ich  schicke diesen B rie f m it Einschluß an H.
Archidiakonus Giese bis Görlitz und werde auch noch vier Groschen 
beilegen, dam it er wenigstens bis Leipzig frei geht. Vergeben 
Sie mir, daß ich Ihnen letztens so viele  Kosten verursacht. Ich 
will Ihnen in die A cta  dafür auch recht viele B eiträge  liefern.
W üßte ich, daß Sie nach Fran kfu rt a. O. korrespondieren, so er
suchte ich Sie, B riefe  für mich an den dortigen H. Inspektor Löffler 
zu senden. Auch hat sich H. J .  Friedrich  Korn, der Altere, in 
Breslau erboten, alle B riefe und Pakete in Leipzig an sich zu 
nehmen und zu besorgen. Vielleicht fügt es Gott, daß ich Ihnen 
bald näher komme. W egen meiner heranwachsenden drei Söhne 
wünschte ich es wenigstens recht sehr. Ihre B ibliothek habe ich 
zweimal hinter einander gelesen, um wo möglich recht viel daraus 
zu b e h a lte n ...  Jutrosch in , den 29. Mai 1784. *

XXXVI. Groll an Christ. Wilh. Schneider.
Ew . Hochw. sehr Schätzbares unter dem 3. Mai d. J .  ist mir 

sehr spät aus Leipzig in einem P ack  gesandt worden. U nter dieser 
Zeit kam  des H. K onsistorialrats D . Büsching W e rk 84) heraus, 
welches das wahre und hauptsächlichste von unseren unseligen 
Streitigkeiten enthält, wozu das 23. S tück seines W ochenblattes 
von diesem Ja h re  dienet. Ich  bin bald darau f nach L itauen  gereist, 
wo ich noch bis Ende dieses Jah res diese W ochen bleibe, und so 
unterblieb eine A ntw ort. Je tzo , da ich Ihnen den beiliegenden 
A bdruck eines A ktes der auf diesem nun geendigten Reichstage 
geschlossenen Konstitutionen zum besten der ev. Gemeinden 
Augsburger Konfession senden kann, der zum Bew eis dienet, 
daß die Reichsstände die B ürger nicht wollen unterdrücken lassen, 
halte ich es für P flicht, mich der schuldig gebliebenen A ntw ort 
zu entledigen, und lege zugleich das A ttestat bei, das uns die Gemeine 
in einer den 1 1 .  Mai gehaltenen Versam m lung öffentlich erteilt 
hat. D a unsere Verfolger und ungerechten R ichter, die Herren 
Kom m issare der sogenannten Synodalkom m ission, merken können, 
daß dieser A k t nicht nur zu unserer Rechtfertigung, sondern auch 
zu ihrer Beschäm ung und der Gewinnung des Prozesses dienen 
kann, auch da w ir schon ein Kondem nat über sie erhalten haben, 
weil sie sich nicht trauten, sich m it uns zu richten, so haben sie 
sich bei dem russischen Gesandten die zwei drohenden Noten an 
den conseil perm anent ausgew irkt, w orauf dieser die Resolution 
gab, wie in der H am burger Zeitung stehet, daß die Synodal- und 
K onsistorialdekrete m it H ilfe des brachii m ilitaris sollen aus-

84) N euste Geschichte der Evangelischen beider Konfessionen 
im  Königreiche Polen von 1768 — 178 3  nebst der besonderen Ge
schichte der lutherischen Gemeinde in W arschau. H alle 1784. 
Steht auch im  18 . Teil des Büschingschen Magazins.

Deutsche Wissensch. Zeitschr. f. Polen. Heft 12. 1928. 8
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geführt werden. Und dieses ist es, was durch die jetzige K o n 
stitution (sie liegt hier bei und kann wie der R echtfertigungsakt 
in die A cta  hist. eccl. kommen) wieder aufgehoben worden ist.

Die Unparteiische N achricht ist weder von unserer Gemeine 
noch von einer anderen angenom m en worden. Die dam als durch 
H. Härtel übersandten Schriften b itte ich durch diesen mir w ieder 
aus, da die Anmerkungen schon in der Büschingschen Schrift 
stehen. In der Sache des Freiherrn von Mortczini 85) habe ich 
noch keine völlige A ufklärung bekommen. Ich habe die parteiische 
Schrift wider ihn gelesen, die der Prof. K raus in Königsberg hat 
drucken lassen, und nun habe ich auch hier seine Verantwortung 
darauf bekommen. Ich denke dabei so. Der Freiherr möchte be
schaffen sein wie er will, so ist doch die Gemeine zu Kauen zu 
gewaltsam  behandelt worden und das durch eben die Bürgerunter
drücker und Verfolger, Herrn Friese und dergleichen. Dieser Mann 
ist von Geburt weder Bürger noch Edelm ann. Sein V ater der 
H ofrat, seit 1775 von Friese,86) Korrespondent des hamburgischen 
unparteiischen Korrespondenten, hat ihn, da er noch in W arschau 
inform ierte, außer der Ehe gezeugt, und seine M utter hat ihn an 
keinem allzu reinem Orte heimlich zur W elt gebracht.. Dieser 
Mensch ist nun die P lage so vieler rechtschaffenen Leute worden, 
hat, was noch ärger, seinen König und Herrn hintergangen und 
das Band der Einigkeit, wom it die Dissidenten beider Konfessionen 
200 Ja h re  lang vereinigt waren, zerreißen helfen. Der Freiherr 
hat ihn auf diese A rt nun öffentlich bekannt gemacht. E r hat 
sein wahres Porträt geliefert. Was der K abinettssekretär an uns 
begangen hat, ist abscheuenswert. E r  hat in unserem Namen 
eine B ittsch rift aufgesetzt, die w ir hätten sollen dem Könige über
geben. Diese hat er uns nicht vorgezeigt, und wo er es getan hätte, 
so konnten wir, ohne uns selbst anzuklagen, sie nicht annehmen 
und dem Könige übergeben. Und er ist doch so unverschäm t ge
wesen und hat in der sog. Unparteiischen Nachricht geschrieben, 
w ir wären schon bereit, sie dem Könige zu übergeben, und sie auch 
in den Beilagen zu dem ganzen Lügengewebe mit abdrucken lassen. 
Es ist wahr, er ist zweim al bei mir gewesen, mich zu bereden, 
daß w ir uns durch eine B ittsch rift dem Könige unbedingt unter
werfen und um Verzeihung bitten sollten. Ich hatte ihm aber 
geantw ortet: „S a g e n  Sie dem Könige, der mich persönlich so viele 
Jah re  lang kennt und weiß, was ich zum Besten der N ation und 
seines Throns unternommen habe, daß ich bereit bin, Gut und 
Blut für ihn zu lassen, aber für Handlungen um Verzeihung zu 
bitten, die w ir nicht begangen haben, wäre eine Unm öglichkeit. 
Denn so bald w ir dieses täten, würden wir uns alles dessen schuldig 
machen, wessen man uns fälschlich beschuldigt h a t .“  Ganz gewiß 
hat er dieses S. Maj. nicht gesagt. W ie hätte er sonst die B itt
schrift können drucken lassen ? Der General Goltz und der G raf 
Unruh waren hier in Grodno. Sie haben aber das nun schon wieder

85) tlb er diesen geistlichen Abenteurer vergl. A cta hist, eccles.
n. t. X , 305 370 und W otschke, Niedersächsische M itarbeiter
an den Acta. Zeitschrift für niedersächsische Kirchengeschichte 
1927, S. 56.

86) Von diesem H ofrat Christian Gottlieb von Friese erschien 
1786 in Breslau der erste Teil seiner Kirchengeschichte Polens.
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neu gedruckte Kirchenrecht nicht zum Vorschein gebracht und 
durch die Konstitution sind sie außer Stand gesetzt worden, die 
projektierte allgemeine Kasse zustande zu bringen. Grodno, den 
15 . N ovem ber 1784.

XXXV! 1, Joh. Michael Bernhardt an Schneider.
Beinahe weiß ich es selbst nicht mehr, wie lange es schon her 

sein mag, daß ich die Ehre gehabt habe, an Ew. Hochw. zu schreiben. 
Als ich vorm Ja h re  meine B riefe  über unser Gesetzbuch durch 
Ihre sorgfältige Güte wieder zurückerhielt, da plagte mich die 
Hypochondrie so sehr, daß ich ein ganzes Ja h r  hindurch keine 
Eeder in die Hand nahm. Je tz t  bin ich von diesem fürchterlichen 
Obel frei, «und da ich auch in kränklichen, Um ständen nicht au f
gehört habe, auf öffentliche Religionsbegebenheiten in unserem 
Lande aufm erksam  zu sein, so eile ich, um die davon gesam m elten 
zuverlässigen Nachrichten ihnen sogleich m itzuteilen. D a dies 
aber außer der Messezeit geschieht, werden Sie mir es glitigst 
vergeben, wenn der Einschluß einiges Porto verursacht. Ich denke, 
der Inhalt desselben wird den Verleger der A cta schadlos genug 
halten. Sie sind so gütig gewesen und haben mir drei Stücke von 
diesem gemeinnützigen Buche zum Geschenk zugeschickt. Ich  
danke dafür ganz gehorsam st. Könnte ich denn nicht nächste 
Messe durch einen Breslauer Buchhändler die neusten Bände 
davon um halben Preis erhalten ? Ich wollte das davon Geschenkte 
gewiß durch wichtige Beiträge zu verdienen suchen. Noch in 
diesem Monat habe ich meinem Bruder in Saalfeld  87) eine kurze 
N achricht von unserem neusten Religionszustande zugeschickt 
und ihn ersucht, sie Ihnen durch die nächste Gelegenheit zu über
senden. Ich weiß aber nicht, ob es schon geschehen ist. Aus der 
je tzt folgenden ziemlich starken Beilage werden Ew . Hochw. 
ersehen, daß ich noch mit dem aufrichtigsten Herzen an Ihre 
öffentlichen schriftlichen A rbeiten denke und daß es mir wenigsten 
nicht am guten W illen fehlt, meinen B eitrag  dazu so interessant 
wie möglich zu m achen.88) E rst gestern verrichtete die V isitations
kommission ihren hohen A u ftrag  bei meiner Kirche. Untersuchung 
der Kirchen- und Beichtbücher, der jährlichen Rechnungen, der 
der K irche gehörenden Sachen, N achfrage wegen des gegenseitigen 
Verhältnisses der Gemeinde mit ihrem Pastor, Besorgung des 
kirchlichen W ohls in bew irkter Auslösung der Pfarrgelder, Be- 
suchung der Schule m achte das ganze w ichtige Geschäft der
selben aus, das sie bei uns unentgeltlich verrichtete.

87) Saalfeld , den dritten Epiphaniassonntag A rchidiakonus 
B ernhardt: „B a ld  nach E ingan g des mit den Actis an mich be
förderten Jutrosch iner B riefs lief ein anderer ebendaher ein, der 
zwar früher datiert, aber verm utlich auf der Post irre gegangen 
war, dessen Beilagen, die polnischen Dissidentenirrungen be
treffend, für Sie bestim m t sind. Verm utlich wird mein B ruder 
mit seinen Nachrichten zu spät kommen. Denn wie ich aus den 
Actis sehe, haben Sie ganz andere und frühere Quellen, aus denen 
Sie schöpfen. E r  muß auch nicht wissen, was H. Biisching davon 
bekannt gem acht h a t .“

88) Vergl. Religionsneuigkeiten aus Großpolen in Auszügen 
aus Briefen. A cta  hist, eccles. n. t. X i ,  484 — 506.
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Noch darf ich nicht vergessen, daß die D issidenten auf dein 
Reichstage zu Grodno 1784  das große Vorrecht erhalten haben, 
alle W iderspenstigen oder die, die kirchlichen A bgabe nicht ge
hörig entrichten, durch obrigkeitliche G ew alt und auf den Fall, 
daß diese nicht zureicht, durch m ilitärische E xek u tion  zum Gehor
sam bringen zu lassen* E rst  ganz neulich hat m an davon in einem 
anderen Kreise eine Probe erhalten. E in  A dliger wollte den zitierten 
Pastor nicht in das Konsistorium  reisen lassen. E r  wurde zu 
6000 M. Strafe  und zu sechswöchentlichem  Sitzen im  Turm  ver
dam m t, und der Prediger mußte in der N acht flüchtig  werden, 
sonst wäre er den Tag darauf durch Soldaten aus dem  adligen 
Schloß abgeholt worden. In  unserem  Kreise h at der Pastor 
H a sc h k e 89) zu Koschm in au f der letzten Synode wegen seines 
außerordentlich schlechten Betragens seine E ntlassung erhalten. 
D er P asto r M arggraf zu Szernewow 90) ist seiner E n tlassu n g sehr 
nahe. Seine ganze Gem einde erschien auf der letzten Synode 
wider ihn k lagbar, beschuldigte ihn, daß er niem als studiere, offen
bare Irrtüm er au f der K anzel vortrüge und einen schlechten W andel 
führe. A u f der Synode gab er selbst durch seine Verteidigung 
das größte Ä rgernis. E ine Kom m ission wird in diesem Monat 
sein Sch icksal entscheiden. Doch ich schreibe Ihnen wohl schon 
zu v i e l . . .  Ju trosch in , den 18 . N ovem ber 1785.

XXXVIII. Groll an Christ. Willi. Schneider.
W enn der hiesige gedungene Korrespondent des ham bur- 

gischen unparteiischen Korrespondenten, einer von  den hiesigen 
Edelleuten, die keine Possession haben, die m an also m it dem so
genannten leonischen A del vergleichen kann, was in der letzten 
Synode hier vorgegangen ist, was auf seine verw irrten  Verm utungen 
sich gründet, vorstellet, so werden E w . Hochw. aus der A nlage 
selbst sich von dem  überzeugen können, was die vier und nicht 
zwei Gemeinden von dem Könige und dessen im m erwährendem  
Rate zu ihrer Sicherheit zu erlangen suchen.91) D a diese Synode 
so illegal gehalten worden ist als die einseitige Generalsynode zu 
W engrow 1782 , so w ird sie eben so wenig anerkannt als diese. E s 
ist w ahr, man sucht je tzt die Irrungen durch einen Vergleich zu 
heben. K om m t m an aber da nicht überein, so bleiben die bürger
lichen Gemeinden bei ihrer B itte  an den Conseil. H. Ringeltaube, 
der A nfänger und bis zu seinem A bzug U nterhalter der Unruhe 
in der Gemeine, ist den 15 . dieses nach Oels abgefahren. 92) Noch 
in der Synode w ar er so dreist zu erklären, die Gem eine wäre 
geteilt, da er doch nicht mehr als 25 Leute  noch au f seiner Seite

89) Jo h . T rau gott H aschke aus M arklissa, seit dem 5. Dez. 
1766 Student in Leipzig, am  9. Oktober 178 3  vom  Senior K opp 
für Koschm in ordiniert.

90) M artin A ugust M arggraf aus Schwiebus, am  16 . A pril 
1776  ordiniert, 1779  Pastor in W reschen, 1782  in Schwarzenau.

91) V orstellung der vier ev. Gemeinden in W arschau, Golen- 
dzinow m it Prag, W engrow und Neuhof an den K önig  und im m er
währenden Staatsra t A cta  hist. eccl. n. t. X I ,  S. 442 — 483. Des 
Königs A ntw ort vom  3. Ja n u a r  1786  X I ,  S. 6 3 1 — 634.

92) B reslau, den 12 . Septem ber 1786  H ieronym us Scholtz: 
,,'Xuf •, H. Ringeltaube, ist -bei seinem  Abzüge aus W arschau ein

- r ’- ■■
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hatte, unter denen die unbedeutendsten aus der Gemeine sich 
befanden. Diese haben ihm auch das Geleit gegeben. Ich bitte 
die Vorstellung, die hier kom mt, den A ctis e in z u ve rle ib e n ... 
W arschau, den 22. N ovem ber 1785.

XXXIX. Joh. Michael Bernhardt an Schneider.
Verm utlich werden FNv. Hochw. mir die Freude machen, bei 

der nächsten Meßgelegenheit mich wissen zu lassen, ob mein letztes 
Paket, das ich vor drei Wochen an Sie abgehen ließ, in Ihre Hände 
gekommen. Ich  hoffe, daß die überschickten Nachrichten ange
nehm gewesen sind. Ich  habe aber noch nicht gefunden, daß Sie 
davon öffentlichen Gebrauch gem acht hätten. Seitdem  habe ich 
den ersten Band von meinen Beiträgen zur polnischen K irch en
geschichte geschrieben, davon ich Ihnen das erste Stück zu über
reichen die Eh re habe. Ich wünschte freilich, daß sich dazu durch 
Ihre gütigste Verm ittlung ein Verleger finden möchte. Sollte das 
aber nicht sein, so werden Sie am besten entscheiden können, 
ob diese Beiträge für Ihre A cta  zweckm äßig genug sind. Für deren 
Abnahm e dürfte keinem  Verleger bange sein, weil ich selbst schon 
die Subskription auf hundert Exem p lare  in Händen habe. Die 
beiden anderen Stücke des ersten Bandes sind noch je tzt in den 
Händen des H. D. Büsching in Berlin, dessen neuste Geschichte 
der Dissidenten in Polen den H auptinhalt derselben ausm acht, 
ln A bsicht des ersten Stücks riet er m it selbst, daß ich es Ihnen für 
die A cta  einschicken sollte. Ich  gehe deshalb den mir vor einigen 
Jah ren  vorgezeichneten W eg und schicke das M anuskript an die 
Reichische Buchhandlung in Leipzig, durch die es sicher zu Ihnen 
kommen wird.

Von unseren gegenwärtigen Unruhen und Gährungen v e r
liere ich nicht gern ein W ort,93) Die nächste Svnode ist vereitelt 
worden. Man hat schon in und außer dem Bojanow oer Kreise 
außerordentliche Konferenzen und Konvente gehalten, alles zu 
dem Ende, daß der Bürgerstand in Großpolen seinen eigenen 
Generalsenior haben soll, daß ein anderes Konsistorium  errichtet, 
ein anderer neuer geistlicher Generalsenior an Gerlachs 94) Stelle 
erw ählt werden soll. Der R itterstand will hier Prediger beschul
digen, daß sie die V erfasser von M anifesten wider denselben wären. 
S?irne, ein kleiner Ort unweit Raw itsch, baut eine evangelische 
Kirche und hat sich alles im Grod zu Kosten bestätigen lassen. 
Nun stehen also in einer deutschen Meile drei Kirchen. Eine selt- 

ame Erscheinung in Polen. Koscjim in gehet ein und die K irche

häßliches Gedicht verfertigt und geschrieben herumgegangen. 
Aus der ersten Strophe kann man auf die übrigen schließen: 

Erhebet eure Stim m , singt Frc.udenlieder!
Der Zänker zieht nunm ehro von euch wieder,
Der Friedensstörer, der euch wollt verkaufen.

O laßt ihn laufen“ !
9:1) Vergl. die Beschlüsse der L issaer Konferenz vom  7. und 

8. März 178 6 .. A cta  X I ,  1049 — t o ö o .
91) A uf der Fraustadter Provinzialsynode hatte Kopp das 

Seniorat niedergelegt. An seine Stelle w ar der Fraustadter P astor 
Christian B alth asar Gerlach gewählt worden. Schon am 1. April 1788

starb 01 Reichsuniversität Pose
Geographisches Institut
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kom m t nach Ooberschütz, Krotoschin nahe an Zdunv bekom m t 
auch eine Kirche. Äußerlich w ächst also das Reich Gottes, aber 
desto mehr nim m ts innerlich ab, selbst unter denen, die es bauen 
sollten. Sie sind fast alle wider einander. E s fehlt an Subordination 
und wie überhaupt in Polen an guter Ordnung. Soll ich mehr 
schreiben ? Es sei genug mit diesem Fragm ent. W ollen Sie es ohne 
meinen Namen einrücken, so sei es darum . Es w ird noch mehr 
w ahr werden, als man befürchtet hat, daß es eintreffen möchte. 
In W arschau hat man nachd em  neuen evangelischen Prediger sla) 
schon zweimal in den W agen geschossen. Wie sicher können Sie 
in dem lieben Thüringen gehen und fahren. Unser Senior Ja k o b i95) 
wird auf dem nächsten Konvente sein Seniorat niederlegen. H ier 
an der schlesichen Grenze leben w ir noch am  ruhigsten. Der Kreis 
will zwar, die Prediger sollen sich mit dem jetzigen Konsistorio- 
und Generalsenior gar nicht befassen, aber nur die W idriggesinnten 
richten sich danach. Seien Sie doch so gütig und antw orten Sie 
mir einm al über Saalfeld. Ich wollte mir gern die neusten B ände 
von den Actis anschaffen, ich w arte aber im m er noch auf Antw ort 
aus ihrem Verlage. Gönnen Sie mir ferner Ihre Gewogenheit. 
Jutrosch in , den 27. März 1786.

XL. Job. Michael Bernhardt an Schneider.
Ich sende einen neuen Beitrag, von welchem Sie den besten 

Gebrauch zu machen wissen werden. Die A cta  nostri tem poris 
wären m ir vor einen Louisdor nicht zu teuer, aber der Verleger 
hat sich noch nicht erklärt. Vergessen Sie mich gütigst nicht. 
Den 30. d. M. ist Synode in Frau stad t. Der Bojanow oer Kreis 
will den Plan erst dazu vorgelegt wissen, dam it ein jeder Prediger 
sein Gutachten darüber sagen könne. A uf unserem K onvente 
hat der alte H. Pastor Ja k o b i zu Raw itsch sein Seniorat nieder
gelegt. Der H. Prim arius von Geisler in Zdunv ist also nun allein 
Senior. Der Kreis soll nun der Zdunyer heißen. Die D eputierten 
des Kreises auf die nächste Synode sind der H. D iakonus 
Schneider in Raw itsch und der H. Pastor Brühschwein in Görchen. 
Sonst ist bei uns noch alles ruhig. Daß dem G eneralleutnant von 
Goltz gelungen sein sollte, durch den russischen B otsch after dem 
Bürgerstand das Stim m recht auf den Synoden abzusprechen, 
davon wissen wir in Großpolen noch nichts. Der Zdunyer wird 
sichs m it dem Lissaer gewiß nicht absprechen lassen... Jutrosch in , 
den 23. A ugust 1786.

XLI.  Groll an Christ. Willi. Schneider.
Ew. Hochw. sehr schätzbare letzte Zuschrift habe ich seiner 

Zeit erhalten. Ich bin aber seitdem  verschiedene Male verreist 
gewesen, und noch dazu erhielt ich sie in der U kraine. Je tz t  habe 
ich die Ehre, Derselben m it der B eilage zu dienen. Sie enthält 
die A ktenstücke der Unterhandlungen des H. General Goltz und 
des Grafen Unruh mit den Deputierten der hiesigen Gemeinde 
in dem Pala is des russischen Gesandten unter dem Vorsitze des 
Fürsten W ojewoden von Posen A ugust Sulkowski, die sich fru ch t
los zerschlagen haben unter dem Vorwand der obgedachten zwei

u4a) K arl Lud. Gum merich, am  1 4 . März I 7 8 4 im  Breslau ordiniert.
95) Jo h . G ottfried Ja k o b i aus Zaborowo, seit dem  8. Mai 

17 32  Student in Leipzig, 1744 Pastor in Ulbersdorf, 1748 in R aw itsch .
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Herren, denn sie sagten, sie hätten von dem Kitterstand keinen 
A uftrag, sich in Unterhandlungen einzulassen, sie könnten also 
d as Verhandelte nicht u n tersch re ib e n ... W arschau, den 14. März
1 787-

XLI1. Joh. Michael Bernhardt an Schneider.
Wenn ich m it dieser Ostermesse keine Briefe von Ew . Hochw. 

bekom m e, so weiß ich nicht, was an dem langen Stillschweigen 
schuld sein mag. Ich habe schon im vorigen Ja h re  Beiträge zur 
polnischen Kirchengeschichte eingeschickt. Ich weiß aber noch 
nicht, ob Sie dieselben erhalten haben. Sollten Sie in W eim ar 
keinen Verleger gefunden haben, so haben Sie doch die Gewogen
heit, und schicken Sie mir sie über Breslau zurück. Ich kann sie 
in Fran kfu rt a. O. gedruckt bekommen. H ier ist alles ruhig, nur 
bei m ir nicht. Der hiesige Propst treibt die Proselytenm acherei 
au fs ärgste. E rst im März mußte ich mich, von ihm verklagt, 
persönlich im Konsistorio verteidigen, und jetzt .will er mich im 
Cirod verklagen. Ich bin des Seufzens müde und wünschte einen 
R uf anderswohin jetzt sehnlicher als je. Sollten Ew . Hochw. 
meiner bei dieser Messe vergessen haben, so b itte um Ihre nächste 
Zuschrift an meinen Bruder, den Archidiakonus in Saalfeld, durch 
den Sie auch diesen Brief erhalten werden. Ich habe lange keine 
A cta gelesen, hoffe aber heut den neusten Band aus Militsch zu 
erhalten. Wird H. Stiftsprediger Weber in W eim ar sein Ver
sprechen halten und Luthers Schriften herausgeben? Ich habe 
an ihn geschrieben, aber keine Antwort erhalten. Gern, gern 
schrieb ich mehr, wenn nur alle unsere kirchlichen Neuigkeiten 
nicht recht eigentlich lokal w ä r e n .. .  Ju trosch in , den >8. April 
1787.

XL 111. Joh. Michael Bernhardt an Schneider.
W äre ich von der mir geschenkten Gewogenheit Ew. Hochw. 

nicht so fest überzeugt, und hätte ich davon nicht schon so viel 
sichere Beweise und schriftliche Zeugnisse in Händen, so müßte 
ich fast glauben, daß Sie mich ganz vergessen hätten, weil ich 
gar nicht mehr so glücklich bin, einen Brief von Ihnen zu erhalten. 
Und doch klopft mir mein Herz, wenn ich das denken soll. Ich 
habe in diesem Ja h re  franco W aldau Beiträge zur polnischen 
Kirchengeschichte an Sie eingeschickt; ich weiß aber noch nicht, 
ob sie bis zu Ihnen gekommen sind. Indessen habe ich in F ran k 
furt a. O. einen Verleger dazu gefunden, und es w äre mir sehr 
lieb, wenn Ew . Hochw. so gütig wären, und sie mir durch meinen 
Bruder, den Archidiakonus in Saalfeld, wieder zurückschickten. 
Eben diesem habe ich unsere neusten Religionsbegebenheiten 
m itgeteilt, und er wird sie Ihnen sicher einsenden. Wie ich höre, 
so nehmen Ihre bewährten A cta  historico-ecclesiastica einen neuen 
Gang, und dann muß ich sie haben. D afür werde ich auch für die
selben recht fleißig arbeiten und mich zu aller Zeit der Ehre immer 
würdiger zu machen s u c h e n ... Jutrosch in , den 4. Septem ber 
178 7 .8«)

s6) In einem weiteren Briefe von diesem Tage dankt der 
Jutroschiner Pastor dem Pastor B eyer zu Schwerborn, daß er 
seiner Nichte, der Tochter des Saalfelder Diakonus, gegenüber 
seiner freundlich gedacht habe. ,,lch  habe nun Ihr herrliches



120 Theodor W otschke.

XLIV. Joh. Michael Bernhardt an Schneider.
E s ist schon sehr lange, daß ich die Eh re nicht gehabt habe, 

an Ew . Hochw. zu schreiben. D as kam  teils von der äußeren Ruhe, 
die unsere K irche in dieser Zeit genossen, teils auch daher, daß 
mich tägliche P rivatarb eiten  m it meinen fünf Söhnen zu sehr 
beschäftigten, als daß ich ausw ärtigen Briefw echsel pflegen konnte, 
wie ich es o ft wünschte. Allein jetzt, da unsere kirchliche V er
fassung wegen des nahen Reichstages große Erw artungen nährt 
und zur Erreichung derselben schon eine D eputation gewählt hat, 
muß ich die Leipziger Ostermesse dazu nutzen, daß ich Ihnen zu 
ganz freiem  Gebrauch laut der beigeschlossenen In lage die wich
tigsten Begebenheiten bekannt gebe. Ich  habe von Ihren neuen 
Urkunden noch keinen B an d  zum Lesen erhalten können.97) Sollte 
ich durch fortgesetzte N achrichten bei dem Verleger so viel v e r
dienen können, daß ich sie von A nfang an gratis bekäm e, so würde 
ich mich darüber sehr freuen. M an hat auch vor einigen Monaten 
Privatschreiben aus L issa  und R a  witsch zur Anregung des E ifers 
in Besorgung des kirchlichen W ohles und zur zweckm äßigen B e 
nutzung der Synoden an fünf Gemeinden, worunter Jutroschin  
auch w ar, zirkulieren lassen. Ich  habe aber noch keinen E rfo lg  
davon erlebt. So viel ist indessen gewiß, daß der bürgerliche Stand 
seinen Generalsenior doch endlich einm al erhält. Unser K o n 
sistorium  zieht sich bei unserer jetzigen .Lage sehr bedächtig zu
rück und m ag vo r dem R eichstage gegen die gehäuften E ingriffe  
der K atholiken  in unsere R echte und Freiheiten gar nichts unter
nehmen, wie das erst das ganz ungeheuerliche A nfragen und die 
Beschwerden von Kem pen bewiesen. Krotoschin, das unter preu
ßischer Regierung steht, hat nun seine eigene K irche und seit 
dem 3. M ärz die Konsistorialerlaubnis, auch einen evangelischen 
Prediger zu wählen, wobei aber der Kreissenior genau darauf 
sehen soll, daß die Kandidaten von unserem Generalsenior ge
prüft und wirkliche Landeskinder sind. Das durch einen schreck
lichen B ran d  verunglückte Zduny, da auch K irche und Schul
häuser in Flam m en aufgingen, verliert dadurch ein ansehnliches 
Filial. Könnten E w . Hochw. der dortigen arm en K irche bei Sere- 
nissimo zu einer K ollekte beförderlich sein, so würde das M ini
sterium  sogleich höheren Orts durch ein Bittschreiben darum 
anhalten. Und d arf ich bitten, daß Sie m ir m it der Post über 
Breslau bald wieder schreiben, so tue ich es auch um deswillen, 
daß den armen Zdunvern bald dadurch eine frohe Aussicht eröffnet

Handbuch ganz d. i. bis zu Ende des K atechism us und unterrichte 
meine fünf ju n gen  danach, habe auch diesen Som m er in der K irche 
darüber katechisiert. Mein W unsch wäre, daß Sie über die so 
m usterhaft erklärten biblischen Stellen uns zugleich ein Sach 
register anfertigen ließen, dam it man nicht so lange suchen müßte. 
Em pfangen Sie den herzlichsten und aufrichtigsten D ank von mir 
aus Polen für dies ganz vortreffliche H andbuch. Außer mir hats 
hier kein Prediger, ob ichs gleich schon genug gepriesen. D as ist, 
man liebt den Schlendrian zu sehr“ .

,97) M it dem Ja h re  1788  waren die A cta  h. e. nostri tem poris 
eingegangen. An ihre Stelle ließ der Eisenacher Generalsuper- 
intenrlent treten : Akten, Urkunden und N achrichten zur neusten 
Kirchengeschichte. Doch sind von ihnen nur drei Bände erschienen.
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wird V or einigen Jah ren  hat des H . R a ts  Döbner in Röm hild 
dritte Tochter einen R egierungsrat als W itw er geheiratet. Is t 
sie Ihnen bekannt? Geht es ihr wohl? Sie w ar fast drei Ja h re  
meine Schülerin, als ich im  H ause ihres V aters In form ator war. 
Der H Stiftsprediger W eber in W eim ar h at wohl sein Vorhaben, 
Luthers Werke heraus zu geben, n icht ins W erk gesetzt. — Ich  
wollte für hiesige Gegenden gern biblische A ndachtsübungen au f 
jeden Tag in der Woche drucken lassen. W ollten Sie nicht die 
Güte haben, mir dazu einen Verleger zu verschaffen  ? H ätte ich 
ihn so b äte 'ich  Sie, die Vorrede dazu zu schreiben. Ich  will Ihnen 
auf die erste Versicherung sofort das M anuskript zuschicken. Von 
Saalfeld  aus erwarte ich m it der nächsten Messe Briefe . Bringe 
ich übers Ja h r  meinen ältesten Sohn zu meinem Bruder, so werde 

) ich die Eh re und Freude haben, auch E w . Hochw. in E isenach 
zu besuchen. Indessen empfehle ich mich. Jutrosch in , den 
15. März 1790.

XLV. Joh'. Michael Bernhardt an Schneider.
H offentlich werden E w . Hochw. auf dem kürzesten Wege, 

den ich noch finden konnte, meinen diesjährigen M eßbericht nebst 
der In lage richtig em pfangen haben. E tw as ganz neues folgt hier, 
das ich nicht bis zur M ichaelism esse kann w arten lassen. E s  ist 
das Z irkular des Generalseniorats vom  3 1 .  März d. J .  auszugs
weise: D a vom  Könige und den Ständen der R epublik  in einem 
U niversal vom  13 . A pril den D issidenten alle ihre Rechte und 
Freiheiten versichert worden und die R epublik  verlangt, solches 
als W ohltat anzuerkennen, als Söhne eines V aterlandes das Beste 
desselben zu befördern, w ir aber dies als eine edle und großmütige 
Handlung anerkennen müssen, so h at das Generalseniorat es für 
P flicht gehalten, daß G ott fü r die bisherige Verschonung von 
Unruhen, für den Eandesfrieden ein öffentliches D ankopfer d ar
gebracht werde. E s  ist hierzu der 29. Ju n i bestim m t. Das ordent
liche Evangelium  am  T age P etri und P auli M atth. 16  wird dabei 
zu Grunde gelegt und auf unsere gegenwärtigen Um stände ange
w andt, um die Gemeinden auf die gute Gesinnung der Stände 
aufm erksam  zu machen. E in  vorgeschriebenes D ankgebet wird nach 
der Predigt verlesen. Auch soll für den Reichstag, so lange er be
steht, eine Fü rb itte  geschehen. A ltdriebitz, den 3 1 .  M ai 1790. 
Daniel Fischer, Generalsenior, M. Jo h . Sturzei, Konsenior, J .  L . 
Kaulfuß, Konsenior. H ier haben Sie den H auptinhalt des heutigen 
Zirkulars zu freiem  Gebrauch. Ich  hoffe, Ihnen und allen recht
schaffenen Predigern des Evangelium s, die den B au  des Reiches 
G ottes wünschen und fördern, dam it eine Freude zu machen. 
Glauben Sie, daß w ir vor einigen Monaten in unserer allerw ich
tigsten  Angelegenheit recht zwischen Fu rch t und H offnung 
schwebten? Gern erklärte ich mich darüber noch näher, wenn 
nicht die Gelegenheit gar zu sehr eilte. Jutrosch in , den 10. Ju n i 
r 7 9 °-

XLVI. Joh. Michael Bernhardt an Schneider.
Ew . Hochw. werden mir es kaum  glauben, daß ich erst gestern 

drei B rie fe  au f einm al nebst Beilagen erhalten habe, wovon der 
erste den 27. A pril 1789, der zweite sogar den 3. Oktober 1788, 
und der dritte  den 8. Oktober 1790 datiert ist. So m achen es leider 
die leidigen B u ch h än d ler! Alles werfen sie auf die Seite, was nicht



122 Theodor W otschke.

in ihr In teresse gehört. Ich  bringe Ihnen aber fü r die so vielfachen 
Geschenke der kirchlichen U rkunden den verbundensten D ank 
und wünsche Ihnen d afür von Grund des H erzens zu allen Arbeiten 
recht v iel S tärke und M unterkeit des Geistes von unserem  gütigen 
Gotte. Es ist schon sehr lange, daß ich Ihnen nicht mehr geschrieben 
habe. Ich  wünschte daher, dam it es des öfteren geschehen könnte, 
daß Sie so gütig wären und die Briefe an mich entweder an H. 
Archidiakonus Giese in Görlitz oder an einen Freund in Züllichau 
oder Breslau  einschlössen. Mit den Buchhändlern ist in diesem 
Ja h re  gar nichts anzufangen. Ich  habe nun durch Ihre Freund
lichkeit den ersten B an d  der Urkunden vollständig. E s  wundert 
mich, daß der zweite nicht aberm als m it dem zehnten Stücke 
schließt. Sie werden je tz t wohl schon w eit in den dritten Band 
hinein sein. Und ich b itte Sie, daß Sie meiner dabei bestens ein
gedenk bleiben. Von dem liederlichen K an d id at Bergm ann aus 
W eim ar stand unter dem 23. A ugust eine A nfrage, und er w ar 
eben als Breslauer Deserteur einige Tage vorher bei mir. Ich 
habe deswegen an H. H eyser nach W eim ar geschrieben, und dieser 
B rief kom m t dabei durch Einschluß an den H. Pastor W agnitz98 *) 
bis H alle. Ich  hörte von dem Tode des H . L ö ffle r")  in Gotha. O wie 
leid w ar es mir um diesen meinen so guten Freund! Hören Sie 
nichts von dem Pastor H . B eyer ?100) Wie gefällt I hnen sein Magazin ? 
Ich habe es noch nicht. Stehen Sie mit ihm im Briefw echsel, so 
könnte ich am sichersten erfahren, ob für eingesandte Arbeiten 
Exem plare erteilt werden. Von unserer K irche füge ich einige 
N achrichten bei, die einen P latz  in den Urkunden finden w erden . . . 
Ju trosch in , den 14 . Septem ber 1792.

D er zweite Pastor in Zduny H. M atthiä, der eine reiche K a u f
m annsw itwe heiratete, hat einen großen Teil der Zdunyschen 
G üter gepachtet und eine Stunde von der S tad t auf einem herr
schaftlichen Schlosse seinen Sitz, ln R aw itsch  waren im vorigen 
Ja h re  wegen der Christnacht große Unruhen. Sie sind zum Glück 
beigelegt. Pastor K aulfuß in B ojanow o wird N achrichten von 
den deutschen K irchen in Polen drucken lassen .101)

98) Heinr. Balthasar W agnitz, Pastor am Zuchthause in H alle, 
gab seit I789 heraus „N eues Jo u rn a l für Pred iger“ .

" )  Jo sias  Friedrich  Löffler (1 752-1 8 1 6 ), I782 Professor in
Fran kfu rt, I789 Generalsuperintendent in Gotha.

10°) Jo h . R ud. G ottlieb  B eyer, Pastor in Schwerborn, seit I790 
in Söm m erda, gab seit I789 heraus „A llgem eines M agazin fü r 
Prediger nach den Bedürfnissen unserer Z e it“ .

101) Über die Schulen der Augsburgischen Konfessionsver
wandten hat er 1790 eine Schrift in Leipzig erscheinen lassen.



Anhang.
Auch andere Zeitschriften, ich nenne nur die seit 1689 er

scheinenden Monatlichen Unterredungen des Gothaer Polyhistor 
Wilhelm Ernst Tentzel und seine Kuriose Bibliothek hatten 
Mitarbeiter im Posener Lande, natürlich Evangelische, die 
damals hier allein .Träger der Kultur und Bildung waren. Aber 
wir kennen ihre Namen nicht. Bei dem Drucke, unter dem sie 
zu seufzen hatten, bei den harten Verfolgungen, die alsbald über 
sie hereinbrachen, wenn sie sich nur ein wenig bemerkbar machten, 
wagten sie nicht, mit ihren Namen hervorzutreten. Wenn sie 
einen Beitrag lieferten, machten sie es zur Bedingung, daß sie 
nicht genannt würden. Deshalb kannten schon ihre Zeitgenossen 
sie nicht, heut deckt ihre Namen erst recht die Nacht. Einen Mit
arbeiter an Tentzels Zeitschriften aber kann ich doch nennen: 
Johann Serenius Chodowiecki, den tüchtigen Lissaer Schulmann, 

dessen lateinische Grammatik bis ins 18. Jahrhundert hinein am 
Comeniusgymnasium gebraucht wurde, den Großonkel des be
rühmten Berliner Kupferstechers. Einige Ausführungen über 
die Verwandtschaft der Worte in den einzelnen Sprachen, die 
Tentzel in den Monatlichen Unterredungen bot, gaben ihm Anlaß, 
an den Gothaer Polyhistor zu schreiben. Ich teile die beiden Briefe, 
die aus seiner Feder mir vorliegen, im folgenden mit. Es ist ordent
lich erschütternd, wie er am Schluß des zweiten Schreibens bittet, 
„um Gotteswillen ihn nicht bloß zu geben“.

Der liebliche Geruch Threr gelehrten und weit gepriesenen 
Unterredungen, mit welchen Sie der gelehrten W elt zu jedermann 
großem Vergnügen bekannt geworden, hat auch unsere polnische 
Grenze erreicht, insbesondere an diesem Ort solche an getroffen , 
die sich an so einem löblichen Unternehm en von seinem  U rsprung 
an  bis auf diesen T ag inniglich ergötzen. Und zwar dieses um  so 
mehr, weil mein hochgeehrter H err nicht nur durch D arstellung einer 
so vortrefflichen Gelehrsam keit in vielen ungemeinen Sachen sa tt- 
samen Unterricht geben, sondern auch durch Ihre preiswürdige 
H um anität einen jedweden einladen, dasjenige, was zu sotanem  
Unternehmen einigermaßen dienet, ungescheut m itzuteilen. W erde 
dem nach mich erkühnen, zwei oder drei Sachen hier auszusetzen, 
die zur Erk lärung gewisser Materien, so ich in Ihren Unterredungen 
gefunden, vielleicht nicht unw ichtig sein werden.
^ t. W as mein hochverehrter H err a. 1689, S. 692 von der 
Ableitung des W ortes Fahne und desselben genauer V erw andt
sch aft mit Ban oder Pan d.. i. Herr urteilen, halte ich allerdings
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vor gut und richtig. Und zwar darum , weil ich dies als unstreitig 
annehme, daß die slavonische Sprache nebst der deutschen eine 
von den ältesten in E u ro pa  ist und sich ehem als sehr weit er
strecket. Und weil die Deutschen m it diesen angrenzenden V öl
kern viel zu tun gehabt, so ist es kein W under, wenn eine Nation 
von der anderen einige W örter geborget, die hernach durch stetigen 
Gebrauch an beiden Seiten kurant geworden. W ir können dieses 
in unserem  Polen gar eigen merken. Denn weil diese Nation durch 
die ständigen K riegs- und Friedenshändel m it Türken und T a r- 
taren sich ehem als viele türkische W orte und Benennungen 
angewöhnt, so müssen selbige denom inationes jetzund in unserer 
Sprache vor gu t polnisch passieren. W eil ich denn merke, daß 
keine Sprache in Europa ist, die m it der polnischen sonderlich 
in Benennung allerlei Gerätschaften und M anufakturen so nahe 
Verw andschaft h at als eben die deutsche, so bin hierdurch desto 
mehr versichert, daß ehem als die slavonische und deutsche Sprache 
eine von der anderen v iel abgeborgt. Und dürfte m an demnach 
die Benennung des W orts Fahne so gar weit her nicht holen, in
dem m an es in der slavonischen Sprache gar füglich finden kann, 
daß, weil eine Fahne ein Zeichen des Obristen oder Regim ents
führers gewesen, der ohne Zweifel Pan genannt w ar, h at diese 
Denomination durch eine kleine Änderung daraus können geleitet 
werden. W obei ich noch dieses erinnere, daß das W ort Pan, ob 
es schon in unserer Sprache prom iscue so wie im  Deutschen H err 
bedeutet, doch auch den höchsten Magnaten in unserem Fände 
gegeben wird.

2. Die Rezension der galanten Beschreibung des Herzogtums 
Grain muß einen jeden höchlich vergnügen. N ur wundere ich mich 
sehr, daß, da der H. V erfasser in A bleitung des W ortes Crain einen 
kürzeren W eg nehmen können, er sowohl sich selbst als den Leser 
m it so obskuren und weitgeholten originibus erm üdet, und je 
tiefer m an in den griechischen und hebräischen T e x t x) geraten, 
je  dunkeier ist die Sache geworden, und deswegen nicht zu ve r
wundern, daß mein geehrter H err an dieser K r it ik  keinen Ge
schm ack gefunden, sondern lieber auf eine deutsche K o n jek tu r 
kommen wollen. Gewiß ist es, daß, indem mein geehrter H err 
den U rsprung des W ortes Crain von den Ucranis und der pol
nischen U kraina herleiten, Sie ziemlich nahe zum  Zwecke kommen, 
doch aber noch nicht den rechten P u n k t erreichen. Denn es blieb 
der Zweifel, wo muß denn U crani oder U kraina hergeleitet werden. 
H ierauf nun einen genügenden Entscheid  zu geben, dürfen w ir 
nur die slavonische Sprache zu R ate  ziehen. K ra j bedeutet ora, 
-extremitas, m argo im perii, K ra in a  eben das, was regio h abita- 
bilis, tractus. Nun wählen Sie, was Sie wollen. Sie werden merken, 
daß die A pplikation sich ungezwungen geben wird. Belieben Sie 
das erste K ra j, w ird es nicht ungereim t sein zu sagen, Crain heiße 
eine Grenze, wie heut zu Tage die M ark Brandenburg. Doch 
wird Ihnen vielleicht das andere besser anstehen, welches regionem 
oder tractum  bedeutet, daß es näm lich in solchem  Verstände 
kann genommen werden wie in Frankreich  die Provence oder *)

*) Die Etym ologie verfuh r dam als ganz w illkürlich und un
wissenschaftlich, leitete besonders gern aus dem Hebräischen, das 
für die U rsprache galt, W orte ab.
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bei uns in Polen der Tractus des pom m erellischen Kreises, den 
man insgemein K rain a nennet. Aus eben diesem  fonte leitet man 
den Namen U kraina, welches bei uns in keinem  anderen Sinne 
verstanden wird als vor das Land , welches Podolien von dem 
tatarischen Gebiet scheidet. Hoffe, es werden diese Ableitungen, 
weil sie so gar ungezwungen herauskom m en, einen jeden besser 
befriedigen als die im Griechischen und H ebräischen gesuchten 
W urzeln, massen Sie in den Unterredungen des 16 9 1. Jah res,
S. 1030  selbst vernünftig urteilen, man täte  am  besten, in ori- 
ginatione vocum  inquirenda die proxim am  der rem otae vorzuziehen.

3. Des H. B ern h a rd s2) E tyn o log icon  Britannicum  haben 
mein geehrter H err m it einer rechtm äßigen Censur notiert. Als 
ich nur diesen project erblickte, fehlte es wenig, daß ich mit meines 
geehrten H errn (1690, S. 233) W orten ausrufen m üssen: O deri- 
vationes plus quam  Goropianas! 3) W iewohl noch Goropius sein 
W erk etw as bescheidentlicher eingerichtet. E s  ist gewiß eine 
schwache K onsequenz: Dieses W ort hat in einer oder anderen 
Silbe m it jenem  aus einer fremden Sprache einige Gleichheit, 
also muß es von denen abgeleitet werden. Ich  habe H. Bernhard, 
als er 1683 m it diesem  Unternehm en sich merken ließ (denn ich 
m it ihm  in O xford sehr fam iliär um gegangen), gewarnt, er solle 
sich hierdurch nicht prostituieren. Denn wenn es unter die trans- 
m arinos kommen würde, so würde es gewiß, wie es auch je tzt der 
eventus bezeugt, an pikanten Censuren nicht erm angeln. Ich  
hatte ihm  dam als m it ungezweifelten Gründen bewiesen, daß die 
slavonische Sprache außer den W orten, die sie m it der deutschen 
gemein hat, m it der englischen durchaus keine Analogie stiften 
kann. Denn da ich die englische Sprache der polnischen gegenüber 
stellte, habe ich kaum  zwei W örter notieren können, die in der 
Aussprache ähnlich waren, wie a boot, ocrea, polnisch but oder 
bot, to crush, comminuo, contundo, polnisch kruszec, beide von 
einerlei A ussprache und Bedeutung. Doch wird hieraus hoffent
lich niem and schließen, es müsse darum  eine Sprache von der 
anderen notwendig hergeleitet werden.

4. W as mein hochgeehrter H err in diesem Jah rgange von 
dem  H. W agen seil4) erinnern, daß er es den Jud en  m it Ungebühr 
will nachgeredet haben, als sollten sie proprie des Christenblutes 
so begierig sein, habe es ohne Verwunderung nicht anm erken 
können. Ich  kann es mir auch bis annoch kaum  einbilden, daß 
ein so trefflicher Mann, der die arcana der jüdischen Superstition 
so genau durchgesucht, diese in ihrer p raxi nicht hätte penetrieren

2) E d u ard  Bernhard (1638 — 1697), 1662 M agister in Oxford, 
1669 Professor, gelehrter Philologe.

3) Jo h . Goropius ( 15 18  — 1572), auch Bekanus genannt, L e ib 
arzt der Schwrestern K arls V ., auch O rientalist. E r  hielt die hol
ländische Sprache für die älteste der W elt. Goropianische A b 
leitungen h atte Tentzel die Erk lärung afrikanischer Namen aus 
dem  Schwedischen genannt.

4) Jo h . Christoph W agenseil (16 33 — 1705), seit 1667 Professor 
der Geschichte, seit 1674 der orientalischen Sprachen in A ltdorf. 
Den törichten Blutaberglauben, den, wie w ir sehen, auch Chodo- 
wiecki teilte, hatte W agenseil durch das M ißverständnis eines 
hebräischen W ortes zu erklären versucht.
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sollen, und müßte G othofredus1 * * *) in seiner deutschen Chronika m it 
Merians K upferstichen eine große U nw ahrheit aufgezeichnet haben, 
da er ein E xem p el von dergleichen schrecklichen T a t erzählt und 
m it einer F igur abbildet. Doch kann es wohl sein, daß unter den 
deutschen Juden, die unter einer so civilen N ation etw as m oderater 
und behutsam er zu leben scheinen, dergleichen Fälle in langer 
Zeit sind unerhört gewesen. Doch sofern H. W agenseil nur in 
unser Polen einen genauen B lick  tun sollte, dürfte er es mehr als 
zu wahr befinden.

5. Schließlich ist in diesem Ja h re  S. 684 bei Erinnerung der 
K ontroverse von dem Ursprung der Buchdruckerei auch des be
rühm ten Laurentii. C o ste r5 *) Meldung geschehen und insbesondere 
des Bildnisses gedacht, welches an seinem Hause zu Harlem  soll 
gestanden haben. Weil ich denn mutmaße, daß auch dieses Stück 
zu meines hochgeehrten Herrn K u rio sität etwas beitragen kann, 
so habe ich berichten wollen, daß ein genauer E n tw u rf dieser S tatue 
in einem, feinen Kupferstich bei mir zu finden, da dieser Laurentius 
in einem T alar gleich wie Erasm us zu Rotterdam  stehet, in der 
linken H and die literaA , in der rechten eine Tafe l hält, auf welcher 
die W idm ung dieser Statue von Adriano Rom ano G) typographo 
geschehen. U nter dem Bilde stehet eine prächtige Inschrift in 
zwei Distichen lateinisch und holländisch. Wenn dieses K u pfer
stü ck  könnte in K upfer gestochen werden, so daß mein hochgeehrter 
Herr es bei einem Monat Lhren Unterredungen vorarisetzen ließe, 
versichere ich, daß es manchen Liebhaber antreffen sollte, der sich 
daran ergötzen möchte. So verdient er ja  auch diese Ehre billig 
unter den Gelehrten wegen seiner ersten Erfindung, ob wir schon 
der löblichen deutschen Nation die Ehre der vollkom m enen E n t
deckung gern zugestehen. E s ist auch an diesem Orte 1640 von I). 
Georgio Vechnero 7) typographiae a Germ anis inventae iubilaeus 
secundus solemnibus eucharisteriis c.elebriert worden. Doch m uss 
Laurentius hiervon so viel zum wenigsten an dieser Ehre te il
nehmen, daß er zum ersten das E is gebrochen, da dann hernach 
nicht schwer gewesen inventis p lura superaddere. Sofern mein 
hochgeehrter H err dieses artige Bildnis anderw ärts nicht erlangen 
könnte, erbiete mich, mit Übersendung desselben Ihnen gern zu 
willfahren, und wollte ich es auch gar aus dem Buche, in welchem 
es m it anderen m iscellaneis, Kupferstücken usw., welchen Band 
ich allerserst vor zwei Jah ren  aus des berühm ten Jon ae Sculteti 8 
B ibliothek gekauft, zusam m engebunden, ausschneiden. W enn es 
die Entlegenheit des Ortes und die seltene Gelegenheit nicht hin-

l) Joh . Ludw ig Gottfried, ein deutscher H istoriker aus der
Schweiz, hat r682 eine Chronik bis auf das Ja h r  16 19  veröffentliicht.

5) Den Harlem er Bürger Laurentius Johannis m it dem Zu
namen K üster halten die H olländer für den Erfinder des B uch 
drucks .

c) Adrianus Rom anus (156 1 — 16 15) aus Löwen, Arzt. Oder 
ist hier ein anderer Adrian Rom anus gemeint ?

7) Georg Vechner ( 15 9 0 — 1647), 16 18  Doktor der Theologie 
in Fran kfurt und Professor am  Schönaichianum , dann in L issa , 
des Comenius Freund, 1646 Superintendent in Brieg.

8) Johann Scultetus (1603 — 1664), Ju rist in Guhrau, bekannt 
durch seine K arten schlesischer Fürstentüm er.
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derte wollte ich diesen ganzen Band Ihnen zusenden. Vielleicht 
würden Sie darin etwas finden, das Sie in einem oder anderen 
\bsehen kontentieren möchte. Ich will Zusehen, wie ich es am 
fimlichsten schicken kann, wenn ich nur erst von Dero werter 
Hand werde versichert sein, d a !3 gegenwärtige Zeilen Ihnen sicher 
sind überliefert worden. Da ich denn ferner die Kühnheit nehmen 
will meinen hochgeehrten Herrn um eine Belehrung zu ersuchen 
wegen zwei alter Münzen, von deren einer das Gepräge und Bildnis, 
von der anderen aber, so unter Antonio Pio geschlagen, das M etall 
mir unbekannt i s t . . .  Lissa, den 2 1. 1 1 .  Novem ber iögz.  Meines 
hochgeehrten Herrn dienstverbundenster Johannes Serenius Cho- 
dowiecki, verbi divini minister et illustris gvm nasii conrector.

II.

Nicht nur Ihre geneigte Antwort, sondern auch die im Ja n u a r 
durch öffentlichen Druck geschehene nachdrückliche A ufm unterung 
hat mich bestim m t, mich auf das ausgesetzte Postulatum  mit 
einer süffisanten Erk lärung aufs schleunigste einzustellen. Doch 
ich war so unglücklich, daß ich weder meines Herrn Verlangen 
noch meinem eigenen W unsch bis hierher Genüge leisten können. 
Viele wichtige Verhindernisse hemmten meine Feder, unter welchen 
diese nicht die geringsten gewesen, daß mir meine Eheliebste 
durch einen frühzeitigen Tod von der Seite gerissen worden, deren 
Verlust mich in einen so betrübten Stand versetzet, daß ich au f 
kuriose Sachen eine geraum e Zeit nicht einmal denken können. 
Doch da uns gegenwärtige Canicularferien von unseren verdrieß 
lichen Schul Verrichtungen ein wenig auszuruhen vergönnen, ge
dachte ich bei mir selbst, ich würde mir keine angenehm ere E r
holung machen, als wenn ich dem jenigen, wozu ich meinem ge
ehrten Herrn mich verbunden, nachdenken und, soviel ich bisher 
davon N achricht haben können, m itteilen w e r d e .. .

Was die alten Münzen betrifft, wollte wünschen, daß mir 
das oben angeregte Hindernis nicht im  Wrege stünde,a) einen und 
anderen Ort, sonderlich wo reiche Juden sich aufhalten, durch
zureisen. Ich versichere, daß ich hierin etwas erfahren sollte, 
welches meinen hochgeehrten Herrn sonderlich zufrieden stellen 
möchte. Denn das hier und dort in diesem Lande aufrichtige 
alte Münzen sich finden, ist ganz gewiß, und zwar bei vielen, die 
es weder kennen noch verstehen. Vor zwei Jah ren  bin ich an 
eine Münze Antonii Pii zufälligerweise geraten. Unsere Schul
knaben spielten mit allerlei liederlichen, abgesetzten Schillingen 
in der Schule. Darunter w ar diese Münze, die durch häufiges 
W erfen übel zugerichtet war. Ich erkundigte mich, ob sie nicht 
mehr dergleichen Geld hätten. Sie antw orteten, gehabt hätten 
sie wohl, aber weil sie nichts dafür kaufen können, hätten sie 
alles bei den Jud en  vor etliche Groschen ausgewechselt. Hiesige 
Juden versichern mir, daß nach dem  letzten schwedischen K riege 
1661 von solchem alten römischen Gelde, welches sie M aurköpfge 
nennen, sehr viel unter den Leuten gewesen, aber alles wäre ver-

'■') E r hatte oben bem erkt: Dissidentes a religione romano- 
catholica verbi (lei m inistri, ubi extra  loca sua privileg iata  de- 
prehenduntur, m axim a vitae suae incurrunt pericula.
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schmolzen und unter die Goldschm iede gebrach t.10) Doch haben 
sie mir noch unlängst v ier Stücke von röm ischen Münzen auf- 
gesucht. Das feirife Silber und das Gepräge zeiget von ihrer A u f
richtigkeit, nur die R änder m it der A ufschrift sind ziem lich a b 
genutzt. Die eine ist Vespasiani, die andere T ra jan i, die d ritte  
Antonii Pii, die vierte hat ein schönes Frauenbild , aber die A u f
schrift ist ganz ausgelöscht. Sonst habe ich noch zwei von  Antonio 
Pio, die eine, von welcher ich oben gedacht, hat gar ein w underlich 
M etall, mehr einem Eisen als Silber ähnlich, die andere von eben 
diesem  K aiser kom mt mir ganz verdächtig vor. Das B ru stb ild  
hat nur die A ufschrift D ivus Anton. Pius. A uf der R ückseite  
ist etwas einem Turm e oder A ltar gleich m it dieser A ufsch rift 
consecratio. Ich  bitte m ir einen A utor zu nennen, da die B ildnisse 
der alten Münzen auf das genauste entworfen, so kann ich selbige 
besser unterscheiden. Der Leipziger K ata lo g  hat eines S tru v ii10a) 
bibliothecam  num ism atum . Ich habe dieses B uch  noch nicht be
kommen können, weiß auch nicht, ob was sonderliches daran sein 
mag. Sonst hat hier auch ein guter Freund eine Münze K o n 
stantins, nur schade, daß sie durchbohrt ist. Das B ild  zeigt einen 
jungen Prinzen in einem  Perlenkranz mit dieser U m schrift Con- 
stantius Praug. A uf der Rückseite ist etwas, das ich nicht erraten 
kann. Ich  gebe einen Abriß hiervon am  R an d e.11 12)

Und hierbei w ill ich es gegenw ärtig bewenden lassen. B itte  
nur, daß, sofern jem and aus Polen oder Preußen sich bei meinem 
hochgeehrten H errn um  den Namen des sogenannten polnischen 
Freundes erkundigen sollte, Sie wollen mich um Gottes willen 
nicht bloß geben. Denn weil in gegenwärtigen Schreiben allerlei 
p articu laria  m it unterlaufen, könnte ich deswegen gar leicht große 
Ungelegenheiten a catholicis m ir au f den H als laden. Übrigens 
em pfehle mich Ihrer beständigen Gewogenheit. Polnisch-Lissa, 
den 14./4. A ugust 1693.

Sofern ich irgendwo angestoßen, bitte um freundliche E r 
innerung, neque polonism i im pune transeant.

W as von der P o n ia to v ia e ia) Prophezeihungen zu halten ist, 
können w ir allhie am  besten wissen. Gewiß ist es, daß, sobald 
sie einen Mann bekomm en, ist dieser prophetische G eist von ihr 
gewichen. W as gilts, wenn m an die Prophezeihungen der heutigen 
Prophetinnen13) nach diesem  scrutinio untersuchen sollte, dürfte 
es bald klar werden, aus welcher Ursach solche Offenbarungen 
herkomm en. Sofern sie die gelehrte D issertation des H. Bec-

10) W aren die Münzen echt ? Ob es nicht F a ls ifikate  des B res
lauer Fälschers waren, der dam als die seltensten Münzen auf den 
M arkt w arf ?

10a) B urkhard  G otthilf S truve ( 16 7 1— 1738 ), 1697 B ibliothekar, 
1704  Professor in Jen a , Polyhistor, veröffentlichte 1693 B ibliothe- 
ca  num ism atum  antiquiorum .

ai) Die Zeichnung am  Rande zeigt innerhalb eines Kranzes 
die B uch staben : V O .. X X X  M V L T IS  X X X X .

12) Vergl. B ickerich, E in  ärztliches Gutachten über Christina 
Poniatow ska. Z. H. Ges. Posen, B d. X X V .

13) Chodowiecki m eint die Prophetinnen des Pietism us, die 
Schinder-A nna in Quedlinburg und die Anna M argarethe Jah n  
in H alberstadt.
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mann 14) aus Fran k fu rt de prodigiis sanguinis bei der H and haben, 
belieben Sie nur cap. 3, § 6 aufzuschlagen. Sie werden daselbst 
einen parallelism um  m it der Poniatovia antreffen. Sonsten was 
sich m it dieser Poniatoviae Prophezeihungen vor drei Jah ren  m erk
würdiges zugetragen, will ich, weil es meinem hochgeehrten H errn 
ganz unbekannt sein wird, durch künftige Gelegenheit N achricht 
davon geben. Gegenwärtig habe die Post nicht beschw eren wollen.

Diesen Som mer ist uns aus H olland ein treffliches Buch zu
geschickt worden unter dem T ite l Joodsche O utheeden Antiqui- 
tates iudaicae ad illustrandam  historiam  sacram  in zwei Bänden, 
ein sehr kostbares W erk. Der H erausgeber ist der A rtist Goe- 
ree 15) in Holland, der es auch m it vielen raren und fürtrefflichen 
Kupferstichen illustriert, so daß es in diesem A bsehen auch den 
ärgsten Feind der K u riosität an sich locken möchte. Is t irgend 
ein Buch, welches Ihre gelehrte Rezension verdient, so ists gewiß 
dieses, denn es hat gar ungemeine Sachen und H ypothesen. Son
derlich im  zweiten Bande ist die Erschaffung der W elt cum  co- 
connexis nach des Cartesii und fürnehm lich B u rn e tii16) H ypothesen 
entworfen, indem  so crude als die Meinungen des B urn ettii an
fangs Vorkommen, so wahrscheinlich sind sie gem acht durch die 
über die Maßen schönen Kupferstücke.

14) Joh . Christoph Becm ann (16 4 1 — 17 17 ) , seit 1667 Professor 
in Fran kfurt, reform ierter Theologe.

15) W ilhelm  Goeree (1635 — 1 7 1 1 )  aus M iddelburg in Seland, 
Privatgelehrter, gab zwei Folianten „Jü d isc h e  A ltertüm er“  heraus.

16) Thom as B urnet (1632  — 17 15 ) , ein Schotte, königlicher 
Leibarzt, hatte über Schöpfung und Sündenfall seine eigenen 
Ansichten.
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Die Stadt Posen als preußischer 
Truppenstandort von 1815  bis 1 9 1 8 .")

Von Schriftleiter H u g o  S o m m e r  — früher P o s e n .
Durch den am 9. November 1918 erfolgten Umsturz der alten 

Verhältnisse im Deutschen Reiche brach auch das scheinbar so 
felsenfest gefügte preußische Heerwesen zusammen. Nachdem 
infolge des Friedensvertrages zu Versailles das alte Heer mit seinen 
Truppenteilen hatte aufgelöst werden und der sogenannten Reichs
wehr Platz machen müssen, nachdem ferner unser Posener Land 
einem politischen Wechsel anheimgefallen, erscheint es angezeigt, 
einen Rückblick auf die preußischen Truppenteile zu werfen, die 
in der Zeit der preußischen Herrschaft vom Jahre 1815 ab in der 
Stadt Posen ihre Friedensstandorte gehabt haben, weil sie im 
Laufe der Jahre mit der Stadt und ihren Bewohnern mehr oder 
weniger verwachsen gewesen waren.

Das Posener Land gehörte seit dem Tilsiter Frieden 1807 
zum Herzogtum Warschau. Im Vertrage zu Kalisch, der nach 
langwierigen Verhandlungen am 28. Februar 1813 zum Abschluß 
gekommen war, hatte Zar Alexander I. von Rußland dem Könige 
Friedrich Wilhelm III. von Preußen die Zusicherung gegeben, 
daß vom Herzogtum Warschau wenigstens ein schmaler Land
strich an Preußen fallen sollte, der die militärische und geogra
phische Verbindung zwischen Schlesien und Ostpreußen sicherte. 
Ferner hatte sich der Zar im Vertrage zu Reichenbach am
27. Juni 1813 auch dem Kaiser Franz von Österreich gegenüber 
verpflichtet, mit einigen Teilen des aufzulösenden Herzogtums 
Warschau die Ansprüche Preußens zu befriedigen. Überdies darf 
man bei der Betrachtung der damaligen Verhältnisse nicht außer 
acht lassen, daß bei dem während der Befreiungskriege in Preußen 
neu erwachten deutsch-patriotischen Geiste der Wunsch nach 
der Wiedererwerbung der durch den Tilsiter Frieden verlorenen 
ehemals polnischen Gebietsteile keineswegs lebhaft war; vielmehr 
wiesen die Generale Gneisenau und Knesebeck mit ganz besonderem *)

*) Anm. des H erausgebers: über das Them a „Posen als 
m ilitärischer Standort in südpreußischer Z e it" hat der gleiche 
Verfasser schon 1 9 1 1  in der „Z eitschrift der H istorischen Gesell
schaf für die Provinz Posen“ , 26. Jah rg ., S. 89—159  geschrieben.

Deutsche Wissensch. Zeitschr. f. Polen. Heft 12. 1928.



Nachdruck auf die Notwendigkeit hin, dem preußischen Staate im 
Osten nur eine bessere militärische Grenze zu verschaffen. Am 
10. Februar 1815 wurde auf dem Wiener Kongresse diese in der 
Schwebe befindliche Teilungsangelegenheit nach langen, schwierigen 
Verhandlungen dahin geregelt, daß die Prosna die preußische 
Ostgrenze bilden sollte mit der Maßgabe, daß die Stadt Kalisch von 
Großpolen abgetrennt wurde und an Rußland fiel. Damit wurde 
das Posener Land zum zweitenmal dem preußischen Staate ein
verleibt und sollte militärischerseits in Besitz genommen werden.

Dies zog sich jedoch noch einige Monate hin, obwohl der 
Generalleutnant v. T h ü m e n aus seinem Hauptquartier Zielenzig 
schon am 19. April berichtete, daß er mit dieser militärischen 
Maßnahme betraut sei, aber noch auf den Befehl warte. Im Ver
hältnis zu der Größe des zu besetzenden Landes war die dem 
General zugewiesene Truppenzahl nicht bedeutend, was aus fol
gendem Zeitungsberichte1) hervorgeht: „Am Sonntag, den 28. Mai, 
rückten die zur Besitznahme des Großherzogtums Posen bestimmten 
königlich preußischen Truppen hier in Posen ein; beim Eingänge 
zur Berliner Vorstadt wurde der kommandierende General, Ge
neralleutnant v. Thümen, durch sämtliche städtische Behörden 
bewillkommnet. Der Zug ging bis zum Markt, wo ein Vorbei
marsch der Truppen erfolgte.“ Die Truppen setzten sich, wie es 
weiter heißt, aus dem 1. L e i b h u s a r e n  - R e g i m e  nt ,  
einer Batterie Artillerie, dem 1. Neumärkischen und dem 13. Schle
sischen Landwehr-Infanterieregiment zusammen. General v. Thü
men nahm sein Quartier im Gurowskischen Palais 2). Wie weiter 
berichtet wird3), wurden am 8. Juni durch einen Stabsoffizier 
mit einer Truppenabteilung die preußischen Adler angebracht.

Die beiden genannten Landwehr-Regimenter bildeten nur 
eine vorübergehende Besatzung Posens, indem die eigentliche 
aus Linientruppen bestehende Friedensbesatzung erst nach der 
Niederwerfung Napoleons I. hier eintraf. Weil aus den Zeitungs
berichten nichts weiter zu ersehen ist, muß angenommen werden, 
daß die beiden Regimenter nach Zurücklassung eines Wach
kommandos nach der Provinz abrückten, wie denn ja auch nur 
eine Schwadron der Leibhusaren in Posen bis ins Jahr 1817 ver
blieb. Hierdurch erfuhr die Stadt Posen eine Auszeichnung; denn 
die schwarzen „Totenkopfhusaren“ hatten eine ruhmreiche Ge
schichte hinter sich und stammten aus der großen Regierungszeit 
König Friedrichs des Großen. Dieser sparsame Fürst ließ aus
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1) Zeitung für das Großherzogtum  Posen, Jah rg . 18 15 , Nr. 43.
2) H eute D zialynskisches Palais, A lter M arkt Nr. 74.
3) W ie vor, Nr. 45 vom  7. Ju n i 18 15 .
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dem schwarzen Tuche, das bei dem Leichenbegängnisse seines 
Vaters verwendet worden war, die Uniformen für das am 9. August 
1741 im Lager von Göttin errichtete neue Husaren-Regiment 
Nr. 5 anfertigen. Das Regiment hatte sich schon im zweiten und 
dritten schlesischen Kriege gegen Sachsen, Österreicher, Russen, 
Schweden und Franzosen ausgezeichnet und die Katastrophe 
des Jahres 1806 als einziges, geschlossen gebliebenes Husaren- 
Regirnent überstanden, wofür ihm der erste Rang unter den Hu
saren verliehen wurde.

Die erste ständige Friedensbesatzung an Fußtruppen erhielt 
Posen im Herbste 1815, und zwar durch das 4. O s t p r e u ß i s c h e  
I n f a n t e r i e - R e g i m e n t 4) und das 22. Infanterie-Regi
ment5), von denen ersteres gleichfalls ein altpreußischer Truppen
teil war, der am 11. März 1689 errichtet und als Regiment, v. Die- 
ricke Nr. 16 im Jahre 1807 bestehen geblieben war. In jener Zeit 
gab es in der Stadt noch keine Kasernen, so daß die Truppen auf 
die Bürgerquartiere angewiesen waren. Bald wurden Beschwerden 
geführt über die schlechte Beschaffenheit der von den Wirten 
dem Militär eingeräumten Quartiere, in noch höherem Maße aber 
über den gänzlichen Mangel oder über die mangelhafte und schlechte, 
der Gesundheit nachteilige Beschaffenheit der Lagerstätten.6) 
Diese Übelstände zwangen die Königl. Preuß. Reg.-Kommission 
am 21. Januar 1816 zum Erlaß einer Veröffentlichung, die be
stimmte, „daß 1. die Lokale gegen den Eindruck der Witterung 
wohl verwahrt seien, in einem gesunden Orte im Hause liegen, 
gehöriges Licht und eine ordentliche Treppe haben müssen, 2. daß 
Bettwäsche monatlich, das Stroh von zwei zu zwei Monaten zu 
wechseln, wöchentlich ein Handtuch zum Gebrauch zu verab
folgen sei und nicht mehr als zwei Mann in einem Bett liegen sollen,
3. am Tage hält sich die Einquartierung in der Wohnstube des 
Wirts auf, wo bis abends 9 Uhr eine Lampe brennt, 4. der Ein
quartierung ist zum Kochen der Herd und auch das erforderliche 
Koch-, Eß- und Trinkgeschirr einzuräumen.“ Wie aus einem 
Abschiedsinserate zu ersehen ist, haben die Leibhusaren und das 
5. Infanterie-Regiment mit seinem Stabe und dem I. Bataillon 
am 1. Mai 1817 Posen verlassen und sind nach ihrem neuen Stand
orte Danzig abmarschiert. Das 5. Infanterie-Regiment ist dann 
später, im Jahre 1848 noch einmal nach Posen zurückgekehrt und 
hat hier bis 1851 seinen Standort behalten; diesmal setzte es sich

4) Zuletzt: Gren.-Regt. König Friedrich I. (4. Ostprß.) Nr. 5 
in Danzig.

5) D gl.: In f.-R egt. K eith  (1. Oberschles.) Nr. 22 in Gleiwitz.
®) Ztg. f. d. Großh. Posen Nr. 8 vom  27. Ja n u a r 181O.
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aus Elementen zusammen, die dem Regimente im Heere den 
Spitznamen „Danziger Bowken“ eintrugen und es bei den Posener 
Bürgern auch in ein so schlechtes Licht setzten, daß man noch 
20 Jahre später von dem schlimmen Verhalten eines Teils der 
Mannschaften mit Schauern erzählte.

Das 22. I n f a n t e.r i e - R e g i m e n t war am 1. Juli 1813 
in einer Zeit hochgehender Begeisterung zu Glatz errichtet worden 
und führte zunächst den Namen 10. Res. Inf.-Regt. Es war zu
sammengesetzt aus dem am 25. Juni 1811 als Exerzierdepot des 
damaligen 1. Schlesischen Inf.-Regts. errichteten 3. Musketier-, 
ferner dem im Februar 1813 aufgestellten 1. und 2. Res.-Bat. 
des gleichen Truppenteils. Auch von diesem Regiment standen 
nur der Stab und das 1. Bat. in Posen, bis sie gleichfalls im 
Jahre 1817 nach Breslau abmarschierten.

Der erste größere Garnisonwechsel im Jahre 1817 brachte 
den Stab nebst dem 1. Bat. 6. Inf.-Regts.7) von Breslau nach 
Posen. Das vom großen Preußenkönige am 14. Oktober 1772 
als Fiis.-Regt. v. Lengefeld errichtete Regiment wurde im Jahre 
1788 in ein Musketier-Regiment umgewandelt und zeichnete sich 
im Jahre 1794 in der Schlacht bei Rawka so rühmlich aus, daß 
es den Grenadiermarsch schlagen durfte. In dem Regimente 
fanden die Posener einen alten Bekannten wieder; denn es hatte 
als Nr. 52 v. Reinhardt schon dem alten preußischen Heere an- 
gehört und im Herbste des verhängnisvollen Jahres 1806 Posens 
letzte preußische Besatzung gebildet. Hierüber wird in der Re
gimentsgeschichte 8) folgendes erzählt: „Im August 1806 er
hielt das Regiment v. Reinhardt Nr. 52 Befehl, sich auf Kriegs
stärke zu setzen, sofort nach Posen zu marschieren (seit 1799: 
Stab und 1. Bat. Rastenburg, 2. Bat. Rössel, Gren. Oletzko, 
3. Musk.-Bat. Angerburg), sich dort mit von Berlin geschickter 
Armatur zu komplettieren und vollständig auszurüsten (Gren. 
nach Marienwerder, 3. Bat. nach Graudenz), sowie weitere Be
fehle abzuwarten.“ Die Garnison Posen bestand Ende September 
nur aus den beiden Bataillonen des Regiments „und befand sich 
in einer sehr mißlichen Lage mitten unter einer aufgeregten Be
völkerung“, die „sich bereits zum offenen Aufstande zu rüsten 
begann. Das Regiment hatte fast 2/3 Polen als Ersatz, die noch 
besonders überwacht werden mußten“. Am 30. September erging 
die Mobilmachungsorder für das Regiment, wurde jedoch in der

7) Zuletzt: (treu.-Regt. G raf K leist von Nollendorf (1. Westpr.) 
Xr. 6 in Posen.

8) Conrady, Geschichte des 6. In f.-R egts. Glogau 1857, Ver- 
lag von Flem m ing, S. 89.
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allgemeinen Verwirrung diesem nicht zugestellt. Der Chef, Ge
neralleutnant v. Reinhardt erhielt am 23. Oktober denAbschied, 
wurde aber am 30. Oktober zum interimist. Gouverneur von Glogau 
ernannt, wohin er sich sofort begab. Die sehr üble Lage des Regts.- 
Kommandeurs, Generalmajor v. Krajewski, bewog ihn, mit sämt
lichen Stabsoffizieren, Kapitäns und dem Regts.-Adjutanten 
einen Kriegsrat abzuhalten, worin der Beschluß gefaßt wurde, 
nach der Weichsel abzumarschieren. „Schon mehrere Tage und 
Nächte hatte das Regiment auf den Plätzen Posens biwakiert, 
wo man sich so am besten des polnischen Ersatzes versichern 
konnte, als endlich ein Trompeter mit einer Dragonereskorte den 
Befehl zum schleunigen Ausmarsch brachte.“ Dieser kam natürlich 
dem Regimente höchst erwünscht, und es marschierte auch an 
dem gleichen Nachmittage um 5 Uhr ab. „Von einer Kompagnie 
gedeckt, wurde die Bagage vorausgeschickt. Nur 11 Kranke, 
von denen das Regiment nie wieder etwas gehört hat, mußten im 
Lazarett zurückgelassen werden; die übrigen wurden auf Wagen 
unter Leutnant v. Heyde fortgeschafft. Dieser entkam nur mit 
Not aus Posen; denn kaum war das Regiment ausgerückt, als 
der Aufstand losbrach.“ Hauptmann v. Schau hatte auf dem 
Marsche plötzlich seinen Knecht mit dem Packpferde vermißt, 
indem dieser sich in der Dunkelheit verirrt hatte und nach Posen 
zurückgekommen war. Dies hatte der Hauptmann von einem 
Müller erfahren und erhielt die Erlaubnis zurückzureiten, weil 
unter seinen verloren gegangenen Sachen sich wertvolle Gegen
stände befanden. Der Posener Magistrat gab ihm ohne weiteres 
Pferd und Gepäck unter sehr anerkennenden Worten über das 
Verhalten des Regiments in Posen zurück. Unterwegs meldete 
ein Fähnrich, daß auch in Gnesen bereits die Revolution ausge
brochen sei und deshalb die Verpflegung des Regiments mit großen 
Schwierigkeiten verknüpft sein werde. Aus diesem Grunde nahm 
Generalmajor v. Krajewski die Marschrichtung auf Dembnice. 
Allein der Train und die Packpferde befanden sich in einem so 
schlechten Zustande, daß sie auf dem überaus sandigen Seiten
wege nicht fortkonnnen konnten, weshalb schließlich doch wieder 
die große Straße nach Thorn eingeschlagen werden mußte. Das 
Regiment focht später bei Dirschau und half mit seinen beiden 
Musketierbataillonen Danzig verteidigen, während die Grenadiere 
ebenfalls Danzig verteidigten und das 3. Bat. in Graudenz tätig 
war. Das Regiment überstand als einziger, von Friedrich dem 
Großen errichteter Fußtruppenteil die Katastrophe des Jahres 
1806 und erhielt bei der Neuordnung des preußischen Heeres die 
Stammnummer 6. Es verblieb seit dem Jahre 1817 zwar nicht 
dauernd in Posen, wo die „szöstaki“ auch bei dem polnischen
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Teile der Bevölkerung stets sehr beliebt waren, kehrte aber wieder
holt hierhin zurück und wurde schließlich bodenständig, so daß 
es mit der Stadt und der Einwohnerschaft verwuchs. Im Jahre 
1819 kam das Füs.-Bat., 1820 das 2. Bat. nach Posen, das sodann 
nach Glogau verlegt wurde. Erst im Jahre 1830 kehrten das 1. 
und 2. Bat. wieder nach Posen zurück und verblieben hier bis 
zum 10. November 1836, an welchem Tage die Truppen früh um 
8 Uhr abrückten, um dem aus den Rheingegenden zurückkehren
den 19. Inf.-Regt Platz zu machen. Die Beliebtheit des Regiments 
bei den Bewohnern Posens ist aus folgendem Zeitungsvermerk9) 
erkenntlich: ,,Allgemein bedauert man den Abgang dieses aus
gezeichneten Regiments, das während seines sechsjährigen Auf
enthalts hiersei bst mit den Einwohnern stets in den freundschaft
lichsten Verhältnissen stand und sich die allgemeine Hochachtung 
und Liebe erwarb“. Die Trennung des Regiments von Posen dauerte 
diesmal 15 Jahre; denn erst im Herbst 1851 kehrte das ganze 
Regiment auf vier Jahre nach Posen zurück, wurde sodann aber
mals nach Schlesien verlegt und erhielt endlich im Sommer 1860 
seinen dauernden Friedensstandort mit dem 1. und 2. Bat. in Posen, 
wohin am 1. Oktober 1883 auch das Füsilierbataillon von Samter 
verlegt wurde. Am 4. Juli 1860 erhielt das Regiment die Be
zeichnung: 1. Westpreußisches Grenadier-Regiment, am 29. August 
1913 die Gardelitzen, am 27. Januar 1889 den Namen Graf Kleist 
von Nollendorf und am 27. Januar 1893 als Präsentiermarsch 
den Marsch des alten Regiments v. Möliendorff Nr. 2. Dies führt 
dazu, auch der Leistungen der Regimentsmusik zu gedenken, die 
in den Musikmeistern Radeck, Appoldt, Fister und Schneider 
hervorragende Leiter besaß. Waren unter Radeck die Garten
konzerte berühmt, so führte Appoldt die Sinfoniekonzerte ein, 
während unter ihm und seinem Nachfolger Fister die Stadttheater
musik und auch das Oratorienorchester gebildet wurden. Schneider 
vereinigte sich mit dem Musikkorps des 46. Inf.-Regts. und bildete 
ein Orchester, das bessere Musik pflegte, in den letzten Jahren 
vor dem Ausbruche des Weltkrieges während des Winters stets 
sechs feine Sinfoniekonzerte herausbrachte und damit dies Kunst
gebiet in Posen förderte. Schließlich bleibe auch nicht unerwähnt 
daß dies stolze Regiment, das mit seinem Tochterregiment Nr 46 
zusammen die sogenannte „Grafenbrigade“ bildete ob seiner 
Nummer den Spitznamen der „Gurkenzwicker“ im Fleere führte 
weil die in wohlverschlungener roter Achselklappenschnur aus
geführte Regimentsnunnner dem in Niederschlesien woher das 
Regiment seinen Ersatz erhielt, bei den Kräutern _  der Schlesier

9) Pos. Ztg. Nr. 265 des Jah rgan gs 1836.
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sagt: Krauter —. d. h. Gemüsebauern gebräuchlichen Handwerks
zange zum Abschneiden der Gurken ähnelte. Ein sonderbarer 
Zufall des Schicksals hat es so gefügt, daß das Regiment auch 
Ende Dezember 1918 die letzte Besatzung von Posen bildete, 
nachdem es als einziger geschlossener Truppenteil aus Frank
reich hier eingerückt war. Unter äußerst schwierigen Verhält
nissen konnte es nach dem Ausbruch des polnischen Aufstandes, 
worüber erst ein späterer Chronist berichten wird, seine Kaserne 
verlassen und sich mit Gepäck und Waffen auf deutsches Gebiet 
zurückziehen, um sodann als Grenzschutz in Westpreußen und 
Oberschlesien zu wirken. Seine Traditionskompagnie, die 10. 
des heutigen 8. Preuß. Inf.-Regts., steht in Görlitz.

Als Ablösung für das 22. Inf.-Regt. rückte im Frühjahr 1817 
das 19. I n f a n t e r i e - R e g i m e n t mit dem Stabe und dem 
ersten Bataillon in Posen ein; es kam aus Magdeburg, wo es ein 
Jahr lang seinen Standort gehabt hatte. Dies Regiment war am
1. Juli 1813 zu Glatz aus dem 3. Musketier- sowie dem 1. und
2. Reservebataillon des damaligen 2. Westpreuß. Inf.-Regts.10) 
errichtet worden, mit dem es vom Jahre 1871 bis 1901 die 18. Inf.- 
Brigade gebildet hat. Es kam nun in eine Provinz, die später sein 
heimatlicher Korpsbezirk geworden ist, und aus der es auch bis 
zum Jahre 1880 dauernd seinen Rekrutenersatz bezogen hat. 
Dem damaligen Gebrauche gemäß wechselten die Bataillone fast 
alljährlich ihre Standorte, bis im Jare 1823 das zweite und Ftis.- 
Bataillon in Posen vereinigt wurden; im Jahre 1828 kam das erste 
Bataillon hierhin, während die Füsiliere nach Thorn verlegt wurden. 
Infolge des Ausbruchs der Revolution in Warschau wurde das 
Regiment, das fast ausschließlich aus polnischen Mannschaften 
bestand, im Jahre 1830 nach Merseburg, Wittenberg und Weißen
fels, 1831 aber nach Kreuznach, Sobernheim und Luxemburg, 
zwei Jahre später nach Köln, Neuß und Aachen und bald darauf 
nach Koblenz und Wetzlar abkommandiert und kehrte erst im 
Jahre 1836 mit seinem Stabe sowie dem 1. und 2. Fiis.-Bat. wieder 
nach Posen zurück. Hier rückte es am 12. November mittags 
um 12 /> Uhr ein. „Der Jubel der Heimkehrenden und die Freude 
der Bewohner war unbeschreiblich, da dies Regiment zum größten 
Teile aus Eingeborenen unserer Provinz besteht“ , so berichtete 
die „Pos. Ztg.“ n . Im Jahre 1849 wurde das Regiment aus poli
tischen Gründen nach der Neumark und im folgenden Jahre aber
mals nach der Provinz Sachsen verlegt und hat seitdem Posen nie

,0) Z u le tz t : G ren .-Regt. K önig W ilhelm I. (2. W estpr.) Nr. 7 
' in Liegnitz.

n ) Nr. 267 des Jah rgan gs 1836.
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wieder als Standort erhalten, kam aber seit dem Jahre 1871 öfter 
gelegentlich der Herbstübungen hierhin, nachdem es seit 1860 
wieder dadurch festere Beziehungen zum Posener Lande gewonnen 
hatte. Es erhielt nämlich die Bezeichnung 2. Pos. Inf.-Regt. 
Nr. 1912), die ihm aber im Heere den Spitznamen „Kaczmarek 
Nr. 2“ einbrachte, weil eine beträchtliche Zahl seiner Ersatz
rekruten aus dem Kreisen Schrimm, Schroda, Wreschen und 
Pieschen diesen Familiennamen trug.

Als Ersatz für die Schwadron des 1. Leibhusaren-Regiments 
erhielt Posen im Jahre 1817 eine solche des 6. U 1 a n e n - R e
g i m e  n t s aus Stenay bei Sedan. Das Regiment stammte aus 
der Kavallerie des berühmten von Lfitzowschen Freikorps, das 
am 18. Februar 1813 aufgestellt worden war und am 25. März 1815 
sich aus drei seiner Schwadronen zu Dinant in Belgien gebildet 
hatte, nachdem eine Schwadron zur Errichtung des 9. Husaren- 
Regiments hergegeben worden war. Die Lützowschen ehemaligen 
„schwarzen Gesellen“, deren wilde Jagd der treffliche Theodor 
Körner so schön besungen hat, verblieben bis zum Jahre 1831 
in Posen und wechselten schwadronsweise ihren Standort, wes
halb die Beziehungen des Regiments zur Posener Bürgerschaft 
recht locker blieben. Im Jahre 1831 wurden die Ulanen nach der 
Provinz Sachsen und Mitte Juli dieses Jahres schon weiter an 
den Rhein verlegt, worauf dies Regiment dauernd seineVerbindung 
mit unserm Lande verlor. Jedenfalls hat Posen die Ehre gehabt, 
auch für 14 Jahre die gefürchteten „Liitzower“ in seinen Mauern 
beherbergen zu dürfen.

Am 23. Mai 1 8 1 8  rückte die P o s e n s c h e  G a r d e  - L a n d 
w e h r - E s k a d r o n ,  die am 17. April 1817 „auf Befehl des 
Königs aus lauter Eingeborenen des Großherzogtums Posen er
richtet ist und zur Hälfte aus Freiwilligen besteht, unter Anführung 
des Rittmeisters v. Lipinski aus Berlin in Posen ein und paradierte 
vor dem kommandierenden General“ , so berichtet die „Ztg. des 
Großherz. Pos.“ Am 29. Mai fand eine große Parade vor dem 
Könige Friedrich Wilhelm III. auf dem Wege nach Schwersenz 
und am 30. von 9 bis 11 '/, Uhr vormittags ein Manöver statt. 
Die Eskadron kehrte ein Jahr später wieder nach Berlin zurück.

Als das 6. Inf.-Regt. im Herbste 1820 Posen verlassen hatte, 
folgte ihm am 11. Oktober das 18. I n f  an  t e r i  e - R e g i  m e n t  
mit dem Stabe und dem ersten Bataillon. Dem Empfange des 
Bataillons beim Garnisonwechsel wohnte nach einer Zeitungs
meldung Prinz Karl von Preußen bei, der gerade in Posen an-

12) Zuletzt: In f.-R egt. von Courbieres (2. Pos.) Nr. 10  in 
Görlitz.
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wesend war. Das Regiment, das am 1 . Juli 1813 zu Schweidnitz 
aus dem 1. und 2. Res.-Bat. des 1. Westpr. Inf.-Regts. und dem
4. Res.-Bat. des 1. Schles. Inf.-Regts. als 6 . Res.-Inf.-Regt. er
richtet und an der Okkupation in Frankreich 1817—1818 beteiligt 
gewesen war, verblieb hier bis zum Jahre 1848 und wurde in dieser 
Zeit so recht das „Posener“ Regiment, indem es seinen Ersatz 
aus der Stadt Posen selbst bezog, was bis zum Jahre 1880 etwa 
der Fall geblieben ist. ln dieser Zeit müssen sich mancherlei Miß
stände eingeschlichen haben; denn eine Bekanntmachung13) des 
Stadt- und Polizei-Direktorii vom 24. Januar 1824 wies darauf 
hin, daß ,Hausbesitzer ihre Einquartierung sehr oft ausmieten, 
ohne hiervon das städtische Einquartierungsamt in Kenntnis 
zu setzen, wodurch fortwährende Beschwerden und Irrungen 
veranlaßt werden“ . Eine weitere Bekanntmachung der Königl. 
Kommandantur und des Magistrats14) weist darauf hin, es werde 
„häufig Beschwerde darüber geführt, daß hiesige Einwohner, 
besonders der handeltreibende Teil den Soldaten der Garnison 
teils bares Geld, teils Bedürfnisse, die den Soldaten entbehrlich 
sind, und zu deren Beschaffung sein Sold nicht ausreicht, auf 
Kredit verabfolgen und so veranlassen, daß die Moralität des 
Soldaten durchaus leiden muß“ . Die Einwohner wurden vor den 
unangenehmen Folgen, sobald nämlich ihrerseits Forderungen 
geltend gemacht werden sollten, gewarnt.

Zu beiden Bekanntmachungen sei bemerkt, daß zu jener Zeit 
die Soldaten ausschließlich in . Bürgerquartieren untergebracht 
waren, weil es in Posen k e i n c K a s e r n e n gab und die Festungs
werke mit ihren Reduits und Forts erst später angelegt wurden. 
Audi nach dem Jahre 1860 wieder gab es viele Bürgerquartiere, 
bis endlich die seit dem Jahre 1882 einsetzenden Kasernenbauten 
auch darin einen Wandel zum Bessern schufen und das Militär 
in eine, dem einzelnen Manne wohltätige Lage brachten, indem 
er dem ihm schädlichen, ständigen Verkehr mit den Bürgern 
entzogen und unter strengere Kontrolle gestellt wurde. Aller
dings verloren dadurch zahlreiche kleine Leute, die auf die Ein
quartierung eingerichtet waren und lediglich davon lebten, ihre 
bisherige Einnahmequelle, wie denn auch die militärischen Ge
schäftszimmer nach und nach aus den Privathäusern verschwanden, 
von deren Mietszins so manche Witwe besseren Standes, so mancher 
im Ruhestande befindliche Beamte seine Bezüge vermehrt hatte.

Der Ausbruch des p o l n i s c h e n  A u f s t a n d e s  in War
schau zu Ende des Jahres 1830 veranlaßte den kommandierenden

13) Ztg. d. Groüherz. Posen N r. n ,  Jah rg . 1824.
14) Ebenda, Jah rgan g  1827 , Nr. v. 30. September.



General v Roeder zu einer Proklamation 15 *), die am 4. Dezember 
folgendes'bekanntgab: „1. Jeder Soldat, der auf Schildwache 
stellt und jede Waclitpatrouille müssen respektiert und ihre An
weisungen pünktlich befolgt werden. Wer eine Schildwacht in
sultiert oder sich an solcher tätig vergreift, sowie derjenige, der 
sich ge^en Patrouillen widersetzt, hat es sich allein zuzuschreibcn, 
wenn der Soldat von den Waffen Gebrauch macht und ihn ver
wundet oder vielleicht gar tö te t... 4. Des Abends um 9 Uhr 
müssen alle Wirtshäuser, Weinhäuser und Branntweinläden ge
schlossen sein, und es wird im Übertretungsfalle der Wirt von 
der Polizei zur Verantwortung und Strafe gezogen werden. 5. Alle 
Aufläufe und Versammlungen vieler Personen auf den Plätzen 
und Straßen auf einem Fleck können nicht geduldet werden; die 
Wachen haben Befehl, solche sofort zu zerstreuen, und hat es 
jeder sich allein zuzuschreiben, der nicht der ersten Aufforderung, 
sich zu entfernen, genügt, wenn er dabei Schaden nimmt. Des 
Nachts dürfen nicht mehr als drei Personen zusammen stehen 
bleiben Sobald es dunkel wird, muß jeder, der über die Straße 
<wht sich mit einer Laterne versehen; wer ohne solche befunden 
wird’ wird arretiert und an die Polizei abgeliefert. Wer nach 
9 Uhr abends auf die Straße geht, muß mit einer schriftlichen 
I egitimation über seine persönlichen Verhältnisse versehen sein, 
ohne welche er arretiert und gleichfalls der Polizei überliefert wird.
6 . Wenn in der Nacht Alarm geschlagen wird, ist jeder Bewohner 
von Stuben, die vorn herausgehen, verbunden, an jedes Fenster 
ein brennendes Licht zu stellen.“ Das 18. Inf.^Regt begann einer 
/eitungsmeldung zufolge am 10. Dezember im Eichwald mit seinen 
Schießübungen, während die Artillerie das Gleiche in Glowno 
vornahm.

Unterm 13. Juli 1831 lud das Königl. Preuß. Gericht der 
10. Division die f a h 11 e 11 f I ii c h t i g e 11 L e u t 11 a 1 1 1 s Vinzens 
v. Kolodziejewski, Anton v. Rybitiski und Johann Szymanski 
vom 18. Inf.-Regt., alle drei aus der Stadt Posen gebürtig, zum 
Termine auf den 15. September 1831 vor1*5). Sie wurden im 
Jahre darauf „in contumaciam wegen Desertion verurteilt“ , und 

zwar lautete das Urteil auf Kassation. Ihre Namen wurden, wie 
dies damals üblich war, an den Galgen geheftet, ein Verfahren, 
das noch aus dem alten preußischen Heerwesen übernommen war. 
Bis zum Jahre 1797 gab es hier in Posen keinen M i l i t ä r g a l g e n ,  
wie aus einem Schreiben des Generals v. Crousaz vom 2. Dezember
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15) Ebenda, Nr. 98 vom  8. Dezem ber 1830.
l«) Ebenda, Nr. 156  vom  9. Ju li 1830.
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an den Kriegsminister hervorgeht 1T), vielmehr war ein solcher 
für das Zivilgericht auf dem sogenannten Galgenberge in Unter- 
wilda, der damaligen Richtstätte. Wenn ein Fahnenflüchtiger 
nicht ergriffen werden konnte, mußte ihm der Prozeß gemacht 
und sein Name an den Galgen geschlagen werden. General v. Crousaz 
wußte wohl, daß er als Regimentschef zur Tragung der Exekutions
kosten, nicht aber zur Erbauung des Galgens verpflichtet war; 
denn ein solcher mußte in jedem Standorte vorhanden sein, und 
der Chef brauchte dann bloß die Kosten, die das Anschlägen der 
Namen verursachte, zu tragen. Das Militärdepartement verwies 
den General mit seinem Anliegen an den Grafen Hoym, den Mi
nister für Südpreußen, und letzterer wiederum veranlaßte unterm 
9. Februar 1798 die Posener Kammer, dem Ersuchen des Generals 
stattzugeben. Wo jedoch der Militärgalgen errichtet wurde, ist 
aus den Akten nicht festzustellen. Im Jahre 1832 aber soll er sich 
auf dem Kanonenplatze befunden haben, in der Nähe eines eilig 
aufgeworfenen Werks, wo er beim Festungsbau später verschwand.

Bekanntlich war der Generalfeldmarschal Graf G n e i s  e n a u  
am 2. März 1831 in Posen als Oberbefehlshaber eingetroffen und 
hier am 24. August gestorben. Seine Leiche wurde aus dem 
„hiesigenMausoleum“ , das sich in einer Redoute hinter der Garnison
kirche befand, am 15. Dezember 1832 nach seinem Erbbegräbnis 
im Magdeburgischen überführt; nach einem Zeitungsberichte17 18) 
erwies die gesamte Garnison „dem großen Helden, der sich durch 
seine seltene Humanität in den Herzen aller Bewohner Posens 
ein unvergängliches Denkmal gesetzt hat, die letzte Ehre“.

Im Sommer des Jahres 1834 waren die Posener F e s t u n g s 
w e r k e  so weit vorgeschritten, daß am Sonntag, dem 29. Juni, 
die Einweihung der hiesigen Zitadelle stattfinden konnte, nach
dem der Bau des Kernwerks (Fort Winiary) beendet war, das 
vom 2. Bataillon des 18. Inf.-Regts. bezogen wurde, das nebst 
zwei Schwadronen des 5. Husaren-Regts. im Oktober 1831 in 
Posen eingerückt war. Um 12 Uhr mittags versammelte sich die 
Garnison auf dem Wilhelmsplatze und marschierte nach dem 
Kernwerk. Hinter dem Musikkorps des genannten Regiments 
folgte der damalige Kommandeur der 10. Kav.-Brigade, General
major F r h r. v. W r a n g e 119), als Stellvertreter des abwesenden 
Kommandanten. _Weil es stark regnete, wurde der Feldgottesdienst

17) Geh. Staatsarch . Berlin , Gen.-D ir. Südprß. M ilit. L X X 1 , 
Nr. 20, Vol. lTI, B la t t  6.

18) Ebenda, Nr. 295 vom  17 . Dezem ber 1832.
19) D er nachm alige Generalfeldm arschall, der von 18 2 1 bis 

18 35  in Posen stand und dam als dienstältester General der G ar
nison war.



im noch nicht ganz vollendeten Kehlgebäude abgehalten, woran 
sich ein Festessen sowie die Bewirtung der Mannschaften schloß 20) 
Was das Musikkorps anbetrifft, so war es durch seinen Aufenthalt 
am Rhein wie während der Besatzungszeit in Frankreich gut ge
schult und hatte überdies in seinem Musikmeister einen rührigen 
Kunstfreund, der nach den Konzertanzeigen dem Posener musik
liebenden Publikum Genüsse verschiedener Art bot. In dem 
Musikmeister K ö h l e r  vom 19. Inf.-Regt, besaß er einen scharfen 
Konkurrenten, der ihn mitunter iiberbot und ganz auserlesene 
Stücke zu Gehör brachte. Das Regiment tauschte im Jahre 1849 
seinen Standort mit dem 5. Inf.-Regt zu Danzig und wurde im 
folgenden Jahre nach Köln und Düsseldorf verlegt. Im Jahre 1851 
kehrte es zwar in den Bereich des V. Armeekorps zurück, kam 
aber nach Glogau und Liegnitz zu stehen und schied bei der großen 
Neuordnung des Heeres im Jahre 1860 gänzlich aus seiner heimat
lichen Provinz, die es nie mehr wiedersah. Seitdem behielt es 
durch seinen Namen 1. Pos. Inf.-Regt. Nr. 18 dauernd Beziehungen 
zur Stadt Posen, woher es seinen Ersatz bis etwa zum Jahre 1880 
bezog. Der neue Name21) wurde dem Regimente Anlaß zum Heeres
spitznamen „Kaczmarek Nr. 1“. Nicht unerwähnt bleibe, daß 
beim Regiment Posener Kinder alle drei Feldzüge unter König 
Wilhelm I. mitgemacht haben, und daß ein Pole es gewesen ist, 
der auf Vorposten bei Düppel den dänischen Kreuzer Rolf Krake 
in „Wolfracker“ umtaufte, indem er der Feldwache meldete:
„ Is sich das Wolfracker schonn Widder da!“ Einer seiner Kameraden 
war ein ausgezeichneter Bajonettfechter und erhielt bei der Er
stürmung der Diippeler Schanzen einen würdigen Gegner in einem 
Dänen, den er besiegte, worauf er ihm tröstend zurief: „Siehst 
du, Danske, woll sich nich mit mich bajonnettier!“

Posen hatte auch den Vorzug, in jener bewegten Zeit die roten 
B l ü c h e r s c h c n  H u s a r e n  für eine kurze Zeit in seinen 
Mauern zu sehen, die aus Stolp in Pommern hierher kamen, bis 
endlich die Schwadron des 7. H u s a r e n - R e g i in e 11 t. s 22) 
hier ihren dauernden Standort bekam, die als im Volksmunde 
sogenannte „gelbe“ Husaren wegen ihrer Beschnürung noch lange 
fortlebten. Denn dies Regiment stand hier vom Jahre 1831 bis 
1852; sein Stab kann aber erst im Jahre 1832 von Lissa nach 
Posen. Das Regiment war im Jahre 1815 aus einer Schwadron 
des 1. Leibhusaren-Regts. und aus zwei solchen des im Frühjahr

20) Pos. Ztg. Nr. 150 vom 1. Ju li 1834.
“ ) Zuletzt: In f.-R egt. von Grolman 1. Pos.) Nr. 18 in 

Osterode.
22) Zuletzt: Hus.-Regt. König Wilhelm 1. (1. Rhein) Nr 7 

in Bonn. 7 " ‘ '

Die S tad t Posen als preuß. T ruppenstandort v. 1 8 1 5 bis 1918 . 14 l



Hugo Sommer.142

1813 von den schlesischen Ständen auf ihre Kosten errichteten 
Schles. National-Kav.-Regts. zusammengesetzt worden, dessen 
Uniform aus schwarzen Dolmans mit roter Verschnürung und 
gelben Kragen bestand. Das 7. Hus.-Regt. trug bis zum Jahre 1.843 
schwarze Dolmans mit gelben Schnüren, erhielt aber bei der neuen 
Uniformierung russisch-blaue Attilas mit gelben Schnüren. Das 
Regiment war in Posen sehr beliebt und wurde ob seines Ursprunges 
von den schlesischen Bauernsöhnen gern durch freiwilligen Er
satz ergänzt, bis es im Jahre 1852 nach Bonn verlegt wurde. Im 
Jahre 1846 wurde der kommandierende General v. Colomb zum 
Chef dieses ausgezeichneten Regiments ernannt, der diese Stellung 
acht Jahre bekleidete.

Als Ersatz für den vorgenannten Truppenteil kam das 2. L e i b- 
h u s a r e n - R e g i m e n t 23 *) im Jahre 1852 mit seinem Stabe 
sowie der 1. und 2. Schwadron aus Guhrau und Herrnstadt, wo 
es seit dem Jahre 1819 gestanden hatte, nach Posen und verblieb 
hier bis gegen Ende Juli 1901, worauf es nach Danzig verlegt 
wurde. Dieses Regiment war im August 1741 durch Friedrich 
den Großen im Lager von Göttin errichtet worden und führte 
seit seiner Stiftung einen silbernen Totenkopf an der Pelzmütze, 
worüber die Überlieferung berichtet: „Zur Uniform des Regiments 
sei das schwarze Tuch benutzt worden, womit der Saal ausge
schlagen gewesen, in dem die Leiche Königs Friedrich Wilhelm I. 
auf dem Paradebette gelegen. Dieser Saal sei mit weißgestickten 
Totenköpfen dekoriert gewesen; daher stamme der Totenkopf.“ 
Das Regiment focht im Feldzuge 1806/7 in Preußen mit großer 
Tapferkeit und blieb als einziges geschlossenes Husaren-Regiment 
bestehen, wofür ihm im Jahre 1808 der Name Leibhusaren ver
liehen wurde. Seit dem Jahre 1810 wurde es vorübergehend zur 
Garde gezählt und erhielt als weitere Auszeichnung den Stern 
des Schwarzen Adlerordens auf den Kartuschen. Das Regiment, 
dessen 3. bis 5. Schwadron im Jahre 1886 ebenfalls nach Posen 
in Standort kamen, war im Laufe der Zeit mit den Posener Bürgern 
eng verwachsen und erfreute sich einer ganz ungemeinen Beliebt
heit, so daß sein Scheiden im Jahre 1901 tiefes Bedauern hervor
rief. Seit dem 18. Oktober 1861 war die nachmalige Kaiserin 
Friedrich Chef des Regiments, aus dessen Reihen auch der spätere 
Generalfeldmarschall v. Mackensen hervorgegangen ist. Es wurde 
mit besonderer Vorliebe durch freiwilligen Eintritt schlesischer 
Bauernsöhne ergänzt, zu welcher Provinz das Regiment seit dem 
Jahre 1817 Beziehungen gehabt hatte, und erfreute sich ob seines

23) Zu letzt: 2. Leibhus.-R egt. Königin V iktoria  von Preußen
Nr. 2 in Danzig.
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vorzüglichen Trompeterkorps unter Leitung der Musikmeister 
Zikoff und Oppermann großer Beliebtheit beim musikliebenden 
Publikum. Als das Regiment am 9. August 1891 die Feier seines 
150jährigen Bestehens beging, war der Zulauf alter Leibhusaren 
sehr groß, zumal auch der hohe Chef anwesend war. Bei den Fran
zosen waren die „hussards de la mort“ seit dem Jahre 1758 ge
fürchtet, wofür dem Regiment am 27. Januar 1899 hier in Posen 
als Auszeichnung die Nachbildungen der erbeuteten Standarten 
der französischen Regimenter Husaren Polaretzki und Kürassiere 
Bellefonds verliehen wurden24).

An die Stelle des 19. Inf.-Regts. kam im Jahre 1819 das 
8 . L e i b i n f.-R e g t. aus Frankfurt a. 0., Soldin und Königs
berg N. M., indem beide Regimenter aus politischen Gründen ihre 
Standorte tauschen mußten. Damit erhielt Posen einen bewährten 
Truppenteil 25) in Garnison, der seinen Ursprung auf die Hälfte 
der tapferen Besatzung von Kolberg im Jahre 1807 zurückführte 
und für sein rühmliches Verhalten zum Leibregiment ernannt 
worden war. Das Regiment verblieb nur zwei Jahre in Posen 
und kehrte sodann nach Frankfurt a. 0. und Kiistrin zurück, 
um dem 1 1 . ln  f.-R e g t 26) aus Breslau Platz zu machen. Letzteres 
war Ende des Jahres 1808 als 2. Schles. Inf.-Regt. aus Resten 
verschiedener Truppenteile des alten Heeres gebildet worden und 
hatte dauernd in Schlesien seine Standorte, darunter seit dem 
Jahre 1817 in Breslau gehabt. Das Regiment, das vier Jahre hier 
verblieb, wurde ob seiner Nummer mit dem Spitznamen' Streich
hölzer“ belegt und gewann gar bald nähere Beziehungen zur Bürger
schaft, die bis zum Jahre 1866 anhielten, ln besonders guter 
Erinnerung standen die Konzerte und sonstigen Leistungen des 
Musikkorps, von denen mein Vater oft und gern erzählt hat

Abgelöst wurde dieser Truppenteil im Jahre 1855 von seinem 
gleichaltrigen und aus etwa den gleichen Bestandteilen hervor
gegangenen 1 0 . I n f . - R e g t .27), das gleichfalls aus Breslau kam 
und mit gewohnter echt schlesischer Gemütlichkeit in Posen 
bald heimisch wurde. Auch dieses Regiment zeichnete sich durch 
sein tüchtiges Musikkorps aus und trat ebenfalls in freundschaft
liche Beziehungen zur Einwohnerschaft, die sich jahrzehntelang 
forterhielten. h

«) Originale befinden sich im Zeughause Zll Berlin, nämlich

4 f s ä * ' * * ?
(1

V,Y V '—v  ‘ J ^ n a a r r e  des iranz. K ü r.-R eets
” ) Zuletzt. Leibgrem -Regt. König Friedrich Wilhelm I I I  

Brandenb.) Nr. 8 zu Fran kfu rt a. O
*•) Zuletzt: Gren.-Regt. König Friedrich I I I .  (■ > Schles i 

Nr. 1 1  in B reslau. v
27) Zuletzt: Grem -Regt. König Friedrich Wilhelm II . (1 Schles ) 

Nr. 10  in Schweidnitz. v
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Als das 6 . Inf.-Regt, im Jahre 1855 Posen verlassen hatte, 
rückte an seine Stelle das 7. 1 n f.-R e g t.  ein, das aus Glogau 
und Fraustadt kam, und dessen Füs.-Bat. bereits in den Jahren 1836 
bis 1851 in Rawitsch Standort gehabt hatte. Dies ausgezeichnete 
Regiment hatte als Regiment von Courbieres Nr. 58 dem alten 
Heere angehört, war durch A. K.-O. vom 20. Februar 1797 er
richtet und hatte sich im Jahre 1807 bei der Verteidigung von 
Danzig hervorgetan. Seit dem 6 . Juni 1817 war der nachmalige 
König Wilhelm I. Chef dieses Regiments28), das seit dem Jahre 1809 
seine preußischen Standorte verlassen hatte und dauernd in schle
sische übergesiedelt war, wo es heimisch geworden ist. Das Regi
ment erfreute sich bei der Posener Bürgerschaft gar bald großer 
Beliebtheit, zumal sein Musikmeister Goldschmidt ein feinfühliger 
Musiker war. Es verließ Posen infolge der Heeresneuordnung 
des Jahres 1860, erhielt im Heere den Spitznamen „die Königs
tiger“ wegen des roten Namenszuges auf gelber Achselklappe 
und hat seine Beziehungen zu Posen seitdem nie wieder ver
loren. —> -> —

Das Jahr 1860 brachte gewaltige Veränderungen in den Stand
orten sowie eine Vermehrung der Posener Besatzung und führte 
auch das 6 . Gren.-Regt. zu dauerndem Verbleiben hierhin zurück. 
Mit ihm zugleich rückte sein Tochterregiment, das 46. I n f.- 
R e g t .29), das als 6 . komb. Inf.-Regt. aus den drei Landwehr- 
Stammbat. Görlitz, Freistadt und Glogau durch A. K.-O. vom
5. Mai 1860 errichtet war, in Posen ein und blieb hier ständig. 
Beide Regimenter gewannen sofort zur Bürgerschaft feste Be
ziehungen und bildeten eine Brigade, die seit dem Jahre 1889 
im Korpsbezirk die „Grafenbrigade“ genannt wurde. Auch die 
Musikmeister des neuen Regiments: Fritsche, Stolzmann, Thomas, 
v. Unruh und Faßhauer pflegten gute Musik; von Stolzmann 
rührt der „Bougivalmarsch“ her. Das Regiment hatte sein Fiis.- 
bzw. nachheriges drittes Bataillon in den Jahren 1865 bis 1870 
und sodann seit 1902 in Rogasen bzw. Wreschen zu stehen. Während 
es eine lange Reihe von Jahren seinen Rekrutenersatz aus Nieder
schlesien bezog, erhielt es in den letzten Jahren solchen aus Berlin. 
Chef des Regiments wurde am 16. Juni 1871 der damalige kom
mandierende General v. Kirchbach, dessen 50 jähriges Dienst
jubiläum am 1 . Mai 1876 festlich begangen wurde. Der Sohn des 
Helden von Weißenburg und Wörth war dann in den Jahren 1907 
bis 1911 auch hier kommandierender General, trat in ebenso

28) Zuletzt: G ren .-Regt. K önig W ilhelm I. (2. W estpr.) Nr. 7 
in Liegnitz.

29) Zuletzt: In f.-R egt. G raf K irchbach (1. Niederschles.) Nr. 46.



freundschaftliche Beziehungen zur Bürgerschaft, wie sein Vater, 
und gewährte den Posenern einen Einblick in die Ehrensannnlung 
seines Vaters. Wenn wir die Geschichte dieses Regiments30) 
nachlcsen, so kamen dem neuen Truppenteil ,,als sehr vorteilhaft 
die gemeinsame, abgeschlossene und günstig gelegene Kaserne 
auf dem Fort Winiary, die unmittelbare Nähe der stattlichen 
Esplanade als Exerzierplatz, der daneben liegenden Schiebstände 
und der Turnplätze im inneren Glacis des Forts zustatten“. Jedoch 
heißt es weiter von einer im Jahre 1862 ausgebrochenen Typhus
epidemie: ,,Leider ist die böse Krankheit trotz vielfachen Be
mühens der Ärzte und Behörden auch später noch oft in den 
Räumen des Kernwerks aufgetreten und hat bis in die 80er Jahre 
hinein fast jährlich mehrere Opfer gefordert... Auch Ruhr
erkrankungen nahmen im Regimente einige Male, besonders im 
Jahre 1885, einen größeren Umfang an. Nur allmählich gelang 

es, durch Verbesserung der Unterbringungs-, Wasser- und Ab
fuhrverhältnisse die schlimmen Gäste fast ganz vom Fort Winiary 
zu verbannen, so daß ihr Vorkommen seit dem Ende des vorigen 
Jahrhunderts auf ein normales Maß zurückgeführt“ werden 
konnte. Die Traditionskompagnie des Regts., die 11. des 1. Preuß. 
Inf.-Regts., steht in Gumbinnen in Ostpreußen.

Gleichfalls im Jahre 1860 kam das 12. G re il .-R e g t. :u) 
aus Frankfurt a. 0. und Küstrin nach Posen, das am 1. Juli 1813 
bei Strehlen in Schlesien aus dem 1 . und 2. Res.-Bat. des Leib
regiments, sowie dem 3. Mtisk.-Bat. des 6 . Regts. zusammen
gesetzt worden war. Es kam anstelle des 18. Regts. in den Bereich 
des V. Korps und verblieb hier bis zum Jahre i 864, worauf es im 
Herbste von seinem Tochterregiment, dem 52. I n f.-R e g t . ;i2), 
abgelöst wurde, das aus Frankfurt a. 0., Krossen und Sorau hier 
anlangte. Letzteres Regiment war ebenso, wie alle Regimenter 
mit der Nummer 41 bis 72, erst im Jahre 1860 neu errichtet worden. 
Es imponierten diese Regimenter durch ihre neuen Fahnen, deren 
Tücher unverletzt waren, während z. B. des 6 . Regt, nur über 
leere Stangen mit Auszeichnungsbändern verfügte; denn seine 
Feldzeichen stammten aus dem Jahre 1772 und hatten bereits 
„manchen Sturm erlebt“. In steter Erinnerung bleiben wird 
auch, daß das Regiment Nr. 52 einen ziemlich korpulenten Musik
meister, sowie desgl. Regimentstambour besaß, die beim Ausmarsche
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:,ü) Berlin r<>io, Verlag von R. Eisenschm idt.
31) Zuletzt: G ren .-Regt. Prinz K arl von Preußen (2. Brandenb.) 

Nr. 12  in Fran kfu rt a. O.
32) Zuletzt: In f.-R egt, von Alvensleben ((>. Brandenb.) Nr. 52 

in  K ottbus und Krossen a. O.
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aus Posen ins Feld im Jahre 1866 letztmalig bewundert werden 
konnten. Nach diesem Feldzuge kehrte das Regiment nicht wieder 
zurück.

Im Jahre 1864 erfuhr die Garnison Posen eine weitere Ver
stärkung durch das 47. I n f.-R e g t. 33), das Tochterregiment des
7. Gren.-Regts., das seine schönen niederschlesischen Standorte 
Görlitz, Hirschberg und Löwenberg nur ungern aufgab, dafür 
aber die „echt schläsingsche Gemütlichkeit“ mit nach Posen 
brachte. In der Geschichte dieses Regiments34), das ein Jahr lang 
als Besatzung an der polnischen Grenze gelegen hatte, heißt es: 
, , . . .  Die Unterbringung der Mannschaften war natürlich eine bessere 
als in den Grenzorten, teils in Bürgerquartieren, teils in einzelnen 
noch leer stehenden Kasernen der Festungswerke; aber das Re
giment wurde dadurch über den ganzen Umkreis dieser und über 
die ganze ausgedehnte Stadt zerstreut, so daß die Überwachung 
und der ganze Dienstbetrieb sehr erschwert waren. P o s e n  war 
damals k e i n e  b e l i e b t e  G a r n i s o n .  Der obere Stadtteil, 
zwar mit seinen weiten öffentlichen Plätzen und zahlreichen, 
seitdem meist der Bautätigkeit zum Opfer gefallenen öffentlichen 
und Privatgärten, hatte ein ganz stattliches Ansehen. In der 
unteren Stadt aber, wo die polnische Bevölkerung und die zahl
reiche Judenschaft sich zusammendrängten, sah es an vielen 
Orten recht unfreundlich und namentlich im Innern der Häuser 
entsetzlich ärmlich und schmutzig aus. Die übelriechende Bog- 
danka, die damals noch unbedeckt durch die Stadt floß, ferner 
große, morastige, jetzt meist zugeschüttete Wiesenflächen in un
mittelbarer Nähe wirkten in hohem Grade nachteilig auf die ge
sundheitlichen Verhältnisse, vor allem auch der Mangel an gutem 
Trinkwasser, da keine Wasserleitung vorhanden war. Das Brunnen
wasser auf einzelnen der Forts, namentlich auf dem Fort Wilda35), 
war sehr schlecht und hatte meist die Färbung von dünnem Milch
kaffee. Die Truppen waren gezwungen, sich Filtrierapparate an
zuschaffen, die aber auch nicht alle Schädlichkeiten beseitigen 
konnten. So waren in Posen manche Krankheiten, wie Typhus 
und namentlich Wechselfieber, gar nicht auszurotten. Unter 
letzterem litten besonders die aus den gesunden, gebirgigen Teilen 
Schlesiens stammenden Niederschlesier.“ Das Regiment verblieb 
in Posen bis zum Ausbruche des Krieges im Jahre 1866 und wurde 
sodann nach dem Süden der Provinz Posen varlegt. Nach dem

:}a) Zuletzt: In f.-R egt. König Ludwig 1 1 1 . von B ayern  (2. Nie- 
derschles.) Nr. 47.

34) Berlin 19 10 , Verlag von R. Eisenschm idt. S. 22 und 23.
35) Gemeint ist das Reduit des Fort Grolm an, das noch jetzt 

stellt.



deutsch-französischen Kriege fand es in Straßburg i. Eis. und 
Neubreisach sowie später Pfalzburg Standorte und kehrte von 
dort am 2. April 1887 nach Posen zurück, wo es vom Jahre 1892 
bis 1902 vereinigt stand, um sodann sein zweites Bataillon nach 
Schrimm abzugeben. Die Geschichte des Regiments3“) besagt: 
„Die allgemeinen Verhältnisse der Stadt Posen hatten sich seit 
dem Jahre 1866 sehr zum Vorteile verändert. Die Neustadt auf 
dem linken Wartheufer war mächtig herangewachsen, der 
Gesundheitszustand durch Wasserleitung und Kanalisation 
gebessert... Die Stadtumwallung auf beiden Wartheufern war 
seit 1872 vollendet; ihre Werke boten Unterkunftsräume mit den 
Nachteilen aller Defensionskasernen, aber wenigstens besser als 
damals.“ Das Regiment hatte bei seinem ersten Aufenthalte 
einen äußerst tüchtigen Musikmeister Ruscheweyh, der mit dem 
Musikkorps sogar Konzertreisen machte. Als es im Jahre 1887 
wieder nach Posen zurückkam, stach es in jeder Hinsicht, auch 
betreffs der Musik, von den übrigen Posener Truppenteilen ab, 
und so „kostete es dem Regiment eine Zeit harter, durch die un
günstigen Kasernementsverhältnisse noch erschwerter Arbeit, um 
den damals im V. Armeekorps besonders hochgespannten An
sprüchen an äußere Strammheit und Gleichmäßigkeit zu ge
nügen.“ Unter seinen späteren Musikmeistern Schmidt und 
Hackenberger, gegenwärtig Armeemusikinspizient und Professor 
in Berlin, konnte das ebenfalls höher geförderte Musikkorps auch 
einen bedeutsamen Faktor im Posener Musikleben einnehmen, 
dem wir so manchen künstlerischen Genuß verdankten. Die Tra- 
ditionskompagnie dieses Regiments, die 5. des 8 . Preuß. Inf.- 
Regts., steht in Glogau in Standort.

Nach dem österreichischen Feldzuge gab es für Posen aber
mals einen Wechsel in den Infanterie-Regimentern, indem an die 
Stelle des 52. Inf.-Regts. das 37. I n f.-R e g t . 37) trat, das zwar 
in Schlesien errichtet war, aber seit dem Jahre 1831 am Rheine 
verschiedene Standorte gehabt hatte. Im Jahre 1859 war das 
Landwehr-Stammbataillon Attendorn Nr. 37 zum damals nur 
2 Bat. starken 37. Inf.-Regt. (5. Res.-Regt.)3S) getreten, und das 
Regiment hatte als Provinzialnamen deshalb die Benennung „West
fälisches“ erhalten. Es sei hier gleich erwähnt, daß das Regiment 
im Heere den Spitznamen die „Schwammklopper“ hatte, was

a. a. O., S. 237.
:17) Zuletzt: l'iis.-K egt. von Steinmetz (Westpr.) Nr. 37 in 

Krotoschin.
:,s) Schon die in Klam m ern vom Regt, geführte Bezeichnung 

wies au f seine Zugehörigkeit zum V. Arm eekorps hin, eine T a t
sache, die im Ja h re  1860 bei der Nam ensverleihung aus unbekann-

Die S tad t Posen als preuß. T ruppenstandort v. 1815  bis 1 9 1 8 . 147

10*



148 Hugo Sommer.

auf seinen einstmaligen Berliner Ersatz39) zurückzufiihren ist, 
von dem der Volksmund spottweise sang: „Am Mühlendamm 
am Mühlendamm, da sitzt ein Mann mit Schwamm; habt ihr 
ville Schwamm jekloppt?“ -» Das Regiment war erst im Jahre 1864 
aus der damaligen Bundesfestung Mainz nach Rawitsch, Wohlau 
und Krotoschin verlegt worden und kam im Jahre 1866 mit dem 
Regimentsstabe sowie seinem 1. Bat. nach Posen, wo das Musik
korps durch seine Ventilposaunen — alle Posener Truppen 
besahen schon Zugposaunen - auffiel. Erst im Jahre 1871 
hielt auch das dritte Bat. seinen Einzug in Posen, wo das Regiment 
bis zum 1 . April 1881 verblieb. Chef des Regiments war seit 20. Sep
tember 1866 der ,,Löwe von Nachod“, der kommandierende 
General v. Steinmetz, ln Posen faßten die Beziehungen dieses 
Truppenteils zu den Einwohnern gar bald feste Wurzel, zumal 
es seinen Ersatz aus Niederschlesien bezog, und diese blieben auch 
bestehen, als das Regiment in Krotoschin bzw. Ostrowo neue 
Standorte erhielt. Bis zum Jahre 1901 gehörte es zur 20. Inf.-Brig. 
und auch späterhin zur 10. Division.

Als Ersatz für das 47. Inf.-Regt. wurde im Jahre 1866 das 
50. 1 n f .-R e g t. aus Breslau und Öls nach Posen gelegt, das als 
Tochterregiment des hier wohlbekannten 10. Regts. aus den drei 
Landwehr-Stammbat. Breslau, Öls und Schweidnitz des 10. Land- 
wehr-Regts. errichtet worden war. Bei seiner Errichtung mag 
der neue Truppenteil wohl kaum geahnt haben, daß er Beziehungen 
zu Posen gewinnen werde, obschon im Jahre 1859 zwei Bataillone 
des alten, ruhmvollen Mutterregiments in Posen ihren Standort 
gehabt hatten und von hier aus die Abgaben an die neu gebildeten 
Bataillone des 10. Landwehr-Stannnregiments erfolgt waren. „Am
28. September 1866, mittags 1 Uhr, marschierte das Regiment 
mit allen vier Bataillonen unter klingendem Spiele durch das 
Berliner Tor in Posen ein“ , so berichtet die Geschichte40). Aus 
dieser Zeit ist ein besonderes Vorkommnis in der Erinnerung ge
blieben, indem das Musikkorps unter seinem äußerst tüchtigen 
Musikmeister Walther einen mit einem großen Hunde bespannten 
Paukenwagen mit sich führte. Dieser Wagen war auf dem Schlacht
felde von Königgrätz dem Regimente vom 8 . Drag.-Regt. ge-

ten Gründen übergangen und erst durch A. K.-O. vom  27. Jan u ar 
[902 berichtigt wurde. Übrigens führte die Rang- und Q uartiei- 
liste noch bis zum Ja h re  1850 Thorn als Standort des Regim ents 
au f und bezeichnete es bloß als ,,abkom m andiert im  Bezirk  des 
VITT. A rm eekorps“ .

3a) Felddiensttaugliche der aufgelösten Garnisonbataillone
Nr. 1 1 bis 14, der sogenannte Schwam m .

40) Berlin rp io , E . S. M ittler & Sohn.



schenkt worden, und das Regiment durfte ihn gemäß A. K.-O. 
vom 6 . Oktober 1866, wenn keine Parade stattfand, bei der Musik 
führen, ln seinem neuen Standorte fühlte sich das Regiment, 
„wenn es auch in mancherlei Beziehung oft an Breslau zurück
dachte, recht bald heimisch“ , obgleich die Regimentsgeschichte 
die nicht bequeme Quartierverteilung beklagt, indem tlie in der 
Stadt liegenden Mannschaften in einer Zahl von 30 für jede Kom
pagnie weite Wege nach den Kasernen zu machen hatten. Im 
fahre 1867 gewährte die Stadt Breslau dem Regiment mit könig
licher Erlaubnis „ein besonderes Zeichen der Anerkennung durch 
die Ehrenschenkung eines silbernen Halbmondes (Mahomets- 
falnie) für die Musik“ , dessen Übergabe am 21. März auf dem 
Kanonenplatze durch eine städtische Abordnung erfolgte. Am 
25. Juli 1870 verließ das Regiment als erstes Posen, um nach dem 
Rheine abzudampfen, und kehrte nach dem deutsch-französischen 
Kriege nicht wieder in seinen alten Standort zurück. Das Musik
korps lebte wegen seiner überaus prächtigen Konzerte im alten 
Bahnhofs- und dem neuen Feldschloßgarten noch viele Jahre in 
guter Erinnerung fort. Bis zum Ausbruche des Weltkrieges be
standen die Beziehungen des Regiments zu Posen weiter, weil 
dieses immer noch zur 10. (Posenschen) Division gehörte.

Nachdem Oeneralfeldmarschal Moltke im Reichstage darauf 
hingewiesen hatte, daß „man sich vorher mit Regenschirmen ver
sehen müsse; denn wenn es anfange zu regnen, sei es zn spät“ , 
fand zum 1 . April 1881 eine geringe Heeresvermehrung statt. 
Auch Posen war an den eintretenden Veränderungtm in der Friedens
besatzung beteiligt, indem es die beiden Bataillone des 3 7 . Inf.- 
Regts. verlor und dafür zwei des neugebildeten 99. 1 n f.-R e g t s. 
erhielt11). Zur Aufstellung dieses neuen Truppenteils hatten 
sämtliche Regimenter des V. Armmekorps — 6 . u. 7. (Iren.-, 19., 
46., 50., 58. und 59.* Inf.- u. 37. Eiis.-Regt. —sowie die der 19. Di
vision (Hannover) — 73. Fiis.-, 74.. 78., u. 91. Inf.-Regt. — je 
eine Kompagnie abgegeben, so daß das neue Regiment keinen 
ganz fremden Körper im Korpsbezirk bildete, obwohl es durch 
seine Abzeichen: rote Achselklappen und blaue Pattenvorstöße 
dartat, daß es für ein anderes Armeekorps bestimmt sei. Das 
Regiment, das am 30. Mai 1882 seine neuen Fahnen auf dem Ka
nonenplatze übergeben erhielt, wurde gar bald mit der Einwohner
schaft befreundet. Es erfreute sich der gleichen Beliebtheit, wie 
das 6 . Regiment, wozu auch das tüchtige Musikkorps unter Musik
meister Fischer beitrug. Leider weilten die „Apotheker“ , wie das

'") Zuletzt: 2. Oberrhein. In f.-Regt. Nr. w  in Zubern und 
Pfalzburg.
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Regiment im Volksmunde genannt wurde, nicht lange in Posen, 
sondern wurden nach dem Erlaß verlegt, wohin das Regiment am 
25. März 1887 abbefördert wurde. Gar schnell gingen die ange
knüpften Beziehunge verloren, bis man sich im Jahre 1913 des 
Regiments wiedererinnerte, als der sogenannte „Wackesskandal“ in 
Zabern von sich reden machte. An seiner Stelle erhielt Posen 
zwei Bataillone des 47. Inf.-Regts., das wiederum in seinen 
ursprünglichen Korpsbezirk zurückverlegt wurde.

Es bleibt noch zu erwähnen, daß am 1. Oktober 1893 bei 
allen Regimentern vierte Bataillone in Stärke von nur zwei Kom
pagnien aufgestellt wurden, und daß Posen somit drei dieser Halb
bataillone erhielt, nämlich das des 6 . Gren.-Regts., des 46. und 
47. Inf.-Regts. Am 1. April 1897 wurden durch Zusammenlegungen 
je zweier Halbbataillone neue Regimenter mit nur zwei Bataillonen 
geschaffen, von denen das 1. Bat. 155. I n f . - R e g t s .42), hervor
gegangen aus den vierten Bataillonen 6 . u. 46. Regts., in Posen 
bis zum 1. Oktober 1898 verblieb, worauf es nach Ostrowo ver
legt wurde. — Endlich darf auch nicht unvermerkt bleiben, daß 
nach Auflösung der damals bestehenden Garnisonkompagnien 
am 4. Mai 1838 die Bildung eines k o m b i n i e r t e n  R e s e r v e 
b a t a i l l o n s  V. A r m e e k o r p s  stattfand, das seinen Stand
ort ebenfalls in Posen hatte. Es wurde erst bei der Mobilmachung 
des Jahres 1859 aufgelöst. — — —

Ende Juli 1901 hatten die Leibhusaren Posen für immer 
verlassen, und Posen blieb zunächst ohne Reiterei. Hier sollten 
auf Order vom 26. März 1901 fünf Schwadronen Jäger zu Pferde 
ihren Standort erhalten, eine Truppengattung, die erst unter dem 
letzten deutschen Kaiser ins Leben gerufen war und in einem 
Zeitraum von 20 Jahren ein ebenso schnelles Wachstum, wie 
wechselvolle Entwicklung erfahren hat. Unter offener Aufgabe 
des ursprünglichen Zweckes ihrer Gründung als Meldereiter wurden 
in Posen fünf Schwadronen mit den Nrn. 2 bis 6  zu einem „ko m- 
b i n i e r t e n  J ä g e r r e g i m e n t  zu P f e r d e “ zusammen
gefaßt42). Der Regimentsstab war nur kommandiert, weil der 
Reichstag seine Bewilligung versagte. Zur Errichtung des neuen 
Regiments hatten am 1 . Oktober 1901 die leichten Gardekavallerie-, 
17 Drag.-, 14 H us.-undll Ulanen-Regimenter Abgaben gemacht, 
so daß die neue Truppe anfänglich ein gar buntes Gewimmel von 
Uniformen beim Dienste bildete. Schon der Name des neuen 
Regimentsverbandes, der mehr einem Inhaltsverzeichnisse (in

*-) Zu letzt: 7. W estprß. In f.-R egt. Nr. 155  in Ostrowo und 
- Pieschen.

,:J) Zuletzt: Regt. Königsjäger zu Pferde Nr. r in Posen.
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Klainmerti war der Regimentsbezeichnung beigefügt: Eskadron 
läger zu Pferde Nr. 2. 3, 4, 5, 6 ) als der hergebrachten militärischen 

Benennung glich, zeigte dem Beobachter das Gequälte dieser 
Schöpfung und ließ den Charakter des bloß provisorischen Cha
rakters deutlich erkennen. Das neue Regiment erhielt zum 1. April 
1 9 0 0  ein kleines Trompeterkorps von 15 Mann, dem der Riegiments- 
•idiutant Leutn Grillo ein Paar kupferne Kesselpauken zum Ge
schenk machte, und ging in das Kaisermanöver 1902 ohne Lanzen. 
Erst das Reichsgesetz vom 15. April 1905 gestattete den weiteren 
Ausbau der Jä"er zu Pferde und die Schaffung regelrechter Ver
bände so däß^nit Gültigkeit vom 1. April 1905 das J ä g e r -  
R e g i m e n t  zu P f e r d e  Nr. 1 errichtet wurde. Gleichzeitig 
wurde jetzt auch „Klarheit in der weiteren Bestimmung der Jäger 
zu Pferde“ beschaffen, indem sie den Charakter als Meldereiter 
verloren die^Bewaffnung der übrigen Reiterei erhielten, nach den 
für diese bestehenden Vorschriften ausgebildet und wie die Reiterei 
verwendet werden sollten. Um der neuen Unterart der Kavallerie 
den Vollwert gegenüber den älteren zu verleihen, erklärte sich der 
oberste Kriegsherr durch A. K.-O. vom 8 . August 1905 nach 
Beendigung des Exerzierens einer auf dem Truppenübungsplatz 
Warthelaber zusammengezogenen Kavalleriedivision inmitten des 
Regiments zu dessen Chef. Das Regiment rückte im August 1914 
von Posen aus ins Feld und hat seinen Standort nicht mehr wieder
besehen, weil die Ersatzschwadron nach Ziillichau verlegt worden 
war. In der Erinnerung der Posener aber werden „die Jäger von 
Arlön“ nicht vergessen werden. Die Traditionsschwadron des 
Regts., die Ausbildungsschwadr. des 10. Preuß. Reit.-Regts., hat 
in Züliichau ihren Standort.

Was sodann weiter die A r t i l l e r i e  anbelangt, so erhielt 
Posen im Jahre 1816 Teile des als Posensche Art.-Brigade, bald 
darauf 4- ' Art.-Brig. (Westpreuß.) benannt, aus überschießen
den Batterien und Kolonnen der preußischen und schlesischen 
Brigaden gebildeten neuen Verbandes, der im Jahre 1818 als 
5 Art.-Brig. benannt wurde und als solcher bis zum Jahre 1850 
bestand. Unter dem in Posen stehenden Teile befanden sich neben 
einer reitenden auch vier Fuß-, darunter eine Festungskompagnie. 
Erst das Jahr 1850 brachte die Benennung 5. Art.-Regt, sowie 
die Scheidung in Feld- und Festungsartillerie; 1860 erhielt die 
Truppe abermals den Namen Niederschles. Art.-Brig. Nr. 5 und 
bestand seit 1865 aus je einem besonderen Feld- bzw. Festungs- 
rebiment. Dieser Verband hörte aber bei der Neuordnung der 
Artillerie im Jahre 1872 auf, indem nunmehr das P os. F e Id 
a r  t i 11 e r i e - R e g i m e n t Nr. 20 und das N i e d e r s c h i .  
F u ß a r t.-R e g t. Nr. 5 nach Posen zu stehen kamen und seit-
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dem hier verblieben sind. Unter den Batterien des ersteren Re
giments verdient die 1. Batt. besonderer Erwähnung; denn sie 
war im Jahre 1797 als 47. Art.-Komp, errichtet und blieb trotz 
mannigfacher Verluste im Unglücksjahre 1806 bestehen, indem 
Teile nach Kolherg bzw. Danzig gelangten. Im Jahre 1809 ging 
aus ihr die 10. Stamm-Fußkomp, der Preuß. Brig. hervor, die nach 
verschiedenen Wandlungen im Jahre 1872 die 1. Batt. des Regts. 
wurde. Vom 5. Fußart.-Regt, muß die 3. Batt. besonders hervor
gehoben werden, die im Jahre 1772 als 33. Art.-Komp. von Friedrich 
dem Großen errichtet worden war und 1816 als 6. Fuß-Komp, 
zur Brigade kam, hier verblieb und 1851 die 3. Fest.-Komp, wurde. 
Die Traditionsbatterien der beiden Regimenter sind die 4. bzw.
6. Batt. des 3. Preuß. Art.-Regts., beide in Frankfurt a. d. 0.

Als Posen zur Festung ausgebaut wurde, erhielt es ein schwaches 
Pionierkommando und war darauf jahrzehntelang ohne diese 
Spezialwaffe, bis deren Mangel sich bei den eingetretenen Warthe
hochwassern fühlbar machte. Erst zum 1. Oktober 1913 erhielt 
das neu aufgestellte P o s. P i o n'i e r-B a t. Nr. 29 hier seinen 
Standort. -  Vom neuerrichteten L u f t s c h i f f e r b a t .  Nr. 5 
kam die 3. Komp, am 1. Oktober 1913 nach Posen, desgl. die erste 
Komp, nebst dem Stabe des F l i e g e r b a t l s .  Nr. 2, für das 
eine eigene Kaserne nebst Übungsplatz auf der Berliner Höhe 
errichtet wurde, während die Luftschiffhalle vor dem Feldtor des 
Kernwerks auf der Gemarkung von Winiary ihren Platz fand. —, 
Weiter fanden in Posen die 8. F e s t u n g s - F e r n s p r e c h -  
K o m p. sowie die 6. F e s t u n g s - M a s c h i n e n g e w e h r -  
A b t e i l u n g  zum 1. Oktober 1913 ihre Standorte. - Endlich 
muß noch die N i e d e r s c h 1 e s. T r a i n a b t. Nr. 5 erwähnt 
werden, die am 21. April 1853 als Trainstamm aus Abgaben der 
Kavallerie und Artillerie gebildet, am 4. November 1856 verstärkt 
wurde und die Bezeichnung als Bat. erhielt, ferner am 2. Juni 1860 
auf 2, am 1. April 1887 auf 3 und endlich am 1. Oktober 1913 auf 
4 Komp., sodann Schwadr. vermehrt wurde. Dieser Truppenteil 
hat dauernd seinen Standort in Posen gehabt und ist nämlich 
als Ersatzabt. während des Weltkrieges stark angewachsen. Die 
Traditionstruppenteile dieser letztgenannten Spezialwaffen sind 
heute: die 2. Komp, des 3. Preuß. Pion.-Bats. in Küstrin für die
29. Pioniere, die 2. Komp, der 3. Preuß. Kraftfahrabt. in Berlin- 
Lankwitz für die Luftschiffer, die 4. Komp, des 1. Preuß. Inf.- 
Regts. in Königsberg i. Pr. für die Flieger und die 4. Schwadron 
der 3. Preuß. Fahrabt. in Küstrin für den Train.

Die vorstehende Darstellung bezweckt, die Erinnerung an 
die ehemaligen Regimenter bzw. Bataillone des ruhmreichen preußi
schen Heeres festzuhalten, die während eines Zeitraums von über



100 fahren in Posen ihre Friedensstandorte gehabt und während 
ihres Aufenthalts mancherlei Beziehungen gewonnen bzw. dauernd 
•mfrechterhalten haben. -  Während des Weltkrieges bildeten 
zunächst 25 000 Mann sächsischer Ersatztruppen die Kriegs
besatzung der Festung Posen; späterhin wurde ein Garnison-Regt. 
Posen für den Wachtdienst aufgestellt. Weil dieser Ersatz sehr 
häufig wechselte, lassen sich bestimmte Angaben nicht machen.

Als der politische Umsturz im November 1918 erfolgte, sind 
die Sachsen leider sofort ihrer Heimat zugestrebt, so daß alle alt
gewohnte militärische Ordnung aufhörte und Posen eigentlich 
ohne regelrechte Garnison war. Denn außer den wenigen preußischen 
Ersatztruppen kehrte nur kurz vor Weihnachten das Gren.-Regt. 
Graf Kleist von Nollendorf Nr. 6 aus dem Felde nach Posen zurück. 
Bildet somit das Verhalten der Sachsen einen traurigen Abschluß 
in der so ruhmvollen und an so manchem Glanze reichen, militä
rischen Geschichte von 1031 4  Jahren der alten Wartheresidenz, 
so darf diese Geschichte doch mit einem Lichtblicke abgeschlossen 
werden der auch gleichzeitig wieder einmal das eigentümliche 
Spiel des Zufalls zeigt. Anfang November 1806 verließ in aller 
Ordnung d a s  I n f . - Re g t .  Nr.  52 des alten friderizianischen 
Heeres nach den Unglückstagen von Jena und Auerstädt die 
damals kleine, unbefestigte Stadt Posen und überstand als einziges 
der vom großen Preußenkönige gestifteten Inf.-Regimenter die 
Katastrophe. Dies Regt, nun wurde später d a s  6. ln  f.- (seit 
1860 G re  n.-)R egt .  des neuen preußischen Heeres, und es hat 
seinen Ruhm bis zur Auflösung im Jahre 1919 gewahrt, indem 
cs seine Kaserne verteidigte, freien Abzug mit Waffen und allen 
dem Remmente gehörenden Dingen erhielt und stolz, so wie es 
aus Frankreich heimgekehrt war, seinen Friedensstandort Posen, 
seinen alten Angehörigen gleich, in aller Ordnung verlassen, um 
im Grenzschutze Verwendung zu finden, so daß wohl auch die 
Polen den „szöstaki“ die Anerkennung nicht versagen dürften.

Die S tad t Posen als preuß. T ruppenstandort v. 1815  bis i g i 8. 153
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D er älteste K äm pfer der Freiheitskriege. L . 9 (19 14), S. 423. 
Bespr. W otschke, Die Reform ation im  Lande Posen. M. 15  (19 14 ),

S. 15 2  — 156 .
Bespr. Zakobielski, Gesch. der evang. Kirchengem . Jutroschin . 

M. 15  (19 14 ), S. 168 — 17 1 .
Bespr. K vacala, I. A. Comenius. Die großen Erzieher, Bd. 6. 

J .  4 ( 19 14 ). 8. 1 2 6 - 1 2 7 .
Unser Kaiser. Rede bei dem vaterl. Abend im K aiserhof zu L issa  

am  27. 1 .  19 15 . L issa  i. P ., Oskar E u litz ’ Verlag.
Vor hundert Jah ren  im Posener Lande. L . 10  ( 19 15 ) , S. 309 bis 

3 18  und 340 — 357.
Jah rbüch lein  der ev. ref. Johannis-Gem einde zu L issa  i. P. 16. Jg . 

19 15  [darin u. a. P redigt über I. Mose 8, x —1 1  am  30. 8. 19 17 , 
dem Gedenktag der Gemeindegründung und nach der Schlacht 
bei Tannenberg]. Jahresbericht daraus auch abgedruckt in 
R . 65 ( 19 15 ) , Nr. 20 — 22.

Zum  Gedächtnis des M ärtyrers Johannes Huß ( f  6. Ju li  14 15 ) . 
Posener T ageblatt Beil, zu Nr. 309 vom 6. 7. 19 15 .
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Hespr. Merschei, 200 Jah re  Gesch. der Stadt Ra witsch. M. 16  
( 1 9 1 5 ) .  S. 3 7  —  4 2 .

Hespr. W otschke, Die Grenzkirche in W eigmannsdorf. Al. 16  
(19 15), S. 4 2 - 4 4 .

Hespr. Reichard, Gesch. der evang. Kirche in Bojanowo. M. 16  
( 19 15 , )S. 6 9  — 7 5 -

Jah rbüch lein  der ev. ref. Johannis-Gem einde zu Lissa i. P., 77. j<r 
19 16  [darin u. a. S. 29 — 46 Lissas Drangsale in der Zeit des 
Nordischen Krieges].

Von den reform ierten Gemeinden in Russisch-Polen, Litauen und 
den Ostseeprovinzen. R. 66 (19 16), Nr. 4 — 8.

Von den Siegeln der ev. Kirchenverbände und Kirchenbehörden 
im  Gebiet des ehern. Polen. J .  5 (19 16 ), S. r r 2 —12 5  und 
N achtrag S. 1 3 7 - 1 4 0 ,  desgl. J .  b ( 19 17 / 18 ) , S. ^ 4 - 1 4 5 .

Die H erausgabe der Lissacr Folianten. J .  5 (19 16 ), S. 133  — 735
Zur Gesch. des Elem entarschulwesens im ehern, Polen. J .  5 (rgrö)/

s .  1 3 5  — 13 6 .
Zum 100 jährigen Jubiläum  des K. Konsistorium s der Prov. Posen 

J .  5 ( 19 r6), S. 1 3 6 - 1 3 7 .
Jahresbericht des ev. Vereins für die Kirchengesch. der Prov 

Posen. J .  5 (19 16 ), S. 1 4 1 - 1 4 3 .
Literaturverzeichnis für die posensche Kirchengesch. Ju n i 1974 

bis August 19 16 . J .  5 (i9 r6), S. 146 - 1 5 2 .
Hespr. W aschinski, Das Thorner Stadt- und Landschulwesen 

J .  5 (19 16), S. 143 - 14 4 .
Bespr, Wotschke, Die Grenzkirche in Schiem sdorf. M. [7 (7075)

S. 107 bis n o . '
Zur Gesch. des Lissaer Rathauses. M. 18 (.1977) Xr 3 / 4  S n  

bis 53. ' - 33
Aus den Frühlingstagen der Reform ation im Posener I and«*

R. 67 (19 17 ) , Nr. 30. 1 •
Glockenabschied. Predigt zur Feier des Glockenabschiedes in der 

ev. ref. Johanniskirche zu L issa am 15. [uli 7077 1? iw
(19 17), Nr. 33, auch S. A. '

E in altes Lutherbild  im Posener Lande. Evang. Gem eindeblatt 
für die S tad t Posen, Kriegsausgabe Jg . J, X r. > vom  8 
1 9 r 7 , und W acht an der W arte. Pos. Heil’, zum Monatshis.fr 
für die M itglieder des Evang. Hundes, 5. J g . ( Xr. i ( Ju li 1918)

L iteratu r zur Gesch. der ev. Kirche in Posen und Polen Posen 
19x7. Ausschuß für die Feier des 400 jährigen Reformations- 
Jub iläum s in der Prov. Posen.

Verzeichnis von Dichtungen zur Gesch. der Reformation IW n  
.917, Ausschuß für die Feier des 4oojähr. Ref.- [ub in der 
Prov. Posen. J

Unser Hindenburg. \ ortrag beim Vaterl. Abend am > 10 1077
zu Lissa 1. P. Lissaer lageblatt Heil, zu Nr m s  vom \  r J  
19 17 , auch S. A. ” 35 vom 7 - ro.

au88cim.r ,Wn<jr

Aus den Warschauer Archiven. J. 6 (1917/78) S 74—10 
lieforniationsj übel feiern und Einführung des jährlichen' “u'efor- 

nm tionsiestes ,m Posener I.ande. Ebenda S. , o 7 _ , “ .
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Kürzere M itteilungen: E ine K ollekte  für Zaborovvo. Zur Gesell, 
des Schulwesens in Storchnest. E in  Glied des H indenburg- 
sclien H auses als Schuldner des U nitätsfonds. Ebendort S. 
14 1  -  143.

Bespr. Depdolla, Gesch. des K losters Eekno-W ongrowitz. ■ M. 19 
(19 18 ), Nr. 6/9, S. 80 — 83.

B espr. W otschke, Das Evangelium  unter dem Kreuz im Lande 
Posen. J .  6  ( 19 * 7 /*8), S. 145  — 149.

Bespr. Reiche, D eutsche Bücher über Polen. Recke und W agner, 
Bücherkunde zur Gesch. und L iteratu r des Kgr. Polen. Zivier, 
Polen. J .  6 ( 19 17 /18 ) , S. 150  153.

Übersicht der Veröffentlichungen auf dem Gebiet der Kirchen - 
gesch. der Prov. Posen in der Zeit vom August 19 16  bis Mai 
I9r8 . J .  6 ( 19 17 / 18 ) , S. 154  — 160.

W as würde die Provinz Posen beim Anschluß an Polen erwarten ? 
Vortrag bei der Gründungs Versammlung des deutschen Volks - 
rats in L issa  am  24. 1 1. 19 18  . S. A. aus dem Lissaer Tageblatt.

Ü bersicht über die Gesch. und den gegenwärt. Stand der evang. 
K irche im  Posener Lande. E v . Gem eindeblatt für die Stad t 
Posen, Jg . 3, Nr. 8 — 9 vom  23. 2. und 2. 3. 19 19 . Dass, in 
,,D er Stand des evang. kirchl. Lebens in der Prov. Posen“ , 
B erlin-Steglitz, Evang. Preßverband fü r Deutschland.

Die Beziehungen zwischen der großpoln. U nität und der N eum ark. 
J .  für Brandenburgische Kirchengesch. T7 (19 19), S. rS 
bis 47.

Die Zukunft der evang. K irche in den an Polen abzutretenden 
Gebieten. Christliche W elt 33, Nr. 38 vom  18. 9. 19 19 . Ein 
kürzerer A ufsatz über das gleiche Them a in der Breslauer 
M orgenzeitung Nr. 240 vom  9. 9. 19 19 .

Ein polnisches Versprechen. Breslauer Morgenzeitung Nr. 299 
vom  7. 1 1 .  19 19 .

Unserm Landrat zum Abschied. Lissaer Tagebl. Nr. 304 vom  
3 1 .  12. 19 19 .

Bespr. Ju st, Dreihundert Jah re  Posener Schulzendorf. M. 20 
(T9 1 9 ), Nr. 4 , S. 5 4  — 5 6 .

Die nationale Zusam m ensetzung und H altung der Bevölkerung 
Lissas in der Vergangenheit. Schlesische Geschichtsblätter 
r920, Nr. 2 — 3, S. 25 — 34 und 49 — 59.

Zum  2 5o jäh r. Todestag des Arnos Comenius. Evang. Gem einde
b latt für die Unierte E v . K irche in Polen, Jg .  2 ( 19 2 1) , Nr. 1 
bis 2 vom  2. und 9. 1. 19 2 1 . W iederabgedruckt (Jo h . Arnos 
Comenius) im E v . K irch enb latt der Grenzm ark 3 (1926), 
Nr. 5 1 .

Luth er in Worms. Pos. Tageblatt 1. Beil, zu Nr. 45 vom  17. 4. 
19 2 1.

Die Reform ation in Polen (betr. Gesellschaft zur Erforschung der 
Gesch. der Ref. in Polen und ihre Z.|. Pos. T ageb latt Beil, 
zu Nr. 1 7 x vom  18. 9. 19 2 1.

Aus L issas Franzosen- und Russenzeit. M. 22 (1922), Nr. 1 —2, 
S. 13  — 26 und 33 — 62.

Das Deutschtum  in L issa  einst und jetzt. Ostdeutsche M onats
hefte 3 (1922), H eft 12 , S. 565 — 568.

Lissaer Coinenius-Erinnerungen. Erstes Jah rb u ch  deutscher Lehrer 
in Polen, Bydgoszcz 19 23, S. 187 — 194.
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Die Gesellschaft zur Erforschung der Gesch. der Reform ation in 
Polen und ihre Zeitschrift. K. i, Nr. 8 (Mai 1923), S. 
bis t 8 o .

Zur Verbreitung eines reform atorischen Liedes im Posener Lande-
K . 1, Nr. 12  (Sept. 19*3). s - 275 — 279.

Ein sanftm ütiger Graf. Evang. Gem eindeblatt für die Unierte 
E van g . K irche in Polen 4 (1923), Nr. 17  vom 22. April.

Von des Glaubens Not und Trost. Predigt über Luc. 22, 3 1 —32 
bei der Tagung des Reform. Bundes in Emden. R. 73 (1932), 
Nr. 40.

Theologische Umschau. V II. Kirchengesch. K . 2, Nr. 3 (Dez. 
1923), S. 58 — 59 und Nr. 4 (Jan . 1924), S. 87 — 89.

Bespr. Chodynicki, Reformacja. w Polce. D.W .Z. 1 (1923), S. 77 
bis 78.

Das Ende der L issaer Pulverm ühle. D. W. Z. 4 (1924), S. 26 — 3 1 .
Aus der Zeit des nordischen Krieges. I). \V. Z. 4 (1924), S. 7 r —74,
Übersicht der Veröffentlichungen au f dem Gebiet der Kirchengesch. 

Polens in der Zeit vom  Mai 19 18  bis August 1924. D. W. z"
4 ( 19 2 4 ) .  79 — 94 -

Bespr. M yslicki, Jonston i de Spinoza. Woyde, dwa nieznane 
rgkopisy z dziejöw Polskiej reform acji. i). W. Z. 4 (1927) 
S. 9 4  — 9 5 -

Bespr. Ju st, Kreuzkirche. D. W. Z. 4 (1924) S. 100 -  103.
E in  Fraustädter Kaufm annshaus in alter Zeit. H eim at-Kaleiuler 

für den Kreis E raustad t 3 (1924), S. 5 1 — 155..
Ein Rückzug. K . 2 Nr. T2 (Sept. 1924), S. 264 — 265.

Valerius Herberger, der fromme Dichter aus Fraustadts schwerster 
Zeit. Evang. Gem eindeblatt für die Unierte evang Kirche 
in Polen 5 (1924), Nr. 2 1 —22 vom 18. und 25. Mai.

Die Folgen des Thorner Blutgerichts. Pos. Tageblatt 3 Beil 
zu Nr. 283 vom  7. 12 . 1924.

Ein polnischer Edelm ann als evang. Missionar und Evangelist 
K . 3, Nr. 6 - 7  (März und April 1925), S. 1 2 1 - 1 2 5  und r53 
bis 157 . J ->-3

Das Thorner B lutgericht. R. 75 (1925), Nr. 1 1 ,  S. 6 1 - 6 4 .

Evang. Leben unter dem weißen Adler. Übersicht über die Gesch 
und den gegenw. Stand der evang. K irche im Gebiet des 
einstigen und jetzigen poln. Staates. Poznan 1925 I uther 
verlag.

Die uniert-evang. K irche und der dritte Mai. K  4 Nr (Nov 
1925), S. 3 2 - 3 6 .  '

Die Reform ation in Polen. Die Entw icklung des Protestantism us 
m Polen. Die reform ierte Kirche in Polen. A rchive und 
Bibliotheken. D. B . 2 (1925), H eft 7/8, S. 1 —9 40—41
1 1 4 - 1 1 5 .  ' *  '

Johann Metzig, .ein deutscher Idealist im Pos. Lande. D W 7 ~ 
(1926), S. 80 —1 1 1 .  ......................*

Der Gedenktag des 3. Mai. Evang. Volkskalender 67, Poznan 1927 
Verlag der evang. Diakonissenanstalt, S. 86 — 88.
Deutsche W issensch. Zeitschr. f. Polen. Heft 12. 192S.
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W arschauers Lebenserinnerungen. D. W. Z. 8 (1926), S. 13 1 — 133.
Die Lebenserinnerungen eines Posener Gelehrten. K. 5, Nr. 4 

( Ja n . 1927), S. 9 5  — 96.
Bericht wegen der Lissaischen Pest 1709. Lissaer Tagebl. 42, 

(1927), Nr. 6 — ro vom  10 . — 14. Ja n .
Zur kirchlichen Feier des polnischen N ationalfeiertags. K . 5, 

Nr. 4 ( Ja n . 1927), S. 89 — 90.
"Übersicht der Veröffentlichungen au f dem Gebiet der Kirchen- 

gesch. Polens für die Zeit vom  Sept. 1924 bis Ende 1926. 
D. B . 4 (1927). L 39  — 5 2 .

Aus Briefen des Comenius. 1. Aus der A rbeit des Erziehers. E van g. 
K irch enblatt der Grenzm ark 4 (1927), Nr. 13  vom  27. März.

Leben und W irken Valerius H erbergers. V alerius Herberger und 
seine Zeit, Frau stadt 1927, S. 23 — 1 16 . D as Vorw ort dazu 
ist abgedruckt in K . 5, Nr. 10  ( Ju li 1927), S. 248 — 249.



Verzeichnis der Schriften
von Pastor D. Dr. Theodor Otto Gustav Wotschke.

Geboren zu Meseritz den 2 3 . März 1 8 7 1 , besuchte das G ym na
sium seiner V aterstadt, studierte 1 8 9 0  f. in Halle, 1 8 92  f. in Berlin 
Theologie, war 1 8 9 5  M itglied des Predigersem inars W ittenberg, 
1 8 9 7  H ilfsprediger in Gogolin (Bez. Brom berg), 1 9 00  Religions
lehrer am Gym nasium  in Ostrowo, T9 0 3  Pfarrer in Santom ischel 
(Bez. Posen), 1 9 x 2 in Eutzsch bei W ittenberg, 1 9 1 5  in Pratau 
bei W ittenberg. 1 8 9 6  prom ovierte er in Leipzig zum Doktor der 
Philosophie, 1 9 00  zum Licentiaten der Theologie, 1 9 1 7  verlieh ihm 
die theologische F a k u ltä t Breslau den Doktorgrad der Theologie 
honoris causa. 1 9 2 6  wählte ihn der ungarische unitarische L iteratu r
verein in Klausenburg zum Korrespondenzmitgliede, 1 9 2 7  ernannte 
ihn die Historische Gesellschaft in Posen zum Ehrenmitgliede.

V e r ö  f f e n t l i c h  u n g e n .
A. B ü c h e r :

Fichte und Erigena. Darste)lung und K ritik  zweier verw and
ter Typen eines idealistischen Pantheism us. 1896.

Brenz als Katechet. 1900.
Briefwechsel der Schweizer m it den Polen. 1908.
Geschichte der Reform ation in Polen. i9 r r .
Die Reform ation im Lande Posen. 19 13 .
Das Evangelium  unter dem Kreuz im Lande Posen. 19 17 .
Was haben die Evangelischen unter polnischer Herrschaft 

zu erwarten ? igu). Evangelischer Preßverband.
Pikier aus dem Leben der W ittenberger Studenten. 1926 '
B. V e r ö f f e n t l i c h u n g e n  i n  Z e i t s c h r i f t e n .

In der Zeitschrift der H istorischen Gesellschaft Posen.
Andreas Sam uel und Joh . Seklucvan. T902.
Eustachius Trepka. 1903.
Francesco Lism anino. 1903.
Jakob Kuchler. Ein Posener Humanist. 1905.
Das L issaer Gym nasium . 1906.
Geschichte der cv. Gemeinde Meseritz. 1006.
Stanislaus Ostrorog. 1 9 0 7 .
Das evangelische Provinzialgym nasium  zu Bojanowo. 1909.
Studienfahrten Posener Studenten im 16. Jahrhundert. 19 10 .
Die unitarische Gemeinde Meseritz. 1 9 1 1 .
Zum Dram a , ,Glaube und H eim at“  im Posener Lande. 19 13 .
Die ev. Gemeinde Posen-Schwersenz im 17 . Jahrhundert. T916. 

Die Innere Mission im ev. Deutschland.
Die L iebestätigkeit für die Posener Gemeinden im 17. und 

18. Jahrhundert.
Die Armen- und K rankenpflege iix der alten Posener Gemeinde.

Deutsche Wissensch. Zeitschr. f. Polen. Heft 12. 1928. 1 P :
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Posener M onatsblätter.
Zur Geschichte der S tad t Meseritz. 1902.
Herzog Albrecht von Preußen und Posener Kaufleute. 19 03. 
Posener Studenten in Leipzig bis 1560. 1903.
E in  evangelischer Lehrer an der Posener Pfarrschule (Gre- 

gorius Pauli). 1903.
Die Posener Pfarrschule im 5. und 6. Jah rzeh nt des xö. Ja h r 

hunderts. 1904.
Heinrich K leinw ächter. E in N achruf. 1904.
Franceso Stancaros erster A ufenthalt in Posen. J904.
E in  Gnesener A rzt im 16 . Jahrhundert. 1904.
Ein Friedenskongreß zu Posen. 1904.
Zu Schottm üllers A ufsatz:, .Der Grafen G orka Begräbnis“ . 1905. 
Die Reform ation in Obornik. 1905.
Die Verwandten des kursächsischen Kanzlers B rück in 

Posen. 1906.
Der B ericht eines Königsberger Stadtschreibers über seine 

Verhandlungen in Posen, Kosten und Fraustadt. 1906. 
E in  Sprachenstreit in Posen 15 3 5 . 1907.
Eine H erausforderung zum Zw eikam pf im 16 . Ja h rh u n 

dert. 1907.
Andreas G orka au f seinem Kranken- und Sterbebette. 19 07. 
Die Posener Verwandten des St. Gallener Reform ators 

V adian . 1908.
Älteste Nachrichten über eine Lotterie in Posen. 1908.
Ein  Notschrei aus dem  Jam m er des. Nordischen Krieges. 1908. 
Die m ittelalterliche W asserleitung in Kosten. 1908.
E in  vergessener A utor des Posener Landes. T908.
Die U nitarier in Posen. 7909.
C alvins Beziehungen zum Posener Lande. 1909.
Die Leipziger U niversität und das Posener Land. 1909.
D er Arzt Diogenes in Posen. 1909.
Über die Tonkünstler Herm ann und Heinrich F in k  1909.
Der Posener Buchhändler Georg Pfennig und seine F'amilie. 
Der Posener A rzt Diogenes. 19x0.
Der Posener Kirchenpfleger Georg H art lieb. 19x0.
Die herzoglich preußische Herberge in Posen. 19 12 .
Der Posener A rzt K asp ar Lindener. (Posener Patriziat). 19 12 . 
Die Abwanderung der Evangelischen aus Posen im x y .Ja h rh . 
Schreiben Herzog Albrecht an den Gnesener Arzt Böhm .
Die Truppenanwerbung für die Schmalkaldischen Verbün

deten in Posen. 19 13.
13er Posener Fürstentag 154 3 . X9 1 4 .
Die Posener Post in alter Zeit. 19 14 .
Der polnisch-brandenburgische Grenzstreit 1333. X9 1 4 .
W ie unsere A ltvorderen bauten. (Gorkas P alast in Posen). 19 14  
E ine M ädchenfreundschaft im Reform ationsjahrhundert. 19 15 . 
Der Posener Bürgerm eister N ikolaus Schilling. 19 15 .
Der Gorkasche K anzler M atthias Poley. 19 16 .
Aus Storchnests Schreckenstagen 1656. 19 16 .
Die N otlage der B irnbaum er Erbherrschaft im 18. Jah rh . 
Kollektengesuche von Meseritz u. Obersitzko. 19 16 .
Zum Leben des Posener H um anisten Kuchler. 19x6. 
Herzog Albreclxts B rie f an den Posener Großkaufm ann 

Schm alz (Crotus Rubianus).
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Die Reform ation in Nakel. 1920.
Peter Ende und seine Handelsgesellschaft. 1020.
Der Posener Arzt Joh . Paläologus. 1920.
Aus der Posener Notzeit vor 200 Jahren . 1923.
Ruszyckis A ngriff auf Melanchthon. T9 2 3 .
König Heinrichs Einzug und Krönung in Krakau. 1923.

Deutsche W issenschaftliche Zeitschrift für Polen.
Aus dem geistigen Leben einer Posener K leinstadt (Zduny). 1923 
Herzog Albrecht und G raf Andreas Gorka. 1924.
Der L issaer R ektor Theobald Blasius. 1925.
Aus den Berichten eines W arschauer Gesandten. 1926.
Die M itarbeiter an den A cta historicoecclesiastica in Polen. k )28.

Aus Posens kirchlicher Vergangenheit.
Das Hussitentum  in Großpolen. 19 1 1 .
Joh. Turnowski. Ein Senior der Böhmischen Brüder. r9 ti .

Der M elanchthonianer Stephan Reich in Posen. rp ie .
Der verpfändete Bischofshut. 19 12 .
Geschichte der ev. Kirchgemeinde Rawitsch. 1912.
Konstantin T o xites. 19 13 .
Die Zerstörung der Kirche zu Mielencin. 19 13 .
Der Konföderiertenschreckcn der Jah re  1768 1772. 19 13 .
Joh ann  Zborowski. 19 14 .
G raf Andreas von Lissa. 19 14 .
Aus der Zeit der Posener Glaubensnot. 1915.
Zur Geschichte der Jutrosch iner Gemeinde. T9 1 5 . 
Glaubensbedrückungen im 18. Jahrhundert, rpiö.
Die religiöse Stellung der Grafen Latalski. 19 16 .
Erasm us Glitzner. 19 17 .
Der W iederaufbau der großpolnischen lutherischen Kirche.

1928.
Alt preußische M onatsschrift.

Abraham Culvensis. Urkunden zur Keformationsgeschichte 
Eithauens. 1905.

Christoph Thretius. 1907.
Herzog Albrechts Briefe an Easki. 1908.
Herzog A lbrecht und G raf Raphael von Lissa. 1909.
Herzog Albrecht und die Übergriffe der kath. Geistlichkeit 

Erm lands. 1909.
Francesco Stancaro. r9 io .
Vergerios zweite Reise nach Preußen und Hithauen. 1 9 1 1 .
Herzog Albrecht und die preußischen Chroniken, ip r 2.
Johann Radom ski und Martin O uiatkowski. 19 15 .

Theologischer Idteraturbericht.
Kirchengeschichtliches vom östlichen Kriegsschauplatz. 19 10 . 
Kirchengeschichtliches vom rumänischen Kriegsschauplatz 

(Heraklid). 19 17 .
A us dem Posener Lande.

König Heinrichs Einzug in Meseritz.
Johann Friedrich Bachstrom .
Der Liebesdienst an der Posener Diaspora in alter Zeit.
Aus der Zeit des großen Sclnvedenkrieges.
Posener Absagen.
Eine M eseritzer Hochzeit im 17. Jahrhundert.
Die letzten Wisente in der Provinz Posen.

Reichsuniversität Posen
Geographisches Institut
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Die H ohenzollern und das Posener Land.
W estpreußens Beziehungen zum südöstlichen Kriegsschau
plätze.
Ju stiz  in alter Zeit. (Der M ärtyrer H iob Lentz in Schönlanke}. 
E in  Posener T h eaterbrief aus alter Zeit.
Herzog A lbrechts Reise durch das Posener Land. 1536 . 
Friedrich  W ilhelm s I I .  Begrüßung in Meseritz und Lissa. 
E ine K irchw eih  vor hundert Jahren .
Eine Pfarrbesetzung in Meseritz.

A rch iv für Reform ationsgeschichte.
Stanislaus Luthomirski. 1906.
König Siegism und August und seine evangelischen H of

prediger. 1907.
Zum Briefwechsel Mela.nchthons mit Polen. 190t).
Zum Lebensbilde Laskis. 1 9 1 1 .
E in  B rie f Joh . Aurifabers. 19 14 .
Der Petrikauer Reichstag 1532  und die Synode zu Koschmi- 

nek 1355 . 19 14 .
Ein dogm atisches Sendschreiben des Unitariers Ostorod. 19 13 .  
W ittenberg und die U nitarier Polens. 19x7.
Luthers H auspostille polnisch. 19 17 .
Johann Laski und der Abenteurer H eraklid  Basilikus. 1920. 
Georg Weigel. Beitrag zur Reform ationsgeschichte O st

preußens und Lithauens. x92 1.
Aus dem Briefwechsel des Stettiner Pfarrers Kogler. (Sla- 

vischer Katechism us). 1922.
Zur Geschichte des A ntitrin itarism us. 1926.
Briefe des Trübauers Superintendenten Satbauch an P. Eber. 

1926.
Eine verschollene lateinische Übersetzung von Luthers L ie

dern. 1927.
Die Bemühungen im 17. und 18. Jahrhundert, Luthers Briefe 

zu sam m eln und herauszugeben. 1928.
Zeitsch rift für Brüdergeschichte.

Gregorius Pauli. 1920.
Zeitschrift für Kirchengeschichte.

Calovs H istoria syncretistica. 191b.
Der W ilnaer M ärtyrer Francus Franco. 1922.
Eine verschollene Geschichte des Pietism us. 1927. 
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Besprechungen und Inhaltsangaben.
Dr. Paul Roth. Die Entstehung des polnischen Staates. Eine 

völkerrechtlich-politische Untersuchung. In : Öffentlich- 
rechtliche Abhandlungen, herausgegeben von Dr. Heinr. 
Triepel, Dr. Erich  Kaufm ann, Dr. Rud. Smend. Berlin 192b. 
Verlag von Otto Liebm ann. V I 'I l- f  168 S.

Von den im U ntertitel angedeuteten beiden Zielen des Buches 
liegt der N achdruck auf der rechtlichen Seite. D adurch ergänzt 
es vorzüglich das etw as später herausgekom mene W erk von Dr. W. 
Recke, „D ie  polnische F ra g e ,“ das die politische Seite besonders 
herausarbeitet, und die kürzere D arstellung von Dr. Joh an n  Rei- 
ners „K r ä fte  poln. S taatsgesta ltu n g“ (Deutsche B lä tte r in Polen 
O ktober 1926, S. 457 — 514). E s  ist m it um fassender Benutzung 
nicht nur der deutschen, sondern auch der französischen, englisch
am erikanischen, russischen, italienischen und vor allem  bis dahin 
erschienenen polnischen W erke geschrieben und über die Kreise 
der Ju risten  hinaus w ertvoll.

Nach einem knapp und k lar zusam m enfassenden überb lick  
über die Lage in den drei Teilgebieten bei Kriegsbeginn kom mt 
Dr. R oth , den w ir schon aus einer D arstellung der politischen 
Entw icklung in Kongreßpolen während der deutschen O kkupation 
kennen, im ersten T eil zu dem Schluß, daß ein polnischer Staat 
im Rechtssinn erst durch die Zulassung zweigr Vertreter zur F rie 
densversam m lung M itte Ja n u a r 19 19  entstanden sei, nicht durch 
den Zuruf der beiden K aiser oder die Verhandlungen des unter 
Dm owskis Leitung stehenden N ationalkom itees. Das Gepräge 
dieses S taates als eines neuen sowie das des M inderheitenvertrages 
als einer diesem neuen S ta a t auferlegten B ürgsch aft der K on sti
tuierung nach den Bestim m ungen des Versailler Vertrages werden 
deutlich herausgestellt. Der Ü bergang der Staatshoheit erfolgte 
in den einzelnen Teilen zu ganz verschiedenen Zeiten, wie im zweiten 
Teil gezeigt wird, und fand seine K lärun g erst durch den Beschluß 
des B otsch afterrates vom  15 . 3. 19 23. K la r  tr itt  aus dem Buch 
der Gegensatz der beiden durch die Namen P ilsudski und Dm owski 
verkörperten Richtungen heraus, der noch je tzt die politische Lage 
beherrscht. D ankensw ert ist auch der reiche Anhang diplom a
tischer Schriftstücke, darunter auch die w ichtige Denkschrift 
Dm owskis an Wilson. L  a t t e r m a n n .

Johannes Behrendt. Die polnische Frage und das östereichisch- 
deutsche Bündnis 1885 bis 1887. In : A rch iv für Politik  und 
Geschichte 1926. H eft 12 , Dezember, S. 699 — 767. 
Arbeiten, wie die vorliegende, die ihre Fragestellung nicht 

auf die innere oder nur äußere Politik  beschränken, sondern, ähn
lich wie Staatsarch ivrat Dr. W. Recke in seinem bekannten Buche 
„D ie  polnische F rag e“ der gegenseitigen Durchdringung und V e r
quickung dieser Fragen nachgehen, können immer auf besondere 
Anteilnahm e rechnen. Die Dissertation fußt auf unveröffent-

Deutsche Wissensch. Zeitschr f. Polen. Heft 12. 1928.
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lichten Akten des Haus-, Hof- und Staatsarch ivs und des Archivs 
des Innern und der Ju stiz  zu Wien, die bekanntlich inzwischen 
verbrannt sind, ferner au f solchen des Politischen A rchivs beim 
Auswärtigen Am t in Berlin und des Reichsarchivs Potsdam .

So fällt allerlei neues L ich t auf die Probleme. Eine bisher 
unbekannte Äußerung B ism arcks vom  Jah re  1886 dazu lautet: 
,,D ie polnische Frage bietet die einzige Schwierigkeit in den K on
sequenzen unseres Bündnisses. Österreich wird nach seiner bis
herigen Politik  vielleicht nicht darauf verzichten wollen, bei einem 
etwaigen Krieg mit Rußland Polen zu insurgieren und eine natio
nale polnische Arm ee in Galizien zu gründen. Diese Entw icklung 
würde für uns um so gefährlicher werden, je  kräftiger das polnische 
Elem ent in Posen und W estpreußen noch is t .“ (Also von Ober
schlesien und Ostpreußen spricht er nicht.) ,,In  der Abschwächung 
des polnischen Elem ents bei uns liegt die Verstärkung unserer 
Bündnisfähigkeit mit Ö sterreich.“ Die habsburgische Legionen
politik  19 14  hat dann die Voraussage des Kanzlers bezüglich des 
Versuchs, Kongreßpolen zu insurgieren, und weiter der austro- 
polnischen Lösung bestätigt, und die Politik  Dmowskis, der geradezu 
auf einen K rieg  zwischen den Teilungsm ächten hoffte, hat ihren 
Vorläufer in einer Denkschrift des galizischen Landm arschalls 
Wodzicki von 1878, der gern den für Galizien gefährlichen K rieg 
mit Rußland auf sich nehmen wollte, um eine K lärung zu erzielen. 
Bei den Besprechungen W aldersees mit Beck wurde auch die 
polnische Frage berührt. Um sie nicht akut werden zu lassen, 
erhielt Bism arck den Frieden mit Rußland, und mit, um das 
österreichische Bündnis zu festigen, begann er seine innerpreu
ßische Polenpolitik von 1885. Nähere Veranlassung dazu war 
die gesteigerte Haßpropagande der Polen m it Versuchen des H in
übergreifens nach Überschlesien und Masuren. Mit hinein sprach 
die wachsende radikale, revolutionäre Richtung, der Zusam m en
hang mit der Em igration, der das Ausland für die polnische Frage 
gewinnen wollte. Seine M ittel waren die in ihren Zahlen maßlos 
übertrieben dargestellten Ausweisungen fremder Staatsangehöriger 
wegen der durch diese hervorgerufenen Verschiebungen der sprach
lichen und konfessionellen Verhältnisse, sowie seine Ansiedlungs
politik, deren schwache Seiten der Österreicher Szechenyi richtig 
erkannte, ln der Kirchenfrage lehnten sich polnische Petitionen 
aus Posen an den Papst gegen die Ernennung des Deutschen 
Dinder zum Erzbischof auf, was wieder einen Beitrag zu der Farne 
Volkstum  und Kirche darstellt und den Petenten eine Mißfallens
äußerung des Papstes einbrachte. Gegenüber der Ansiedlungs
politik wurde die Bank Ziem ski Poznanski gegründet, zu der 
der galizische Adel zur Schadenfreude der Demokraten weniger 
beitrug, als er pom phaft angekündigt hatte. Mit hinein sprach 
die polnische Frage in Bism arcks Ablehnung des Battenbergers, 
der als Sohn der polnischen Gräfin Hauke für die Polen schw ärm te’ 
und in die Nichteinm ischung auf den Zarenerlaß von 1887 betr.’ 
Grundbesitzbeschränkungen für Ausländer. Gegenüber den B al
kankrisen, die den Polen günstige Verwicklungen bringen konnten 
war die Stim m ung auf polnischer Seite uneinheitlich. — Verfasser 
legt Österreich im Bismarckschen Biindnissvstein eine besondere 
Stellung bei. Für uns am wichtigsten ist wohl die H erausarbei
tung der engen Verquickung zwischen innerer und äußerer Politik, 
die später von den deutschen Staatsm ännern nicht genügend’
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beachtet worden ist. H offentlich werden bald die anderen M ate
rialien der Ö ffentlichkeit zugänglich gem acht. Dr. R . St.

Walter Kuhn. Versuch einer Naturgeschichte der deutschen Sprach
insel. Posen, V erlag der H istorischen Gesellschaft für Posen.
1926. 75 S.
Unter den in F ittbogens Schrifttum sübersicht in der A bteilung 

Finzelfragen angegebenen Arbeiten steht die anzuzeigende mit 
einer kurzen Besprechung an erster Stelle. Das kennzeichnet ihre 
W ichtigkeit. D as Neue daran ist, daß sie nicht einfach der Reihe 
nach die einzelnen Sprachinseln abhandelt, sondern es dankens
werterweise unternim m t, die Lebensgesetze des südöstlichen 
Deutschtum s im Sinne R iehls aufzusuchen und darzustellen, wozu 
ein um fangreiches Quellenstudium  und vor allem  eigne Forschun
gen und W anderungen — erinnert sei auch an des Verf. M itwirkung 
an dem  Sonderheft der „D eutschen B lä tter in Polen“  über das 
Deutschtum  in W olhynien, Zusam m entragung der Abbildungen 
zu der A rbeit von Prof. Strzygow ski über die H olzkirchen in der 
Gegend von Bielitz 11. a. — ihn befähigten. H ier lernen wir das 
Leben der Auslanddeutschen als einen biologischen Vorgang zu 
betrachten, denn von den drei K räftegruppen, die für die E n t
wicklung der Sprachinsel maßgebend sind, 1. den „vegetativen  
(biologischen), 2. den bewußten K räften , die beide der Bevölkerung 
selbst innewohnen, und erst an 3. Stelle den politischen K räften , 
die vom  S taat ausgehen, also von außen her auf den betr. V olks
körper einw irken“ , sei die erste die wichtigste. Demgemäß hören 
w ir von jungen und alten Sprachinseln und ihren kennzeichnenden 
Erscheinungen, von den verschiedenen K räften  des A ufstiegs und 
Verfalls, der Verjüngung und Erneuerung, aber auch von Gefahren 
und A bsterben. W ichtige Erkenntnisse ergeben sich für die E igen - 
und Verschiedenheit deutschen und slawischen Wesens, des Grenz- 
und Auslanddeutschtum s, über die sich klarzuwerden nicht nur 
für dieses selbst, sondern auch für den Landsm ann im  geschlossenen 
Sprachgebiet wichtig ist, dem diese Fragen naturgem äß frem d sind. 
E s ist neuerdings so viel von Zusam m enschau, Synthese die R ede, 
ohne daß das Ergebnis im m er sehr erm utigend ist. H ier ist einm al ein 
Versuch, der auf den ersten Anhieb gelungen ist und viele ernste 
Leser finden sollte. Dr. R . St.

Dr. Franz Hümmerich, Gaspar da Gama da India. „ Ib e r ic a “ , 
Bd. V I H eft 1 — 2 (O ktober-Dezem ber 1926) S. 4 2 —50.

Der A ufsatz ist eine zusam m enfassende D arstellung der E r 
gebnisse geschichtlicher Untersuchungen, die Dr. H. über V asco 
da G am a in der zweiten seiner „S tu d ien  zum R oteiro  der E n t
deckungsfahrt V . d. Gam as 1497 — 14 9 9 “ (Coimbra 19 23 — 24) 
angestellt hat. D er S to ff kom m t fü r uns insofern in Frage, als 
G aspar, den Vasco 1498 auf einem Inselchen an der indischen 
K ü ste festnahm  und der dann im ersten Jah rzeh n t des 16 . Jah rh . 
den Portugiesen in Indien w ertvolle D ienste leistete, ein „deutscher 
Ju d e “ war, dessen E lte rn  aus Posen stam m ten. Ü ber die Ursache 
der A uswanderung schreibt Dr. H . : „ Im  Ja h re  1447 hatte ein ver
heerender B ran d  die S tad t Posen großenteils eingeäschert. Dabei 
war das O riginal des von K asim ir d. Gr. 1334  für die polnischen 
Ju d en  erlassenen Judenschutzprivilegs angeblich verloren gegangen 
und die Ju d en  erlangten von K asim ir IV  eine Erneuerung dieses 
S tatuts, bei der ihre R echte in einzelnen Punkten beträchtlich



Besprechungen und Inhaltsangaben. 173

erw eitert wurden. Dagegen erhob sich leidenschaftlicher W ider
stand seitens der polnischen Geistlichkeit und eine heftige A gita
tion im Lande. Als nun einige Ja h re  darauf, im Septem ber 1454, 
das polnische Heer bei Könitz gegen den Deutschen Orden eine 
schwere Niederlage erlitt, stellte man diese als S trafe  für die B e 
günstigung der Juden hin und zwang den König, au f dem Reichs
tage zu Nessau im N ovem ber d. J .  das neue Statu t fü r ungültig 
z u  erklären. Das scheint, wenn auch von einer M assenauswan
derung aus diesem Grunde nichts bekannt ist, der Anlaß gewesen 
zu sein, der die E ltern  des Jud en  von A n jed iva  aus Posen fort und 
nach Jerusalem  und Alexandrien geführt h a t t e . . . “

Herrn O berrabbiner Dr. Frei m ann-Posen verdanke ich den 
Hinweis darauf, daß in der ,,Gesch. der Jud en  unter den Piasten 
und Jagiellonen. nach poln. und russ. Quellen bearbeitet von 
Hermann Sternberg“ (Leipzig, Duncker und Hum blot 1878) auf 
S. 103 —10 3 und 186 schon kürzere N achrichten über Gaspar ve r
zeichnet stehen, die der berühm te polnische Forscher Joachim  
Lelewel, der fleißige Sohn des deutschen H ofarztes des polnischen 
Königs und Enkel des preußischen Gesandten am W arschauer 
Hofe, Löllhöffels v. Löwensprung, gesam m elt hatte. Uber die 
Judenverfolgungen zu jener Zeit — veranlaßt durch Capistrano, 
den der B ischof Zbigniew Oiesnicki gegen die H ussiten in Polen 
berufen hatte - berichtet ausführlich Graetz, Gesch. d. Juden 
von den ältesten Zeiten bis au f die Gegenwart, Leipzig 1864, Band 
V II I ,  S. 207 u. 440. So ist die Ursache der Auswanderung der 
Eltern des genannten G aspar wohl darin zu suchen.

L a t t c r m a n n .

Oltarze gotyckie. Opracowal A l f r e d  B  r o s i g. Poznah 1927. 
Fiszer i M ajewski, Ksiqgarnia U niw ersytecka. (Gotische 
Altäre. B earbeitet von A lfred Brosig. Posen 1927. Univ. 
Buchh. Fiszer u. M ajewski. j 29 S., 10  Lichtbildtafeln. 40. 

ln diesem von dem durch deutsche Schulung gegangenen 
jetzigen K ustos am Großpolnischen, dem ehem aligen Kaiser- 
Friedrich-M useum  in Posen, herausgegebenen H eft lernen w ir den 
Anfang einer neuen Sam m lung „B ib ljo te k a  Zabytköw  Wielko- 
polskich“ (Bücherei großpoln. Kunstdenkm äler] kennen, die sich 
die A ufgabe setzt, erst einm al allm ählich eine vollständige B estand
aufnahm e der vorhandenen Kunstdenkm äler aus den verschiedenen 
Zeiträum en vorzunehmen. D am it soll allm ählich das längst völlig 
vergriffene W erk von J .  Kothe „V erzeichnis der K unstdenkm äler 
der Prov. Posen. Berlin 1896 —98“  ersetzt und ergänzt werden, 
das zum ersten Male in höchst verdienstvollor Weise die In ven 
tarisierung vorgenom m en hatte.

Von den 10 durch Dr. Br. behandelten A ltarbildw erken waren 
bisher drei (aus Posen, Kosten und Koschm in) gew ürdigt worden. 
Die gut gelungenen Lichtbilder sind ohne am tlich eU n terstü tzu n g  
aufgenom m en. Im m er wieder werden in dem H eft Ähnlichkeiten 
mit Kunstwerken aus dem Deutschen Reich  aufgezeigt, und gegen
über der K rakauer Schule, die einen überragenden E influß dieser 
Stad t annim m t, allm ählich mehr unm ittelbar schlesische Einflüsse 
nachgewiesen. A. L.

Evangelisches Leben unter dem weißen Adler. Übersicht über die 
Geschichte und den gegenwärtigen Stand der evangelischen 
Kirche im  Gebiet des einstigen und jetzigen polnischen Staates.
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Vog. L ic . theol. W i l h e l m  B i c k e r i c h ,  Pastor an der
evang. ref. Johanniskirche zu L issa  (Leszno). Posen 1925.
Lutherverlag, Poznan, ulica Przem yslow a 15 . 64 S.
Trotz vieler E inzelfortschritte in der Erforschung der Geschichte 

der Reform ation und der evangelischen K irche in Polen fehlt es 
noch an einer m onum entalen, zusam m enfassenden D arstellung des 
Gebietes für die ganze Zeit seit den Anfängen der Reform ation bis 
auf die Gegenw art, wie der verdienstvolle V erfasser feststellt, der 
zusam m en m it seinem  Am tsbruder, Pastor D. W otschke, von 
deutscher Seite am  meisten zur Aufhellung des Them as beigetragen 
hat. Das starke Sonderheft der , ,Deutschen B lätter in Po len“ , 
das unter der Bezeichnung ,,D er Protestantism us in P o len “ eine 
große Reihe Einzelarbeiten zusam m enstellt, bezieht sich in der 
H auptsache auf die Gegenwart und tu t den geschichtlichen T eil 
verhältnism äßig kurz ab. hinter diesen Um ständen sind w ir fü r 
den Abriß von D. B ickerich, den er bescheiden lediglich als „p ra k 
tische Hilfe zu schneller Orientierung, zur Unterweisung in K irche 
und Schule und zur Anregung weiterer Studien“ angesehen wissen 
will, außerordentlich dankbar.

Zunächst gibt er eine stichw ortartige, ganz kurze Überschau 
und die Feststellung des Gesam tgepräges der evangelischen K irche 
in Polen als einer „G eschichte von B lu t und Tränen, von Gewalt 
und L ist, A bfall und Verrat, aber auch von opferfreudiger B egei
sterung und zähem A usharren“ nach nur kurzer Zeit der D uldsam 
keit. Wenn wir bemerken, daß im wesentlichen und hauptsächlich 
die Deutschen, besonders Bürger der Städte, und ein T eil des pol
nischen Adels, und zwar, wenn wir genauer hinsehen, m eist solche 
des wohl hauptsächlich aus germ anischer W urzel entsprungenen 
Uradels (auch einzelne verpolte deutsche A delsfam ilien wie die 
Abschatz-O ssowski und die Firlej), der Reform ation sich allein 
zuneigten, sehen wir hier wieder eine Bestätigun g der Tatsache, 
daß die protestantische Richtung dem germ anischen Sinn beson
ders zusagte. Die slawisch-polnischen M itläufer, auch der nach 
anthropologischen Untersuchungen von Czekanowski sich rassisch 
sarm atisierende und seinen alten nordischen T ypus verlierende 
Adel blieb bald meist zurück, und was heut noch an evangelischem  
lieben vorhanden ist, stam m t fast restlos aus deutscher W urzel, 
wenn si,ch auch ein kleiner Teil der Gebildeten als Vollblutpolen 
fühlt und nicht gern an seine deutsche A bkunft erinnert wird.

Die große .Schwäche der Reform ation, die Zersplitterung, hat 
auch dem  Protestantism us in Polen schwer geschadet, andrerseits 
jedoch haben die gemeinsamen schweren Bedrückungen zeitweise zu 
vorbildlichem  Zusam m enhalten und gegenseitiger D uldsam keit der 
verschiedenen reform atorischen Bekenntnisse geführt. Im  ein
zelnen dieses Dram a „G lau b e  und H eim at“ zu verfolgen, ist hier 
nicht möglich. Das Traurigste daran ist, daß es in Polen gerade 
den H öhepunkt erreichte, als andere Länder, wie Preußen unter 
dem aufgeklärten Absolutism us, erhebendste wahre D uldsam keit 
gewährten und bewährten.*) Aber auf eine besonders widerliche 
Erscheinung muß hingewiesen werden. Zeitweise w ar durch die

*) Vgl. dazu den B eitrag  von D. W otschke im vorliegenden 
Heft, das auch einige Ergänzungen des knappen Schrifttum sver- 

' zeichnisses im  besprochenen Abriß durch die Bibliographien der 
beiden Herren Bickerich und W otschke bietet. Anm. des H erausgebers.
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Bestimm ung, daß von dem Vermögen von in Glaubenssachen V er
te ilte n  die H älfte dem Staat, die andere dem A nkläger zufiel, 

Geradezu eine Präm ie auf Schurkenstreiche gesetzt. Der völkische 
Gesichtspunkt, ein seit dem 13 . Jahrhundert bezeugter Deutschen
haß dürfte wohl bei vielen der schaudererregenden Protestanten
verfolgungen stark  mitgesprochen haben.
'  E in  7 Seiten um fassendes Verzeichnis der w ichtigsten L iteratu r 
verstärkt die Brauchbarkeit der Schrift auch für den W issen
schaftler, während anderseits die flüssige, nicht abgezogen-gelehrte 
Darstellung und der billige Preis sie auch für die weitesten Kreise 
empfiehlt. Das natürliche Gegenstück zu dieser Schrift wäre eine 
über die Entw icklung des deutschen Katholizism us in Polen. Leider 
fehlt es hier noch sehr an Vorarbeiten, so daß diese Aufgabe vo r
läufig noch sehr schwer ist ; doch ist sie lohnend und lockend und 
hat sehr interessante Momente aufzuweisen, daß z. B . auch der 
führende K opf der Gegenreform ation, K ardinal Hosius, deutscher 
A bkunft war, daß die Jesu iten  in W arschau zeitweise Verteidiger 
des Deutschtum s gewesen sind, wie w ir aus Adolf Eichlers W erk 

P a s  D eutschtum  in Kongreßpolen“ erfahren, und dergl. mehr.
Dr. R . S t.

Valerius Herberger und seine Zeit. Zur 300. Wiederkehr seines 
Todestages. Herausgegeben vom  Verein für Erforschung und 
Pflege der H eim at. Frau stadt 1927. (Quellen und Forschungen 
zur H eim atkunde des Fraustädter Ländchens, H eft r.) Mit 
3 Abbildungen, r i6  S.
Der unter der rührigen Leitung von Prof. Dr. W. Schober 

stehende Frau städter H eim atverein hat im vergangenen Ja h re  
den 300. Todestag des größten Sohnes des seit vielen hundert 
Jah ren  fast rein deutschen Fraustädter Ländchens, das auch in 
den 450 Jah ren  seiner Zugehörigkeit zur Krone Polen stets eine 
gewisse Sonderstellung hatte, durch eine H erbergerausstellung 
und die vorliegende Festschrift gefeiert. In  festen Strichen zeichnet 
zunächst Dr. Franz Lüd tke ein anschauliches Bild der „deutschen 
K u ltur im Zeitalter V. H erbergers“ . D arauf führt uns Pastor 
I). W ilhelm  B ickerich-Lissa anschaulich Leben und W irken des 
großen O stdeutschen vor. Die durch ein Versehen ausgelassene 
Vorrede findet man im  „E v a n g . K irchenblatt. M onatsschrift für 
evang. Leben in P o len .“  Ju li  1927, S. 248/9. H .s G estalt als G eist
licher, Schriftsteller und Liederdichter wird aus der viele neue 
Züge* bringenden D arstellung erfreulich lebendig. Der um fang
reiche Anhang enthält u. a. Auszüge aus ungedruckten und ge
druckten Schriften des „kleinen L u th er“  oder „evan g. A braham  
von San kta  C lara“ , wie er genannt wurde. Die Schrift ist als w ert
voller B eitrag  nicht nur zur Heim atgeschichte, sondern auch zur 
Kulturgeschichte des O stdeutschtums warm  zu begrüßen. Latterm ann.
Zofja Birkenmajerowa. Z mlodziehczych lat Jana Daniela Ja- 

nockiegO. Przyczynek do d z ie jöw .k u ltu ry  polskiej w epoce 
saskiej. Poznan. N akladem  Poznanskiego T ow arzystw a 
Przyjaciöl N auk pp. 1925. [Sophie Birkenm ajer. Aus den 
jungen Jah ren  Joh . Daniel Jaenischs. E in  B eitrag  zur 
Geschichte der poln. K u ltu r in der Sachsenzeit. Posen. 
Verlag der Posener Gesellsch. der Freunde der W issen
schaften mit U nterstützung des M inisterium s für Religions
bekenntnisse und öffentliche Bildung. H auptniederlage in



Besprechungen und Inhaltsangaben .176

der Buchhandlung Fiszer u. M ajewski in Posen. 1925. 
Abdr. aus B and 4 der Arbeiten der Histor. Kom m ission. | 
124  +  2 S.

M it diesem W erk w ill F'rau B . eine P flicht der D ankbarkeit 
des polnischen V olkes gegenüber dem verdienten Begründer der 
poln. Bücherkunde und B ib lioth ekar der Zaluskibücherei erfüllen, 
die bisher arg vernach lässigt worden sei.

Uns geht hier am m eisten die Frage an, welchen Volkstum s 
J .  war. In  einer Anm erkung schreibt F rau  B ., daß er ursprünglich 
J  a e n i s c l i  geheißen habe, sich dann Jaen isch ius und endlich 
Jan ozk i genannt habe, Ihre These, er sei ein Pole gewesen, stützt 
sich hauptsächlich darauf, daß er in einem 1747  in Dresden deutscli 
erschienenen Buche (N achricht von denen in der Zaluskischen 
B ib lio th ek  sich befindenden raren polnischen Büchern) gesagt 
habe: ,,A usländer werfen uns Polen gem einiglich vor, wir hätten 
keine B ü ch e r“ und „W ir Polen halten von den in diesem M anipulo 
enthaltenen Reden sehr v ie l.“ Außerdem  spreche er m ehrfach mit 
bezug au f Polen von Liebe zu seinem Vaterlande. H ier liegt doch 
wohl eine Zusam m enwerfung der Begriffe V olkstum  und S ta a ts
zugehörigkeit vor, die unzulässig ist. E s  ist zwar eine in der poln. 
W issenschaft vielfach  beliebte Methode, alle Leute, die einst in dem 
typisch en  alten N ation alitäten staat Polen in irgend einer Sprache 
schrieben, einfach zur poln. Schrifttum sgeschichte zuzurechnen. 
D as bedeutet jedoch eine Verschleierung der Tatsache, daß der 
Großteil der so als Polen in Anspruch genomm enen Leute es ihrer* 
Abstam m ung nach nicht w ar. Die Selbstbezeichnung als Pole1 
od er Polonus braucht nur die H erkunft aus dem Staatsgeb iet zu 
bezeichnen. — Ebenso beweist die Bezeichnung Polens als V a ter
land nicht poln. Volkstum . Auch evang. Pastoren hingen an ihm 
m it echt deutscher H eim atliebe, selbst trotz Leiden und V er
folgungen, wie z. B . K . K aczm arczyk  anerkennt.

Untersuchen w ir nun den F a ll Ja en isch -Jan o zk i nur an Hand 
d er eigenen Angaben von F'rau B . D er Taufschein vom  1. 6. i7 2 r  
nach dem Taufbuch  der evg.-luth . Gemeinde in B irnbaum  weist 
ihn als „  Joh an n  George Jähnisches, Schneiders“ K ind  aus (S. 17), 
das wahrscheinlich am  28. 12 . 1720  geboren ist (S. 18). (Die A n
gabe anderer, er stam m e aus Finnland, beruht auf einer Verwechs
lung m it dem berühm ten deutsch-russischen A rzt Jo li. H einr.( 
Jän isch  aus W iborg). D ie Besitzer von Birnbaum , die Unruh*, 
hatten seit langem  „d ie  ganze nächste Um gebung m it Deutschen 
und Protestanten besiedelt“  (S. 7). Tatsäch lich  schloß dam als in 
jenen Gegenden der B egriff lutherisch den als deutsch m it ein, aus
genommen vielleicht einige wenige Adlige. A uch die Nam en dbr 
Taufpaten  Jo h . Rose und Jo h . H einr. K u tzer sprechen eine deut
liche Sprache, j . besuchte später die Kreuzschule in Dresden und 
die F'ürstenschule in Schulpforta, wo auch K lopstock und Joh . 
A dolf Schlegel dam als weilten. Von dort hatte er seine Vorliebe 
fü r die Bücherkunde, da die Professoren Bücherliebhaber w aren ; 
besonders h a t der R ektor Schöttger au f ihn eingewirkt. E r  und der 
K riegskom m issar G ottlieb  Jon isch, dessen Hausgenosse er war, 
em pfahlen ihn wahrscheinlich später an Zaluski. A u f S. 14  berichtet 
F rau  B . von den in der N ähe von B irnbaum  liegenden alten K lö 
stern, daß deren Mönche z. T. Deutsche gewesen seien, („aus denen 
früh er sogar auch die Ä bte gew ählt w urden“ : D as w ar natürlich, 
da bis zur gewaltsam en Polonisierung im 16 . Jah rh . nur Deutsche

*
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a u H n o m m en  wurden). Sie fährt dann fo rt: „ J .  würde also nicht 
solche Schw ierigkeiten gehabt haben, an die Bücherschätze zu 
<>elangen, wie er sie in Xirke bekäm pfen m ußte“ (wo ihm näm lich 
der R u f entgegentönte: „H aeretico  aditus in terd ictus“ ). Die obigen 
Sätze haben doch nur einen Sinn, wenn Verfasserin selbst j. für 
einen Deutschen ansah, als sie die W orte schrieb. Fü r sein D eu tsch 
tum sprechen ferner folgende T atsachen: Seine säm tlichen an
geführten Frstlingssehriften sind deutsch abgefaßt (,,C'ritische 
7 3 riefe von einem Liebhaber der gelehrten G eschichte“ , Dresden 
17 4 5 ; „K rit isc h e  Briefe an vertraute Freunde geschrieben“ , Dres
den 174 6 ; die erwähnte „N ach rich t von raren B ü ch ern “ usw.), die 
darin' vorkom m enden poln. Namen verdreht er auf oft geradezu 
unglaubliche Weise, was auch Frau B. au ffä llt (S. 4, 47, 10 1)  und 
man nicht m it „feh lerh after K o rrek tu r“ , sondern nur mit. „u n 
genügender K en n tn is“ der poln. Sprache erklären kann. Seinen 
angenommenen Namen schrieb er nach deutscher A rt m it z, nicht 
c, Jan o zk i; Ortsnam en zeigen die unter den deutschen Bürgern 
übliche Form  (z. B. dam aliges Zirkow=Zirke, poln. Sierakow, S. 61 
Posen). F r  spricht von Zeitbuch und W eltweisheit, nicht Chronik 
und Philosophie.

Schon aus diesen wenigen Angaben des einen W erkes dürfte 
die Berechtigung erhellen, die These, er sei Pole gewesen, abzu
lehnen. Sagt doch auch K. T ., der Besprecher des W erkes im 
„K w a rta ln ik  H isto ryczn y“ 19 25  S. 554 t: „M an muß Vorbehalte 
bez. des Polentum s J ’s. haben." So bleibt es dabei, daß er einer 
der zahllosen Deutschen gewesen ist, die sich um die poln. W issen
schaft unvergängliche Verdienste erworben haben. Wie er die 
poln. Bücherkunde geschaffen hat, so haben andre Deutsche andre 
geschichtliche H ilfswissenschaften begründet, w orauf hier nicht 
eingegangen werden kann.

Sieht man von diesem Vorbehalt bez. nationaler Befangenheit 
der Verfasserin und einigen kleinen Irrtüm ern (z. B . S. 7 : B irn
baum  liegt nicht 2 10 k m  von Posen, S. 79 Sulkau, K r. Guhrau, nicht 
in Oberschlesien) ab, so w ird man das fleißige, viele Nachrichten 
über den behandelten Zeitraum  zusam m entragende W erk dankbar 
begrüßen und Frau  B . beistimm en in dem W unsche, daß bald eine 
um fassend«* Lebensdarstellung des verdienten Gelehrten erscheine.

L  a t t e r m a n n.

Arthur Kronthal, Dr. Karol Marcinkowski. Eine Schilderung 
seines Lebens, seines Wirkens und seiner Zeit. Breslau, 
Priebatsch s Verlag 1925. 7 Abbildungen, 146 S.

Das Werk ist „d em  feinsinnigen und unerm üdlichen Altm eister 
der Posener Provinzialgeschichte“ , Geheim rat A. W arschauer zu 
seinem 70. Geburtstage gewidm et und enthält infolgedessen auch 
als Anhang aus der Feder von Prof. Laubert eine W ürdigung seiner 
Persönlichkeit und seines Lebenswerkes, die ja  beide auch von 
polnischer Seite (A rchivdirektor Dr. K . Kaczm arczyk) Anerkennung 
gefunden haben.

Den allergrößten 'Feil des Buches hat der ehem alige Posener 
S tad trat A. Kronthal geschrieben, der gleich so vielen andern jetzt 
als H eim atloser in Berlin lebt. Das ist für ihn ein um so bittereres 
Schicksal, als er als Sprößling einer alten Bürgerfam ilie und durch 
langjährige, fleißige heimatgeschichtliche Studien, von deren 
Früchten das W erk erfreulicherweise auch ein Verzeichnis bringt,

Deutsche Wisseasch. Zeitschr. f. Polen. Heft 12. 1928. | 2
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m it seiner V aterstadt eng verwachsen war. So war es ihm  auch 
möglich, für dieses W erk nicht nur m it bewundernswertem  Spü r
sinn ein überraschend großes Schrifttum  zusam m enzubekom men, 
m eist natürlich polnischer H erkunft, sondern auch aus den per
sönlichen Erinnerungen seines Großvaters und Vaters und anderer 
Zeitgenossen des Helden seines W erkes zu schöpfen.

Auf diese W eise ist aus einem 1924 in Berlin gehaltenen Vor
trag ein Buch entstanden, das als ein M usterbeispiel deutschen 
Billigkeitssinnes zeigt, daß m an auch der menschlichen Größe 
eines Mannes aus dem politisch gegnerischen Lager gerecht werden 
kann. Der Verf. sagt davon selbst: ,,E ine völlig ob jektive Schil
derung wird man natürlich nicht erwarten können. Denn jeder 
Biograph gewinnt, je  eindringlicher er sich mit der darzustellenden 
Persönlichkeit befaßt, unbewußt eine mehr oder minder su b jek tive  
menschliche Anteilnahm e an seinem H elden.“  E s ist kein W under, 
daß einem Manne wie M. gegenüber, den die Polen je tzt m it R ech t 
als einen ihrer größten Geister feiern, diese in starkem  Maße ein- 
tr itt. Der einfache, r8oo geborene Gastwirtssohn und später 
äußerst beliebte und aufopfernde Arzt M. ist näm lich zugleich die 
Persönlichkeit, die man als Schöpfer des polnischen M ittelstandes 
im Posenschen bezeichnen kann. Geradezu überraschend w eit
schauend ist vielfach seine E instellung: Ihm  geht unbedingt sein 
Volkstum  über den S taat. E r w arnt davor, sich auf das selbst
süchtige Frankreich  zu verlassen. E r ist ein Gegner unfrucht
barer A ufstandsversuche gegen die Teilungsm ächte und rät, darin 
ein V orläufer Dm owskis, den Zeitpunkt abzuwarten, wo sich diese 
gegenseitig geschwächt haben. D afür schiebt er die innere Vor
bereitung in den Vordergrund. Seine großen, aber auch teilweise 
recht skrupellosen Gedanken, die er in die T at um setzt, stellt Verf. 
vorzüglich zusammen. Vor allem  galt es, die polnisch-völkischen 
Gedanken in weitere Kreise zu tragen. So gründet M. den später 
nach ihm  benannten ,,Verein zur U nterstützung der lernenden 
Ju g e n d “ , dem er ein paritätisches Mäntelchen um hängt und den 
die preußischen Behörden trotz der bösen Erfahrungen der A uf
standsversuche von 1846 und 1848 mit einem jährlichen Zuschuß 
von 50 Talern und eine bis in die 60er Ja h re  gewährte Portofreiheit 
unterstützen. Aus den Pfleglingen dieses Vereins gingen dann die 
geistigen Führer hervor, die als Sendlinge einen Teil der nicht 
polnisch-völkisch, sondern vaterländisch preußisch eingestellten, 
slavische M undarten sprechenden Bevölkerungsbestandteile von 
W estpreußen und Oberschlesien „e rw e ck t“ , völkisch  bewußt ge
m acht haben. P'iir seinen Verein spannt M., der selbst nicht kirchen
gläubig war, die polnisch-katholische Geistlichkeit durch den Erz- 
bischol v. Dunin ein und politisiert diesen Stand, der dann eine 
H auptstütze des völkischen Gedankens wird. Ebenso benutzt er 
den Adel für seine Zwecke, der bisher beinahe allein diesen Ge
danken vertrat. E r erreicht, daß die preußische Regierung den 
fast rein polnisch aufgezogenen , ,K reditverein  für das Großherzog
tum  Posen“  wieder auf Grund von Staatsgeldern Beleihungen 
vornehmen läßt, die es den polnischen Besitzern dann ermöglichen, 
zum Dank zwei A ufstände zu beginnen. M. w irkt für körperliche 
Ertüchtigung der Jugend, für geistige und kulturelle Hebung, 

« sozialen Ausgleich, Sam m lung eines N ationalschatzes im neutralen 
Ausland u. dergl. M it einem Schlagw ort kann man sagen, daß er 
der kräftigste Förderer des Gedankens der „organischen A rb e it“
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gewesen ist. Mit dem ähnliche Gedanken spinnenden großen Ari- 
strokaten, Grafen Eduard  R aczynski, verbindet ihn dann noch 
das tragische Los, daß Kurzsichtigkeit, Neid auf Erfolge und Un
dankbarkeit seiner Landsleute i,hm die letzten Lebensjahre ver
bittern, während sie R aczyn ski ja  sogar zum Selbstm ord getrieben 
haben. So stirbt 1846 der große Mann und wird nun unter allge
meiner Teilnahm e beerdigt, und im Ja h re  darauf wird in derselben 
W ohnung (Bergstr. 7) H indenburg geboren.

So verknüpfen sich die Ereignisse, und so bringt dann der 
zweite Teil des Buches eine große Reihe Anmerkungen und Exkurse, 
in denen der Verfasser nach seinen reichen Sam m lungen und E r 
fahrungen viele, teilweise nur lose m it dem Them a zusam m en
hängende Fragen behandelt. Dabei fallen lehrreiche Streiflichter 
auch au f die letzten Jah re  und bekommen beide Seiten, Deutsche 
wie Polen, aus unbestechlicher W ahrheitsliebe manche bittere 
W ahrheit zu hören. Dadurch gewinnt das Buch geradezu Ouellen- 
wert für den Forscher, wird aber andererseits auch für jeden im 
öffentlichen Leben Stehenden wichtig.

Die kürzeren weiteren Teile bringen das um fangreiche Sch rift
tum und sachverständige Erklärungen des verdienten H eim at
forschers zu den bei gegebenen Abbildungen. Man darf der H off
nung Ausdruck geben, daß dieses, von großer O pferwilligkeit und 
Heimatliebe zeugende W erk der ehemaligen Posener Stad trats 
noch nicht das letzte ist. Dr. R . St.

Wielkopolska w przesziosci. (Großpolen in der Vergangenheit).
Poznan 1926. Tow. M ilosniköw H istorji. (Posen 1926. Ges.
der Geschichtsfreunde). 3 14  S.
Das hier m it U nterstützung des M inisteriums herausgegebene 

angezeigte Sam m elwerk ist ein Abdruck des ersten Bandes der seit 
1925 erscheinenden Roczniki H istoryczne, des Organs der Ge
sellschaft der Geschichtsfreunde zu Posen. Es ist aus 1924 in dieser 
Vereinigung gehaltenen Einzelvorträgen entstanden und dann zur 
4. polnischen H istorikertagung im Dezember 1925 unter Vor
datierung auf 1926  unter obigem Titel erschienen.

Darin gibt der Posener Prähistoriker J .  Kostrzewski einen 
kurzen Abriß seines 19 23 in 2. Aufl. erschienenen Werkes „W ielko
polska w czasach przedhistorycznych“ , worin er seine bekannte, 
von allen Deutschen und den meisten slawischen Forschern ab
gelehnte Urslawentheorie, jedoch m it einer gewissen Abschwächung, 
begründet. Der Geschichtsprofessor K . Tym ieniecki bespricht die 
Anfänge des polnischen Staates, wobei er die seiner Anschauung 
vom  eigengewachsenen slawischen Staat unbequeme Sagen
geschichte grundsätzlich ausschaltet und auf vergleichender G rund
lage der dichteren Bevölkerung, der fortgeschritteneren K u ltu r 
des Gebiets dem kräftigen Piastengeschlecht und dem kirchlichen 
M ittelpunkt Gnesen besondere Bedeutung bei mißt. Seine gegen 
die W ichtigkeit der skandinavischen Einflüsse auf Polen gerich
teten Ausführungen — er schreibt den Normannen für die S ta a ts
gründung eher eine negative als positive Rolle zu und lehnt von 
vornherein von Archäologen und Sprachwissenschaftlern noch zu 
erwartende Hinweise skandinavischen Einflusses in Ausgrabungen 
und Ortsnamen ab — können nicht überzeugen. W eiter um reißt 
der inzwischen jung verstorbene Prof.-Stellvertreter T. T yc  die 
nächsten Jahrhunderte der Teilgebietszeit als die des K am pfes

12*
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um die W estm arken m it den Deutschen, wobei er die deutsche 
•Einwanderung, die er scharf von dem deutschen R e ch t trennt, 
als nicht sehr bedeutend darzustellen sucht. N ur m it schweren 
Landverlusten sei die U nabhängigkeit Polens erkauft worden. 
Dazu ist zu sagen, daß dieses Zurückfluten.nach Osten in ehem alige 
Germ anenlande doch weniger polnisches als wendisches Sprach 
geb iet eindeutschte.

Der L iterarhistoriker Prof. T. Grabowski schreibt über das 
Zeitalter des H um anism us und der Reform ation hauptsächlich 
vom  Standpunkt seiner W issenschaft, wobei er die W ichtigkeit 
der deutschen Einflüsse wenigstens nicht leugnet, aber auf die 
volksm äßige A bstam m ung der einzelnen Männer gewöhnlich nicht 
eingeht, so daß die Stärke des deutschen Einflusses doch nicht 
richtig h ervortritt oder nur für den, der schon weiß, daß Christof 
Hegendorfer, die Zierde der zeitweise die K rakau er Hochschule 
in den Schatten stellenden Lubrahski-A kadem ie in Posen, H eiden
stein u. a. Deutsche waren. D er Geschichtsprof. und gleichzeitig 
nationaldem okratische Sejm abgeordnete W. K onopczynski stellt 
die Verhältnisse zur Zeit der Adelsrepublik dar. Den sozial wenig 
unterschiedenen Adel kennzeichnete M angel an .U nternehm ungs
geist und an Verständnis für allgem eine und staatliche Aufgaben. 
Aus praktischen Gründen erfolgte eine neue starke Heranholung 
von Deutschen, weil die ,,besser w irtschafteten“ . Trotz verschie
dener furchtbarer Schicksalsschläge, wie Niederbrennung etlicher 
deutscher Städte, hielt sich dieses Deutschtum  größtenteils bis zu 
den Teilungen. W eil selbst in deutschen Kreisen die T atsache 
wenig bekannt ist, daß auch die S tad t Posen beim  A nfall an P reu
ßen nur eine polnische M inderheit gegenüber einer deutschen und 
jüdischen M ehrheit auf wies (vgl. dazu den A ufsatz und die K arte  
von J ,  Rhode in H eft 7 dieser Zeitschrift), darf hier auf das von 
Prof. K . angeführte W ort des Franzosen Parendier hingewiesen 
werden, daß er 4 Tage im  Ja h re  1784  (d. h. 9 Ja h re  vor der s\iid- 
preußischen Zeit) in Posen um hergegangen sei, ohne die polnische 
Sprache zu hören. Kennzeichnend in anderm  Sinn ist ferner, daß 
von 12  M itgliedern des Ausschusses, der die erste Teilung be
stätigte, 10  aus Großpolen waren. Die Zeit der Teilungen behan
delt der Posener Geschichtsprof. B . Dem biiiski. Politisch habe 
das G ebiet nicht auf der Höhe gestanden, während es w irt
schaftlich  schon dam als den östlicheren Gebieten vorausgewesen 
sei. Ob da nicht der stärkere deutsche Bevölkerungsanteil m it
spricht, wird leider nicht erörtert. Daß der A nfall des Gebietes 
an Preußen in den Kreisen der Städter und Bauern freudig begrüßt 
worden ist, w ird in beschränktem  Maße zugegeben.

Über die napoleonische Zeit handelt des Vorigen Am tsbruder 
Skalkow ski. D ieser rücksichtslose Vernichter der Legende von 
der Größe des Nationalhelden Koäciuszko zeigt hier, daß h a u p t
sächlich D ^browski und dann W ybicki erst das V olk  1806 zurti 
A ufstand  gegen Preußen bewegt haben, wie sie vorher auf N a
poleon eingew irkt hatten. Also auch die Legende von einem popu
lären, pulverfaßähnlichen Aufflam m en des bedrückten N ational
gefühls gegen die „E ro b e re r“  zerstört er in emerkennenswerter, 
w issenschaftlicher Offenheit. Sendlinge, vielfach Mönche, mußten 
erst ihre H etzarbeit tun. Selbst W ybicki berichtet von A nhänglich
keit an die preußische Regierung und Unlust, die Stellen der von 
ihm  abgesetzten preußischen Beam ten freiw illig zu übernehmen.
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•Bin Posener Separatism us tauchte, wie öfters in der Geschichte, 
zuletzt 1926 nach dem  Pilsudskiputsch, auch dam als auf. Die 
furchtbare Aussaugung in der Zeit des H erzogtums W arschau ließ 
viele sehnsüchtig an die goldene preußische Zeit zurückdenken. 
Ziemlich ausführlich bespricht B ibliothekar I)r. A. W ojtkowski 
die Zeit bis 1848. Nach seiner Ansicht „beteilte  dio preußische 
Regierung gleichmäßig alle Schichten der großpoln. Bevölkerung, 
also sowohl Adel wie Geistlichkeit und Bauern mit W dhltaten“ , 
dam it sich alle wohlfühlten, was er jedoch auf Verdeul schungs- 
absichten zurückführt, als ob der S taat nicht auch in rein deutschen 
Gegenden stets seine Fürsorge habe walten lassen. E r  muß zu
geben, daß die „neue Besetzung Großpolens durch die Preußen 
nicht ' aüf rücksichtslose Ablehnung durch die polnischen E in
wohner stieß ", wie er sich vorsichtig ausdrückt, daß der erste Ober
präsident „d ie  Rechte der polnischen Sprache im Schulwesen, 
Gerichten und Ämtern, die den polnischen Untertanen im Jah re  
18x5 zugebilligten Rechte achtete“ ; er zählt die w ohltätigen preu
ßischen Maßnahmen auf und beschreibt die weitere, schwankende 
Entw icklung unter dem  alternden .Friedrich Wilhelm III .  und 
seinem romantischen Nachfolger. Frl. Dr. W. K napow ska stellt 
die Zeit- nach 1848 bis zu Bism arcks Sturz dar. Sie beleuchtet 
darin die offene parlam entarische, kulturelle und wirtschaftliche 
Tätigkeit der Polen, besonders die große Rolle der L ig a  Polska, 
und daneben die geheimen Verschwörungsbestrebungen, die be
sonders zu Zeiten ausw ärtiger Verwicklungen blühten. Hierüber 
finden sich interessante Angaben. Der Direktor des Posener S ta 
tistischen A m ts Z. Zaleski führt die Entw icklung zu Ende, wobei 
die ganzen Ladenhüter der polnischen Propaganda betr. U nter
drückung durch die Preußen aufm arschieren, ohne daß etw a ein 
Vergleich mit der jetzigen neupolnischen M inderheitenpolitik 
gezogen wird. Für die Gesam theit des Zusam menlebens der beiden 
Völker meint er, daß eine bedeutend größere Zahl Deutscher im  
Polcntum  aufgegangen sei als um gekehrt, und dam it hat er zweifel
los recht. Abzulehnen ist dagegen seine Behauptung, daß der 
w irtschaftliche Aufschwung allein der Tätigkeit der Polen zu danken 
sei. Die Polonisierung der Städte, die er als die H aupterrungen
schaft feiert, ist erst durch die M assenverdrängung der Deutschen 
nach dem Um schwung w irklich zum Siege gelangt. Die allgemeine 
Enttäuschung, die das Posensche im neuen Polen empfindet, 
drückt er so aus: „D er schwere Zeitraum  der Geldentwertung, der 
nachher bis Februar r924 dauerte, vernichtete viele Ansätze und 
Hoffnungen, die inneren Reibungen im Lande wurden im m er 
prnster, in Großpolen noch durclx gewisse Teilgebietsgegensätze 
verstärk t; die Verarm ung der Bevölkerung und Verw altungs
fehler verbreiteten E rb itterung". So schließt dieser geschichtliche. 
Abriß nicht eben rosig.

Den zweifellos wichtigsten Teil des Buches stellt die darauf 
folgende Übersicht des Schrifttum s zur Geschichte des behandelten 
Gebiets von A rchivdirektor K. Kaczm arczyk dar, der gesondert 
besprochen werden soll.

Alles in allem  gesehen, stellt das Sam m elwerk, das naturgem äß 
alle typischen vorteilhaften und unvorteilhaften Seiten dieser A rt 
von Geschichtswerk aufw eist, eine nützliche Bereicherung des 
Schrifttum s zur Posener Landeskunde, denn darauf kom m t es im

«
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wesentlichen bei der M ehrdeutigkeit der Bezeichnung Groß polen 
heraus, dar. Auch die deutsche W issenschaft wird, wenn sie die 
K ritik  nicht vergißt, es nützlich verwenden können. Dr. R. St.

»
Kazimierz Kaczmarczyk. Przegla.d literatury poswieconej dziejom 

Wielkopolski. (K asim ir K ., Ü bersich t über das Schrifttum  zur 
Geschichte Großpolens). «Roczniki H istoryczne, Rocznik 1 . 
W  Poznaniu. N akladem  T ow arzystw a M ilosniköw H istorji 1925 
(Geschichtliche Jahrbücher, Jah rb . I. Posen. V erlag der 
Gesellschaft der Geschichtsfreunde). S. 226 — 287 u. Sonder- 
alxlruck  v. 64 S.

Mit besonderer Freude kann man diese sehr w ertvolle V er
öffentlichung zur Geschichte des Posener Bandes anzeigen. Der 
jetzige polnische Direktor des Posener S taatsarch ives führt eines
teils dam it die A rbeit des auch von ihm  wegen seiner U nparteilich 
keit m it'g ro ß er Anerkennung genannten preußischen Vorgängers 
im Am te, Geh. R a t  W arschauers, das 1 9 1 1  herausgekom mene 
Werk „D ie  deutsche Geschichtsschreibung in der Provinz Posen“ 
um ein halbes M enschenalter weiter, anderseits ergänzt er es durch 
die polnischen Arbeiten, so daß man je tzt einen bis 1925 reichenden 
zuverlässigen Führer au f diesem Gebiete besitzt.

Die Form  ist eine fortlaufende D arstellung der verschiedenen 
Gebiete, indem  nacheinander erst eine kurze Geschichte der Ge
schichtsschreibung für das Posensche gegeben wird, dann die 
Quellen, H ilfswissenschaften, Vorgeschichte, politische Geschichte, 
K irche, Reform ation, Schulwesen, W irtschaft, darin auch die 
Juden, R echt, K u nst, K u ltu r und Sitten, Lokalgeschichte, endlich 
die Einzelpersönlichkeiten abgehandelt werden. Für die Benutzung 
wird man sich zweckm äßig ein B la tt m it den nötigen Seitenzahlen 
für die einzelnen Abschnitte schnell selbst zurechtm achen, luns 
ist sehr schade, näm lich daß die Angaben nur so knapp sind, meisf 
nur Verfassernam en und Jah reszah l der betreffenden Erscheinung. 
Bei Büchern kann man sich wohl so schnell weiterhelfen,, aber bei 
Zeitschriftenaufsätzen hätten ganz kurze bibliographische Angaben, 
vielleicht in Anm erkungen und in kleinerem  Druck, die Benutzung 
doch sehr erleichtert. Raum rücksichten haben scheinbar die knappe 
Fassung und das W eglassen einiger nicht so wichtiger Sachen ve r
ursacht.

Erfreu lich  ist, daß der Verfasser auch den deutschen Ver
diensten um die Geschichte des Landes Gerechtigkeit widerfahren 
läßt. Wenn er einigen deutschen Protestanten aus der Zeit der von 
W arschauer gut so bezeichneten ,,Pastoren literatur“ Gleichgiiltig- 

•keit in Staatsdingen oder ausdrückliche Abneigung vorw irft, so 
dürfte das in der bedrängten Lage seine E rk lärung finden, in der 
die Dissidenten dam als in Polen lebten. Oder wenn er bei manchen 
deutschen H istorikern politische Tendenz wahrzunehm en glaubt, 
so wird er mir zustimmen, daß auch bei sehnen Landsleuten gleiche 
Erscheinungen Vorkommen.

Verfasser kom m t zu dem lürgebnis, daß aus dem  sum m a
rischen Überblick jeder Leser selbst erkennen werde, in welchen 

" Teilen der geschichtlichen Untersuchungen die Polen zurückge
blieben seien. Auch die schon genau durch die deutsche Wissen-
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sch aft bearbeiteten Gebiete müßten neu durchgesehen und nach
geprüft werden, ..denn trotz größter Bemühungen um U npartei
lichkeit ist ein an Volkstum  und Geist fremder Forscher nicht 
immer im stande, diese w irklich zu erreichen, besonders wenn er 
gleichzeitig ein Volk repräsentiert, das sich als ein über ein anderes 
herrschendes fühlt und er häufig mit den sprachlichen Schwierig
keiten der Quellen zu käm pfen hat. Bei den veränderten poli
tischen Verhältnissen werden auch wir vielleicht die eigenen Ur
teile abändern m üssen“ . Diese Gedanken gelten natürlich auch 
für die andere Seite.

Die Übersicht Dir. Ivs. ist für jeden, der über die Geschichte 
des Posener Bandes arbeiten will, einfach unentbehrlich, es sei 
denn, daß er ein ganz gründlicher Kenner des Gebietes ist.

B a t t e  r m a n n.

Mitteilungen, herausgegeben von der Vereinigung der reic.hs-
deutschen Mitglieder. Im  Verlage der Historischen Gesell
schaft für Posen Berlin 1027. Heft 1, 1025, <Xo S . ; Heft 2.
1027, 48 S.
Die Beibehaltung des Namens „H ist. Ges. für Posen“ hat 

schon Irrtiim er veranlaßt, da der Anschein der gegenseitigen A b
hängigkeit der beiden Vereinigungen in Posen und Berlin erweckt 
wird. Infolge des politischen Umschwunges waren die schon im 
deutschen Reich wohnenden oder dorthin abwandernden M it
glieder der Hist. Ges. f. Pos. gezwungen, eine völlig selbständige 
Vereinigung neu aufzutun, die unter dem rührigen Vorsitz von 
Reg.- u. B au rat J .  Kohte, dem unsere Heimat vor allem  ein m uster
gültiges Verzeichnis der Kunstdenkm äler verdankt, eigene V er
anstaltungen und ein besonderes Organ geschaffen hat. Die beiden 
ersten Hefte enthalten einen Abdruck des 19 17  in der „Deutschen 
W arschauer Zeitung“ erschienenen Aufsatzes des A ltm eisters 
unserer Provinzialgeschichte, A. W arschauers, über die Geschichte 
des Streites um die N ationalität des Kopernikus, worin seine wissen
schaftlich abgeklärte, ruhig leidenschaftslose A rt deutlich zu Tage 
1ritt. Schade ist, daß nicht die Ergänzungen des Schrifttum s 
besonders zum G edenkjahr J923 (darunter auch eine Veröffent
lichung der Deutschen Bücherei Posen, die dann erfreulicherweise 
der Herausgeber der „M itteilungen“ gesondert bespricht) nach
getragen und m ithineinverarbeitet worden sind. Zwei weitere 
Beiträge betreffen dann das Fraustädter Bändchen, das sich ebenso 
wie andere Gegenden der beim Reich verbliebenen Grenzm ark 
inzwischen einen eigenen H eim atverein geschaffen hat. |. Kohte 
stellt die Rolle von Stadt und Band Frau stadt in der ostdeutschen 
Kunstgeschichte dar, wiederum, er, F. Pfützenreiter und A. M atthias 
berichten von der heim atkundl. Ausstellung daselbst 1023, die 
ebenso wie schon frühere ein Beweis für das rege geistige Beben in 
dem kleinen, seit %  Jah rtausend  sein Deutschtum  bewahrenden 
Ort ist. Fis folgt ein reicher Besprechungs- und biicherkundlicher 
Teil, in dem auch die Veröffentlichungen der Posener Gesellschaft 
m itberücksichtigt sind, ein kleiner B eitrag  von M. Baubert und 
Berichte über die T ätigk eit der reichsdeutschen Vereinigung. Den 
H auptteil des 2. H eftes (40 S.) nim m t ein von einem Sohn des 
Herausgebers bearbeitetes R e g i s t e r  der (alten) Zeitschrift 
der H ist. Ges. f. d. Prov. Pos. Bd. X I —X X X  und der Hist. Monats-
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blätter ja h rg . X I —X X I I  I ein. Da für die je  ersten io  Jah rgän ge  
schon seinerzeit entsprechende Veröffentlichungen erschienen sind, >
ist dam it der Inhalt dieser für die Landesgesch. unentbehrlichen* 
Zeitschriften bequem  zugänglich gem acht. In  <fer Anlage lehnt 
es sich an das sich nur auf die Überschrifteh beschränkende für 
Jah rg . I —»X der Monatsbl. an und verzeichnet in 3 Abt. die M it
arbeiter, die besprochenen Bücher und Aufsätze und endlich den 
Inhalt der Zeitschriften nach Schlagworten. A uf dieses H eft, für 
das wir besonders dankbar sein müssen, seien alle Freunde der 
Posener Landesgesch. nachdrücklich hingewiesen.

L  a t t e r m a n n.

Führer durch Posen und Umgebung. H etausgegeben im A ufträge 
der Historischen G esellschaft in Posen 1026. 59 u. rr -S.,
1 <>,Abbildungen u. 3 Pläne.

Vor dem Kriege waren die „F ü h re r  durch Posen“ sehr beliebt> 
die der um die Geschichte der Provinz höchst verdiente A rch iv
direktor A. W arschauer im A ufträge der H istorischen G esellschaft 
seit ,1888 in immer neuen Auflagen herausbringen konnte. Nach 
dem Um schwung m achte sich das B edürfn is nach einem neuen 
Führer geltend, der scfyon die rücksichtslos durchgeführten a ll
gemeinen Umbenennungen ins Polnische und sonstige neue T a t
sachen berücksichtigte. Diese A ufgabe erfü llt das angezeigte W erk 
in bester Weise. Unter Benutzung der Ergebnisse der W arschauer- 
schen Arbeiten bringt der erste und längste Teil von Dr. Burchard 
eine sehr geschickt angelegte Führung durch Posen an H and seiner 
baulichen Denkm äler und gibt zugleich einen überb lick  über die 
Geschichte der Stadt. Der wechselnde Anteil des Deutschtum s 
schon seit den Zeiten vor der Anlegung zu deutschem  R ech t im 
Ja h re  12 33  bis zur G egenwart ist gut herausgearbeitet. E ine An
gabe des In halts der andern 'fe ile  würde hier zu weit führen.

Für eine neue A uflage dürften aber doch noch einige V er
besserungen angebracht sein. S. 6 ist als Beispiel für alte germ a
nische Besiedlung der Gegend nicht auf Rogieröw ko (von Roger- 
Riidiger) zu weisen, da der Ortsnam e nur das Vorkom men dieses 
(übrigens nicht des einzigen germ anischen) Namens in dem auch 
für Posen wichtigen Geschlecht der Grafen Raczvnski beweist, 
deren einer, Roger, den Ort spät angelegt hat, sondern besser auf ,
Orte wie Szczodrzykow o, auf dessen H erkunft von gerryanisch 
Theoderik schon Sem kowicz hingewiesen hat (th wie englisch, 
dann wohl Angleichung des A nlautes an den Stam m  szezodr-) 
oder Schwersenz, das lautgerecht au f den auch in Förstem anns 
Altdeutschem  Nam enbuch bezeugte Personennam en Sw aring mit *
Erhaltung der alten Endung s zurückgeht. Leider sind diese Dinge 
noch von deutscher Seite niem als gründlich untersucht worden.
S. 5 w ird nicht deutlich, daß 179 3 . als die Preußen einrückten, die 
Stad t eine deutsch-jüdische M ehrheit aufw ies, und zwar eine so 
große, daß ein Franzose Parendier, der einige Ja h re  vorher in der «
Stadt war, darin 4 T age um herwandern konnte, ohne die polnische 
Sprache zu vernehmen (Roczniki H istoryczne, Poznan 1925.
Rocznik 1 S. 97). R ichtig w ird bem erkt, daß ein neuer Aufschwung 
schon zur Sachsenzeit begann, als eine neue deutsche E in w an 
derung erfolgte. S. 39 tr itt  der A nteil der A ussteller deutschen 
Volkstum s bei der Posener Messe nicht deutlich hervor, wenn ge-,

f *
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* sagt, w ird : ,,Von den Ausländern stellte Deutschland mit r io  Fir- 
den m ehr als die H älfte  des gesam ten Auslandes. “ Außer den 
reichsdeutschen sind doch auch die österreichischen, Danziger 
und viele  Firm en der Tschechei deutsch. 3 - 40 .sollte sta tt General- 
prokuratur der allgem einer verständliche Ausdruck =  Staats
anw altschaft stehen. S. 4 1 wäre für die Hörerzahl der U niversität 
der Bestand des letzten Jah res anzugeben, weiter für alte Posener 
bei den staatlichen Gym nasien, bei der* jetzigen U niversitäts
bücherei (S. 43), beim Straßönverzeichnis (S. 53) auch die alten 
deutschen Bezeichnungen dazuzusetzen, dam it sich auch Besucher, 
dm nur die früheren Bezeichnungen kennen, besser zurechtfinden. 
Als Ganzes genommen, ist der Führer ein würdiger N achfolger 
des früheren. — X —

Alphabetisches Ortsverzeichnis der Wojewodschaft Posen. Nach
am tlichen Quellen zusam m engestellt und bearbeitet voti
R. Thomassek. Schneidemühl. rcjz.v Grenzwacht-Buch-
handlung. 264 S.
H äufig ergibt sich die Notwendigkeit auch bei w issenschaft

lichen Arbeiten, für polnische Ortsnamen die deutschen Bezeich
nungen aufzusuchen und um gekehrt. Früher half dabei das „V e r
zeichnis der Ortsnam enänderungen in der Provinz Posen“  von 
Gräber und Rnppersberg, das aber schon lange vergriffen ist. In  
diese Lücke tr itt  das vorliegende W erk, auf das empfehlend hin
gewiesen sei. Außer den deutsch-polnischen und polnisch-deutschen 
Benennungen ist die Charakterbezeichnung und Kreiszugehörigkeit 
der Orte angegeben sowie ein Verzeichnis der Gerichtsbehörden 
beigefügt.

Wenn man das W erk durchblättert, drängen sich zwei Be
obachtungen au f: 1. wie duldsam  und gleichgiltig die, preußische 
Regierung in Fragen der Ortsbezeichnungen früher gewesen ist, 
daß sie nur eine Anzahl im Gebrauch der deutschen Bewohner vor
handene alte  deutsche Bezeichnungen beibehielt, daß dagegen nur 
verhältnism äßig wenige Umbenennungen ins Deutsche geschehen 
sind, die' gewöhnlich von der betreffenden Gemeinde ausgingen, 
was bei den einzelnen Fällen jedesm al einen großen Entrüstungs
schrei der polnischen Presse hervorrief; in der großen M ehrzahl 
aber blieben die polnischen Namen unangetastet, höchstens in der 
Schreibung in ein deutsches Gewand gehüllt. Dagegen schafften 
nach dem Um schwung die neuen M achthaber sofort auf dem Ver
ordnungswege durch seitenlange Verzeichnisse die deutschen Ber 
nennungen restlos ab, auch solche, für die >es nie polnische ge
geben hatte, und zwar so übereilt, daß nachher zahllose Neuum 
benennungen oder Ergänzungen nötig wurden. Und die zweite be
schämende Feststellung ist die, wie völlig w issenschaftlich unaus- 
geniitzt von deutscher Seite bisher der höchst lehrreiche S to ff der 
Ortsnamen ist, während von polnischer Seite der Geistliche Kozie- 
rowski besonders seit vielen Jah ren  ihn m it Bienenfleiß bearbeitet. 
Seine und Sem kowiczs Ergebnisse, das monumentale W erk „S low n ik  
Geograficzny“  u. s. w. müßten endlich einm al von einer A rbeits
gem einschaft je  eines deutschen H istorikers, Erdkundlers, Ger
manisten und Slavisten durchgearbeitet werden, und zwar beson
ders nach der Seite des germanischen Einschlags. Dabei müßten 
alle möglichen Einwirkungen, ost-, die meist vernachlässigten

Besprechungen und Inhaltsangaben . 185

♦  •

1 %

♦



186 B esprechungen uncl Inhaltsangaben .

norcl- und westgerm anisch-deutsche aus den verschiedenen Zeiten 
in B etrachtung gezogen werden. E ine flüchtige Skizze von mir in 
den „D eutschen B lättern  in Polen" (Ju n i 1926) sollte nur auf das! 
Problem, aufm erksam  machen. Ich  sehe je tzt manches daraus mit 
andern Augen an. Z. B . geht Schwersenz wohl richtiger auf den 
in Förstem anns Altdeutschem  N am enbuch verzeichneten Namen 
Sw aring zurück. Svarings ergibt regelrecht poln. Swarzedz. Adelnau, 
poln. Odolanöw hat seine Entsprechung in bei Förstem ann gleich
falls bezeugtem  Odolwan, wobei A usfall des b ilabialen  w ganz 
natürlich ist. W itkowo entspräche heutigem  deutschen W ittichau 
u. dergl. Doch kann hier nicht genauer auf diese Dinge eingegangen 
werden. Dr. R . S t.

• ' Der Kampf um die Weichsel. Untersuchungen zur Geschichte des
polnischen Korridors. U nter M itw irkung von W. Geisler, 
H. Hübner, K . J .  Kaufm ann, W. La Baum e, M. Laubert, 

0 F . Lorentz, W. M illack herausgegeben von E r i c h  K e y s e r .
Mit einer N ationalitätenkarte des W eichsellandes. Berlin  und 
Leipzig. Deutsche Verlags-Ansttilt. 1926. V II  u. 178  S.
Das Buch  ist eine wuchtige W iderlegung der weit verbreiteten 

Ansicht, das D eutschtum  in den an Polen abgetretenen Ostgebieten 
sei erst durch die vielberufene O stm arkenpolitik der preußischen 

’ Regierung hochgekommen, einer Ansicht, deren völlige G rund
losigkeit jedem , der auch nur oberflächlich die Geschichte der 
betreffenden Gebiete kennt, bekannt ist. Von den in Frage kom 
menden Gebieten behandelt das vorliegende W erk den nördlichen 

, Teil, das W eichselland, am  besten W eichselkorridor genannt,, weil
die andern Bezeichnungen als polnischer, westpreußischer oder 
Danziger Korridor alle nicht zutreffen. E s ist nicht der erste K o rri
dor in jener Gegend. Schon zeitweise im  13 . Jah rh und ert und dann 
zwischen 1454  — 1772  bestand dort ein solcher, dessen Folgen durch 
Zerreißung alter Lebenseinheiten der H erausgeber höchst ungün
stig  beurteilt.

Im  einzelnen behandeln in wissenschaftlich einwandfreier 
Weise, doch ohne Anführung von Belegstellen die besten Kenner 
die verschiedenen Gebiete, und zwar Privatdozent Dr. W alter 
Geisler die Korridor-Landschaft, M useum sdirektor W alter La 
Baum e die vor- und frühgeschichtliche Bevölkerung O stdeutsch
lands, S taatsarch ivrat Dr. Erich  K eyser die deutschen Siedlungen 
in Pomm erellen zur £e it der Herzöge und des Deutschen R itte r
ordens, Dr. Friedrich Lorentz Sprache und Volkstum  der Kaschu- 

. ben, A rchivdirektor Dr. K a r l Joseph  K aufm ann W estpreußen und
Polen zwischen 1454 und 177 2 , Studienrat Dr. H ans H übner den 
kulturellen Zustand des Landes am  Ende der polnischen Zeit, 
Studienrat Dr. M illack Friedrich  den Großen und W estpreußen, 
Univ. Prof. Dr. M anfred Laubert W estpreußen im  19. Jahrhundert, 
der H erausgeber Bevölkerung und W irtschaft im  W eichselkorridor 
vor und nach dem  W eltkrieg und Dr. Geisler die natürlichen L a n d 
schaften des W eichsellandes und ihre Bevölkerung. E in  Verzeichnis 
der wichtigsten Schriften zur Einführung in die Landeskunde des 
W eichsellandes und eine nach natürlichen Landschaften angelegte 
V olkstum skarte machen den Beschluß.

Nur einige kurze Bem erkungen aus dem reichen In h a lt sind 
hier möglich. D a noch unzweifelhaft germ anische Funde aus dem

Q  '
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Anfang des 6. Jahrhunderts n. Chr. vorliegen, ist die durch die 
Macht der Gewohnheit weitergeschleppte Anschauung, die auch 
im ersten A ufsatz (S. n )  noch durchzuschim mern scheint, als ob 
die Germanen schon viel zeitiger das Land völlig geräum t hätten, 
falsch. E rst weit später haben wir die ersten Spuren von slawischer 
Einwanderung. Das D eutschtum  ist nicht erst durch den Deutschen 
Orden nach W estpreußen gekommen, sondern lange vorher hat 
schon das einheimische Fürstenhaus der Sam boriden, das im m er 
wieder seine Selbständigkeit gegenüber polnischen Unterw erfungs
absichten durchzusetzen wußte, deutsche Bauern, Geistliche und 
Bürger herbeigerufen. Zur Ordenszeit war dann das Land au f dem 
besten Wege, rein deutsch zu werden, und wahrte sein deutsches 
Antlitz auch noch ioo Jah re  nach der freiwilligen Personalunion 
mit der Krone Polen. E rst nach dem  Staatsstreich  der aufgezw un
genen Union von 1569 drang das Polentum  von Süden aus stark  
vor und polonisierte einen Teil der Deutschen und Kaschuben. 
Doch als Friedrich der Große die beiden getrennten Teile Alt- 
preußens wieder vereinte, war im m er noch die H älfte der E in 
wohnerschaft W estpreußens (oder Königl.-Preußens, wie man 
dam als in Polen sagte, da der Begriff Pommerellen nicht genau 
paßt) deutsch, ein weiterer Teil kaschubisch. Das kulturell und 
w irtschaftlich furchtbar heruntergekommene Land brachte dann 
wiederum die zweite deutsche H errschaft auf den glänzenden V or
kriegsstand.

Für die Einzelheiten muß auf das vom Verlage gut ausge
stattete und auch für weitere Kreise geeignete Werk selbst ve r
wiesen werden. Die eindrucksvolle A ufklärungsschrift hat die A n
kündigung einer polnischen Gegenveröffentlichung veranlaßt, au f 
die man nun schon 2 Jah re  m it Spannung wartet.*) * ... *
Dr. F(riedrich) Lorentz, Geschichte der Kaschuben. Berlin 1920.

Reim ar Hobbing. 172 S. m it einer K arte  von Pommerellen,
Der in Zoppot lebende Verfasser ist der beste Kenner des 

kleinen, je tzt noch rund 150 000 Seelen zählenden Völkchens der 
Kaschuben. H auptsächlich hat er bisher auf sprachlichem  Gebiete 
gearbeitet. Seine ,,Gesch. der pomoranischen (kaschubischen) 
Sprache“ ist grundlegend. Wegen seiner unbestechlichen Sach 
lichkeit und U nparteilichkeit standen ihm auch stets die Spalten 
der Veröffentlichungen der polnischen gelehrten Gesellschaften 
offen. So gewinnt seine Stim m e ein besonderes Gewicht, wenn 
er ein neues grundlegendes Werk über die ..Gesch. der K asch u ben “ 
vorlegt, das eine empfindliche Lücke schließt. E s  ist allgemein 
verständlich gehalten, streng wissenschaftlich, doch ohne um fang
reichen wissenschaftlichen A pp arat; nur für bestim m te Punkte 
sind längere Anmerkungen zur Begründung angefügt, jedoch 
ohne Quellenangaben. Für die neueste Zeit spricht der Verfasser 
hauptsächlich aus eigener Anschauung.

Das H auptergebnis ist das, daß die Kaschuben, dieser Zw eig 
■ der Pomoranen, die einst zwischen W eichsel, Oder, Ostsee und 
Netze-W arthelinie wohnten, nie mit den Polen in wurzelfestem  
Zusam m enhang gestanden haben, daß dagegen die Sprache durch 
den Einfluß der Kirche seit langem  eine starke E inw irkung des 
Polnischen erfahren hat. so daß die südlichen M undarten des

*) Anm. des H erausgebers: Als B and 1 1 1 . der Roczniki Histo- 
ryczne, Poznan (Posen) 1927 soeben erschienen.
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Kaschubisclien verpolt, die andern stark  angenähert wurden. 
Wenn im  N ordgebiet Anfangsbetonung eingetreten ist, so dürfte 
das wohl, ähnlich wie im Tschschichen, die Stärkd des germ a
nischen Einflusses zeigen.

Bei* der Unsicherheit der Abgrenzung der Kaschuben im 
M ittelalter ist es verständlich, daß Verfasser eine Geschichte ganz 
Ostpommerns, des geschichtlichen Pom m erellens g ibt (die jetzige 
Bezeichnung der W ojewodschaft, also auch der Landschaften 
rechts der W eichsel als Pomorze, Pomm erellen ist ja  geschichtlich 
ebenso falsch wie die Bezeichnupg der polnisch gewordenen Teile 
der Prov. Posen als Großpolen). Vor- und Frühgeschichte, das 
Leben des Gebiets unter, dem eignen Fürstenh^use bis 1294, der 
w irtschaftliche Aufschwung zur Ordenszeit, besonders durch die 
allerdings schon im  12 .  Ja h rh u n d e rt ' beginnende deutsche B e 
siedlung, die dann besonders im  13 ., 14 ., 17 . und 19 . Jah rh undert 
fortgeführt wird, werden dargestellt. Zusam m enhänge m it Polen 
entstehen im m er nur durch polnische Bestrebungen, die übrigens 
schon unter M isico-Dagome, dem  sogenannten M ieczyslaus oder 
Mieszko L , beginnen, dauern aber bis zum Zusam m enbruch des 
Deutschordensstaates im m er nur kurze Zeit. Dann folgt in der 
Z eit der polnischen H errschaft die Verpqlung des Adels, und die 
große Aufwühlung und Scheidung der Geister durch die R efor
mation wird entscheidend für die weiteren völkischen Schicksale, 
daß näm lich die protestantischen Gebiete deutsch bleiben oder 
sogar werden, die katholischen m eist slaw isiert werden. Die im  
wesentlichen rückläufige Bewegung in der polnischen Zeit, d ie  
aber das Deutschtum  nur bis auf die H älfte  herabdrücken konnte, 
und dann der neue Aufschwung zu neupreußischer Zeit werden 
weiter vorgeführt; ein kurzer Abriß der neupolnischen Zeit schließt 
das W erk, das, außer mit den erwähnten Anm erkungen, m it einem 
guten Personen- und Ortsverzeichnis und «jiner allerdings ziemlich 
knappe Angaben enthaltenden K arte  versehen ist.

Das Buch hat, ein Zeichen für die lebhafte Anteilnahm e, die 
es erregt, schon eine Anzahl Besprechungen erfahren. U nter B e 
rücksichtigung auch dieser seien nur einige Bem erkungen ver- 
stattet. Denen K eysers in den ,,M itteilungen des W estpreuß. 
GeschichtsVereins“  (1926, S. 17  ff.) w ird man in der H auptsache 
zustimmen können. Daß S. 88 bei dem K rieg  Stephans gegen 
Danzig nur ein D ruckfehler in der Jah reszah l vorliegt, zeigen 
die Anm erkungen. Gern hättfen ^.uch wir auf Kosten der Sam bo- 
ridenzeit etw as mehr über die preußische Zeit gehört,' die ver
hältnism äßig kurz ,abgem acht ist. Dite w ichtige Rolle der Posener 
Polen, die erst nach Norden und Süden, nach W estpreußen und 
Obersohlesien, den polnischen Nationalgedanken getragen haben, 
tr itt  scharf hervor. E iner polnischen Besprechung (Tym ieniecki, 
S lav ia  O ccidentalis V, 534 — 538), die von ihrem Standpunkt 
natürlich vieles anders sieht,; doch manche beachtenswerte 
Gesichtspunkte hineinträgt, seien auch noch einige W orte ge
w idm et: das deutsche R echt soll außer günstigen Folgen auch 
ungünstige geh abt habön, indem  es die Ingerenz der staatlichen 
Faktoren in dem V erhältnis H err und B auer geschwächt habe. 
Dem können w ir kein großes Gewicht beimeseen, da die geschicht
liche E n jw icklu p g bald den Adel, der hier Partei war, ^m portrug 
und das Königtum  ausschaltete, so daß es weder seinen deutsch-
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noch seinen polnischrechtlichen Bauern einen Schutz angedeihen 
lassen konnte. Und wenn darauf hingewiesen wird, daß die Knech
tung der Bauern nicht nur polnische Entw icklung gewesen sei, 
so ist doch zu .sagen, daß gegenüber Ostdeutschland gewiß nur 
ein q uan titativer Unterschied vorliegt, daß aber das Maß in Polen 
besonders kraß ausgefallen ist.

Unbescheidener als ein anderer Rezensent, der den ver
dienten Verfasser, der uns schon zwei grundlegende W erke ge
schenkt hat, nur noch um ein drittes, eine Volkskunde zu der 
vorhandenen Gram m atik und Geschichte, angeht, füge ich noch 
zwei B itten  bei. Nach seiner großen Sachkenntnis und Beschäftigung 
z. B . m it den Ortsnamen dürfte es für den Verfasser nicht schwer 
sein, zu den schon angeführten Spuren germanischen, besonders 
normannischen Einflusses, noch mehr aufzudecken; denn .daß die 
W ikinger nicht nur für die Küsten Bedeutung gehabt haben, 
zeigt sich doch im m er mehr. Und weiter wäre es erfreulich, die 
Größe des deutschen Kultureinflusses einmal an einer Zusam m en
stellung der ins Kaschubische übernommenen Lehnworte zu 
zeigen. Dr. R. St.

Elisabeth Kloß, Das Bürgerbuch der Stadt Könitz von 1550-1850-
Tn den „Q uellen und Darstellungen zur Geschichte W est
preußens.“ Herausgegeben vom  W estpreußischen Geschichts
verein. Danzig, Kom m issionsverlag der Danziger Verlags- 
Gesellschaft m. b. H. 1927. 1 ro S.

Die neue Veröffentlichung um faßt die beiden erhaltenen 
Bürgerbücher der bekanntlich 19 19  Polen im Versailler Vertrage 
zugewiesenen Stadt. Das eine reicht von 1550, also kurz vor der 
Einverleibung W estpreußens in den polnischen S taat durch die 
Lubliner Union bis ans Ende der polnischen Zeit, das zweite aus 
der preußischen Zeit fügt dann zu den früheren Angaben der 
Namen, H erkunft und des Berufes noch in echt preußischer Art 
genauer Registrierung Alter und Bekenntnis dazu.

Im ersten Teil, also aus der Zeit der polnischen H errsch aft’ 
ist lehrreich, daß das Buch vollkommen deutsch abgefaßt ist und 
daß auch der Bürgereid ausschließlich in deutscher Sprache ge
leistet wurde. E rst 1809, also in der preußischen Zeit, wurde, wohl 
m it Rücksicht anf einige polnisch sprechende, in jenen Jah ren  zu
ziehende Bürger, der E id  in deutscher und polnischer Sprache in 
das Bürgerbuch aufgenommen. Unter den Tausenden von Namen 
finden sich nur sehr wenig polnische, nur in 6 Fällen wird der be.tr. 
H andwerker ausdrücklich als „poln isch “ bezeichnet, und von den 
Leuten mit slawisphen Namen sind wieder etliche nicht Polen ge
wesen, z. B. mehrere Jud en  im  19. Jah rh ., evang. Masuren aus Ost
preußen (wie Szyb ylla , Komossa,, Konopacki), der Protestant 
Johann M anczewski aus Rügenwalde. Bei andern ist das V olks
tum  nicht festzustellen, wie dem evang. Schneidei; Thom as K a- 
czerow sky aus dem  dam als Tausende deutscher Bürger aufweisen- 
dpn W arschau, der 17 9 1 das Bürgerrecht erwarb. Falls er selbst 
ein Pole gewesen- sein sollte, ist kennzeichnend für das deutsche 
Gepräge der S tad t Könitz, daß sein, Sohn Christian D avid  heißt, 
ebenso, daß die Nachkom men eines Einwanderers v. J .  1744 „O loff 

i * D ahlstrom “ aus „V a lo n “ , also Falun in Schweden, lauter deutsche
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Vornam en tragen, oder daß bei Andreas M arocki aus R astenburg 
17 14  verm erkt ist, er habe sich auch Dunkel genannt.

Ebenso einheitlich wie in der polnischen Zeit das Volkstum  
von K önitz deutsch ist, ist das Bekenntnis lutherisch. Im  18 . [ahrh. 
findet sich bei ganz wenigen der Verm erk „p äp stisch “ oder „w ard  
aus Boßheit päpstisch“ , und 17 14  wird ein Adam  R iek  als der 
„d ritte  nunmehrige päpstische B ürger allh ier" bezeichnet. Von 
diesem heißt es außerdem : „ E r  ist von einem catholischen V ater 
gezeuget, nachhero aber die Röm ische Religion anzunehmen an 
fänglich bedrohet, in den B ann getan u. zuletzt Ao. 1724  d. 30. Ju lii  
m it Gefängnis in Cam in gezwungen w orden". K urze Hinweise au f 
die dam alige Bedrückungen der Dissidenten, von denen auch die 
Ouellenveröffentlichuftgen von Pastor D. W otschke in Heft 8 
dieser Zeitschrift und dem vorliegenden erschütternde B ild er 
malen, enthalten noch mehrere Verm erke, daß einzelne „a u s  
Zwang p äp stisch " geworden seien (S. 50 ff.). Trotzdem  blieb im 
ganzen Zeitraum  der Protestantism us herrschend, da auch von 
1770  — 1850 nur 125 kath. N eubürger gegenüber 625 evangelischen 
(neben 73 mosaischen) verzeichnet sind. In  der Zeit der Zuge
hörigkeit zur Krone Polen bestand der R at der S tad t ständig aus 
deutschen Protestanten.

Kennzeichnend für das Zusam m engehörigkeitsgefühl m it O st
preußen, das sich die Bewohner von W estpreußen auch in der pol
nischen Zeit bew ahrt haben, is t  die Tatsache, daß sich noch 17 36  
der Bürgerm eister und spätere H ofrat Isaac G ottfried Goedtke 
„Conicensis Borussus“ nennt, wie auch die H erkunftsorte, gleich
gültig ob in W est- oder Ostpreußen gelegen, bis zur selben Zeit 
nur „ in  Preußen“ benannt werden. Die m eisten Neubürger kam en 
aus W estpreußen und Pommern. Fü r das dam alige Hin- und 
Herfluten der alten deutschen Bürger innerhalb des gesam ten 
deutschen Sprachgebiets, sowohl des geschlossenen wie des östlichen 
Sprachinselgebiets, finden sich viele Belege, z. B . Zuw anderung 
aus Preßburg, Mähren, W arschau, R iga, Abwanderung ebensoweit.

Aus den Bem erkungen fallen kulturgeschichtliche S tre if
lichter auf die Zeit, z. B . über die Latinisierung von deutschen 
Namen besonders unter den Studierten (aber auch 158 3 „A sm us 
Canis, R ifsch leger“ und 17 18  der Kürschner „A ugu stinus Ur- 
sinus, alias B äh r"), die unglaubliche W illkür der Nam enschreibung 
(1596 Firchow, Vircho, 1769 Hehntke, bei Tod Heincke, weitere' 
Beisp. s. Pers.- u. O rtsverz.). Eine Reihe Namen zeigt den derben 
Humor und die Spottlust der alten deutschen B ürger (so 1565 
M arten Fresser, [58 1 H ans H afenicht, 1584 Frantz, Arbeitsm ann,
, .sonsten Doctor genannt“ , weitere S. 25, 3 1 ,  39.). In  der preußi
schen Zeit nach 177 2  wuchs in der einstigen Tuchm acherstadt 
d an n , sehr bezeichnend, besonders die Zahl der vorher gering ver- 
tr etenen K aufleute, Schuster und Schneider. Bei vielen B ü rger
nam en findet sich die Bem erkung: „L ie f  w eg“ , was die R ichtigkeit 
der neuerdings ausgesprochenen W arnungen vor Überschätzung 
der Zahl der von den preußischen Herrschern herangeholten 
Siedler bestätigt. Die Unsicherheit in alter Zeit beleuchtet b litz
artig  der V erm erk: „W ard  von d. polnischen Soldaten Ao. 1705 
erschossen in dem Danziger T h or“ . Einige Hinweise („Scholarcha“ , 
„R e k to r  der Stad tschu le“  pp.) sprechen dafür, daß die deutschen 
Bürger ihr Schulwesen nicht vernach lässigt haben. I
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Hie wichtigsten Einblicke, die sich für die Entw icklung der 
Stad t ergeben, stellt die Verfasserin in einer wertvollen Einleitung 
zusammen Ein gutes Personen- und Ortsverzeichnis schließt das 
Buch ab. ’ Latterm ann.

Walter Kuhn. Aus dem Ostschlesischen Zunftleben. Gott segne 
ein ehrbar H andwerk! E in  Bild des Zunftlebens der alten Zeit 
in B ielitz-B iala. Posen rQ26. Verlag der Historischen Gesell
schaft für Posen. VI und 109 S. m it r4 Abb.

Im  Zusam menhang mit der im vorliegenden Heft erschei
nenden A rbeit des jungen, begabten und fleißigen Verfassers über 
die innere Entw icklung von Bielitz im M ittelalter darf auch a u f 
diese etwas ältere hingewiesen werden, die eine Ergänzung bietet, 
indem sie mehr auf das innere Leben der Zünfte eingeht und ein 
anschauliches Bild von diesen zeichnet, die einstm als die ge
gebene Lebenseinheit für den Handwerker in der Zeit der stän 
dischen Gliederung waren. Wir erfahren kurz die Geschichte der 
deutschen Sprachinsel um Bielitz, die einst viel größer war und 
bis K rakau  reichte, lernen die soziale Einstellung des Zunftwesens 
gegenüber dem unpersönlichen neuzeitlichen Gewerbebetrieb 
kennen, den äußeren Aufbau der Zunft, einer Einrichtung, die 
Polen ebenso wie das gesam te Städte wesen im westlichen Sinne 
erst den Deutschen verdankt, verfolgen das Leben eines H and
werkers von der Lehrzeit über die Gesellen- und W anderzeit bis 
zur M eisterwürde mit all seinen alten, eigentümlichen Sitten und 
Gebräuchen und hören allerlei über das gesellige Leben, die Ge
sellenbrüderschaften und M eisterzünfte.

Besonders wichtig ist der A bsatz 11  , , Sprachinsel und deut
sches M utterland; Deutsche und Polen“ . Wir erfahren, welch 
enger Zusam menhang zwischen den gesamten Sprachinselstädten 
des Ostens einerseits bis nach der Moldau, Siebenbürgen, Ungarn 
und ganz Polen hinein und andererseits mit dem M utterland be
stand, wie man dam als noch nicht den engherzigen Standpunkt 
des Durchschnittsreichsdeutschen nach 1870, dem ein deutscher 
W olhynier einfach ein , ,Russe" war, kannte, wie besonders Schle
sien, das ja  auch für unsere Gegend überragende Bedeutung gehabt 
hat, immer wieder frisches deutsches Blut lieferte. Bielitz war 
immer eine deutsche Stadt, und ihre berühmte Tuchm acherinnung 
hielt sich dadurch auf der Höhe, daß sie nur Deutsche aufnahm , 
während nach dem Urteil des polnischen Professors Ptasn ik  andere 
Städte und Zünfte m it ihrer Polonisierung zugleich ihren Nieder
gang und Verfall erlebten. Noch um 1790 verdeutschte auf ganz 
natürlichem  Wege der Zuzug deutscher M eister auch die Zunft 
in B iala, die nun einen reißenden Aufschwung nahm, bis dann 
nach 1820 die M aschinenkultur den Rückschlag brachte. In der 
Zeit machte aber das Deutschtum  dem polnischen Volk noch 
einmal zu den vielen früheren ein unersetzliches Geschenk d a
durch, daß es ihm durch seine Söhne auch tief in Kongreßpolen 
eine eigene Landesindustrie aufbaute.

Lehrreich zu lesen sind die alten Preise, schönen Sprüche, 
Berichte über die M äßigkeitsbestrebungen, die schon in alter Zeit 
gegen den Alkoholm ißbrauch zu verzeichnen sind, über die 15  bis 
17-stiindige Arbeitszeit, die einstm als herrschte, als der Mensch 
noch sein Leben nach dem Sonnenlichte einrichtete und noch 
nicht ein so verkehrt lebendes Nachtwesen war wie heutzutage.
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Eine gute A usstattung auch an Bildern und seine allgöm ein- 
verständliche Schreibweise (indem z. B . die Schreibung alter U r
kunden neuzeitlicher gestaltet und die Sinnerfassung durch Sp err
druck der H auptsache vereinfacht worden istl lassen das Buch 
auch als Geschenkwerk geeignet erscheinen. Latterm ann.

Der ostdeutsche Volksboden. Aufsätze zu den Fragen des Ostens.
Erw eiterte  A usgabe. Herausgegeben von Geh. R e g .-R a t
Dr. Wilhelm Volz, o. Professor der U niversität Leipzig. Verlag
Ferdinand H irt in Breslau. 1926. (388 S. 8° Geb. 9 RM ).
Mit diesem Buche zeigen w ir eine der w ichtigsten E rsch ei

nungen der letzten Zeit an, ein Sam m elwerk, das 21 A ufsätze ver
schiedener Verfasser enthält, die durchweg hervorragende F ach 
leute auf ihrem  Gebiet sind. Die B eiträge ergänzen s ic h .im  allge
meinen gut, so daß ein ziemlich geschlossenes B ild  entsteht.

Nachdem  in der E in leitung der Herausgeber über die G rund
begriffe kurz gehandelt, besonders darauf hingewiesen hat, daß die 
Problem e im  Osten ganz anders sind als im  W esten, daß hier die 
Sprachgrenze nicht zugleich Volksgrenze ist, daß hier nicht die 
R asse  über das Volkstum  entscheidet, sondern der W ille und das 
Volksbewußtsein, kom m t er zu der D eutung: „D e r ostdeutsche 
Volksboden um faßt die randlichen M ischvölker deutschen V o lk s
tum s“ . H ier sind also ähnliche Gedankengänge zu spüren wie in 
M. H. Boehm s Schriften und  M. Lauberts „N ation alität und V olks
wille im preußischen O sten“ .

D a es kaum  angeht, auf alle verschiedenen Beiträge einzeln 
einzugehen, ein Mensch auf allen Gebieten (Volks- und R assen - 
künde, Geschichte m it Vor- und Frühgeschichte, Siedlungsgeo
graphie, Sprachw issenschaft, Volksw irtschaft u. s. w.) auch nicht 
gleich bew andert sein kann, seien hier hauptsächlich einige weniger 
bekannte oder neuere Ergebnisse dieser W issenschaften angeführt 
und einige kritische Bem erkungen daran geknüpft. Aus der V or
geschichte (H. Seger-Breslau) interessiert besonders die Tatsache 
der wiederholten Vorstöße nordrassischer Stäm m e nach dem be
handelten Gebiet. Bedenkt man, daß seit der M itte des 3. Ja h r 
tausends vor bis ins 18 . Jah rh . n. d ir .  Geb. im m er wieder N ordvölkei 
das Gebiet überflutet haben, so ergibt sich ein gew altiger Rahm en 
in den die neuerdings wieder stark  an Anhang gewinnende A n 
schauung, die Gründung des alten polnischen Staates sei durch 
Normannen erfolgt, vorzüglich hineinpaßt (vgl. meinen Aufs. „D er 
germ anische U rsprung Polens“  in den „D eutschen B lättern  in 
Polen“ , Ja n u a r  1926).

Die erste frühgeschichtliche Überflutung war bekanntlich die 
durch die ostgerm. Stäm m e. Wenn w ir hören, d aß 'n o ch  aus der 
r. H älfte des 6. Jah rh . n. d ir .  einzelne germ. Funde in fast jeder 
Provinz bezeugt sind, daß also die Germ anen nicht restlos im 2. 
u. 3. Jah rh . ausgewandert sein können, daß andrerseits z. B . an 
der unteren W eichsel selbst im 7. u. 8. Jah rh . archäologisch noch 
keine slaw ische K u ltu r nachzuweisen ist, sondern Funde erst aus 
dem  10 . —12 . Jah rh . vorliegen (La Baum e-Danzig), ergibt sich die 
Frage, ob wir über dieses 1. Jah rtausend  n. Chr. nicht teilweise 
vollkom m en falsche Arischauungen haben. M ehrfach w ird erwähnt, 
daß Teile der Germ anen zurückgeblieben s^in müssen. Wenn nun 
drei Quellen fü r die B eantw ortung der Frage nach dem Volkstum  
der früheren Bewohner angegeben werden, näm lich t . schriftliche.
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2. Fluß-, Orts- und Ländernam en, 3. Bodenfunde, so muß man sehr 
bedauern, daß von deutscher Seite* von den in Frage kommenden 
W issenschaften am  weitesten die Sprachwissenschaft noch in ver
alteten Vorurteilen befangen ist und für das £anze Gebiet den ver
schiedenen, teilweise höchst tendenziösen W erken von slawischer 
Seite noch nichts Durchschlagendes und Um fassendes entgegen
zusetzen hat, wie auch von Kötzschke (S. 175) bedauert wird. 
W ährend an vielen Stellen des Buches entschlossen falsche V o r
urteile über Bord geworfen werden, verm isse ich stark  den Ge
sichtspunkt des Zweifels, ob denn auch viele gewohnheitsm äßig 
für slawisch gehaltenen Namen dies wirklich sind. E in  aufrütt<jln- 
der Versuch, dieses Vorurteil zu berichtigen, Otto Hausers Buch 
,,D ie Germanen in E u ro p a“ , ist leider fast unbeachtet geblieben. 
So kommen w ir auch in der K lärung der Anschauungen über die 
Zeit nicht recht vorw ärts. Analogien m it den andern germ. Eroberer - 
stätnmen der Völkerwanderüngszeit zeigen uns doch, daß z. B . in 
Frankreich, Italien , Spanien die germ. Namen, nachdem die Er- 

, oberer allm ählich die Sprache der Unterworfenen angenommen 
haben, sich aber rassisch im m er noch als etwas Besonderes, die 
Herren-, Oberschicht fühlen, diese Namen allm ählich um gemodelt 
werden, daß aber der germ. K ern  immer noch deutlich erkennbar 
ist. Ganz dieselbe Erscheinung haben wir im behandelten Gebiet 
östlich der E lbe, wo eine Zusam m enarbeit von Germ anisten und 
S lav isten  zu dem gleichen Ergebnis kommen würde, wenn man 
endlich von der falschen Voraussetzung ließe, dort alles aufs S la 
wische zurückführen zu wollen, selbst wenn man die furchtbarsten 
Verdrehungen machen muß, um überhaupt einen slawischen Sinn 
hineinzupressen, während sich germanische Deutungen vielfach  
ganz zwanglos ergeben. Der Grundfehler ist der, im m er nur ein 
einheitliches Volk anzunehmen, während uns doch die Geschichte 

‘ der Zeit dauernde Überflutungen durch frem dvölkische Eroberer 
zeigt.

E s müßte auch möglich sein, genauere Ergebnisse über diese 
Fragen aus den topographischen Namen zu gewinnen, einem Ge
biet, das z. B . für die Gegend der abgetretenen Gebiete leider auch 

l gegenüber slawischen Bem ühungen, z. B . Kozierowski, bisher von 
deutscher Seite, fast unbeackert gelassen wird. Welche über
raschenden Ergebnisse aber dabei zu erzielen sind, beweisen zwei 
deutschböhmische Forscher, Gierach und Schwarz, die aus sprach
lichen Kriterien den Nachweis geführt haben, daß an verschiedenen 
Stellen ihrer H eim at ununterbrochen Germanen gesessen haben 
«nüssen. Wenn jedoch ersterer diese Tatsachen selbst gegenüber 
dem B rünner H istoriker Bretholz, der sie stark  unterstreicht, für 
nicht so entscheidend hält und in der H auptsache die je tzt dort 
vorhandenen Deutschen auf die m ittelalterliche Siedlung zurück
führt, so scheint seine Begründung, daß dort verschiedene Mund
arten herrschen doch anfechtbar. Auch das Germanische w ar einst 
eine ziemlich einheitliche Sprache und hat sich erst differenziert, 
wie ahch R . Much im  gleichen Buch betont. Wie-wollen wir wissen, 
wie sich das Ostgermanische in so langer Zeit entwickelt hätte ? 
Verdächtig ist doch die Erh altung des im Gotischen noch bezeugten 
Duals in einer Deutschböhm. M undart. A uf dem Boden von B re t
holz’ Urgerm anenanschauung stehen zwei A ufsätze (Dopsch-Wien, 
H oltzm ann-H alle), die eine überraschende Fülle von Belegen dafür 
beibringen, daß es auch in Zeiten, die wir bisher als ,,slaw isch“  an- 

Deutsche Wissensch. Zeitschr. f. Polen. Heft 12. 1928. jg
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zusehen gewohnt waren, dort Deutsche gegeben hat. B ei starker 
Eigenverm ehrung, wie sie au ch 'fü r die ostdeutsche Bevölkerung an 
andrer Stelle nachgewiesen w ird (Kötzschke), w ird das dortige 
D eutschtum  großenteils schon seine Abstam m ung bis vor die m ittel
alterliche Ostsiedlung zurückführen können.

Gleichgültig, ob man nun der Bretholzschen Anschayung 
huldigt oder der seiner Gegner,, müssen w ir gegenüber w eitver
breiteten falschen Anschauungen das festhalten, daß die von Slawen, 
meiner Überzeugung nach durch Unterwanderung der auch nicht 
sehr zahlreichen sitzengebliebenem germ anischen Herren, besetzten 
Gebiete nur schm ale Streifen freien Landes waren und daß erst die 
Deutschen die diesen gegenüber sehr viel größeren Strecken der Wild- * 
nis abgewonnen haben. Diese K u lturgroß tat ersten Ranges gibt allein 
schon ein unverjährbares H eim atrecht. Außerdem  ist in vielen 
Gebieten die Zeit der dünnen slaw . Siedlung gegenüber der unver
hältnism äßig viel längeren german. nur eine kurze Episode geblieben.

In  d er Frage der H erkunft der Slawen w ird in einem eindrucks- • 
vollen A ufsatz (Vasm er-Berlin) aus der Pflanzengeographie, Lehn
wort- und Ortsnam enforschung nachgewiesen, daß die Gegend um 
den* Pripet und m ittleren D njepr ihre. Urheim at gewesen sein muß. 
Dabei wird auch richtig die starke kulturelle Beeinflussung durch 
Germ anen nachgewiesen, die zeitweise die Herren der Slawen ge
wesen sein müssen, w ie auch poln. Forsth er (z. B . Vasm ers V or
gänger auf dem Lehrstuhl d er S lav istik  in Berlin, Aleks^nder B rü ck 
ner) zugeben. Diese häufig übersehene Tatsache, die schon kurz 
gestreift worden war, daß eine frem de Erobererschicht sich über 
ein Volk gelegt haben kann, wird an einigen Stellen erfreulicher
weise in dem, Buch  berücksichtigt (S. 206, 345). Wenn in der Ge
sellschaftsverfassung der Slawen sich in den oberen Schichten ger
manischer Einfluß zeigt (S. 156), so ist das auch ein Fingerzeig, daß * 
nicht nur eine germ. Beim ischung in diesen Schichten vorhanden 
gewesen sein wird, sondern ein germ. Kern, vielleicht teilweise 
sprachlich slaw isiert (oder zu Altpreußen geworden, vgl. S. 272), dann 
vielleicht durch neue germ anische Erobererwellen bekriegt,»verdrängt 
oder verstärkt, wobei richtig auf -die bisher von deutscher Seite viel 1 
zu wenig untersuchten nordgerm .-wikingischen Einflüsse hingewiesen 
(S. 157 , 276) und auch Polen erwähnt wird. Herren, Fürsten der 
Slawen brauchen, das ist auch solch m it geschlepptes Vorurteil, 
selbst durchaus ‘keine Slawen gewesen zu sein, -\vie Samo, R urik  
usw. zeigen. Fü r die poln. Geschichte lehrreich ist, <̂ laß der Böhm en
herzog Boleslaw, der durch seine Tochter D ubrava Verw andter des» 
ersten Königs von Polen wurde, bei der feierlichen Inthronisation 
d$s ersten Bischofs von P rag  i. J .  976 sich nach der Nachricht des 
tschech. Chronisten Cosmas m itsam t seinen Großen bei der L iturgie 
deutscher W orte bedient hat (S. 43). Auch für M ecklenburg sind 
in dem als slawisch angenom m enen, richtiger wohl slawisierten und 
dann .zurückgerm anisierten H errscherhaus doch germanische 
Namen bezeugt. *Betr. dieses Landes scheint die Slavom am e be
sonders fest zu sitzen, wie fn dem besprochenen Buche S. 18 3  zeigt 

» (vgl. auch H eft 8 vorliegender Zeitschr. S. 134/5). Ebenso ist 
Schade, daß der nächste A ufsatz (W itte-Neustrelitz), der sich  ver
dienterweise m it den Bevölkerungsresten beschäftigt, nur die Frage- 
der Slawischen Reste unter den Deutschen, nicht die der germ ani
schen unter den Slawen untersucht.
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Gegenüber falschen slawischen Behauptungen ist hier und für 
andre Gebiete (für Preußen S. 236) wuchtig festzuhalten, daß von 
einer planm äßigen A usrottung der Wenden nicht die Rede sein' 
kann, ebensowenig von m assenhafter Vertreibung (vgl. Anm. 
S. 251 nach W erk des Russen Jegorow).

An dem A ufsatz über den Rückstoß in die verloren gegangenen 
Germ anenlande im > Osten, „D ip deutsche W iederbesiedlung der 
ostelbischen L an d e“  (R. Kötzschke-Leipzig) ist ,u. a. bem erkenswert, 
daß darin m it veralteten Anschauungen über die Siedlungsformen, 
die sich noch in m anchen Lehrbüchern fortschleppen, aufgeräum t 
ward; so ist z. B. der vielfach als slawisch angesehene Rundling 
nach Vorbild deutscher W ehrbauten entstanden. M it Recht wird, 
auch betont, daß die wirkliche Stadt, die Stad t im Rechtssinn, im 
bezeichneten Gebiet eine deutsche Errungenschaft ist. Bei der A n
gabe der Verbreitung der deutschen Städte hätte vielleicht auch 
lib«r das eigentliche Großpolen hinaus (S. 177) noch die Masau, 
M asovien angegeben werden können, z. B . W arschau.

Über die Masuren in Preußen handelt H.‘ Gollub-Königsberg. 
Dieser kleine Stam m , der sich den „E rlö su n g s“  wünschen der Polen 
gegenüber durchaus ablehnend verhält, hat einst schon im Gegen
satz zu den Altpreußen dem Orden die Treue gegen die eignen 
Sprachverw andten gehalten, ist danti durch die Reform ation scharf 

■ von den M asauern im polnischen S taat abgetrennt worden und hat 
ei*n preußisches V aterlandsgefühl und seine besondere E igenart 
entwickelt, die man deutsche K u ltu r im Slawischen Gewände nennen 
könnte*. Der Stam m  geht jetzt im m er mehr rasch im Deutschtum  
auf.

E inige W estpreußen betreffende Aufsätze (Keyser-D aneig, 
Lo’rentz->Zoppot, Laubeft-B reslau) enthalten ähnliche Gedanken- 
^änge wie andere in diesem H eft besprochene Werke. Ernstfcste 
Gegenw artsbedeutung haben die beiden letzten Aufsätze über die 
ostdeutsche .A grarverfassung und ihre Beziehungen zum Nationali- 
tätepproblem  der Gegenw-art (Aubin-Halle) und über innere K o lo
nisation (G raf Baudissin-Berlin). Insgesam t berührt das Buch 
eine große Menge Prägen und gibt zahlreiche Anregungen, so daß 
es ernsteste Beachtung verdient. , Dr. R. St.

Max Hildebert Boehm. Die deutschen Grenzlande. Berlin, Reim ar 
Hobbing 1925. 6 K arten , 48 A bbildg., 294 S.

Im  Gegensatz zu seinem schwerer gehaltenen Buch  ist dieses 
Werk des um die K lärung der gärenden politischen B egriffe  und 
Besinnung über die Fragen Volkstum  u,nd S ta a t verdienten 
Dr. Bojehm für weitere Kreise bestim m t. W ährend die außerordent
lich wuchtigen Einleitungs- .und Schlußabschnitte in seine poli
tischen' Gedankengänge einführen, die hier für eine wissenschaft
liche Zeitschrift weniger in Frage kommen, geben die gesamten 
dazwischenliegenden — und das geht uns vom  geschichtlichen 
Standpunkt an — einen vorzüglichen Ü berblick über die Schick
sale der einzelnen Grenzlande, der abgetretenen und der bedrohten, 
und über das m itteleuropäische. Vorfeld des deutschen Volkstum s. 
Da die bis je tzt gültigen H auptentscheidungen auf allen Gebieten 
bis z,um Erscheinen des Buches gefallen waren, ist es auch heute 
nicht veraltet. *

Gegenüber der Anschauung, daß die M assenauswanderung 
der Deutschen aus den an Polen gefallenen Gebieten hauptsächlich

, , ]•}*
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a u f ein seelisches Versagen der durch die Fürsorge des preußischen .. 
S taates 'verw öhnten B evö lkerun g zurückzuführen sei, müssen w ir 
doch stark  au f eine offenherzige Stelle des dam als einflußreichsten 
Posener B lattes, des ,,K u r je r  Poznansk i“ , hinweisen, der schrieb:
„W o  w ären w ir (d. h. die Polen) heute angelangt, wenn nicht die » 
B evö lkerun g eine entschiedene H altung eingenom m en h ätte ! W enn 
nicht der W iderstand der B evö lkerun g gewesen wäre, dann wären 
nicht nur alle Deutschen hier geblieben, sondern die deutsche R e 
gierung könnte auch noch planm äßig die P o litik  der Ansiedlung 
von D eutschen in Polen fortfü h ren .“ A lso der • polnische D ru ck  

‘w ar die H auptursache. Und so w ird m an vielleich t in m anchem  
andrer M einung sein als der V erfasser, jedoch das B uch  als eine 
geradezu vorzügliche E in füh rung in den schwierigen, verwickelten^ 
Fragenknäuel ansehen und schätzen, die außerdem  den Vorzug" 
hat, flüssig , warm , nicht trocken gelehrt geschrieben zu sein und 
eine ganze Reihe prächtiger Abbildungen zu besitzen. — X —

Dr. Gottfried Fittbogen. Wie lerne ich die Grenz- und Ausland
deutschen kennen? Einführung in die Literatur über die 

• Grenz- und Auslanddeutschen. München und Berlin  19 27 .
V erlag von R . Oldenbourg. Zweite, vo llständig um gear- 

* beitete Auflage. X I I  u.‘ 83 S.
Schon 19 13  hat der um die völkische A ufklärungsarbeit jn 

F rag en  des Auslanddeutschtum s verd iente Verfasser bei Teubner 
eine Sch rift ,,D as D eutschtum  im A usland  irf unsern Schulen“  
herausgegeben, das dam als, als die m eisten Reichsdeutschen noch 
nicht die W ichtigkeit dieser Frage erkannten, nicht genügend be
achtet wurde. Um  so stärker w irkte dann seine für die breitere 
Ö ffentlichkeit bestim m te A rbeit „W as jeder Deutsche vom  Grenz-, 
und Auslanddeutschtum  wissen m uß“ , die rasch verschiedene A u f
lagen erlebte. H ier folgt nun eine außerordentlich nützliche Zu
sam m enstellung das für eine w issenschaftliche Bearbeitung des 
Them as in Frage  kom menden Schrifttum s. Restlose Vollständig
keit ist nicht vorhanden, auch gar n icht beabsichtigt. A uch für 
das D eutschtum  in Polen finden sich die w ichtigsten Arbeiten ver
zeichnet, die M ehrzahl von der H istorischen 'Gesellschaft in Posen 
herausgegeben. D as H eft le istet zur ersten Zusam m enstellung des 
Stoffs über irgend ein G ebiet ausgezeichnete Dienste, berücksichtigt 
aber leider das polnische Schrifttum  nicht. Latterm ann. *
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Im Verlage der Historischen Gesellschaft erscheinen:

i Deutsche Blätter 
in Polen

begründet von Dr Hermann Rauschning; seit dem 4. Jahrg., 
Kalenderjahr 1927, herausgegeben von Dr. Paul Zöckler. 
Bezugsbedingungen: vom 1.1.27 an vierteljährlich 4.80zl, 
zuzüglich Porto. — Einzelheft 2,— zl (einschl. Porto). 
In Deutschland u. im übrigen Ausland: Viertelj. 3.8Ö RM., 

bezw. den Gegenwert.
Wir verweisen besonders auf folgende Sonderhefte: 

Grundlagen ostdeutscher Bildung. 
Ständischer Aufbau.
Volkstum und Bildungspflege.
Die deutsche Landwirtschaft in Polen.
D er Protestantismus in Polen.

Von D. Staemmler.
Die deutsche Schule im ehemals preußischen 

Teilgebiet. Von Paul Dobbermann.
Deutsche Volkshochschularbeit außerhalb 

Deutschlands Grenzen.
Vom Deutschtum in Ostschlesien.
Vom Deutschtum in Kongreßpolen.
Vom Deutschtum in Wolhynien.

2. Schriftenreihe Polen:
Ernst Meyer: Der Polnische Staat, seine VerwaN 

tung und sein Recht. Preis 3,— zl. 
Robert Styra: Das polnische Parteiwesen und 

seine Presse. Preis 6,— zl.

3. Ostdeutsche Heimatbücher
herausgegeben von Viktor Kruder:
Walter Kuhn: Aus dem Ostschlesischen Zunft-' 

leben. Preis 7,— zl.
Josef Strzygowski: Ostschlesische Holzkirchen.

Preis 5,10 zl.
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Im Verlage der Deutschen Bücherei in Posen

c o p p e r h ic u s
Ü b er d ie  U m d r e h u n g  der H im m elskörper  
Aus seinen Werken und Briefen. Preis 3,— zt.

Sämtliche Veröffentlichungen sind zu 
beziehen durch die Historische Gesell
schaft für Posen, Poznan, Zwierzyniecka 1 
^ sow ie  durch die Buchhandlungen.^

\

Im Verlage der Deutschen Bücherei ist erschienen:

Ein Kränzelein.
Spiel und Lied deutscher Kinder in Polen, gesammelt 
von Pfarrer Just - Sienno, mit 22 Scherenschnitten 
von Elisabeth Fischer aus Waldau. Das Büchlein enthält 
Kinderlieder und Abzählreime, die im Kirchspiel Sienno 
noch jetzt gesungen werden und von Pfarrer Just 
aufgezeichnet wurden. Die reizenden Scherenschnitte 

„und der billige Preis des Büchleins, 1,80 zl, tragen 
hoffentlich dazu bei, dem Büchlein in weitesten Kreisen 
- zur Verbreitung zu helfen.
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